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Bundestag: Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2226 (DAC 8-Umsetzungsgesetz) 

Das Bundeskabinett hatte am 06.08.2025 den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 

der Richtlinie (EU) 2023/2226 beschlossen (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 26/2025). Mit dem Gesetz 

soll die Umsetzung der als DAC 8 bezeichneten Richtlinie (EU) 2023/2226 des Rates vom 

17.10.2023 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungs-

behörden im Bereich der Besteuerung (ABl. L, 2023/2226, 24.10.2023 – Amtshilferichtlinie) erfol-

gen. Mit dieser siebten Änderung der Amtshilferichtlinie wurden die rechtlichen Grundlagen, die 

der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit der Steuerbehörden der Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union im Bereich der direkten Steuern zugrunde liegen, weiterentwickelt. 

Die DAC 8 etabliert Sorgfalts- und Meldepflichten für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen. 

Die gemeldeten Informationen werden sodann zwischenstaatlich automatisch ausgetauscht. Ziel 

ist es, durch mehr Transparenz Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung zu ver-

hindern sowie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Die Richtlinie ist bis zum 

31.12.2025 umzusetzen und ab 01.01.2026 anzuwenden. 

Mit dem nun am 06.11.2025 vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf in der Fassung der Be-

schlussempfehlung des Finanzausschusses wird eine Pflicht für Anbieter von Kryptowerte-Dienst-

leistungen eingeführt, den Finanzbehörden Informationen über bestimmte Transaktionen von 

Kryptowerte-Nutzern zu melden. Gleichzeitig werden die in Bezug auf Finanzkonten bereits be-

stehenden Meldepflichten auf bestimmte digitale Zahlungsinstrumente, namentlich elektronisches 

Geld (E-Geld) und digitales Zentralbankgeld, ausgeweitet. Diese Pflichten entsprechen den Vor-

gaben des auf OECD-Ebene erarbeiteten Melderahmens für Kryptowerte (Crypto-Asset Reporting 

Framework – CARF) und des geänderten gemeinsamen Meldestandards (Common Reporting 

Standard – CRS) sowie der DAC 8. Die Zugrundelegung international vereinbarter Standards ge-

währleistet übereinstimmende Meldepflichten in allen teilnehmenden Staaten, wodurch Umge-

hungsmöglichkeiten minimiert und die Grundlage für einen effizienten zwischenstaatlichen Aus-

tausch entsprechend gemeldeter Informationen geschaffen wird. Auf diese Weise werden die 

wirtschaftlichen Aktivitäten von Kryptowerte-Nutzern für die Steuerbehörden transparent. Zusätz-

lich werden bereits etablierte Formen der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit der Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union weiterentwickelt und die maßgeblichen Rechtsvorschriften zu ihrer 

Durchführung klarer gefasst. Die Steuerbehörden werden dadurch in die Lage versetzt, Sachver-

halte mit Auslandsbezug noch wirksamer zu ermitteln und ausgetauschte Informationen noch effi-

zienter zu nutzen. Dieses Gesetz enthält ausschließlich verfahrensrechtliche Regelungen und führt 

keine neuen Besteuerungstatbestände oder -rechte ein. Ob die jeweils gemeldeten Transaktionen 

steuerpflichtig sind oder nicht, richtet sich ausschließlich nach den bereits bestehenden steuerli-

chen Vorschriften.  

Darüber hinaus hat der Bundestag – entsprechend der Empfehlung seines Finanzausschusses – 

insbesondere folgende Änderungen am Gesetzentwurf beschlossen:  

› Änderungen des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes.

› Änderung des Zeitpunkts des Inkrafttretens vom 01.01.2026 auf den 06.08.2025, um sicherzu-

stellen, dass die Änderungen des DAC 8-Umsetzungsgesetzes und die Anpassungen im Mindest-

steuergesetz in der richtigen Reihenfolge wirksam werden.

› Redaktionelle Änderungen.
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Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrats. Über diese soll in der Sitzung am 19.12.2025 

beschlossen werden. 

Bundestag: Gesetz zur Anpassung des Mindeststeuergesetzes und zur Umsetzung weiterer Maß-

nahmen 

Das Bundeskabinett hatte am 03.09.2025 den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Anpassung 

des Mindeststeuergesetzes und zur Umsetzung weiterer Maßnahmen beschlossen (vgl. hierzu TAX 

WEEKLY # 30/2025). 

Das Mindeststeueranpassungsgesetz beinhaltet im Wesentlichen die Übernahme von OECD-Ver-

waltungsleitlinien aus Dezember 2023, Juni 2024 und Januar 2025, die Umsetzung der DAC 9-

Richtlinie zum automatischen EU-Informationsaustausch zu den Mindeststeuer-Berichten sowie 

diverse Detailänderungen im MinStG. In Bezug auf diese Regelungen wurden auf Vorschlag des 

Finanzausschusses des Bundestags im Wesentlichen lediglich redaktionelle Änderungen umge-

setzt. 

Der nun am 13.11.2025 vom Bundestag beschlossene Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlus-

sempfehlung des Finanzausschusses enthält gegenüber dem Regierungsentwurf insgesamt insbe-

sondere die folgenden Änderungen: 

› Präzisierung der Aufgaben des BZSt.

› Änderung des EU-Amtshilfegesetzes

› Keine Anpassung des Kürzungsbetrags nach § 11 AStG. Die ursprünglich angedachte Regelung

wird aus dem Gesetzgebungsverfahren zum Mindeststeueranpassungsgesetz herausgenommen

und soll erneut sowohl aus außensteuerlicher als auch aus körperschaftsteuerlicher Sicht hin-

sichtlich des Bedarfs für eine gesetzliche Regelung geprüft werden.

› Klarstellende Regelung bei der Wegzugsbesteuerung zu substantiellen Gewinnausschüttungen

in Rückkehrerfällen (Überführung des BMF-Schreibens vom 22.04.2025, BStBl I S. 1007, in das

Gesetz).

› Technische Anpassung der Anwendungsregelung in § 21 Abs. 9 AStG – neu –.

› Elektronische Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch Bereitstellung zum Datenabruf.

Eine neue Anwendungsregelung soll zudem klarstellen, dass das neu durchzuführende Verfahren 

des automatischen Informationsaustausches zu Mindeststeuer-Berichten erstmalig ab 

dem 01.01.2026 anzuwenden ist. 

Bundestag: Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung 

Das Bundeskabinett hatte am 06.08.2025 den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisie-

rung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung beschlossen (vgl. TAX WEEKLY 

# 26/2025).  

Am 13.11.2025 hat nun der Bundestag den Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfeh-

lung des Finanzausschusses beschlossen. Aus steuerrechtlicher Sicht sind weiterhin folgende In-

halte zu erwähnen: 
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› Umsatzsteuer

Die Methoden zur Vorsteueraufteilung in § 15 Abs. 4 UStG für Grundstücke sollen neu gefasst

werden: „Für Grundstücke ist dabei eine Aufteilung nach dem Verhältnis der Nutzflächen vorzu-

nehmen.“ Die Neuregelung würde dazu führen, dass bei der Vorsteueraufteilung im Zusammen-

hang mit Grundstücken vorrangig eine Aufteilung nach dem Flächenschlüssel der Nutzflächen

vorzunehmen wäre. Sollte im Einzelfall eine andere Aufteilungsmethode zu einem (noch) präzise-

ren wirtschaftlichen Ergebnis führen, könnte stattdessen auch diese angewandt werden. Die

Rechtsänderung soll am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. Die bislang in

Abschn. 15.17 Abs. 7 UStAE dem Steuerpflichtigen eingeräumte Wahlfreiheit zwischen Flächen-

schlüssel und objektbezogenem Umsatzschlüssel als präzisere Aufteilungsmethoden im Ver-

gleich zum Gesamtumsatzschlüssel wäre demnach obsolet. Für Steuerpflichtige, die einen ande-

ren Aufteilungsschlüssel als den Flächenschlüssel nutzen, stellt sich dann ggf. die Frage, ob die-

ser genauer als der Flächenschlüssel ist und daher fortgeführt werden darf.

Auf Anregung des Bundesrats neu hinzugekommen ist eine Übergangsregel (§ 27 Abs. 40a

UStG-E) zur Aufhebung der sog. Umsatzsteuerlagerregelung (§ 4 Nr. 4a UStG): Zwar soll die Re-

gelung unverändert zum 01.01.2026 entfallen. Allerdings sollen für Waren, die vor dem

01.01.2026 eingelagert wurden, die Regelung zum Umsatzsteuerlager – sowie die hierzu ergan-

genen Regelungen, u.a. zur Steuerentstehung (§ 13 Abs. 1 Nr. 9 UStG), Steuerschuldnerschaft (§

13a Abs. 1 Nr. 6 UStG) und zum Vorsteuerabzug (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 UStG) – zeitlich befris-

tet weiterhin Anwendung finden. Mit Ablauf des 30.12.2029 sollen dann alle bis zu diesem Zeit-

punkt nicht ausgelagerten Gegenstände als ausgelagert gelten (im Sinne § 4 Nr. 4a Satz 1

Buchst. a Satz 3 UStG in der bis zum 31.12.2025 geltenden Fassung).

› Modifikation der Aufbewahrungsfristen nach § 257 HGB

Die Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege, die im Grundsatz acht Jahre beträgt, soll für Ban-

ken, Versicherungen und Wertpapierinstitute auf zehn Jahre verlängert werden (§ 257 Abs. 4

Satz 2 HGB-E).

Abgeschlossen werden soll das Gesetzgebungsverfahren mit Zustimmung des Bundesrats am 

19.12.2025. 

Bundestag: Gesetz zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven und zur Änderung weiterer Vorschrif-

ten 

Das Bundeskabinett hatte am 10.09.2025 den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Aufhebung 

der Freizone Cuxhaven und zur Änderung weiterer Vorschriften beschlossen (vgl. hierzu TAX 

WEEKLY # 31/2025). 

Mit dem nun am 06.11.2025 vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf in der Fassung der Be-

schlussempfehlung des Finanzausschusses wird die Freizone Cuxhaven aufgehoben. Einzelne Re-

gelungen der Abgabenordnung (AO), des Zollverwaltungsgesetzes (ZollVG) und des Gesetzes zur 

Ausführung der zoll- und steuerrechtlichen Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts, des Zusatz-

abkommens zum NATO-Truppenstatut hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland statio-

nierten ausländischen Streitkräfte und des Protokolls und der Abkommen betreffend die in der 

Bundesrepublik Deutschland errichteten internationalen militärischen Hauptquartiere (Truppen-

zollgesetz – TrZollG) werden unter Berücksichtigung neuerer Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts zur Ausgestaltung von Blanketten zur Bewehrung des Unionsrechts (EU-Blankette) 

an die Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
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09.10.2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (UZK) angepasst. Im ZollVG werden überdies 

die Vorgaben weiterer EU-Regelungen national umgesetzt. Die im Gesetz bestehenden Ahn-

dungsnormen werden aktualisiert und insbesondere die Verweisungen an das nunmehr geltende 

Recht angepasst.  

Die Steuerentlastung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (sog. „Agrardiesel“) nach § 57 

Energiesteuergesetz wird wieder eingeführt, um die Energiesteuerlast für landwirtschaftliche Un-

ternehmen bei den Energiepreisen nicht zu erhöhen. Der Bundestag hat darüber hinaus die von 

seinem Finanzausschuss empfohlenen redaktionellen Anpassungen am Gesetzentwurf beschlos-

sen. 

Eine Zustimmung des Bundesrats ist nicht vorgesehen (sog. Einspruchsgesetz). Sollte die Länder-

kammer keinen Einspruch einlegen, kann das Gesetz nach seiner Verkündung im Bundesgesetz-

blatt in Kraft treten. 

BMF: Schreiben zu vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten für E-Firmenwagen – Pau-

schalen ohne Nachweis fallen ab 2026 weg 

Das BMF-Schreiben vom 11.11.2025 zur Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 46 EStG und zur Pauschalie-

rung der Lohnsteuer nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 EStG ersetzt das Schreiben vom 29.09.2020. Die 

Änderungen betreffen u.a. die Steuerbefreiung des vom Arbeitgeber unentgeltlich oder verbilligt 

gestellten Ladestroms. In dem neuen BMF-Schreiben ist geregelt, dass die monatlichen Pauscha-

len nach den Rn. 23 und 24 des früheren BMF-Schreibens letztmalig für in 2025 zufließenden Ar-

beitslohn anwendbar sind. Im Gegenzug wird der Einzelnachweis der individuell tatsächlich ange-

fallenen Stromkosten vereinfacht; insbesondere die Bestimmung des Strompreises bei dynami-

schen Stromtarifen und bei Nutzung von arbeitnehmereigenen Photovoltaikanlagen. Zudem eröff-

net das BMF die neue Möglichkeit, auf den halbjährlich vom Statistischen Bundesamt veröffent-

lichten Gesamtstrompreis für private Haushalte abzustellen (sog. Strompreispauschale). Erforder-

lich bleibt bei beiden Varianten – individuelle tatsächliche Stromkosten oder Strompreispauschale 

– jedoch der Nachweis der verbrauchten Strommenge. Die Strommenge ist bei Nutzung einer 
häuslichen Ladevorrichtung mittels eines gesonderten stationären oder mobilen (beispielsweise 
wallbox- oder fahrzeuginternen) Stromzählers nachzuweisen. Das Wahlrecht zwischen den tat-

sächlichen Stromkosten und der Strompreispauschale muss für das Kalenderjahr einheitlich aus-

geübt werden (Jahrespauschale). Aufgrund des Wegfalls der bisherigen Pauschalen ohne erfor-

derlichen Nachweis, der bereits ab 2026 ohne Übergangsregelung greift, stehen Arbeitgeber vor 
der Herausforderung, zeitnah zum Jahresende ihre Richtlinien und internen Systeme anzupassen.

EuGH: Nachweisführung bei umsatzsteuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen 

Der EuGH hat mit Urteil vom 13.11.2025 (C-639/24) zur Nachweisführung bei innergemeinschaftli-

chen Lieferungen unter Berücksichtigung der Regelung zur sog. Gelangensvermutung nach 

Art. 45a MwStVO (Durchführungsverordnung Nr. 282/2011) Stellung genommen.   

Art. 45a MwStVO sieht insbesondere vor, dass beim Vorliegen bestimmter Dokumente vermutet 

wird, dass Gegenstände von einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat versandt oder 

befördert wurden. Es handelt sich dabei nicht um eine klassische Nachweisregelung, sondern um 

eine durch die Finanzverwaltung widerlegbare Vermutungsregelung.   
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Im Streitfall ging es um die Lieferung von Waren von Kroatien nach Slowenien. Der Lieferant hatte 

zum Nachweis des Transports der Waren Rechnungen, Versandscheine und CMR-Frachtbriefe 

vorgelegt. Die kroatische Finanzverwaltung lehnte jedoch die Steuerbefreiung dieser Lieferung 

mit der Begründung ab, dass die Waren zwar unstreitig nach Slowenien gelangt sind, allerdings 

erfüllten die vorgelegten Dokumente des Lieferanten, u.a. wegen unvollständiger Angaben, ins-

gesamt nicht die Voraussetzungen des Art. 45a MwStVO.   

Im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens musste sich der EuGH sodann mit den Fragen be-

fassen, ob die Steuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen Lieferung bereits deshalb abzulehnen 

sei, weil die in Art. 45a MwStVO vorgesehenen Nachweise nicht vorgelegt wurden und ob die 

Steuerbehörden verpflichtet seien, auch Nachweise zu würdigen, die gerade nicht den nach 

Art. 45a MwStVO geforderten Unterlagen entsprechen.   

Der EuGH kommt zu dem Schluss, dass Art. 45a MwStVO lediglich Fallgestaltungen vorsieht, in 

denen eine Vermutung zum Gelangen der Waren in einen anderen Mitgliedstaat gelten soll, aber 

hingegen keine abschließenden Nachweise aufzähle, die für die Feststellung des Vorliegens einer 

innergemeinschaftlichen Lieferung erforderlich sind. Die Regelung sei geschaffen worden, um die 

Beweisführung bei der Anwendung der Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen 

zu erleichtern, ohne jedoch die Möglichkeit auszuschließen, andere Nachweise als die von dieser 

Vermutung erfassten vorlegen zu können. Könnten sich die Verkäufer der Gegenstände hingegen 

nicht auf jeden Nachweis stützen, würden diejenigen, die nicht über die in Art. 45a MwStVO ge-

nannten Nachweise verfügen, die Steuerbefreiung wegen der Nichteinhaltung einer formellen An-

forderung verlieren, obwohl die innergemeinschaftliche Lieferung von Gegenständen tatsächlich 

stattgefunden hat. Wenn die Voraussetzungen für die Anwendung der Gelangensvermutung in-

des nicht erfüllt sein sollten, seien die Steuerbehörden – ausweislich der vorangegangenen 

Rechtsprechung des EuGH – folglich verpflichtet, jeden vom Verkäufer vorgelegten Nachweis zu 

würdigen und daraufhin zu prüfen, ob er ein geeigneter Beleg für das Vorliegen einer innerge-

meinschaftlichen Lieferung sei.   

Der EuGH präzisiert mit seinem Urteil den Anwendungsbereich und die Rechtsfolgen von Art. 45a 

MwStVO und erteilt damit ausufernden Auslegungen dieser Regelung eine Absage. Die deutsche 

Finanzverwaltung vertritt zu der entsprechenden Regelung in § 17a UStDV zwar keine vergleich-

bar restriktive Auffassung wie die kroatische Steuerverwaltung, vgl. Abschn. 6a.2 Abs. 2 UStAE. 

Dennoch ist die wiederholte Klarstellung des EuGH begrüßenswert, dass die Steuerbehörden ver-

pflichtet sein sollen, alle relevanten Beweise im Zusammenhang mit der physischen Warenbewe-

gung zu prüfen. 

 

BVerfG: Unzulässige Richtervorlage zum Treaty Override in § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG 

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) hat mit Beschluss vom 21.10.2025 

(2 BvL 21/14) die Unzulässigkeit einer Richtervorlage zum Treaty Override in § 50d Abs. 9 Satz 1 

Nr. 2 EStG festgestellt. 

Die Vorlage des BFH betrifft zwei Vorschriften aus dem internationalen Steuerrecht: die Regelung 

des § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG sowie die hiermit zusammenhängende Anwendungsbestim-

mung in § 50d Abs. 9 Satz 3 EStG. Die erstgenannte Regelung schließt die Anwendung der in ei-

nem Doppelbesteuerungsabkommen vereinbarten Ausnahmen von der deutschen Besteuerung 

unter bestimmten Voraussetzungen aus (sog. Treaty Override). Mit der zweitgenannten Vorschrift 

bestimmte der Gesetzgeber das Verhältnis zwischen § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG und weiteren, 
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in anderen Regelungen angeordneten Ausschlüssen der Anwendung von Doppelbesteuerungsab-

kommen. Diese Vorschrift wurde vom Gesetzgeber im Jahre 2013 mit Wirkung auch für die Ver-

gangenheit neugefasst. Der BFH ist der Auffassung, dass der Gesetzgeber durch das Grundgesetz 

verpflichtet werde, Völkervertragsrecht zu beachten. § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG könne da-

nach keinen Bestand haben, weil ein Rechtfertigungsgrund für die Verletzung von Völkervertrags-

recht nicht zu erkennen sei. Darüber hinaus sei die rückwirkende Neufassung der in § 50d Abs. 9 

Satz 3 EStG enthaltenen Anwendungsbestimmung wegen eines Verstoßes gegen das Rückwir-

kungsverbot verfassungswidrig. 

Laut dem BVerfG-Beschluss hat der BFH nicht hinreichend begründet, weshalb es für eine Ent-

scheidung des Ausgangsverfahrens auf die Verfassungsmäßigkeit der vorgelegten Normen an-

kommen sollte (sog. Entscheidungserheblichkeit). 

 

BFH: Gewerbesteuerfreistellung – Keine erweiterte Grundstückskürzung bei Halten von Oldti-

mern als Anlageobjekt 

Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eigenes 

Kapitalvermögen verwalten und nutzen, haben für Zwecke der Gewerbesteuer nach § 9 Nr. 1 

Satz 2 ff. GewStG die Möglichkeit, auf Antrag eine vollständige Steuerfreistellung zu erreichen. 

Der Gewerbeertrag als Besteuerungsgrundlage wird dafür um den Teil gekürzt, der auf die Ver-

waltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt (sog. erweiterte Grundstückskürzung). 

Dadurch soll eine Gleichbehandlung mit der Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz im 

Privatvermögen erreicht werden, die nicht der Gewerbesteuer unterliegt. Die erweiterte Grund-

stückskürzung, die einen erheblichen Vorteil für Grundstücksunternehmen bietet, ist in der Praxis 

von großer Bedeutung. Ihre Voraussetzungen werden von der Finanzverwaltung und den Finanz-

gerichten tendenziell restriktiv gehandhabt, da sie zu einer Ausnahme von dem Grundsatz der Be-

steuerung führt. Erlaubt sind dem Grundstücksunternehmen neben der Verwaltung und Nutzung 

des eigenen Grundbesitzes auch eng definierte Nebentätigkeiten. Der BFH hat mit Urteil vom 

24.07.2025 (III R 23/23) entschieden, dass eine in § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG nicht ausdrücklich 

erlaubte Nebentätigkeit (im Streitfall: Halten von Oldtimern zum Zwecke der Wertsteigerung) 

auch dann zum Ausschluss der erweiterten Grundstückskürzung führen kann, wenn mit ihr keine 

Einnahmen erzielt werden. 

Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine GmbH. Der Gegenstand des Unternehmens 

ist laut ihrem Gesellschaftsvertrag das Verwalten und Nutzen von ausschließlich eigenem Grund-

besitz oder eigenem Kapitalvermögen sowie das Halten von Beteiligungen an anderen Gesell-

schaften und anderen Wertanlagen. Im Anlagevermögen hielt die Klägerin in den Streitjahren un-

ter anderem zwei Oldtimer, die sie als Wertanlage mit Gewinnerzielungsabsicht angeschafft 

hatte. Mit den Oldtimern wurden keine Einnahmen erzielt. 

Der BFH wies die Revision der Klägerin gegen das nicht stattgebende Urteil des Finanzgerichts 

zurück. Er begründet sein Ergebnis damit, dass sämtliche nicht in § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ge-

nannten Tätigkeiten kürzungsschädlich sind, wenn es sich nicht um eine unschädliche Nebentätig-

keit handelt. Auf eine Entgeltlichkeit bzw. Unentgeltlichkeit der Tätigkeit kommt es nicht an. Der 

BFH leitete sein Ergebnis aus dem Wortlaut und der Systematik des § 9 Nr. 1 Sätze 2 ff. GewStG 

ab. Dass unentgeltliche Tätigkeiten nicht kürzungsschädlich wären, lässt sich dem Gesetzeswort-

laut nicht entnehmen. Lediglich bei der Rechtsfolge stellt das Gesetz auf Entgeltlichkeit ab. Dem 

Gesetzgeber ist aber der Unterschied von Tatbestand und Rechtsfolge bewusst, wie insbeson-

dere anhand späterer Änderungen dieser Norm ersichtlich wurde. Die erweiterte Kürzung sollte 
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zudem ausschließlich den nur kraft ihrer Rechtsform gewerbliche Einkünfte erzielenden Unterneh-

men die erweiterte Kürzung gewähren, wenn sie ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben 

eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen verwalten und nutzen, ihre Tätigkeit insoweit also 

nicht über den Rahmen einer privaten Vermögensverwaltung hinausgeht. 
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Alle am 13.11.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II B 47/25 

(AdV) 
27.10.2025 

Zweimalige Festsetzung von Grunderwerbsteuer für den Erwerb 

von Gesellschaftsanteilen beim Auseinanderfallen von soge-

nanntem Signing und Closing 

II B 5/25 

(AdV) 
27.10.2025 Aufhebung der Vollziehung eines EU-Energiekrisenbeitrags 

III R 23/23 24.07.2025 
Keine erweiterte Grundstückskürzung bei Halten von Oldtimern 

als Anlageobjekt 

IV R 23/23 21.08.2025 

Sanierungsertrag im Sonderbetriebsvermögen und Begriff der 

unternehmensbezogenen Sanierung bei einer Mitunternehmer-

schaft 

VI R 6/23 29.07.2025 

Entkräftung der Bekanntgabevermutung des § 122 Abs.  2 Nr. 1 

AO bei einem strukturellen Zustellungsdefizit innerhalb der Drei-

Tages-Frist 

VII R 36/22 15.07.2025 
Zollwert - Grenzüberschreitende Geschäfte zwischen verbunde-

nen Unternehmen 

X R 1/24 03.09.2025 
Besteuerung deutscher Rentner in Portugal - Status des "resi-

dente não habitual" im DBA-Portugal 

X R 23-24/21 29.07.2025 

Formeller Buchführungsmangel bei fehlendem Ausweis von 

Stornobuchungen; Auswahl zwischen mehreren in Betracht 

kommenden Schätzungsmethoden 

 

Alle am 13.11.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

X B 31, 32/25 29.10.2025 Teilweise nicht mit Gründen versehene Entscheidung 

 

Alle bis zum 14.11.2025 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

III C 3 - S 

7493/00005/005/009 
14.11.2025 

Umsatzsteuervergünstigungen auf Grund des Ergän-

zungsabkommens zum Protokoll über die NATO-Haupt-

quartiere und Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nummer 

7 Satz 1 Buchstabe d Umsatzsteuergesetz (UStG) 

III C 2 - S 

7410/00029/033/051 
12.11.2025 

Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 Umsatzsteuer-

gesetz; BFH-Urteil vom 17. August 2023 - V R 3/21 

IV C 5 - S 

2334/00087/014/013 
11.11.2025 

Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 46 Einkommensteu-

ergesetz (EStG) und Pauschalierung der Lohnsteuer-

nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG 

III C 2 - S 

7300/00080/004/019 
10.11.2025 

Vorsteuerabzug aus einem Leistungsbezug vor dem 

Übergang des Unternehmers zur Regelbesteuerung 

bzw. Kleinunternehmerregelung nach § 19 Umsatzsteu-

ergesetz (UStG) 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520313/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520313/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520314/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520314/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520316/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520317/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520315/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520318/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520319/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520320/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520321/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2025-11-14-ust-verguenstigungen-NATO-hauptquart.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2025-11-14-ust-verguenstigungen-NATO-hauptquart.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-11-12-durchschnittssatzbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-11-12-durchschnittssatzbesteuerung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2025-11-11-selbst-getragenen-stromkosten.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2025-11-11-selbst-getragenen-stromkosten.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-11-10-kleinunternehmerregelung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-11-10-kleinunternehmerregelung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Deutscher Bundestag Drucksache 21/2622 
21. Wahlperiode 05.11.2025 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksache 21/1937 – 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2226 


A. Problem 
In den letzten Jahren hat der Markt für digitale Finanzprodukte enorm an Bedeu
tung gewonnen und seine Kapitalisierung rapide und erheblich gesteigert. Infolge 
dieser Entwicklung werden vermehrt Einkünfte aus Kryptowerten erzielt. Auf
grund des dezentralen Charakters von Kryptowerten stellt die Besteuerung dieser 
Einkünfte eine Herausforderung für die Finanzbehörden dar. Vor allem können 
Informationen von ausländischen Anbietern von Kryptowerte-Dienstleistungen 
nur mit großem Aufwand erlangt werden.  


B. Lösung 
Es wird eine Pflicht für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen eingeführt, 
den Finanzbehörden Informationen über bestimmte Transaktionen von Krypto
werte-Nutzern zu melden. Gleichzeitig werden die in Bezug auf Finanzkonten be
reits bestehenden Meldepflichten auf bestimmte digitale Zahlungsinstrumente, 
namentlich elektronisches Geld (E-Geld) und digitales Zentralbankgeld, ausge
weitet. 


Diese Pflichten entsprechen den Vorgaben des auf OECD-Ebene erarbeiteten 
Melderahmens für Kryptowerte (Crypto-Asset Reporting Framework – CARF) 
und des geänderten gemeinsamen Meldestandards (Common Reporting Standard 
– CRS) sowie der als „DAC 8“ bezeichneten Richtlinie (EU) 2023/2226 des Rates 
vom 17. Oktober 2023 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusam
menarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (ABl. L, 
2023/2226, 24.10.2023). Die Zugrundelegung international vereinbarter Stan
dards gewährleistet übereinstimmende Meldepflichten in allen teilnehmenden 
Staaten, wodurch Umgehungsmöglichkeiten minimiert und die Grundlage für ei
nen effizienten zwischenstaatlichen Austausch entsprechend gemeldeter Informa
tionen geschaffen wird. Auf diese Weise werden die wirtschaftlichen Aktivitäten 
von Kryptowerte-Nutzern für die Steuerbehörden transparent. 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Zusätzlich werden bereits etablierte Formen der zwischenstaatlichen Zusammen
arbeit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union weiterentwickelt und die maß
geblichen Rechtsvorschriften zu ihrer Durchführung klarer gefasst. Die Steuerbe
hörden werden dadurch in die Lage versetzt, Sachverhalte mit Auslandsbezug 
noch wirksamer zu ermitteln und ausgetauschte Informationen noch effizienter zu 
nutzen. 


Dieses Gesetz enthält ausschließlich verfahrensrechtliche Regelungen und führt 
keine neuen Besteuerungstatbestände oder -rechte ein. Ob die jeweils gemeldeten 
Transaktionen steuerpflichtig sind oder nicht, richtet sich ausschließlich nach den 
bereits bestehenden steuerlichen Vorschriften.  


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun
gen am Gesetzentwurf. 


– Änderungen des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes


– Inkrafttretenszeitpunkt


– Redaktionelle Änderungen


Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der 
Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke ge
gen die Stimmen der Fraktion der AfD. 


C. Alternativen
Keine. DAC 8 ist nach ihrem Artikel 2 Absatz 1 bis zum 31. Dezember 2025 in 
nationales Recht umzusetzen.  


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
Das Gesetz dient der Sicherung des Steueraufkommens.


Auf Bundesebene entsteht zur Umsetzung folgender Vollzugsaufwand:


Kapitel HH-Jahr 2025 2026 2027 2028 


Titel in Tsd. Euro 


0815 Tit. 422 01 213 562 743 788 


Tit. 511 01 72 187 244 259 


Tit. 812 01 36 93 122 129 


Tit. 532 01 8 250 8 750 9 250 8 750 


Summe 8 571 9 592 10 359 9 926 


0816 Tit. 422 01 839 1 679 1 679 1 679 


Tit. 511 01 799 1 817 1 817 1 817 


Tit. 812 01 129 259 259 259 


Tit. 532 01 3 240 3 240 3 000 3 000 


Tit. 812 02 2 700 3 900 0 0 


Summe 7 707 10 895 6 755 6 755 


0811 Tit. 634 03 305 648 698 711 


Summe Epl. 08/ HH-Jahr 16 583 21 135 17 812 17 392 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 3 – Drucksache 21/2622 
 
 


Kapitel HH-Jahr 2025 2026 2027 2028 


Titel in Tsd. Euro 


anteiliger Umstellungsaufwand  14 730 17 190   


Anteiliger laufender Aufwand  1 853 3 945 17 812 17 392 


Gesamtsumme Epl. 08 72 922 


Etwaiger Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmä
ßig im Einzelplan 08 ausgeglichen werden. Einzelheiten sind Gegenstand der 
kommenden Haushaltsaufstellungsverfahren.  


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Aufgrund von Selbstauskünften erhöht sich bei den Bürgerinnen und Bürgern der 
jährliche Zeitaufwand um rund 72 000 Stunden. Zusätzlich entsteht einmalig ein 
Zeitaufwand in Höhe von rund 235 000 Stunden.  


Veränderung des jährlichen Zeitaufwands (in Stunden) 72 119 


Einmaliger Zeitaufwand (in Stunden) 234 534 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft ergibt sich eine Erhöhung des jährlichen Erfüllungsaufwands 
aus Bürokratiekosten in Höhe von rund 270 000 Euro für die Bearbeitung der 
Selbstauskünfte und die Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern. Es ent
steht einmaliger Aufwand von rund 9,3 Millionen Euro.  


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 270 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro) 270 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 9 295 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt nicht der „One in, 
one out“-Regel (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015), da hiermit ausschließlich 
die DAC 8 1:1 umgesetzt wird.  


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Für den Bund entsteht beim Bundeszentralamt für Steuern und beim Informati
onstechnikzentrum Bund insgesamt folgender Erfüllungsaufwand:  


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro)  10 548 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 31 920 


Für die Länder entsteht Erfüllungsaufwand in Form eines einmaligen Umstel
lungsaufwands für die IT-Umsetzung in den Steuerverwaltungen der Länder in 


Höhe von voraussichtlich rd. 530 500 Euro. 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Das Gesetz führt in den Finanzämtern durch qualifizierte Kenntnis von ertragsteu
erlich relevanten Sachverhalten ggf. zu einer Aufwandsminderung durch eine er
leichterte Sachverhaltsprüfung bzw. zu Mehraufwand bei bisher nicht bekannten 


Tatbeständen. Der personelle Mehr- bzw. Minderaufwand ist jedoch nicht quan
tifizierbar.  


F. Weitere Kosten 
Keine 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1937 mit folgenden Maßgaben, im Übrigen 
unverändert anzunehmen: 


1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa werden die Nummern 3 
und 4 durch die folgenden Nummern 3 und 4 ersetzt: 


3. „ Einkünfte aus Lebensversicherungsprodukten, 


4. Ruhegehälter, Renten und ähnliche Zahlungen,“. 


b) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt: 


‚4. In § 10 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 87a Absatz 1 Satz 3 
der Abgabenordnung“ durch die Angabe „§ 87a Absatz 1 Satz 4 
der Abgabenordnung“ ersetzt.‘ 


c) Die bisherigen Nummern 4 bis 7 werden zu den Nummern 5 bis 8. 


2. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Nummer 2 wird die folgende Nummer 3 eingefügt: 


3. ‚ In § 3 Absatz 3 Satz 4 wird nach der Angabe „zu löschen“ die 
Angabe „, sofern das zugrundeliegende Vertragsverhältnis zu die
sem Zeitpunkt beendet ist“ eingefügt.‘ 


b) Die bisherigen Nummern 3 bis 5 werden zu den Nummern 4 bis 6. 


c) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7 und Buchstabe n wird durch 
den folgenden Buchstaben n ersetzt: 


n) ‚ Die bisherige Nummer 27 wird durch die folgende Nummer 33 
ersetzt: 


33. „ Neukonto: ein von einem meldenden Finanzinstitut geführ
tes Finanzkonto, das 


a) am oder nach dem 1. Januar 2016 eröffnet wurde, so
fern es nicht als bestehendes Konto nach Nummer 32 
Buchstabe b behandelt wird, oder 


b) am oder nach dem 1. Januar 2026 eröffnet wird, wenn 
das Konto ausschließlich aufgrund der zum 1. Januar 
2026 in Kraft tretenden Änderungen dieses Gesetzes 
als Finanzkonto behandelt wird;“.‘ 


d) Die bisherigen Nummern 7 und 8 werden zu den Nummern 8 und 9. 


e) Die bisherige Nummer 9 wird zu der Nummer 10 und der Buchstabe a 
wird wie folgt geändert: 


aa) Der bisherige Doppelbuchstabe bb wird durch den folgenden Dop
pelbuchstaben bb ersetzt: 


bb) „ Die bisherige Nummer 11 wird zu der Nummer 17.“ 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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bb) Nach Doppelbuchstabe bb wird der folgende Doppelbuchstabe cc 
eingefügt: 


cc) „ Die bisherige Nummer 12 wird zu der Nummer 18 und die 
Angabe „durchführt oder“ wird durch die Angabe „durch
führt,“ ersetzt.“ 


cc) Die bisherigen Doppelbuchstaben cc und dd werden zu den Dop
pelbuchstaben dd und ee. 


3. Artikel 5 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt: 


‚3. In § 12 Absatz 5 wird die Angabe „Das Bundeszentralamt für Steuern 
ersucht die Europäische Kommission, die Registrierung eines melden
den Plattformbetreibers, dem es eine Registriernummer erteilt hat, aus 
dem Zentralverzeichnis gemäß Artikel 8ac Absatz 5 der Amtshilfe
richtlinie zu löschen“ durch die Angabe „Das Bundeszentralamt für 
Steuern löscht die Registrierung eines meldenden Plattformbetreibers, 
dem es eine Registriernummer erteilt hat, aus dem Zentralverzeichnis 
gemäß Artikel 8ac Absatz 6 der Amtshilferichtlinie“ ersetzt.‘ 


4. Artikel 7 wird durch den folgenden Artikel 7 ersetzt: 


‚Artikel 7 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.‘ 


Berlin, den 5. November 2025 


Der Finanzausschuss 


Christian Görke 
amtierender Vorsitzender 


 
 


 
 


Georg Günther 
Berichterstatter 


Isabelle Vandre 
Berichterstatterin 


 
 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 7 – Drucksache 21/2622 
 
 
Bericht der Abgeordneten Georg Günther und Isabelle Vandre 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1937 in seiner 31. Sitzung am 9. Oktober 
2025 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss zur Mitberatung über
wiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 


Der Gesetzentwurf setzt die DAC 8 um. Darüber hinaus werden die Mustervorschriften für Meldungen durch 
Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen nach dem OECD-Melderahmen für Kryptowerte (Crypto-Asset Re
porting Framework – CARF) sowie die Änderungen des gemeinsamen Meldestandards (Common Reporting Stan
dard – CRS) im Hinblick auf Finanzkonten umgesetzt. Die Regelungen der DAC 8 zu Sorgfalts- und Meldepflich
ten zu Kryptowerten und digitalen Finanzprodukten basieren auf dem CARF und dem geänderten CRS, welche 
von der OECD als Reaktion auf die Verbreitung moderner Zahlungs- und Investmentmethoden, insbesondere der 
wachsenden Bedeutung von Kryptowerten, entwickelt worden sind. 


In der Hauptsache wird mit dem Gesetzentwurf eine Verpflichtung für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistun
gen geschaffen, an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) in systematischer Weise jährlich spezifische Infor
mationen zu melden, die eine Identifizierung der Nutzer und die Quantifizierung der von diesen durchgeführten 
Transaktionen ermöglichen. Um sicherzustellen, dass die zu meldenden Informationen verfügbar und von hinrei
chender Qualität sind, werden die Anbieter verpflichtet, diese unter Beachtung bestimmter Sorgfaltspflichten bei 
den Nutzern zu erheben. Zu den zu meldenden Nutzern zählen Personen und Unternehmen, die im Inland oder in 
anderen EU-Mitgliedstaaten sowie in Drittstaaten, mit denen Deutschland eine qualifizierende Vereinbarung ge
schlossen hat, steuerlich ansässig sind. Damit die anderen Staaten die für sie relevanten Informationen erhalten, 
sieht der Gesetzentwurf einen automatischen Informationsaustausch vor, den das BZSt mit den jeweiligen zustän
digen Behörden auf Grundlage der Amtshilferichtlinie bzw. einer qualifizierenden Austauschvereinbarung durch
führen soll. Der automatische Informationsaustausch stellt auch sicher, dass das BZSt im Gegenzug Informationen 
zu Nutzern erhält, die im Inland steuerpflichtig sind und zu denen Informationen von Anbietern von Kryptowerte-
Dienstleistungen an ausländische Steuerbehörden gemeldet worden sind. Damit die zuständigen Landesfinanzbe
hörden diese Informationen im Rahmen des Besteuerungsverfahrens berücksichtigen können, regelt der Gesetz
entwurf zudem die entsprechende innerstaatliche Weiterleitung der erhaltenen Informationen durch das BZSt an 
die Landesfinanzbehörden. 


Die bereits bestehenden Sorgfalts- und Meldepflichten inländischer Finanzinstitute nach dem Gesetz zum auto
matischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (Finanzkonten-Informationsaus
tauschgesetz) werden gesetzlich konkretisiert und erweitert, um mit E-Geld oder digitalem Zentralbankgeld sol
che digitalen Finanzprodukte einzubeziehen, die nicht unter die Meldevorschriften für Kryptowerte fallen. Welt
weit arbeiten aktuell zahlreiche Staaten, zum Teil innerhalb ihrer Währungsräume, an der Entwicklung von digi
talem Zentralbankgeld. Einige dieser Staaten befinden sich in Pilotierungsphasen. Die Zahl der Staaten, die digi
tales Zentralbankgeld bereits breit im Markt eingeführt haben, ist allerdings sehr gering (u. a. Nigeria, Jamaika 
und Bahamas). 


Der Gesetzentwurf beinhaltet daneben Regelungen zur Ausweitung des automatischen Informationsaustausches 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu bestimmten Kategorien von Einkünften und Vermögen um Informationen 
zu Dividenden von Unternehmen, deren Anteile nicht in einem Bankdepot verwahrt werden. Zusätzlich wird der 
Austausch grenzüberschreitender Vorbescheide um bestimmte steuerliche Vorbescheide erweitert, die natürliche 
Personen betreffen. 
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Mit diesem Gesetz werden keine Besteuerungstatbestände erweitert oder neu eingeführt. Die Maßnahmen dienen 
lediglich der Sicherstellung der effektiven Anwendung bestehenden materiellen Steuerrechts, insbesondere in 
Bezug auf digitale Finanzprodukte.  


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 8. Sitzung am 13. Oktober 2025 eine öffentliche Anhörung zu der Vorlage 
durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stellung
nahme: 


1. Blockchain Bundesverband e. V. (Vorschlag: CDU/CSU) 


2. DSTG Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V. (Vorschlag: SPD) 


3. Institut für Digitalisierung im Steuerrecht e.V. (Vorschlag: CDU/CSU) 


4. Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW (Vorschlag: CDU/CSU) 


5. Prof. Dr. Pierre Georg - Frankfurt School of Finance & Management (Vorschlag: Die Linke) 


6. Eva Koszeghy - Europäische Kommission - Generaldirektion Steuern und Zölle (Vorschlag: CDU/CSU) 


7. Prof. Dr. Andreas Kerkemeyer - Technische Universität Darmstadt (Vorschlag: SPD) 


8. Prof. Jörg Bibow, Ph.D. - Skidmore College, New York (Vorschlag: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 21. Sitzung am 5. November 2025 beraten und emp
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die 
Stimmen der Fraktion der AfD Annahme. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1937 in seiner 6. Sitzung am 8. Oktober 2025 
erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der An
hörung am 13. Oktober 2025 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 9. Sitzung am 
15. Oktober 2025 fortgesetzt und in seiner 12. Sitzung am 5. November 2025 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD begrüßten den vorliegenden Gesetzentwurf. Die als „DAC 
8“ bezeichnete Richtlinie (EU) 2023/2226 sei bis zum 31. Dezember 2025 umzusetzen. Die Maßnahmen seien 
vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Bedeutung digitaler Vermögenswerte und Transaktionsformen ein 
notwendiger Schritt, um die Integrität der Steuerhebung in einer zunehmend digitalisierten Finanzwelt sicherzu
stellen. Gleichzeitig leisteten sie einen Beitrag zur internationalen Kooperation im Steuerbereich und zur effekti
ven Bekämpfung von illegalen Finanzflüssen. 


Die Koalitionsfraktionen stellten klar, dass der Gesetzentwurf das bestehende Verfahrensrecht ändere. Es sei kein 
neues Steuergesetz, und es würden keine neuen Tatbestände im Einkommensteuerrecht aufgegriffen. 


Die öffentliche Anhörung sei sehr konstruktiv gewesen. Alle Sachverständigen hätten den Gesetzentwurf gelobt 
und betont, wie wichtig die Umsetzung der Richtlinie in nationales deutsches Recht sei. Einhellig sei das Ziel der 
Richtlinie begrüßt worden, internationale Steuertransparenz bei Kryptowerte-Geschäften zu schaffen. Die Sorg
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falts- und Meldepflichten für Anbieter von Kryptogeschäften schafften Transparenz und Rechtssicherheit, um 
Steuerbetrug und Geldwäsche effektiv zu bekämpfen. Die Sachverständigen hätten bei der Anhörung einige An
regungen hinsichtlich IT-Infrastruktur, Datennutzung und internationaler Zusammenarbeit gegeben. 


Die von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Änderungsanträge befassten sich mit redaktionellen Änderungen 
im EU-Amtshilfegesetz und im Plattform-Steuertransparenzgesetz, der Einschränkung der Löschpflicht im Fi
nanzkonten-Informationsaustauschgesetz auf nur solche Informationen, die zur Vertragserfüllung nicht mehr ge
braucht würden, sowie der Änderung des Inkrafttretenszeitpunkts auf den Tag nach der Verkündung. 


Die Fraktion der AfD lehnte den Gesetzentwurf ab. Nach ihrer Auffassung bedürfe es nicht des Parlaments, um 
die vorliegende EU-Richtlinie eins zu eins umzusetzen. Für diesen Zweck könne auch eine künstliche Intelligenz 
eingesetzt werden, die die Vorgaben aus der EU-Richtlinie unmittelbar in deutsches Recht überführe. Das Parla
ment als Vertretung des deutschen Volkes sei nach Ansicht der Fraktion der AfD kein bloßes Umsetzungsorgan 
europäischer Behörden, die zudem nicht hinreichend demokratisch legitimiert seien. 


In der Anhörung habe man sich darüber gewundert, dass die Vertreterin der EU-Kommission nicht gewusst habe, 
dass in Deutschland im Bereich der Kryptowerte eine steuerliche Haltefrist von einem Jahr gelte, nach deren 
Ablauf Gewinne steuerfrei seien. 


Zudem sei nach Auffassung der Fraktion der AfD in der Anhörung von einer übertriebenen Höhe an entgangenen 
Steuererträgen die Rede gewesen. Die in der Anhörung genannten Summen würden implizieren, dass der Kryp
tomarkt in Deutschland eine ähnliche Größenordnung wie die jährliche Bruttowertschöpfung in der deutschen 
Automobilindustrie aufweise. Dies entspreche nicht der Realität. 


Die Fraktion der AfD bezeichnete den Bitcoin und andere Kryptowerte als innovative Produkte, die nicht mit 
zusätzlichen Pflichten belastet werden sollten. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stimmte der Umsetzung der Richtlinie DAC 8 in nationales Recht 
zu. Damit werde für mehr Transparenz und Kontrolle in diesem Bereich gesorgt. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wies darauf hin, dass in Deutschland eine erhebliche steuerliche Un
gerechtigkeit im Zusammenhang mit Kryptowerten zu beobachten sei, die thematisiert werden müsse. Während 
Aktiengewinne in Deutschland versteuert werden müssten, seien Gewinne aus Kryptowerten nach Ablauf der 
einjährigen Spekulationsfrist steuerfrei. Deutschland gelte als Steuerparadies für Spekulationen mit Kryptowerten 
in Europa. In diesem Zusammenhang verwies die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf ihren im Plenum 
eingebrachten Entschließungsantrag. 


Die Fraktion Die Linke stimmte dem Gesetzentwurf sowie den Änderungsanträgen zu. In der Anhörung wie 
auch in den Debatten der vergangenen Wochen sei deutlich geworden, wie unzureichend die vorhandene Daten
lage sei, wie gering das Wissen in den Finanzämtern ausfalle und wie niedrig die Quote derjenigen sei, die tat
sächlich Steuern auf Kryptowerte entrichteten. Die Fraktion Die Linke erinnerte daran, dass lediglich etwa drei 
Prozent der Personen, die mit Kryptowerten handelten, ihrer Steuerpflicht nachkämen. Dies sei nicht hinnehmbar 
und stelle eine Frage der Gerechtigkeit dar. Es sei daher zwingend erforderlich, die Datenbasis zu verbessern und 
die Durchsetzung der Steuerpflicht sicherzustellen. 


Die Fraktion Die Linke wies auf ihren im Plenum eingebrachten Entschließungsantrag hin, der Vorschläge ent
halte, wie mit der steuerlichen Haltefristen und der weiterhin bestehenden Ungerechtigkeit bei der Besteuerung 
von Kryptowerten umgegangen werden könne. Danach könne entweder die Haltefrist für Kryptowerte gestrichen 
oder Kryptowerte als Finanzinstrumente definiert werden. Die Fraktion Die Linke forderte die Koalitionsfraktio
nen auf, die Vorschläge zu prüfen, um anschließend dem Bundestag gegebenenfalls eine Gesetzesinitiative vor
zulegen. 


  


Vom Ausschuss angenommener Änderungsantrag 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1937 sind aus der Maß
gabe in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderungen finden 
sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD brachten drei Ände
rungsanträge auf Ausschussdrucksache 21(7)68 ein. 
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Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Fraktionen CDU/CSU und SPD (Stichwort: Redaktionelle Änderungen)  


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR, Die Linke 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 2 der Fraktionen CDU/CSU und SPD (Stichwort: Änderungen des Finanzkonten-Informations
austauschgesetzes)  


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR, Die Linke 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 3 der Fraktionen CDU/CSU und SPD (Stichwort: Inkrafttretenszeitpunkt)  


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR, Die Linke 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


 


B. Besonderer Teil 
Zu Nummer 1 (Zu Artikel 2 – Änderung des EU-Amtshilfegesetzes) 


Zu Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa 


§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 


Die Änderung dient der Behebung grammatikalischer Fehler in dem aktuellen Entwurf für § 7 Absatz 1 
Satz 1 des EU-Amtshilfegesetzes („Einkünfte“ statt „Einkünften“, „Ruhegehälter“ statt „Ruhegehältern“ und 
„ähnliche Zahlungen“ statt „ähnlichen Zahlungen“). 


Zu Nummer 4 – neu – 


§ 10 Absatz 1 Satz 2 


Es wird ein Verweis auf die Abgabenordnung in § 10 des EU-Amtshilfegesetzes korrigiert. Wegen der Ein
fügung des neuen § 87a Absatz 1 Satz 2 AO durch das Jahressteuergesetz 2024 muss der Verweis in § 10 
Absatz 1 Satz 2 EU-Amtshilfegesetz auf § 87a Absatz 1 Satz 4 AO geändert werden. 


Zu den Nummern 5 bis 8 – neu – 
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Wegen der Einfügung der neuen Nummer 4 werden die bisherigen Nummern 4 bis 7 inhaltlich unverändert 
die neuen Nummern 5 bis 8. 


 


Zu Nummer 2 (Zu Artikel 3 – Änderung des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes) 


Zu Nummer 3 – neu – 


§ 3 Absatz 3 Satz 4 


Die mit dem Jahressteuergesetz 2024 neu eingeführte und seit dem 1. Januar 2025 geltende Löschfrist nach 
§ 3 Absatz 3 Satz 4 Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz wird geändert, um zu gewährleisten, dass 
sich die Verpflichtung zur Löschung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nur auf Daten bezieht, die zur 
Erfüllung der Pflichten aus dem Gesetz nicht mehr benötigt werden. 


Hintergrund für die Änderung in § 3 Absatz 3 Satz 4 Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz ist, dass 
nach dem bisherigen Wortlaut die vom Finanzinstitut erstellten Aufzeichnungen nach Ablauf der Aufbewah
rungsfrist von zehn Jahren zwingend zu löschen sind. Da bislang keine Ausnahmen von der Verpflichtung 
zur Löschung geregelt sind, ist diese (bußgeldbewehrte) Vorschrift derzeit auch in Bezug auf Dauerschuld
verhältnisse wie etwa Lebensversicherungsverträge einzuhalten, die häufig über mehrere Jahrzehnte andau
ern.  


Die betroffenen Finanzinstitute müssten folglich sämtliche der aufgrund des Finanzkonten-Informationsaus
tauschgesetzes zusammengetragenen austauschrelevanten Informationen auch dann nach Ablauf der Aufbe
wahrungsfrist löschen, wenn das zugrundeliegende Vertragsverhältnis zu diesem Zeitpunkt noch nicht be
endet ist. Dann müsste, um den Sorgfalts- und Meldepflichten des Gesetzes gerecht zu werden, der Prüf- und 
Identifizierungsprozess für diese Vertragsverhältnisse erneut gestartet werden, um dadurch letztlich die ur
sprüngliche Datenlage wiederherzustellen. Dies hat eine unverhältnismäßige bürokratische Belastung der 
betroffenen Finanzinstitute sowie der jeweiligen Kontoinhabenden, die gemäß § 3a Finanzkonten-Informa
tionsaustauschgesetz zur Mitwirkung verpflichtet sind, zur Folge.   


Zu den Nummern 4 bis 6 – neu – 


Wegen der Einfügung der neuen Nummer 3 werden die bisherigen Nummern 3 bis 5 inhaltlich unverändert 
die neuen Nummern 4 bis 6. 


Zu Nummer 7 – neu – Buchstabe n 


Wegen der Einfügung der neuen Nummer 3 wird die bisherige Nummer 6 die neue Nummer 7. 


§ 19 Nummer 33 


Durch die Änderungen in § 19 Nummer 33 Buchstabe a Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz wird 
klargestellt, dass die Ausnahmeregelung des § 19 Nummer 32 Buchstabe b Finanzkonten-Informationsaus
tauschgesetz weiterhin Anwendung findet.  


Diese Regelung (bisher: § 19 Nummer 26 Buchstabe b Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz) besteht 
bereits seit Einführung des Gesetzes und sieht vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch Konten, 
die am oder nach dem 1. Januar 2016 eröffnet wurden – bei denen es sich also dem Grunde nach um Neu
konten im Sinne des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes handeln würde – als bestehende Konten 
behandelt werden dürfen. Auf diese Ausnahmeregelung wurde in § 19 Nummer 27 Finanzkonten-Informa
tionsaustauschgesetz klarstellend verwiesen. Mit den Änderungen durch das vorliegende Gesetzgebungsver
fahren wurde § 19 Nummer 27 zu § 19 Nummer 33 und durch eine weitere Regelung ergänzt. Dabei ist 
versehentlich der Verweis auf die Ausnahme in § 19 Nummer 26 (neu Nummer 32) weggefallen, der aller
dings bestehen bleiben soll. 


Zu den Nummern 8 und 9 – neu – 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 21/2622 – 12 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 
 Wegen der Einfügung der neuen Nummer 3 werden die bisherigen Nummern 7 und 8 inhaltlich unverändert 
die neuen Nummern 8 und 9. 


Zu Nummer 10 – neu – 


Wegen der Einfügung der neuen Nummer 3 wird die bisherige Nummer 9 die neue Nummer 10. 


§ 28 Absatz 1 


Ein redaktioneller Fehler in § 28 Absatz 1 Nummer 18 Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz wird kor
rigiert. Das „oder“ am Ende dieser Nummer ist durch ein Komma zu ersetzen, da es sich durch die Einfügung 
der neuen Nummer 19 nicht weiter um die vorletzte Nummer der Aufzählung handelt. Die Angabe „oder“ 
findet sich bereits richtigerweise am Ende der neuen Nummer 19. 


Finanzielle Auswirkungen 


Keine. 


Erfüllungsaufwand 


Durch die Änderung von § 3 Absatz 3 Satz 4 Finanzkonteninformationsaustauschgesetz wird verhindert, dass der 
Prüf- und Identifizierungsprozess bei Dauervertragsverhältnissen mehrfach durchgeführt werden muss. Hierdurch 
verringert sich der Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft. Im Übrigen entsteht 
kein Erfüllungsaufwand durch die Änderungen. 


 


Zu Nummer 3 (Zu Artikel 5 – Änderung des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes) 


Zu Nummer 3 


§ 12 Absatz 5 


Ein Verweis in § 12 Nummer 5 des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes wird korrigiert. In der ursprüng
lichen Fassung des Änderungsbefehls war auf die Richtlinie 2011/16/EU verwiesen worden. Da in § 1 Ab
satz 1 Plattformen-Steuertransparenzgesetz für diese Richtlinie die Begriffsbestimmung „Amtshilferichtli
nie“ eingeführt und an den übrigen Stellen im Gesetz, in dem Bezug auf die betreffende Richtlinie genommen 
wird, verwendet wird, sollte auch in § 12 Absatz 5 dieser Begriff genutzt werden, um Missverständnissen 
vorzubeugen. 
 


Zu Nummer 4 (Zu Artikel 7 - Inkrafttreten) 


Um sicherzustellen, dass die Gesetzgebungsverfahren zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richt
linie (EU) 2023/2226 und zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Mindeststeuergesetzes und zur 
Umsetzung weiterer Maßnahmen im Einklang stehen, ist eine Änderung der Regelung zum Inkrafttreten 
nötig. 


Hierdurch wird eine korrekte Reihenfolge der in beiden Gesetzentwürfen enthaltenen Änderungsbefehle zu 
§ 7 des EU-Amtshilfegesetzes gewährleistet. 
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Berlin, den 5. November 2025 


Georg Günther 
Berichterstatter 


Isabelle Vandre 
Berichterstatterin 
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		1. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

		a) In Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa werden die Nummern 3 und 4 durch die folgenden Nummern 3 und 4 ersetzt:

		b) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:

		c) Die bisherigen Nummern 4 bis 7 werden zu den Nummern 5 bis 8.



		3. Artikel 5 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

		Finanzielle Auswirkungen

		Erfüllungsaufwand










Deutscher Bundestag Drucksache 21/2751 
21. Wahlperiode 12.11.2025 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 21/1865, 21/2467, 21/2669 Nr. 24 –


Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Mindeststeuergesetzes 
und zur Umsetzung weiterer Maßnahmen 


b) zu dem Antrag der Abgeordneten Karoline Otte, Schahina Gambir,
Katharina Beck, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN
– Drucksache 21/2245 –


Steuergestaltung verhindern – Mindeststeuer stärken 


A. Problem
Zu Buchstabe a


Ziel des Gesetzentwurfs ist die Umsetzung neuer Verwaltungsleitlinien der Orga
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vom 
15. Dezember 2023, 24. Mai 2024 und 13. Januar 2025. Darüber hinaus hat sich
weiterer Anpassungsbedarf im Mindeststeuergesetz ergeben. Dieser ist vorwie
gend redaktioneller Art. Eine wesentliche Änderung betrifft die Berücksichtigung
von latenten Steuern im Rahmen der Vollberechnung, die aufgrund eines Wahl
rechts oder aufgrund einer Verrechnung im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag nicht ausgewiesen sind. Daneben sollen als Be
gleitmaßnahmen insbesondere einzelne Anti-Gewinnverlagerungsvorschriften
zur Vermeidung von Bürokratie auf das erforderliche Maß zurückgeführt werden.


Zu Buchstabe b 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN macht darauf aufmerksam, dass den 
öffentlichen Kassen durch Steuertricks riesiger Konzerne jährlich Milliardenein
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nahmen entgehen. So würden beispielsweise durch komplexe Unternehmenskon
strukte legale Schlupflöcher und Besteuerungsunterschiede zwischen Ländern 
ausgenutzt. Die reichsten Unternehmenseigener Deutschlands zahlten durch Steu
ergestaltung effektiv heute nur noch 30 Prozent statt 60 Prozent Steuern auf ihre 
Einkünfte im Vergleich zu 1996 


B. Lösung
Zu Buchstabe a


Die Verwaltungsleitlinien der OECD aus Dezember 2023, Juni 2024 und Januar 
2025 enthalten wichtige Konkretisierungen und Erleichterungen für die betroffe
nen Steuerverwaltungen und Unternehmensgruppen und sind daher rechtsver
bindlich gesetzlich umzusetzen. Darüber hinaus sind diverse Begleitmaßnahmen 
enthalten. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss die folgenden Änderungen am Ge
setzentwurf: 


– Präzisierung der Aufgaben des BZSt;


– Änderung des EU-Amtshilfegesetzes;


– Keine Anpassung des Kürzungsbetrags nach § 11 Außensteuergesetz;


– Klarstellende Regelung bei der Wegzugsbesteuerung zu substantiellen Ge
winnausschüttungen in Rückkehrerfällen;


– Technische Anpassung der Anwendungsregelung in § 21 Absatz 9 AStG –
neu –;


– Elektronische Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch Bereitstellung zum
Datenabruf.


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 21/1865, 21/2467 in geänder
ter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen 
die Stimmen der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht vor, dass der Deut
sche Bundestag die Bunderegierung auffordern soll, 


1. sich auf internationaler und auf EU-Ebene für die Globale Mindeststeuer ein
zusetzen. Dabei ist das aktuell innerhalb der G7 vereinbarte Side-by-Side-
System als Zwischenziel zu verstehen und langfristig wieder eine konse
quentere Anwendung des innerhalb der G20 vereinbarten Mindeststeuerkon
zepts anzustreben;


2. an den aktuell bestehenden Regeln zur Lizenzschranke festzuhalten und ei
ner Aufweichung vorzubeugen und stattdessen zu prüfen, ob die Regelungen
des § 4i EStG noch in einem angemessenen Verhältnis zum bürokratischen
Aufwand stehen;


3. etwaige Mindereinnahmen, die durch Gesetzesvorhaben zur Mindestbesteu
erung für die Kommunen auftreten, gemäß der im Koalitionsvertrag veran
kerten Vereinbarungen zur Veranlassungskonnexität vollständig zu kompen
sieren;


4. Transparenz auch in Steuersachen zu verbessern, z. B. durch eine verbesserte
Erfassung der Vermögensdaten von sehr reichen Individuen und ein verbes
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sertes Monitoring von Ungleichheit innerhalb der Bundesrepublik Deutsch
land sowie der EU und global; 


5. die internationale Steuerkooperation und Infrastruktur zur Erfassung von
Vermögen und Austausch von Bankdaten weiter zu verbessern;


6. die Kapazitäten der Vereinten Nationen bei den Verhandlungen für eine glo
bale Steuerrahmenkonvention zu stärken, indem z. B. Expert*innen der Ver
einten Nationen, die diesen Prozess vorantreiben von der Bundesregierung
mitfinanziert werden.


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/2245 mit den Stimmen der Frak
tionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke. 


C. Alternativen
Zu Buchstabe a


Eine rein untergesetzliche Umsetzung (z. B. in Form eines Schreibens des Bun
desministeriums der Finanzen – BMF) ist nicht zielführend und würde nicht zu 
der benötigten Rechtssicherheit führen. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
Zu Buchstabe a


(Steuermehr- und -mindereinnahmen (-) in Mio. Euro)
Gebietskör
peschaft 


Volle Jahreswirkung*1,2 


2025 2026 2027 2028 2029 
Insgesamt -50 -20 -20 -15 -15
Bund -11 -3 -3 -3 -3
Länder -11 -3 -3 -2 -2
Gemeinden -28 -14 -14 -10 -10


Kassenjahr1, 


2025 2026 2027 2028 2029 
Insgesamt -15 -15 -10 -5 -20
Bund -3 -3 -3 . -3
Länder -3 -3 -2 . -3
Gemeinden -9 -9 -5 -5 -14


* Wirkung im Veranlagungsjahr


1) Zusätzlich dürften sich durch neue Gestaltungsspielräume indirekte, nicht kon
kret bezifferbare Steuermindereinnahmen bei Gewerbesteuer (GewSt), Körper
schaftsteuer (KSt), Einkommensteuer (ESt) und Solidaritätszuschlag (SolZ) aus
Verlagerung von Steuersubstrat ins Ausland ergeben.


2) Die volle Jahreswirkung des Jahres 2025 beinhaltet auch die Wirkungen der
vorhergehenden Zeiträume ab 1. Januar 2022 für die rückwirkende Einführung
der Beteiligungsgrenze in § 13 Absatz 1 Satz 1 des Außensteuergesetzes (AStG).
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Für das Mindeststeuergesetz ergeben sich keine Haushaltsausgaben, da es sich bei 
den Änderungen um Klarstellungen handelt und die ursprünglichen Auswirkun
gen bereits im Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates 
zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaß
nahmen (BGBl. 2023 I Nr. 397) enthalten sind.  


Am 14. Oktober 2025 hat das Bundesministerium der Finanzen ein korrigiertes 
Tableau an den Bundestag-Finanzausschuss übersandt (Ausschussdrucksache 
21(7)63). Dieses ist oben dargestellt. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keine Haushaltsausgaben. 


E. Erfüllungsaufwand


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger


Zu Buchstabe a


Veränderung des jährlichen Zeitaufwands (in Stunden) geringfügig 


Veränderung des jährlichen Sachaufwands (in Tsd. Euro) geringfügig 


Einmaliger Zeitaufwand (in Stunden) -/- 


Einmaliger Sachaufwand (in Tsd. Euro) -/- 


Aus den Änderungen der §§ 9 und 13 AStG ergibt sich eine geringfügige Verrin
gerung des Erfüllungsaufwands. Aus den Änderungen des Mindeststeuergesetzes 
und den übrigen Begleitmaßnahmen ergibt sich keine Veränderung des Erfül
lungsaufwands für Bürgerinnen und Bürger.  


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft


Zu Buchstabe a


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. 
Euro) 


-1.905


davon auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in 
Tsd. Euro) 


-1.873


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) ./. 


davon durch Einführung oder Anpassung digitaler Prozessab
läufe (in Tsd. Euro) 


./. 


davon Sonstiges (in Tsd. Euro) ./. 


Aus den Änderungen des Mindeststeuergesetzes und des Finanzverwaltungsge
setzes ergibt sich kein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. Die Auswirkungen 
sind bereits im Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates 
zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaß
nahmen (BGBl. 2023 I Nr. 397) enthalten. 
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Durch die Begleitmaßnahmen verringert sich der Erfüllungsaufwand in Höhe von 
rd. 1,9 Mio. Euro. Ein geringerer Erfüllungsaufwand ergibt sich insbesondere 
dadurch, dass Abwehrmaßnahmen im grenzüberschreitenden Kontext abgeschafft 
werden. 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt der „One in, one 
out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 11. Dezember 2014). Da es sich dabei im 
Saldo um ein „Out“ in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro handelt, steht die Summe als 
Kompensationsvolumen für Regelungsvorhaben des Bundesministeriums der Fi
nanzen zur Verfügung. 


Darüber hinaus ergeben sich Änderungen hinsichtlich des Erfüllungsaufwands 
durch die Annahme des Änderungsantrags Nummer 4 der Koalitionsfraktionen 
(keine Anpassung des Kürzungsbetrags nach § 11 Außensteuergesetz): 


Durch die Herausnahme der im Regierungsentwurf geplanten Änderungen beim 
Kürzungsbetrag reduziert sich die ursprünglich im Regierungsentwurf angege
bene Verringerung des Erfüllungsaufwands geringfügig (Reduzierung von 
- 1 905 Tsd. Euro auf -1 880 Tsd. Euro).


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung


Zu Buchstabe a


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. 
Euro) 


-176


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro) ./. 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro) -176


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) ./. 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro) ./. 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro) ./. 


davon auf kommunaler Ebene (in Tsd. Euro) ./. 


Aus den Änderungen des Mindeststeuergesetzes und des Finanzverwaltungsge
setzes ergibt sich kein Erfüllungsaufwand für die Verwaltung. Die Auswirkungen 
sind bereits im Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates 
zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaß
nahmen (BGBl. 2023 I Nr. 397) enthalten.  


Durch die Begleitmaßnahmen verringert sich der Erfüllungsaufwand in Höhe von 
rund 176 Tsd. Euro. Ein geringerer Erfüllungsaufwand ergibt sich insbesondere 
dadurch, dass Abwehrmaßnahmen im grenzüberschreitenden Kontext abgeschafft 
(Lizenzschranke § 4j EStG) bzw. modifiziert (Freigrenze § 9 AStG, Kürzungsbe
trag § 11 AStG, Hinzurechnungsbesteuerung bei Einkünften mit Kapitalanla
gecharakter § 13 AStG) werden.  


Darüber hinaus ergeben sich Änderungen hinsichtlich des Erfüllungsaufwands 
durch die Annahme des Änderungsantrags Nummer 4 der Koalitionsfraktionen 
(keine Anpassung des Kürzungsbetrags nach § 11 Außensteuergesetz): 


Durch die Herausnahme der im Regierungsentwurf geplanten Änderungen beim 
Kürzungsbetrag reduziert sich die ursprünglich im Regierungsentwurf angege
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bene Verringerung des Erfüllungsaufwands geringfügig (Reduzierung von -176 
Tsd. Euro auf -169 Tsd. Euro). 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keinen Erfüllungsaufwand. 


F. Weitere Kosten
Zu Buchstabe a


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das 
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.  


Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keinen weiteren Kosten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/1865, 21/2467 in der aus der nach
stehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen;


b) den Antrag auf Drucksache 21/2245 abzulehnen.


Berlin, den 12. November 2025 


Der Finanzausschuss 


Christian Görke 
amtierender Vorsitzender 


Parsa Marvi 
Berichterstatter 


Karoline Otte 
Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Anpassung des Mindeststeuergesetzes 
und zur Umsetzung weiterer Maßnahmen 
– Drucksachen 21/1865, 21/2467 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung 
des Mindeststeuergesetzes und zur 


Umsetzung weiterer Maßnahmen 


Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung 
des Mindeststeuergesetzes und zur 


Umsetzung weiterer Maßnahmen 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes
rates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes
rates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


Artikel 1 Änderung des Mindeststeuergesetzes Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Änderung des Finanzverwaltungsgeset
zes 


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Änderung des EU-Amtshilfegesetzes Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 4 Änderung des Einkommensteuergesetzes Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 5 Änderung des Außensteuergesetzes Artikel 5 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 6 Weitere Änderung des Außensteuerge
setzes 


Artikel 6 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 7 Änderung des Investmentsteuergesetzes Artikel 7 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 8 Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


 Artikel 9 Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 8 Inkrafttreten Artikel 10 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Mindeststeuergesetzes Änderung des Mindeststeuergesetzes 


Das Mindeststeuergesetz vom 21. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 397), das durch Artikel 39 des Ge
setzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) 
geändert worden ist , wird wie folgt geändert: 


Das Mindeststeuergesetz vom 21. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 397), das durch Artikel 39 des Ge
setzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) 
geändert worden ist , wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach der Angabe zu § 50 wird die folgende 
Angabe eingefügt: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„§ 50a Nachversteuerung latenter Steuer
schulden“. 


 


b) Nach der Angabe zu § 75 wird die folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 75a Berichtigung des Mindeststeuer-Be
richts“. 


 


c) Nach der Angabe zu § 82 wird die folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 82a Ausgeschlossene Steuerattribute  


§ 82b Gruppeninterne Übertragung von 
Vermögenswerten 


 


§ 82c Übergangsjahr“.  


d) Die Angabe zu § 87 wird durch die folgende 
Angabe ersetzt: 


 


„§ 87 Definitionen für den CbCR-Safe-
Harbour und weitere Bestimmungen 


 


§ 87a Anwendung der Erwerbsmethode  


§ 87b Anpassungen bei Inkongruenzen“.  


e) Nach der Angabe zu § 93 wird die folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 93a Neubestimmung des Übergangs
jahrs“. 


 


2. § 3 Absatz 3 Satz 3 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„In allen anderen Fällen hat die oberste Mutterge
sellschaft eine der nach § 1 steuerpflichtigen Ge
schäftseinheiten als Gruppenträger bis auf Wider
ruf zu bestimmen; in den Fällen des § 68 bestim
men die obersten Muttergesellschaften den Grup
penträger.“ 


 


3. § 7 wird wie folgt geändert: 3. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 
ersetzt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„(3) Anerkannte Primärergänzungs
steuerregelung bezeichnet ein Regelwerk, 
das 


 


1. im nationalen Recht eines Steuerho
heitsgebiets umgesetzt ist, 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


2. den GloBE-Mustervorschriften gleich
wertig ist, nach denen die Muttergesell
schaft einer Unternehmensgruppe den 
ihr zuzurechnenden Anteil an der Er
gänzungssteuer für die niedrig besteuer
ten Geschäftseinheiten dieser Unter
nehmensgruppe berechnet und entrich
tet, 


 


3. in einer Weise verwaltet wird, die mit 
den GloBE-Mustervorschriften in Ein
klang steht, und 


 


4. keine im Zusammenhang mit diesem 
Regelwerk stehende Vorteile gewährt.“ 


 


b) Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 
ersetzt: 


b) Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 
ersetzt: 


„(5) Anerkannte Sekundärergänzungs
steuerregelung bezeichnet ein Regelwerk, 
das  


„(5) Anerkannte Sekundärergänzungs
steuerregelung bezeichnet ein Regelwerk, 
das  


1. im nationalen Recht eines Steuerho
heitsgebiets umgesetzt ist,  


1. u n v e r ä n d e r t  


2. den GloBE-Mustervorschriften gleich
wertig ist, nach denen ein Steuerho
heitsgebiet seinen zuzurechnenden An
teil an der Ergänzungssteuer einer Un
ternehmensgruppe, welcher nicht nach 
der Primärergänzungssteuerregelung 
erhoben wurde, für die niedrig besteu
erten Geschäftseinheiten der Unterneh
mensgruppe erhebt und  


2. den GloBE-Mustervorschriften gleich
wertig ist, nach denen ein Steuerho
heitsgebiet seinen zuzurechnenden An
teil an der Ergänzungssteuer einer Un
ternehmensgruppe, welcher nicht nach 
der Primärergänzungssteuerregelung 
erhoben wurde, für die niedrig besteu
erten Geschäftseinheiten der Unterneh
mensgruppe erhebt,  


3. in einer Weise verwaltet wird, die mit 
den GloBE-Mustervorschriften in Ein
klang steht, und 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. keine im Zusammenhang mit diesem 
Regelwerk stehende Vorteile gewährt.“ 


4. u n v e r ä n d e r t  


c) In Absatz 18 Nummer 3 wird die Angabe 
„Mindesteuer-Verlusts“ durch die Angabe 
„Mindeststeuer-Verlusts“ ersetzt. 


c) u n v e r ä n d e r t  


d) In Absatz 19 Nummer 6 wird nach der An
gabe „die“ die Angabe „oder deren Ge
schäftsleitung“ eingefügt. 


d) u n v e r ä n d e r t  


e) In Absatz 20 wird jeweils die Angabe „Be
teiligung“ durch die Angabe „Eigenkapital
beteiligung“ ersetzt. 


e) u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


f) In Absatz 21 Nummer 4 wird die Angabe 
„Wettbewerbsverzerrungen“ durch die An
gabe „Vergleichbarkeitseinschränkungen“ 
ersetzt. 


f) u n v e r ä n d e r t  


g) Absatz 22 wird durch den folgenden Ab
satz 22 ersetzt: 


g) u n v e r ä n d e r t  


„(22) Niedrig besteuerte Geschäftsein
heit ist eine 


 


1. Geschäftseinheit, die in einem Niedrig
steuerhoheitsgebiet belegen ist, oder 


 


2. staatenlose Geschäftseinheit, die in ei
nem Geschäftsjahr einen Mindest
steuer-Gewinn erzielt und in diesem 
Geschäftsjahr einem nach Teil 5 dieses 
Gesetzes ermittelten effektiven Steuer
satz unterliegt, der unter dem Mindest
steuersatz liegt.“ 


 


h) Absatz 32 wird durch den folgenden Ab
satz 32 ersetzt: 


h) Absatz 32 wird durch den folgenden Ab
satz 32 ersetzt: 


„(32) Transparente Einheit ist eine Ein
heit, soweit sie im Steuerhoheitsgebiet ihrer 
Gründung für steuerliche Zwecke transpa
rent ist, es sei denn, sie ist in einem anderen 
Steuerhoheitsgebiet steuerlich belegen und 
unterliegt dort in Bezug auf ihre Erträge oder 
Gewinne einer erfassten Steuer. Eine Einheit 
wird steuerlich transparent behandelt, wenn 
die Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder 
Verluste dieser Einheit nach dem Recht eines 
Steuerhoheitsgebiets so behandelt werden, 
als seien sie dem Gesellschafter der Einheit 
im Verhältnis zu dessen Kapitalbeteiligung 
an dieser Einheit entstanden. Eine transpa
rente Einheit (getestete Einheit) gilt als 


„(32) Transparente Einheit ist eine Ein
heit, soweit sie im Steuerhoheitsgebiet ihrer 
Gründung für steuerliche Zwecke transpa
rent ist, es sei denn, sie ist in einem anderen 
Steuerhoheitsgebiet steuerlich belegen und 
unterliegt dort in Bezug auf ihre Erträge oder 
Gewinne einer erfassten Steuer. Eine Einheit 
wird steuerlich transparent behandelt, wenn 
die Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder 
Verluste dieser Einheit nach dem Recht eines 
Steuerhoheitsgebiets so behandelt werden, 
als seien sie dem Gesellschafter der Einheit 
im Verhältnis zu dessen Kapitalbeteiligung 
an dieser Einheit entstanden. Eine transpa
rente Einheit (getestete Einheit) gilt als 


1. steuertransparente Einheit, soweit  1. u n v e r ä n d e r t  


a) sie und  


b) bei mittelbarer Beteiligung jede 
dazwischengeschaltete Einheit 


 


nach dem Recht des Belegenheitsstaats 
ihrer Referenzeinheit steuerlich trans
parent behandelt wird, oder 


 


2. umgekehrt hybride Einheit, soweit  2. umgekehrt hybride Einheit, soweit  


a) sie oder a) u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


b) bei mittelbarer Beteiligung nicht 
jede dazwischengeschaltete Ein
heit 


b) bei mittelbarer Beteiligung sie 
oder eine dazwischengeschaltete 
Einheit 


nach dem Recht des Belegenheitsstaats 
ihrer Referenzeinheit nicht steuerlich 
transparent behandelt wird.  


nach dem Recht des Belegenheitsstaats 
ihrer Referenzeinheit nicht steuerlich 
transparent behandelt wird.  


Referenzeinheit ist die Geschäftseinheit, die 
am nächsten in der Beteiligungskette an der 
getesteten Einheit beteiligt ist und die entwe
der 


Referenzeinheit ist die Geschäftseinheit, die 
am nächsten in der Beteiligungskette an der 
getesteten Einheit beteiligt ist und die entwe
der 


1. selbst keine transparente Einheit ist 
oder  


1. u n v e r ä n d e r t  


2. wenn es keine solche Geschäftseinheit 
gibt, eine transparente Einheit ist, die 
selbst die oberste Muttergesellschaft 
der Unternehmensgruppe ist. 


2. u n v e r ä n d e r t  


Eine steuertransparente Struktur liegt vor, 
wenn eine Eigenkapitalbeteiligung an einer 
Geschäftseinheit über eine Kette von steuer
transparenten Einheiten gehalten wird. 
Transparente Einheit und steuertransparente 
Einheit ist auch eine Geschäftseinheit, die 
nicht aufgrund des Orts ihrer Geschäftslei
tung, ihres Gründungsorts oder vergleichba
rer Kriterien steuerlich belegen ist und keiner 
erfassten Steuer oder keiner anerkannten na
tionalen Ergänzungssteuer unterliegt, soweit 


Eine steuertransparente Struktur liegt vor, 
wenn eine Eigenkapitalbeteiligung an einer 
Geschäftseinheit über eine Kette von steuer
transparenten Einheiten gehalten wird. 
Transparente Einheit und steuertransparente 
Einheit ist auch eine Geschäftseinheit, die 
nicht aufgrund des Orts ihrer Geschäftslei
tung, ihres Gründungsorts oder vergleichba
rer Kriterien steuerlich belegen ist und keiner 
erfassten Steuer oder keiner anerkannten na
tionalen Ergänzungssteuer unterliegt, soweit 


1. ihre Gesellschafter in einem Steuerho
heitsgebiet belegen sind, das die Einheit 
als steuerlich transparent behandelt, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. sie keine Geschäftsleitung im Steuerho
heitsgebiet ihrer Gründung hat und 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. die Erträge, Aufwendungen, Gewinne 
oder Verluste nicht einer Betriebsstätte 
zuzurechnen sind. 


3. u n v e r ä n d e r t  


Eine Einheit, die keine transparente Einheit 
ist, gilt als hybride Einheit, soweit sie im Be
legenheitsstaat des unmittelbaren oder mit
telbaren Gesellschafters als steuerlich trans
parent behandelt wird.“ 


Eine Einheit, die keine transparente Einheit 
ist, gilt als hybride Einheit, soweit sie im Be
legenheitsstaat des unmittelbaren oder mit
telbaren Gesellschafters als steuerlich trans
parent behandelt wird.“ 


i) Nach Absatz 33 werden die folgenden Ab
sätze 33a und 33b eingefügt: 


i) u n v e r ä n d e r t  


„(33a) Eine Verbriefungsvereinba
rung ist eine Vereinbarung, die 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


1. Vermögenswerte oder Risiken aus Ver
mögenswerten für Anleger, die keine 
Geschäftseinheiten der Unternehmens
gruppe sind, so bündelt und strukturiert, 
dass eine oder mehrere Tranchen von 
Vermögenswerten rechtlich getrennt 
sind, und 


 


2. dazu dient, das Insolvenzrisiko der Ver
briefungszweckeinheit für die Anleger 
zu begrenzen, indem bestimmte Gläubi
ger der Verbriefungszweckeinheit oder 
einer anderen Verbriefungszweckein
heit der Verbriefungsvereinbarung 
durch vertragliche Vereinbarungen da
ran gehindert werden, Ansprüche ge
genüber der Verbriefungszweckeinheit 
zu erheben. 


 


(33b) Verbriefungszweckeinheit 
ist eine Einheit, die an einer Verbriefungs
vereinbarung beteiligt ist und die 


 


1. ausschließlich Tätigkeiten zur Durch
führung einer oder mehrerer Verbrie
fungsvereinbarungen ausübt, 


 


2. ihren Gläubigern oder den Gläubigern 
einer anderen Verbriefungszweckein
heit Sicherheiten an ihren Vermögens
werten gewährt und 


 


3. alle in Bezug auf ihre Vermögenswerte 
erhaltenen finanziellen Mittel jährlich 
oder häufiger an ihre Gläubiger oder die 
Gläubiger einer anderen Verbriefungs
zweckeinheit auskehrt; hiervon ausge
nommen sind finanzielle Mittel, die ge
mäß Verbriefungsvereinbarung einzu
behalten sind, um 


 


a) einen festgelegten Gewinn zu er
zielen, der an die Gesellschafter 
oder Berechtigen der Verbrie
fungszweckeinheit oder hiermit 
vergleichbare Personen ausge
schüttet werden soll,  


 


b) Rückstellungen für künftige Zah
lungsverpflichtungen in angemes
sener Höhe zu unterlegen oder 
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c) die Kreditwürdigkeit der Verbrie
fungszweckeinheit in angemesse
ner Weise zu verbessern oder auf
rechtzuerhalten. 


 


Eine Einheit ist für Zwecke dieses Gesetzes 
keine Verbriefungszweckeinheit, wenn der 
in Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a genannte 
Gewinn für ein bestimmtes Geschäftsjahr im 
Verhältnis zum Umsatz der Einheit unwe
sentlich ist.“ 


 


4. In § 12 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 wird die An
gabe „Unternehmensgruppe ist.“ durch die An
gabe „Unternehmensgruppe.“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. In § 15 Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe 
„Rechnungslegungsstandstandards“ durch die 
Angabe „Rechnungslegungstandards“ ersetzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


6. § 18 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) Nummer 14 wird durch die folgende Num
mer 14 ersetzt: 


 


„14. vermehrt oder vermindert um Anpas
sungen nach den Teilen 6 und 7 (§§ 64 
bis 67 und 69 bis 74).“ 


 


b) Nummer 15 wird gestrichen.  


7. In § 26 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Unter
nehmensgruppe“ durch die Angabe „Unterneh
mensgruppe,“ ersetzt. 


7. u n v e r ä n d e r t  


8. § 27 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t  


a) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:  


„Anerkannte steuerliche Zulagen sind Steu
ergutschriften, soweit die jeweilige Steuer
gutschrift so ausgestaltet ist, dass sie inner
halb von vier Jahren ab Erfüllung der An
spruchsvoraussetzungen für die Gewährung 
der Zulage auf die Steuer angerechnet oder 
ausgezahlt wird und deren Gewährung nicht 
vom Bestehen einer Steuerschuld abhängt.“ 


 


b) In Satz 3 wird die Angabe „, aber ganz oder 
teilweise auszahlbar sind“ gestrichen. 


 


9. § 28 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Frist“ 
durch die Angabe „Frist,“ ersetzt. 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  
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aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 


 


„Marktfähige und übertragbare steuerli
che Zulagen sind Steuergutschriften, 
die im gewährenden Steuerhoheitsge
biet zur Minderung der Steuerschuld 
genutzt werden können.“ 


 


bb) In Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe 
„sind“ durch die Angabe „sind,“ ersetzt 
und die Angabe „nach diesem Ge
schäftsjahr,“ durch die Angabe „nach 
diesem Geschäftsjahr“ ersetzt. 


 


cc) In Satz 4 Nummer 1 wird die Angabe 
„Steuerhoheitsgebiet“ durch die An
gabe „Steuerhoheitsgebiets“ ersetzt. 


 


c) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „Kon
trollbeteiligung“ durch die Angabe „Kon
trollbeteiligung,“ ersetzt. 


 


10. In § 29 Absatz 2 wird jeweils die Angabe „Ge
samtbetrag,“ durch die Angabe „Gesamtbetrag“ 
ersetzt. 


10. u n v e r ä n d e r t  


11. In § 30 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „stehen“ 
durch die Angabe „stehen,“ ersetzt. 


11. u n v e r ä n d e r t  


12. In § 42 Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe „be
rücksichtig“ durch die Angabe „berücksichtigt“ 
ersetzt. 


12. u n v e r ä n d e r t  


13. In § 44 Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe 
„Mindesteuer-Verlusts“ durch die Angabe „Min
deststeuer-Verlusts“ ersetzt. 


13. u n v e r ä n d e r t  


14. § 45 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 
ersetzt: 


14. u n v e r ä n d e r t  


„(2) Nicht erfasste Steuern im Sinne dieses 
Gesetzes sind 


 


1. Steuern der Geschäftseinheit, die im Rahmen 
einer anerkannten Primärergänzungssteuer
regelung, einer anerkannten Sekundärergän
zungssteuerregelung oder einer anerkannten 
nationalen Ergänzungssteuerregelung erho
ben werden, 
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2. Steuern der Geschäftseinheit, die Geschäfts
jahre betreffen, die dem Übergangsjahr vor
hergehen; sofern die Geschäftseinheit in den 
Geschäftsjahren vor dem Übergangsjahr be
reits einer anerkannten nationalen Ergän
zungssteuerpflicht unterlag, gilt dies für die 
Geschäftsjahre vor dem Geschäftsjahr, in 
dem die anerkannte nationale Ergänzungs
steuer erstmals Anwendung findet, 


 


3. unzulässige erstattungsfähige Anrechnungs
steuern oder 


 


4. Steuern einer Versicherungseinheit, die den 
nach § 32 Absatz 1 auszunehmenden Erträ
gen entsprechen.“ 


 


15. § 46 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ersetzt: 15. u n v e r ä n d e r t  


„Ergibt sich für ein Geschäftsjahr für ein Steuer
hoheitsgebiet ein Mindeststeuer-Gesamtverlust 
und beläuft sich der Gesamtbetrag der angepass
ten erfassten Steuern für dieses Steuerhoheitsge
biet auf weniger als null und auf weniger als der 
Betrag der erwarteten angepassten erfassten Steu
ern, so entsteht für die Geschäftseinheiten in die
sem Steuerhoheitsgebiet ein zusätzlicher Steuer
erhöhungsbetrag nach § 57 in Höhe der Differenz 
zwischen den beiden Beträgen.“ 


 


16. In § 48 Nummer 1 wird die Angabe „Minde
steuer-Gewinns“ durch die Angabe „Mindest
steuer-Gewinns“ ersetzt. 


16. u n v e r ä n d e r t  


17. § 49 wird wie folgt geändert: 17. § 49 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t  


aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird nach 
der Angabe „hybriden Einheiten“ die 
Angabe „und umgekehrt hybriden Ein
heiten“ eingefügt.  


 


bb) Nummer 2 wird durch die folgende 
Nummer 2 ersetzt: 
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„2. Der im Jahresabschluss einer 
steuertransparenten Einheit ent
haltene Betrag der erfassten Steu
ern auf den Mindeststeuer-Ge
winn oder Mindeststeuer-Verlust 
und ein ihr nach Nummer 3 zuge
rechneter Betrag, der nach § 43 
Absatz 2 Nummer 2 einem grup
penzugehörigen Gesellschafter 
zugerechnet wird, werden diesem 
zugerechnet.“ 


 


cc) In Nummer 4 wird nach der Angabe 
„hybriden“ die Angabe „oder umge
kehrt hybriden“ eingefügt. 


 


dd) Nach Nummer 5 wird der folgende Satz 
eingefügt: 


 


„Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge
schäftseinheit sind sämtliche latenten 
Steuern bezogen auf ein Steuerhoheits
gebiet einheitlich nicht nach Satz 1 
Nummer 1, 3, 4 und 5 zuzurechnen und 
bleiben bei der Ermittlung der ange
passten erfassten Steuern unberücksich
tigt. Für dieses Wahlrecht gilt § 77 Ab
satz 2.“ 


 


 b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird vor der 
Angabe „zu entrichtenden“ die Angabe 
„auf diese passiven Einkünfte“ eingefügt. 


b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 42 
Absatz 4 Satz 2“ durch die Angabe „§ 42 
Absatz 4 Satz 2 und 3“ ersetzt. 


c) u n v e r ä n d e r t  


18. § 50 wird wie folgt geändert: 18. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird nach der Angabe „ent
spricht“ die Angabe „vorbehaltlich des 
Absatzes 1a“ eingefügt. 


 


bb) Satz 2 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 


 


„Dabei sind die in den Absätzen 1a, 2 
und 3 aufgeführten Anpassungen vor
zunehmen sowie folgende Positionen 
ausgeschlossen: 


 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Drucksache 21/2751 – 18 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


1. latente Steuern in Bezug auf Pos
ten, die nach den Vorschriften des 
Teils 3 bei der Ermittlung des 
Mindeststeuer-Gewinns oder Min
deststeuer-Verlusts auszunehmen 
sind oder ausgenommen werden; 


 


2. latente Steuern in Bezug auf unzu
lässige Abgrenzungen im Sinne 
des Absatzes 4 und nicht geltend 
gemachte Abgrenzungen im Sinne 
des Absatzes 5 für das laufende 
Geschäftsjahr; 


 


3. Auswirkungen von Ansatz- und 
Bewertungsanpassungen auf einen 
latenten Steueranspruch; entspre
chendes gilt auch für die Verrech
nung latenter Steueransprüche mit 
latenten Steuerschulden sowie den 
Verzicht auf den Ansatz eines sich 
insgesamt ergebenden latenten 
Steueranspruchs; 


 


4. neu bemessene latente Steuern 
aufgrund einer Änderung des gel
tenden inländischen Steuersatzes; 


 


5. latente Steuern im Zusammenhang 
mit der Entstehung und Nutzung 
von Steuergutschriften, es sei 
denn, es handelt sich um einen 
qualifizierten gebietsfremden 
Steueranrechnungsbetrag. Ein 
qualifizierter gebietsfremder Steu
eranrechnungsbetrag einer Ge
schäftseinheit im Sinne dieser 
Vorschrift liegt vor, 


 


a) wenn nach dem Recht des 
Belegenheitsstaats der Ge
schäftseinheit vorgesehen ist, 
dass 


 


aa) aus dem Belegenheits
staat stammende Ver
luste zunächst mit ge
bietsfremden Gewinnen 
verrechnet werden müs
sen, bevor eine Anrech
nung gebietsfremder 
Steuern erfolgen kann 
und 
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bb) ungenutzte gebiets
fremde Steueranrech
nungsbeträge in nach
folgenden Besteue
rungszeiträumen auf 
Steuern des Belegen
heitsstaats in Bezug auf 
aus dem Belegenheits
staat stammende Ge
winne angerechnet wer
den können, 


 


b) soweit die Geschäftseinheit 
einen aus dem Belegenheits
staat stammenden Verlust mit 
einem gebietsfremden Ge
winn verrechnet hat und 


 


c) soweit der gebietsfremde 
Steueranrechnungsbetrag auf 
diesem gebietsfremden Ge
winn beruht. 


 


Als qualifizierter gebietsfremder 
Steueranrechnungsbetrag ist, vor
behaltlich der weiteren in diesem 
Paragraphen geregelten Aus
schlüsse und Anpassungen, höchs
tens der kleinere der beiden fol
genden Beträge anzusetzen: 


 


a) Betrag der bezogen auf den 
gebietsfremden Gewinn ge
zahlten gebietsfremden Steu
ern, 


 


b) verrechneter Verlust multi
pliziert mit dem Steuersatz, 
der für Berechnung der ge
bietsfremden Steuer maßge
bend ist. 


 


Gebietsfremde Gewinne der Ge
schäftseinheit im Sinne dieser 
Vorschrift sind Einkünfte auf
grund einer Hinzurechnungsbe
steuerung oder der Besteuerung 
gebietsfremder Betriebsstätten, 
hybrider Einheiten oder umge
kehrt hybrider Einheiten; 


 


6. latente Steuern in Bezug auf eine 
gemischte Hinzurechnungsbesteu
erung und 
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7. latente Steuern, für die die be
richtspflichtige Geschäftseinheit 
einen Antrag nach § 49 Absatz 1 
Satz 2 stellt.“ 


 


b) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a 
eingefügt: 


 


„(1a) Latente Steuern einer Geschäfts
einheit dürfen nur auf der Grundlage des 
nach diesem Gesetz im Rahmen der Min
deststeuer-Gewinnermittlung für einen Ver
mögenswert oder eine Schuld zugelassenen 
Buchwerts berücksichtigt werden (Mindest
steuer-Buchwert). Weicht der Mindest
steuer-Buchwert eines Vermögenswerts oder 
einer Schuld von dem der Ermittlung des 
Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags zugrunde 
gelegten Buchwerts ab, sind die latenten 
Steuern auf der Grundlage des Mindest
steuer-Buchwerts neu zu berechnen und die 
im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag angefalle
nen latenten Steuern dementsprechend anzu
passen. Bei der Neuberechnung nach Satz 2 
sind die für die Bilanzierung latenter Steuern 
einschlägigen Bilanzierungsmethoden des 
für die Ermittlung des Mindeststeuer-Jahres
überschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehl
betrags einschlägigen Rechnungslegungs
standards zu beachten. Die Sätze 1 bis 3 gel
ten entsprechend, wenn ein im Mindest
steuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrag ausgewiesener Aufwand 
oder Ertrag durch einen nach diesem Gesetz 
im Rahmen der Mindeststeuer-Gewinner
mittlung zugelassenen Minderungs- oder Er
höhungsbetrag zu ersetzen oder korrigieren 
ist.“ 


 


c) In Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe 
„Absatz 4“ durch die Angabe „§ 50a“ er
setzt. 


 


d) Die Absätze 4 bis 7 werden durch die folgen
den Absätze 4 und 5 ersetzt: 


 


„(4) Unzulässige Abgrenzung bedeutet 
jede Veränderung des latenten Steuerauf
wands oder -ertrags, die 


 


1. mit einer Ungewissheit bezüglich der 
steuerlichen Behandlung oder 
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2. mit Ausschüttungen einer Geschäfts
einheit  


 


zusammenhängt.  


(5) Auf Antrag der berichtspflichtigen 
Geschäftseinheit bleiben Erhöhungen laten
ter Steuerschulden bei der Ermittlung des 
Gesamtbetrags der angepassten latenten 
Steuern für das betreffende Geschäftsjahr au
ßer Ansatz (nicht geltend gemachte Abgren
zungen). Der Antrag nach Satz 1 ist zulässig 
für jede Erhöhung bei einer Geschäftseinheit 
von 


 


1. einzelnen oder zusammengefassten la
tenter Steuerschulden, sofern jede die
ser Steuerschulden voraussichtlich 
nicht innerhalb des in § 50a Absatz 1 
genannten Zeitraums vollständig wie
der aufgelöst werden, oder 


 


2. sämtlichen latenten Steuerschulden ei
ner Nachversteuerungsgruppe nach 
§ 50a Absatz 2. 


 


Für das Wahlrecht nach Satz 2 Nummer 1 
gilt § 77 Absatz 1, für das Wahlrecht nach 
Satz 2 Nummer 2 gilt § 77 Absatz 2.“ 


 


19. Nach § 50 wird der folgende § 50a eingefügt: 19. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 50a 


 


Nachversteuerung latenter Steuerschulden  


(1) Eine latente Steuerschuld, die nach § 50 
Absatz 1 berücksichtigt und weder nach Absatz 7 
von der Nachversteuerung ausgenommen noch 
bis zum Ende des fünften Geschäftsjahres (laufen
des Geschäftsjahr) des dem der Berücksichtigung 
folgenden Geschäftsjahres (getestetes Geschäfts
jahr) wieder aufgelöst worden ist, ist nach den fol
genden Bestimmungen nachzuversteuern (Nach
versteuerungsbetrag): Der Nachversteuerungsbe
trag des laufenden Geschäftsjahres ist für Zwecke 
der Nachversteuerung als Minderung der erfass
ten Steuern des getestesten Geschäftsjahres zu be
handeln und der effektive Steuersatz sowie der 
Steuererhöhungsbetrag dieses Geschäftsjahres 
sind nach § 57 zu ermitteln. Der Nachversteue
rungsbetrag des laufenden Geschäftsjahres ent
spricht der Differenz zwischen dem Betrag, mit 
dem die latente Steuerschuld in den Gesamtbetrag 
nach § 50 Absatz 1 im getesteten Geschäftsjahr 
einbezogen worden ist, und dem Betrag, der nicht 
bis zum letzten Tag des laufenden Geschäftsjahres 
wieder aufgelöst worden ist. 


 


(2) Abweichend von Absatz 1 kann eine 
Geschäftseinheit für die Ermittlung des Nachver
steuerungsbetrags sämtliche latente Steuerschul
den zusammenfassen, die Vermögensgegenstände 
oder Schulden betreffen, die im selben Sachkonto 
erfasst sind (Nachversteuerungsgruppe I). Eine 
Geschäftseinheit kann mehrere Nachversteue
rungsgruppen I zusammenfassen (Nachversteue
rungsgruppe II), wenn 


 


1. die Sachkonten gemäß dem im Konzernab
schluss verwendeten Kontenplan demselben 
Bilanzposten zuzuordnen sind, der für die 
Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüber
schusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbe
trags zu Grunde zu legen ist, 


 


2. das einzelne Sachkonto insgesamt zu keinem 
latenten Steueranspruch führen kann und 


 


3. die latenten Steuerschulden nicht folgende 
Vermögensgegenstände oder Schulden be
treffen: 
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a) nicht abnutzbare immaterielle Vermö
genswerte, einschließlich eines Ge
schäfts- oder Firmenwerts, 


 


b) abnutzbare immaterielle Vermögens
werte mit einer Nutzungsdauer von 
mehr als fünf Jahren, 


 


c) Forderungen und Verbindlichkeiten ge
genüber verbundenen Unternehmen. 


 


Latente Steuerschulden in Bezug auf Posten, die 
nach den Vorschriften des dritten Teils bei der Er
mittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Min
deststeuer-Verlusts auszunehmen sind oder aus
genommen werden, dürfen nicht nach den Sät
zen 1 oder 2 zusammengefasst werden. Auf zu
sammengefasste latente Steuerschulden ist Ab
satz 7 nicht anzuwenden; dies gilt nicht, wenn 
ausschließlich latente Steuerschulden zusammen
gefasst werden, die nach Absatz 7 von der Nach
versteuerung auszunehmen sind. Latente Steuer
schulden nach § 82 Absatz 1 sind den Nachver
steuerungsgruppen nach wirtschaftlichem Zusam
menhang zuzuordnen (latente Steuerschulden aus 
Vor-Übergangsjahren). 
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(3) Für zusammengefasste latente Steuer
schulden einer Nachversteuerungsgruppe ist als 
Nachversteuerungsbetrag nach Absatz 1 die posi
tive Nachversteuerungsjahresdifferenz anzuset
zen. Eine negative Nachversteuerungsjahresdiffe
renz ist als Erhöhung des Gesamtbetrags der an
gepassten latenten Steuern nach § 50 Absatz 2 
Nummer 2 zu behandeln. Die Nachversteuerungs
jahresdifferenz ist die Differenz zwischen der 
Nachversteuerungsdifferenz des aktuellen und 
des vorangegangenen Geschäftsjahres. Die Nach
versteuerungsdifferenz des Geschäftsjahres ist der 
Saldo der Erhöhungen und Minderungen der zu
sammengefassten latenten Steuerschulden seit ih
rer erstmaligen Erfassung in der Nachversteue
rungsgruppe (Nachversteuerungssaldo) abzüglich 
des maximal gerechtfertigten Betrags. Der maxi
mal gerechtfertigte Betrag ist die Differenz zwi
schen den Erhöhungen und Minderungen der la
tenten Steuerschulden des aktuellen Geschäftsjah
res sowie der vier vorangegangenen Geschäfts
jahre (Differenzmethode); er kann nicht negativ 
werden. Soweit einer Nachversteuerungsgruppe 
latente Steuerschulden aus Vor-Übergangsjahren 
zuzuordnen sind, bleiben ein negativer Betrag des 
Nachversteuerungssaldos und der jährlichen Min
derungen bis zur Höhe dieser latenten Steuer
schulden aus Vor-Übergangsjahren außer Be
tracht. Der nach Satz 6 anzusetzende Betrag laten
ter Steuerschulden aus Vor-Übergangsjahren ver
ringert sich um in den vorangegangenen Ge
schäftsjahren bereits berücksichtigte Beträge la
tenter Steuerschulden aus Vor-Übergangsjahren 
sowie in den Fällen des § 50 Absatz 5 Nummer 2 
um Minderungen der latenten Steuerschulden ei
ner Nachversteuerungsgruppe, die vorrangig la
tenten Steuerschulden aus Vor-Übergangsjahren 
zuzuordnen sind. Abweichend von Satz 5 kann als 
maximal gerechtfertigter Betrag die Summe der 
Erhöhungen der latenten Steuerschulden des aktu
ellen Geschäftsjahres sowie der vier vorangegan
genen Geschäftsjahre angesetzt werden (Sum
menmethode); er kann nicht negativ werden. Die 
Summenmethode ist bei einer Nachversteue
rungsgruppe II nur zulässig, wenn die Geschäfts
einheit nachweist, dass 


 


1. die in der Nachversteuerungsgruppe II zu
sammengefassten latenten Steuerschulden 
einen ähnlichen Umkehrtrend haben oder 


 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 25 – Drucksache 21/2751 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


2. die in der Nachversteuerungsgruppe II zu
sammengefassten latenten Steuerschulden 
keinen ähnlichen Umkehrtrend haben oder 
ihr Umkehrtrend sich über einen Zeitraum 
von mehr als fünf Jahren erstreckt und es ent
sprechend den Grundsätzen des Absatzes 1 
zu einer angemessenen Nachversteuerung 
dieser latenten Steuerschulden kommt.  


 


Ein ähnlicher Umkehrtrend liegt vor, wenn die la
tenten Steuerschulden in höchstens einem Ab
stand von zwei Geschäftsjahren aufgelöst werden. 
Bei Anwendung der Summenmethode bleiben ab
weichend von Satz 7 Minderungen bei der Ermitt
lung des Nachversteuerungssaldos bis zur Höhe 
der in der Nachversteuerungsgruppe zusammen
gefassten latenten Steuerschulden aus Vor-Über
gangsjahren außer Betracht; Satz 8 gilt entspre
chend. Ist ein Nachversteuerungsbetrag nach die
sem Absatz für zusammengefasste latente Steuer
schulden zu ermitteln, die in vorangegangenen 
Geschäftsjahren aufgrund von § 50 Absatz 5 nicht 
nach § 50 Absatz 1 einbezogen wurden, sind diese 
den betreffenden Nachversteuerungsgruppen zu
zuordnen und als latente Steuerschulden aus Vor-
Übergangsjahren zu behandeln. 


 


(4) Die Ermittlung eines Nachversteue
rungsbetrags kann für sämtliche latenten Steuer
schulden einer Nachversteuerungsgruppe unter
bleiben, wenn die Geschäftseinheit anhand objek
tiver Umstände darlegen kann, dass die latenten 
Steuerschulden bis zum Ende des fünften Ge
schäftsjahres des dem der Berücksichtigung fol
genden Geschäftsjahres voraussichtlich aufgelöst 
sein werden. Im Fall des Satzes 1 können latente 
Steueransprüche in diese Nachversteuerungs
gruppe einbezogen werden. Ist aufgrund einer we
sentlichen Änderung der objektiven Umstände 
nicht mehr davon auszugehen, dass diese latenten 
Steuerschulden im Zeitraum nach Satz 1 aufgelöst 
sein werden, gilt Absatz 3 ab dem Geschäftsjahr, 
in dem diese Änderung eingetreten ist. Absatz 3 
Satz 12 gilt entsprechend. 
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(5) Werden latente Steuerschulden von der 
Geschäftseinheit nicht mehr oder abweichend von 
den vorangegangenen Geschäftsjahren neu nach 
Maßgabe des Absatzes 2 zusammengefasst, ist 
der Betrag der Nachversteuerungsattribute der 
bisherigen Nachversteuerungsgruppe zu ermitteln 
und sachgerecht auf die einzelnen latenten Steuer
schulden oder die neu gebildeten Nachversteue
rungsgruppen zu verteilen. Die Nachversteue
rungsattribute sind: 


 


1. die Nachversteuerungsdifferenz des aktuel
len Geschäftsjahres, 


 


2. der Nachversteuerungssaldo,  


3. der Betrag der noch nicht umgekehrten laten
ten Steuerschulden aus Vor-Übergangsjah
ren sowie diesen gleichstehende latente Steu
erschulden und 


 


4. die Erhöhungen des Nachversteuerungssal
dos während des fünfjährigen Zeitraums vor 
der Anwendung des Satzes 1. 


 


(6) Latente Steuerschulden der Nachver
steuerungsgruppe II dürfen nach § 50 Absatz 1 
nur berücksichtigt werden, wenn die Geschäfts
einheit das Vorliegen der Voraussetzungen des 
Absatzes 2 Satz 2 oder des Absatzes 4 nachweist. 
Sind latente Steuerschulden nach Satz 1 nicht zu 
berücksichtigen und kann die Veranlagung für 
den Besteuerungszeitraum, in dem sie angefallen 
sind, nicht mehr geändert werden, sind die erfass
ten Steuern entsprechend § 52 nachträglich anzu
passen. Absatz 3 Satz 11 gilt entsprechend. 


 


(7) Von der Nachversteuerung nach den 
vorherstehenden Absätzen sind latente Steuer
schulden in Bezug auf folgende Kategorien aus
genommen: 


 


1. Abschreibungen auf materielle Vermögens
werte und auf Nutzungsrechte an diesen ein
schließlich Abschreibungen auf Forderun
gen eines Leasinggebers für überlassene ma
terielle Vermögenswerte, 


 


2. Kosten einer staatlichen Lizenz oder einer 
ähnlichen Regelung für die Nutzung von un
beweglichem Vermögen oder natürlichen 
Ressourcen, die mit erheblichen Investitio
nen in materielle Vermögenswerte verbun
den sind, 
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3. Forschungs- und Entwicklungsaufwendun
gen, 


 


4. Stilllegungs- und Sanierungsaufwendungen,  


5. Zeitwertbilanzierung nicht realisierter Netto
gewinne, sofern nicht die Realisationsme
thode nach § 35 anzuwenden ist, 


 


6. Nettowechselkursgewinne,  


7. Versicherungsrückstellungen und abge
grenzte Versicherungsvertragsabschlusskos
ten, 


 


8. Gewinne aus dem Verkauf von Sachvermö
gen, das in demselben Steuerhoheitsgebiet 
wie die Geschäftseinheit belegen ist und die 
in Sachvermögen in diesem Steuerhoheitsge
biet reinvestiert werden, und 


 


9. zusätzliche Beträge, die sich aus Änderun
gen von Rechnungslegungsgrundsätzen in 
Bezug auf die in den Nummern 1 bis 8 ge
nannten Posten ergeben.“ 


 


20. In § 51 Absatz 2 wird die Angabe „Auflösungsbe
trag = Mindeststeuer-Gesamtgewinns“ durch die 
Angabe „Auflösungsbetrag = Mindeststeuer-Ge
samtgewinn“ ersetzt. 


20. u n v e r ä n d e r t  


21. § 54 Absatz 3 Satz 3 und 4 wird durch die folgen
den Sätze ersetzt: 


21. u n v e r ä n d e r t  


„Ergibt sich für ein Geschäftsjahr für ein Steuer
hoheitsgebiet ein Mindeststeuer-Gesamtgewinn 
und beläuft sich rechnerisch der Gesamtbetrag der 
angepassten erfassten Steuern für dieses Steuer
hoheitsgebiet auf weniger als null (Negativbe
trag), ist der Gesamtbetrag der angepassten erfass
ten Steuern mit null anzusetzen. Im Fall des Sat
zes 3 ist der Negativbetrag nach § 46 Absatz 3 
und 4 vorzutragen; eines Antrages bedarf es nicht; 
der Vortrag entspricht der Differenz zwischen null 
und dem Negativbetrag.“ 


 


22. Nach § 55 Absatz 2 Satz 1 wird der folgende Satz 
eingefügt: 


22. u n v e r ä n d e r t  


„Dies gilt nicht, wenn es sich bei der Geschäfts
einheit um eine Investmenteinheit handelt.“ 


 


23. In § 57 Absatz 1 wird die Angabe „§ 50 Absatz 4, 
§ 52 Absatz 1, 2, 4“ durch die Angabe „die 
§§ 50a, 52 Absatz 1, 2, 4“ ersetzt. 


23. u n v e r ä n d e r t  


24. § 60 wird wie folgt geändert: 24. u n v e r ä n d e r t  
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a) In Absatz 1 Nummer 4 wird die Angabe 
„staatliche“ durch die Angabe „staatlichen“ 
ersetzt. 


 


b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „würde“ 
durch die Angabe „würden“ ersetzt. 


 


25. § 64 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 25. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Nummer 2 Satz 1 wird der folgende 
Satz eingefügt: 


 


„Satz 1 ist auch bei Veränderungen der Un
ternehmensgruppe vor dem Übergangsjahr 
zu berücksichtigen; § 15 Absatz 1 Satz 3 gilt 
entsprechend.“ 


 


b) Nummer 6 wird durch die folgende Num
mer 6 ersetzt: 


 


„Passive latente Steuern der beitretenden 
oder austretenden Geschäftseinheit, die zu
vor in den Gesamtbetrag der Anpassung der 
latenten Steuern einbezogen wurden, sind für 
Zwecke des § 50a von der veräußernden Un
ternehmensgruppe als ausgeglichen und von 
der erwerbenden Unternehmensgruppe als 
im Geschäftsjahr des Erwerbs entstanden zu 
behandeln; abweichend von § 50a ist in die
sen Fällen der Nachversteuerungsbetrag als 
Minderung der erfassten Steuern des laufen
den Geschäftsjahres zu behandeln.“ 


 


26. § 66 wird wie folgt geändert: 26. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 
ersetzt: 


 


„(2) Abweichend von Absatz 1 gilt bei 
der Übertragung oder dem Erwerb von Ver
mögenswerten und Schulden im Rahmen ei
ner Mindeststeuer-Reorganisation, dass bei 
der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns 
oder Mindeststeuer-Verlusts 


 


1. der übertragenden Geschäftseinheit das 
Ergebnis aus der Übertragung der Ver
mögenswerte und Schulden außer An
satz bleibt, 


 


2. der übernehmenden Geschäftseinheit   
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a) die Buchwerte der Vermögens
werte und Schulden der übertra
genden Geschäftseinheit zum Zeit
punkt der Übertragung zugrunde 
gelegt werden (Buchwertfortfüh
rung) und 


 


b) ein Gewinn oder Verlust in Höhe 
des Unterschieds zwischen dem 
Buchwert der Anteile an der über
tragenden Geschäftseinheit und 
den Buchwerten im Sinne des 
Buchstabens a außer Ansatz bleibt 
(Übernahmegewinn oder Über
nahmeverlust). 


 


Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b gilt nicht für 
einen Übernahmegewinn, soweit dieser dem 
Anteil der übernehmenden Geschäftseinheit 
an der übertragenden Geschäftseinheit ent
spricht und ein Gewinn aus der Veräußerung 
des Anteils an der übertragenden Geschäfts
einheit nicht nach § 21 ausgenommen wäre.“ 


 


b) In Absatz 5 wird in der Angabe vor Num
mer 1 die Angabe „oder ein ähnlicher Ge
schäftsvorfall“ durch die Angabe „im Rah
men eines Zusammenschlusses, einer Spal
tung, einer Liquidation oder eines ähnlichen 
Geschäftsvorfalls“ ersetzt und wird die An
gabe „oder dem“ gestrichen. 


 


 27. § 66 Absatz 3 durch den folgenden Absatz 3 er
setzt: 


 „(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 
2 gilt bei Übertragung von Vermögenswerten 
und Schulden im Rahmen einer Mindest
steuer-Reorganisation, die zu nicht begünstig
ten Gewinnen oder Verlusten bei der übertra
genden Geschäftseinheit führt, dass bei der Be
rechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts 


 1. der übertragenden Geschäftseinheit ein 
nicht begünstigter Gewinn oder Verlust 
aus der Übertragung der Vermögens
werte und Schulden berücksichtigt wird, 


 2. der übernehmenden Geschäftseinheit 
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 a) die Buchwerte der Vermögenswerte 
und Schulden der übertragenden Ge
schäftseinheit zum Zeitpunkt der 
Übertragung zugrunde gelegt wer
den, wobei die Buchwerte nach den 
lokalen Steuervorschriften für die 
übernehmende Geschäftseinheit an
gepasst werden, um die nicht begüns
tigten Gewinne oder Verluste ent
sprechend abzubilden und 


 b) ein Gewinn oder Verlust in Höhe des 
Unterschieds zwischen dem Buch
wert der Anteile an der übertragen
den Geschäftseinheit und den Buch
werten im Sinne des Buchstabens a 
außer Ansatz bleibt (Übernahmege
winn oder Übernahmeverlust). 


 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b gilt nicht 
für einen Übernahmegewinn, soweit die
ser dem Anteil der übernehmenden Ge
schäftseinheit an der übertragenden Ge
schäftseinheit entspricht und ein Gewinn 
aus der Veräußerung des Anteils an der 
übertragenden Geschäftseinheit nicht 
nach § 21 ausgenommen wäre.“ 


27. § 67 wird wie folgt geändert: 28. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 wird die Angabe „Teilen 3 bis 7 
sowie den §§ 84 bis 87“ durch die Angabe 
„Teilen 3 bis 7, 8 Abschnitt 3 sowie den 
§§ 84 bis 87b und 89“ ersetzt. 


 


b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „die 
Umsatzgrenze erfüllt“ durch die An
gabe „der Mindestbesteuerung nach den 
GloBE-Mustervorschriften unterliegt“ 
ersetzt. 


 


bb) In Nummer 3 Buchstabe c wird die An
gabe „ausgenommener“ durch die An
gabe „ausgenommene“ ersetzt. 


 


28. § 75 wird wie folgt geändert: 29. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „Unter
nehmensgruppe,“ durch die Angabe „Unter
nehmensgruppe“ ersetzt. 


 


b) Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird durch die 
folgende Nummer 2 ersetzt: 
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„2. der Belegenheitsstaat ein Mitgliedstaat 
der Europäischen Union ist oder eine 
wirksame völkerrechtliche Vereinba
rung besteht, die für das Geschäftsjahr 
einen automatischen Austausch von 
Mindeststeuer-Berichten durch den je
weiligen Belegenheitsstaat mit der zu
ständigen Behörde der Bundesrepublik 
Deutschland vorsieht.“ 


 


c) Nach Absatz 3 Satz 2 wird der folgende Satz 
eingefügt: 


 


„Die Fristen nach den Sätzen 1 und 2 enden 
nicht vor dem 30. Juni 2026.“ 


 


d) Absatz 4 Satz 1 bis 3 wird durch die folgen
den Sätze ersetzt: 
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„Enthält ein Mindeststeuer-Bericht Angaben 
im Sinne des § 76 für ein anderes Steuerho
heitsgebiet, übermittelt das Bundeszentral
amt für Steuern der zuständigen Behörde 
dieses Steuerhoheitsgebiets Angaben nach 
dem in einer Rechtsverordnung nach § 99 
Absatz 3 festgelegten Verteilungsansatz, 
wenn die Bundesrepublik Deutschland und 
dieses Steuerhoheitsgebiet aufgrund Arti
kel 8ae Absatz 2 der Richtlinie 2011/16/EU 
oder einer innerstaatlich anwendbaren völ
kerrechtlichen Vereinbarung zum gegensei
tigen automatischen Austausch von Informa
tionen zu Mindeststeuer-Berichten zwischen 
ihren zuständigen Behörden verpflichtet 
sind. Die Übermittlung nach Satz 1 erfolgt 
spätestens mit Ablauf des dritten Monats 
nach Ablauf der Frist nach Absatz 3 Satz 1 
oder 2. Für nach Ablauf der Frist nach Ab
satz 3 Satz 1 oder Satz 2 erhaltene Mindest
steuer-Berichte erfolgt die Übermittlung spä
testens drei Monate nach deren Erhalt. Ab
weichend von den Sätzen 2 und 3 hat die 
Übermittlung nach Satz 1 für das Geschäfts
jahr, für das erstmals für die Unternehmens
gruppe ein Mindeststeuer-Bericht zu erstel
len ist, spätestens sechs Monate nach Ablauf 
der Frist nach Absatz 3 Satz 2 zu erfolgen, 
frühestens jedoch am 1. Dezember 2026. Die 
Übermittlung nach Satz 1 erfolgt unter Ver
wendung des in Artikel 20 Absatz 4 der 
Richtlinie 2011/16/EU genannten elektroni
schen Standardformats. Das Bundeszentral
amt für Steuern nimmt die Mindeststeuer-
Berichte entgegen, die ihm von der zuständi
gen Behörde eines anderen Steuerhoheitsge
biets übermittelt worden sind. Das Bundes
zentralamt für Steuern übermittelt die Min
deststeuer-Berichte zur Durchführung des 
Besteuerungsverfahrens an die zuständige 
Landesfinanzbehörde.“ 


 


29. Nach § 75 wird der folgende § 75a eingefügt: 30. Nach § 75 wird der folgende § 75a eingefügt: 
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„§ 75a „§ 75a 


Berichtigung des Mindeststeuer-Berichts Berichtigung des Mindeststeuer-Berichts 


(1) Hat das Bundeszentralamt für Steuern 
Grund zu der Annahme, dass ein von einer obers
ten Muttergesellschaft oder einer als erklärungs
pflichtig benannten Einheit, die im Steuerhoheits
gebiet eines anderen Mitgliedstaats der Europäi
schen Union oder eines Drittstaats belegen ist, 
nach Artikel 8ae der Richtlinie 2011/16/EU oder 
nach einer wirksamen völkerrechtlichen Verein
barung übermittelter Mindeststeuer-Bericht of
fensichtlich fehlerhafte Informationen enthält, die 
berichtigt werden müssen, so unterrichtet es un
verzüglich die zuständige Behörde des anderen 
Mitgliedstaats oder des Drittstaats. Wenn das 
Bundeszentralamt für Steuern nach einer Berich
tigungsunterrichtung aus einem anderen Steuer
hoheitsgebiet den dort genannten Mindeststeuer-
Bericht für fehlerhaft hält, fordert es die betref
fende oberste Muttergesellschaft oder die be
richtspflichtige Geschäftseinheit unverzüglich 
auf, einen berichtigten Mindeststeuer-Bericht ein
zureichen. Das Bundeszentralamt für Steuern 
übermittelt den berichtigten Mindeststeuer-Be
richt unverzüglich allen zuständigen Behörden, 
mit denen solche Informationen gemäß der Richt
linie 2011/16/EU oder einer innerstaatlich an
wendbaren völkerrechtlichen Vereinbarung zum 
gegenseitigen automatischen Austausch von In
formationen zu Mindeststeuer-Berichten zwi
schen ihren zuständigen Behörden auszutauschen 
sind. 


(1) Hat das Bundeszentralamt für Steuern 
Grund zu der Annahme, dass ein von einer obers
ten Muttergesellschaft oder einer als berichts
pflichtig benannten Geschäftseinheit, die im 
Steuerhoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union oder eines Drittstaats be
legen ist, nach Artikel 8ae der Richtlinie 
2011/16/EU oder nach einer wirksamen völker
rechtlichen Vereinbarung übermittelter Mindest
steuer-Bericht offensichtlich fehlerhafte Informa
tionen enthält, die berichtigt werden müssen, so 
unterrichtet es unverzüglich die zuständige Be
hörde des anderen Mitgliedstaats oder des Dritt
staats. Wenn das Bundeszentralamt für Steuern 
nach einer Berichtigungsunterrichtung aus einem 
anderen Steuerhoheitsgebiet den dort genannten 
Mindeststeuer-Bericht für fehlerhaft hält, fordert 
es die betreffende oberste Muttergesellschaft oder 
die berichtspflichtige Geschäftseinheit unverzüg
lich auf, einen berichtigten Mindeststeuer-Bericht 
einzureichen. Das Bundeszentralamt für Steuern 
übermittelt den berichtigten Mindeststeuer-Be
richt unverzüglich allen zuständigen Behörden, 
mit denen solche Informationen gemäß der Richt
linie 2011/16/EU oder einer innerstaatlich an
wendbaren völkerrechtlichen Vereinbarung zum 
gegenseitigen automatischen Austausch von In
formationen zu Mindeststeuer-Berichten zwi
schen ihren zuständigen Behörden auszutauschen 
sind. 
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(2) Wurde das Bundeszentralamt für Steu
ern von einer Geschäftseinheit oder mehreren Ge
schäftseinheiten darüber unterrichtet, dass der 
Mindeststeuer-Bericht für diese Geschäftseinhei
ten von der obersten Muttergesellschaft oder der 
berichtspflichtigen Geschäftseinheit, die in einem 
anderen Steuerhoheitsgebiet belegen ist, einzu
reichen war, und wurden die im Mindeststeuer-
Bericht enthaltenen Deutschland betreffenden In
formationen nicht innerhalb der in § 75 Absatz 3 
genannten Fristen übermittelt, so unterrichtet es 
die zuständige Behörde des anderen Steuerho
heitsgebiets unverzüglich darüber, dass die Infor
mationen nicht bei ihr eingegangen sind. Wird das 
Bundeszentralamt für Steuern von einer Behörde 
in einem anderen Steuerhoheitsgebiet darüber un
terrichtet, dass Informationen nicht bei ihr einge
gangen sind, ermittelt es unverzüglich den Grund 
für die ausgebliebene Übermittlung des betreffen
den Mindeststeuer-Berichts und teilt der zuständi
gen Behörde des anderen Steuerhoheitsgebiets 
diesen innerhalb eines Monats nach Eingang der 
Mitteilung mit, sofern möglich mit Angabe eines 
voraussichtlichen Datums für die Übermittlung 
des Mindeststeuer-Berichts. Dieses Datum soll 
höchstens drei Monate nach Eingang der Mittei
lung über den ausgebliebenen Austausch liegen.“ 


(2) u n v e r ä n d e r t  


30. In § 76 Nummer 4 wird die Angabe „und“ durch 
die Angabe „und 3 sowie“ ersetzt. 


31. u n v e r ä n d e r t  


31. § 77 wird wie folgt geändert: 32. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 50 Ab
satz 7“ durch die Angabe „§ 50 Ab
satz 5 Satz 3“ ersetzt. 


 


bb) Nach Satz 2 wird der folgende Satz ein
gefügt: 


 


„Satz 1 gilt entsprechend für das in § 41 
Absatz 1 genannte Wahlrecht; Satz 2 
kommt nicht zur Anwendung.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird nach der Angabe 
„§ 40 Absatz 1“ die Angabe „, § 49 Absatz 1 
Satz 2, § 50 Absatz 5 Satz 3“ eingefügt. 


 


32. In § 79 Absatz 2 wird die Angabe „Mindesteuer-
Gewinn“ durch die Angabe „Mindeststeuer-Ge
winn“ ersetzt. 


33. u n v e r ä n d e r t  


33. § 80 wird wie folgt geändert: 34. u n v e r ä n d e r t  
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a) Nach Absatz 2 Nummer 2 wird der folgende 
Satz eingefügt: 


 


„Unternehmensgruppen, die nicht zur Erstel
lung eines länderbezogenen Berichts ver
pflichtet sind, haben die Angaben zugrunde 
zu legen, die sie berichtet hätten, wenn sie 
verpflichtet gewesen wären, einen länderbe
zogenen Bericht zu erstellen.“ 


 


b) In Absatz 3 wird die Angabe „über“ durch 
die Angabe „jeweils mehr als“ ersetzt. 


 


34. § 81 wird wie folgt geändert: 35. § 81 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 4 wird die Angabe „oder“ 
gestrichen. 


aa) u n v e r ä n d e r t  


bb) Nach Nummer 4 werden die folgenden 
Nummern 5 bis 7 eingefügt: 


bb) Nach Nummer 4 werden die folgenden 
Nummern 5 bis 7 eingefügt: 


„5. in dem jeweiligen Steuerhoheits
gebiet Verbriefungszweckeinhei
ten keiner mit § 1 in Verbindung 
mit § 90 vergleichbaren Steuer
pflicht unterliegen, 


„5. u n v e r ä n d e r t  


6. in dem jeweiligen Steuerhoheits
gebiet aktive latente Steuern so
wie der aus deren Umkehrung re
sultierende latente Steuerauf
wand, der  


6. in dem jeweiligen Steuerhoheits
gebiet aktive latente Steuern so
wie der aus deren Umkehrung re
sultierende latente Steuerauf
wand, der  


a) im Zusammenhang mit einer 
staatlichen Maßnahme im 
Sinne des § 82a Absatz 4 
steht, die nach dem 30. No
vember 2021 beschlossen 
oder erweitert worden ist, 


a) im Zusammenhang mit ei
ner staatlichen Maßnahme 
im Sinne des § 82a Absatz 3 
steht, die nach dem 30. No
vember 2021 beschlossen 
oder erweitert worden ist, 


b) im Zusammenhang mit ei
nem Wahlrecht einer Ge
schäftseinheit steht, das 
rückwirkend die steuerliche 
Behandlung eines Vorgangs 
für ein Besteuerungszeit
raum ändert, für den bereits 
eine Steuerfestsetzung er
folgt oder eine Steuererklä
rung eingereicht worden ist, 
sofern das Wahlrecht nach 
dem 30. November 2021 
ausgeübt oder geändert wor
den ist, oder 


b) u n v e r ä n d e r t  
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c) auf Unterschieden zwischen 
der steuerlichen und han
delsrechtlichen Bewertung 
beruht, wenn diese Unter
schiede auf einem Körper
schaftsteuerregime im Sinne 
des § 82a Absatzes 2 Satz 2 
beruhen, dass nach dem 
30. November 2021 verab
schiedet worden ist,  


c) u n v e r ä n d e r t  


bei der Berechnung des effekti
ven Steuersatzes oder der verein
facht erfassten Steuern zu berück
sichtigen ist, weil in dem jeweili
gen Steuerhoheitsgebiet keine mit 
den §§ 82a und 87 Absatz 3 ver
gleichbare Regelung Anwendung 
findet, 


bei der Berechnung des effekti
ven Steuersatzes oder der verein
facht erfassten Steuern zu be
rücksichtigen ist, weil in dem je
weiligen Steuerhoheitsgebiet 
keine mit den §§ 82a und 87 Ab
satz 3 vergleichbare Regelung 
Anwendung findet, 


7. in dem jeweiligen Steuerhoheits
gebiet eine Wahlmöglichkeit zu 
einer mit § 1 in Verbindung mit 
§ 90 vergleichbaren Steuerpflicht 
besteht, die nicht unwiderruflich 
ausgeübt worden ist.“ 


7. u n v e r ä n d e r t  


b) In Satz 4 Nummer 5 wird die Angabe „Num
mer 5“ durch die Angabe „Nummern 5 bis 7“ 
ersetzt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


35. § 82 wird durch den folgenden § 82 ersetzt: 36. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 82 


 


Steuerattribute des Übergangsjahres  


(1) Bei der Bestimmung des effektiven 
Steuersatzes einer Unternehmensgruppe für ein 
Steuerhoheitsgebiet sind im Übergangsjahr und 
den darauf folgenden Geschäftsjahren alle aktiven 
und passiven latenten Steuern zu berücksichtigen, 
die am Ende des Geschäftsjahres, das dem Über
gangsjahr vorhergeht, in den Berichtspaketen im 
Sinne des § 87 Absatz 2 der Geschäftseinheiten in 
dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet erfasst oder 
ausgewiesen sind. Für Geschäftseinheiten im 
Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist statt
dessen auf den Jahresabschluss abzustellen. Sol
che aktiven und passiven latenten Steuern müssen 
zum Mindeststeuersatz berücksichtigt werden. Ist 
der in dem Steuerhoheitsgebiet geltende Steuer
satz niedriger, findet dieser Steuersatz Anwen
dung. 


 


(2) Aktive latente Steuern, die zu einem un
ter dem Mindeststeuersatz liegenden Satz erfasst 
wurden, können zum Mindeststeuersatz berück
sichtigt werden, wenn der Steuerpflichtige nach
weisen kann, dass der betreffende latente Steuer
anspruch einem Mindeststeuer-Verlust zuzu
schreiben ist. 


 


(3) Aktive latente Steuern, die zu einem 
über dem Mindeststeuersatz liegenden Satz er
fasst wurden und die Nutzung von Steueranrech
nungsbeträgen betreffen, sind nur in Höhe des 
Verhältnisses vom Mindeststeuersatz zu dem im 
Steuerhoheitsgebiet geltenden Steuersatz zu be
rücksichtigen. Bei einer späteren Steuersatzände
rung ist der nach Satz 1 berücksichtigungsfähige 
Betrag bezogen auf den noch ausstehenden Betrag 
entsprechend anzupassen. 


 


(4) Für Zwecke der Anwendung der Ab
sätze 1 bis 3 


 


1. gelten § 50 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 sowie 
§ 50 Absatz 1a in Verbindung mit § 64 Ab
satz 2 Nummer 2 entsprechend und 


 


2. bleiben latente Steuern in Bezug auf eine ge
mischte Hinzurechnungsbesteuerung im 
Übergangsjahr und in den darauf folgenden 
Jahren unberücksichtigt.“ 
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36. Nach § 82 werden die folgenden §§ 82a, 82b und 
82c eingefügt: 


37. u n v e r ä n d e r t  


„§ 82a 


 


Ausgeschlossene Steuerattribute  


(1) Aktive latente Steuern, die sich aus Po
sitionen ergeben, die 


 


1. von der Berechnung des Mindeststeuer-Ge
winns oder Mindeststeuer-Verlusts nach 
dem dritten Teil ausgenommen wären, 


 


2. mit steuerlichen Abzügen oder steuerlichen 
Verlusten im Zusammenhang stehen, soweit 
diesen keine tatsächlichen Aufwendungen 
gegenüberstehen, 


 


3. in keinem Zusammenhang mit einer steuerli
chen Zulage und in keinem Zusammenhang 
zu einer Steuervorauszahlung stehen, insbe
sondere solchen, die im Zusammenhang mit 
einer Aufstockung von steuerlichen Buch
werten stehen, denen kein korrespondieren
der Einbezug in die steuerlichen Bemes
sungsgrundlage gegenübersteht, 


 


4. im Zusammenhang mit einer steuerlichen 
Zulage stehen, die auf einer staatlichen Maß
nahme beruht oder 


 


5. mit einem steuerlichen Verlust im Zusam
menhang stehen, der aus einem Geschäfts
jahr stammt, das bezogen auf das Inkrafttre
ten eines Körperschaftsteuerregimes eines 
Staates mehr als fünf Geschäftsjahre zurück
liegt, auch wenn der steuerliche Verlust den 
Totalverlust dieses Zeitraums übersteigt, 
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sind von der Berechnung nach § 82 ausgeschlos
sen. Satz 1 Nummer 1 bis 4 gilt nur, wenn diese 
latenten Steueransprüche durch einen Geschäfts
vorfall entstehen, der nach dem 30. November 
2021 stattfindet. Satz 1 Nummer 5 gilt nur für 
Körperschaftsteuerregime, die erstmalig nach 
dem 30. November 2021 in Kraft getreten sind. 
Satz 1 gilt nicht für aktive latente Steuern, die 
nach diesem Gesetz aufgrund eines abweichenden 
Mindeststeuer-Buchwerts im Sinne des § 50 Ab
satz 1a Satz 1 zu bilden sind. Passive latente Steu
ern, die auf Unterschieden zwischen der steuerli
chen und handelsrechtlichen Bewertung aufgrund 
eines Körperschaftsteuerregimes im Sinne des 
Satzes 3 beruhen, sind bis zur Höhe der aktiven 
latenten Steuern, die ebenfalls auf solchen Unter
schieden beruhen, von der Berechnung nach § 82 
ausgeschlossen. 


 


(2) Aktive latente Steuern und, im Fall von 
Nummer 3, passive latente Steuern, die 


 


1. im Zusammenhang mit einer staatlichen 
Maßnahme stehen, die vor dem 19. Novem
ber 2024 beschlossen oder erweitert worden 
ist, 


 


2. im Zusammenhang mit einem Wahlrecht ei
ner Geschäftseinheit stehen, das rückwir
kend die steuerliche Behandlung eines Vor
gangs für ein Besteuerungszeitraum ändert, 
für den bereits eine Steuerfestsetzung erfolgt 
oder eine Steuererklärung eingereicht wor
den ist, sofern das Wahlrecht vor dem 19. 
November 2024 ausgeübt oder geändert wor
den ist, oder 


 


3. auf Unterschieden zwischen der steuerlichen 
und handelsrechtlichen Bewertung beruhen, 
wenn diese Unterschiede auf einem Körper
schaftsteuerregime im Sinne des Absatzes 1 
Satz 3 beruhen, das vor dem 19. November 
2024 verabschiedet worden ist, 


 


sind abweichend von Absatz 1 innerhalb der 
Schonfrist nach Absatz 4 insgesamt bis maximal 
in Höhe des Verschonungsbetrags nach Absatz 5 
vom Ausschluss ausgenommen. 
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(3) Eine staatliche Maßnahme ist jede Ver
einbarung, verbindliche Auskunft, Verfügung, 
Beihilfe oder ähnliche Handlung eines Staates so
wie deren nachträgliche Änderung, die einer Ge
schäftseinheit einen selektiven Steuervorteil ge
währt, den die Geschäftseinheit ohne die staatli
che Maßnahme nicht erhalten hätte. Eine staatli
che Maßnahme liegt insbesondere dann nicht vor, 
wenn die Gewährung des selektiven Steuervor
teils nicht im Ermessen des Staates liegt. 


 


(4) Die Schonfrist umfasst in den Fällen, 
des 


 


1. Absatzes 2 Nummer 1 und 2 alle Geschäfts
jahre, die nach dem 30. Dezember 2023 und 
vor dem 1. Januar 2026 beginnen sowie vor 
dem 1. Juli 2027 enden, 


 


2. Absatzes 2 Nummer 3 alle Geschäftsjahre, 
die nach dem 31. Dezember 2024 und vor 
dem 1. Januar 2027 beginnen sowie vor dem 
1. Juli 2028 enden. 


 


(5) Der Verschonungsbetrag beträgt 
20 Prozent der aktiven oder passiven latenten 
Steuer, bei ihrer erstmaligen Bilanzierung. Bei der 
Berechnung des Verschonungsbetrags ist der 
Mindeststeuersatz zugrunde zu legen. Ist der in 
dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet geltende 
Steuersatz niedriger, ist dieser zugrunde zu legen. 
Der Verschonungsbetrag darf den Betrag nicht 
übersteigen, der bei Zugrundelegung der tatsäch
lichen und rechtlichen Verhältnisse am 18. No
vember 2024 gegolten hätte. Insbesondere bleiben 
Änderungen in den rechtlichen Rahmenbedingun
gen, der Ausübung von Wahlrechten, Rechnungs
legungsmethoden und staatliche Maßnahmen, die 
nach dem 18. November 2024 erfolgen und die zu 
einer Erhöhung der aktiven latenten Steuern füh
ren, für die Ermittlung des Verschonungsbetrags 
unberücksichtigt. Auf den Verschonungsbetrag 
werden bis maximal auf null aktive latente Steu
ern, die aufgrund von Absatz 2 und § 87 Absatz 4 
Satz 3 berücksichtigt wurden, sowie der aus deren 
Umkehrung resultierende latente Steueraufwand 
angerechnet. 
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§ 82b 


 


Gruppeninterne Übertragung von Vermögens
werten 


 


(1) Bei Übertragungen von Vermögens
werten, ausgenommen Vorräte, zwischen Ge
schäftseinheiten derselben Unternehmensgruppe, 
die nach dem 30. November 2021 und vor Beginn 
eines Übergangsjahres stattgefunden haben, sind 
die übernommenen Vermögenswerte mit den 
Buchwerten anzusetzen, den die übertragende Ge
schäftseinheit im Zeitpunkt der Übertragung an
gesetzt hatte. Die aktiven und passiven latenten 
Steuern sind auf dieser Grundlage zu ermitteln, 
dabei sind die aktiven und passiven latenten Steu
ern, die aus der Übertragung resultieren, außer 
Acht zu lassen. 


 


(2) Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge
schäftseinheit kann die übernehmende Geschäfts
einheit einen latenten Steueranspruch ermitteln 
und berücksichtigen, der den erfassten Steuern 
entspricht, die die übertragende Geschäftseinheit 
auf den Übertragungsgewinn gezahlt hat. Der la
tente Steueranspruch darf die positive Differenz 
zwischen dem steuerlichen Buchwert des Vermö
genswerts bei der übernehmenden Geschäftsein
heit und dem Buchwert im Sinne des Absatzes 1 
multipliziert mit dem Mindeststeuersatz (Kap
pungsbetrag) nicht übersteigen. Für die Ermitt
lung der auf den Übertragungsgewinn gezahlten 
erfassten Steuern nach Satz 1 ist § 49 entspre
chend anzuwenden. Als gezahlte erfasste Steuern 
gelten auch aktive latente Steuern der übertragen
den Geschäftseinheit, die nach den §§ 82, 82a hät
ten berücksichtigt werden können, wäre der Über
tragungsgewinn bei der übertragenden Geschäfts
einheit nicht in die steuerliche Bemessungsgrund
lage einbezogen worden. Der nach den Sätzen 1 
bis 4 ermittelte Steueranspruch wirkt sich im Jahr 
der Bildung nicht auf die angepassten erfassten 
Steuern der übernehmenden Geschäftseinheit aus 
und ist entsprechend der Wertentwicklung der 
Buchwerte fortzuschreiben. 


 


(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Antrag der 
berichtspflichtigen Geschäftseinheit nicht anzu
wenden, wenn die übernehmende Geschäftsein
heit für die jeweiligen Vermögenswerte einen la
tenten Steueranspruch in Höhe des Kappungsbe
trags nach Absatz 2 berücksichtigen könnte. 
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(4) Als Übertragung von Vermögenswer
ten zwischen Geschäftseinheiten derselben Unter
nehmensgruppe gelten auch Geschäftsvorfälle, 
die für Zwecke der Rechnungslegung oder Be
steuerung mit einer Übertragung von Vermögens
werten vergleichbar sind. Dies ist unter anderem 
der Fall, wenn aufgrund des Geschäftsvorfalls für 
einen Vermögenswert ein Buchwert anzusetzen 
oder zu erhöhen ist; insbesondere bei Finanzie
rungsleasing. Dabei ist allein der Ansatz oder die 
Erhöhung des Buchwerts für steuerliche Zwecke 
ausreichend. Unbeachtlich ist, ob ein Geschäfts
vorfall zwischen verschiedenen Geschäftseinhei
ten oder nur innerhalb derselben Geschäftseinheit 
erfolgt. Ein Geschäftsvorfall innerhalb derselben 
Geschäftseinheit liegt insbesondere bei der Verle
gung des Sitzes einer Geschäftseinheit oder der 
Umstellung auf Bilanzierung zum Zeitwert vor. 


 


§ 82c 


 


Übergangsjahr  


Übergangsjahr ist, bezogen auf ein Steuerho
heitsgebiet, das erste Geschäftsjahr, in dem die 
Unternehmensgruppe in diesem Steuerhoheitsge
biet einer Besteuerung nach dem zweiten Teil die
ses Gesetzes oder einer damit ähnlichen ausländi
schen Vorschrift unterliegt, die den Vorschriften 
der Richtlinie (EU) 2022/2523 entspricht. Sofern 
die Voraussetzungen des § 83 oder der §§ 84 bis 
87 erfüllt sind und die Unternehmensgruppe einen 
Antrag nach § 84 Absatz 1 stellt, verschiebt sich 
das Übergangsjahr entsprechend.“ 


 


37. § 84 wird wie folgt geändert: 38. § 84 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t  


aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird nach 
der Angabe „(Übergangszeit), für ein“ 
die Angabe „getestetes“ eingefügt. 


 


bb) In Nummer 1 wird die Angabe „aus
weist“ durch die Angabe „für ihre Ge
schäftseinheiten ausweist (CbCR-We
sentlichkeitsgrenze-Test)“ ersetzt und 
wird nach der Angabe „Euro Gewinn 
oder“ die Angabe „einen“ eingefügt. 
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cc) In Nummer 2 werden vor der Angabe 
„einem“ die Angabe „mit ihren Ge
schäftseinheiten“ und nach der Angabe 
„Übergangssteuersatz entspricht“ die 
Angabe „(CbCR-Effektivsteuersatz-
Test)“ eingefügt und wird die Angabe 
„§ 87 Nummer 6“ durch die Angabe 
„§ 87 Absatz 8“ ersetzt. 


 


dd) In Nummer 3 werden vor der Angabe 
„einen Gewinn“ die Angabe „für ihre 
Geschäftseinheiten“ und nach der An
gabe „Freibetrag (§§ 58 bis 62) ist“ die 
Angabe „(CbCR-Routinegewinn-
Test)“ eingefügt. 


 


ee) Nach Nummer 3 wird der folgende Satz 
eingefügt: 


 


„Unternehmensgruppen, die nicht zur 
Erstellung eines länderbezogenen Be
richts verpflichtet sind, haben die Anga
ben zugrunde zu legen, die sie berichtet 
hätten, wenn sie verpflichtet gewesen 
wären, einen länderbezogenen Bericht 
zu erstellen.“ 


 


b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 
ersetzt: 


b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 
ersetzt: 


„(2) Ist eine Geschäftseinheit für Zwe
cke des länderbezogenen Berichts und dieses 
Gesetzes in unterschiedlichen Steuerhoheits
gebieten belegen, sind deren Beschäftigte, 
Lohnkosten und materiellen Vermögens
werte für Zwecke des CbCR-Routinege
winn-Tests in diesen Steuerhoheitsgebieten 
unberücksichtigt zu lassen. Verfügt eine Ge
schäftseinheit für Zwecke des länderbezoge
nen Berichts über eine Betriebsstätte, jedoch 
nach diesem Gesetz nicht, so sind für den 
CbCR-Safe-Harbour die Angaben und Rech
nungslegungsdaten dieser Geschäftseinheit 
mit denen des Stammhauses oder, sofern das 
Stammhaus eine steuertransparente Einheit 
ist, mit denen des gruppenzugehörigen Ge
sellschafters zusammenzufassen.“ 


„(2) Ist eine Geschäftseinheit für Zwe
cke des länderbezogenen Berichts und dieses 
Gesetzes in unterschiedlichen Steuerhoheits
gebieten belegen, sind deren Beschäftigte, 
Lohnkosten und materiellen Vermögens
werte für Zwecke des CbCR-Routinege
winn-Tests in diesen Steuerhoheitsgebieten 
unberücksichtigt zu lassen. Verfügt eine Ge
schäftseinheit für Zwecke des länderbezoge
nen Berichts über eine Betriebsstätte, jedoch 
nach diesem Gesetz nicht, so sind für den 
CbCR-Safe-Harbour die Angaben und Rech
nungslegungsdaten der Betriebsstätte mit 
denen des Stammhauses oder, sofern das 
Stammhaus eine steuertransparente Einheit 
ist, mit denen des gruppenzugehörigen Ge
sellschafters zusammenzufassen.“ 


38. § 85 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 
ersetzt: 


39. u n v e r ä n d e r t  
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„(1) Die Vorschriften zum CbCR-Safe-Har
bour gelten für Joint Ventures und Joint-Venture-
Tochtergesellschaften (§ 67) entsprechend. Hier
für sind jedes Joint Venture und dessen Joint-Ven
ture-Tochtergesellschaften als Geschäftseinheiten 
einer eigenständigen Unternehmensgruppe zu be
handeln. Sofern sie in demselben Steuerhoheits
gebiet wie Geschäftseinheiten der Unternehmens
gruppe belegen sind, sind sie als vom getesteten 
Steuerhoheitsgebiet der Unternehmensgruppe ei
genständig zu testendes Steuerhoheitsgebiet zu 
behandeln. Anstelle von im länderbezogenen Be
richt ausgewiesenen Informationen, ist auf die in 
den qualifizierten Rechnungslegungsinformatio
nen enthaltenen Informationen abzustellen.“ 


 


39. § 86 wird durch folgenden § 86 ersetzt: 40. u n v e r ä n d e r t  


„§ 86 


 


Ausschluss von bestimmten Geschäftseinheiten, 
Unternehmensgruppen oder Steuerhoheitsgebie


ten 


 


Die folgenden Geschäftseinheiten, Unter
nehmensgruppen oder Steuerhoheitsgebiete sind 
von der Anwendung des CbCR-Safe-Harbour 
ausgeschlossen: 


 


1. staatenlose Geschäftseinheiten,  


2. Mehrmütter-Unternehmensgruppen, für die 
kein gemeinsamer qualifizierter länderbezo
gener Bericht abgegeben wird, 


 


3. Steuerhoheitsgebiete, in denen Geschäftsein
heiten belegen sind, die einem zulässigen 
Ausschüttungssystem unterliegen und für die 
ein Antrag nach § 71 gestellt wurde. 


 


Abweichend von § 6 Absatz 2 Satz 1 gilt für die 
Anwendung von Satz 1 Nummer 1 eine transpa
rente Einheit auch dann als staatenlose Geschäfts
einheit, wenn sie keine oberste Muttergesellschaft 
ist.“ 


 


40. § 87 wird durch den folgenden § 87 ersetzt: 41. § 87 wird durch den folgenden § 87 ersetzt: 
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„§ 87 „§ 87 


Definitionen für den CbCR-Safe-Harbour und 
weitere Bestimmungen 


Definitionen für den CbCR-Safe-Harbour und 
weitere Bestimmungen 


(1) Soweit nichts anderes geregelt ist, gel
ten für die Anwendung der §§ 84 bis 86, 87a und 
87b die in den nachstehenden Absätzen definier
ten Begriffsbestimmungen. Sofern die Anforde
rungen für den CbCR-Safe-Harbour für ein getes
tetes Steuerhoheitsgebiet nicht erfüllt sind oder 
nach diesem Gesetz erforderliche Anpassungen 
unterblieben sind, scheidet die Anwendung des 
§ 84 für das jeweilige getestete Steuerhoheitsge
biet unabhängig davon, ob dies Einfluss auf die 
Erfüllung der in § 84 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
bis 3 genannten Tests hätte. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Ein länderbezogener Bericht (§ 138a 
der Abgabenordnung) ist qualifiziert, wenn er auf 
der Grundlage von qualifizierten Rechnungsle
gungsdaten und unter konsistenter Verwendung 
von Rechnungslegungsdaten erstellt wurde. Qua
lifizierte Rechnungslegungsdaten sind 


(2) Ein länderbezogener Bericht (§ 138a 
der Abgabenordnung) ist qualifiziert, wenn er auf 
der Grundlage von qualifizierten Rechnungsle
gungsdaten und unter konsistenter Verwendung 
von Rechnungslegungsdaten erstellt wurde. Qua
lifizierte Rechnungslegungsdaten sind 


1. die Berichtspakete; Berichtspakete sind die 
für Konsolidierungszwecke an konzernein
heitliche Ansatz- und Bewertungsregeln an
geglichenen Rechnungslegungsdaten der 
Geschäftseinheiten, wenn sie den in § 138a 
der Abgabenordnung enthaltenen Anforde
rungen für die länderbezogene Berichterstat
tung entsprechen; 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die Jahresabschlüsse der Geschäftseinheiten, 
sofern diese nach einem anerkannten Rech
nungslegungsstandard (§ 7 Absatz 4) oder 
einem zugelassenen Rechnungslegungsstan
dard (§ 7 Absatz 37) aufgestellt wurden und 
die in diesen Abschlüssen enthaltenen Infor
mationen auf der Grundlage dieses Rech
nungslegungsstandards fortgeführt werden 
und verlässlich sind; 


2. u n v e r ä n d e r t  
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3. im Fall einer Geschäftseinheit, die allein aus 
Gründen der Größe oder der Wesentlichkeit 
nicht in den Konzernabschluss der Unterneh
mensgruppe einbezogen wird (§ 4 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2), der Jahresabschluss, der 
für die Erstellung des länderbezogenen Be
richts der Unternehmensgruppe verwendet 
wird; 


3. im Fall einer Geschäftseinheit, die allein aus 
Gründen der Größe oder Wesentlichkeit 
nicht in den Konzernabschluss der Unterneh
mensgruppe einbezogen wird (§ 4 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2), für die keine qualifi
zierten Rechnungslegungsdaten im Sinne 
der Nummer 2 erstellt wurden, die Unter
lagen, die auch für die Erstellung des län
derbezogenen Berichts der Unternehmens
gruppe zugelassen und verwendet worden 
sind; 


4. im Fall einer Betriebsstätte, für die keine 
qualifizierten Rechnungslegungsdaten im 
Sinne der Nummern 1 bis 3 erstellt wurden, 
die Unterlagen, die auch für die Erstellung 
eines länderbezogenen Berichts zugelassen 
und verwendet worden sind. 


4. u n v e r ä n d e r t  


Die konsistente Verwendung von Rechnungsle
gungsdaten erfordert, dass 


Die konsistente Verwendung von Rechnungsle
gungsdaten erfordert, dass 


1. für alle Geschäftseinheiten eines getesteten 
Steuerhoheitsgebiets einheitlich nur die 
Rechnungslegungsdaten nach Satz 2 Num
mer 1 oder Nummer 2 verwendet werden. In 
den in Satz 2 Nummer 3 und 4 genannten 
Fällen dürfen davon abweichend die anderen 
dort zugelassenen Rechnungslegungsdaten 
verwendet werden; 


1. für die in Satz 2 Nummer 3 und 4 genannten 
Geschäftseinheiten dürfen davon abwei
chend die anderen nach Satz 2 Nummer 2 
bis 4 zugelassenen Rechnungslegungsdaten 
verwendet werden; 


2. von der Betriebsstätte ausgewiesene Steuern 
oder ein von der Betriebsstätte ausgewiese
ner Verlust nicht auch beim Stammhaus be
rücksichtigt werden; die qualifizierten Rech
nungslegungsdaten sind dementsprechend 
anzupassen; 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. die dem länderbezogenen Bericht zugrunde 
gelegten Rechnungslegungsdaten für Zwe
cke des CbCR-Safe-Harbours unverändert 
übernommen werden, es sei denn, dieses Ge
setz erfordert eine Anpassung. 


3. u n v e r ä n d e r t  


(3) Die Umsatzerlöse entsprechen der 
Summe aus den Umsatzerlösen und sonstigen Er
trägen, wie sie im qualifizierten länderbezogenen 
Bericht ausgewiesen sind. 


(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die vereinfacht erfassten Steuern ent
sprechen dem in den qualifizierten Rechnungsle
gungsinformationen der Unternehmensgruppe 
ausgewiesenen Ertragsteueraufwand nach Berei
nigung aller nicht erfassten Steuern, ausgenom
men der nach § 45 Absatz 2 Nummer 2, und un
gewissen Steuerpositionen. Als nicht erfasste 
Steuern gelten auch aktive latente Steuern sowie 
der aus deren Umkehrung resultierende latente 
Steueraufwand, der  


(4) u n v e r ä n d e r t  


1. im Zusammenhang mit einer staatlichen 
Maßnahme nach § 82a Absatz 3 stehen, die 
nach dem 30. November 2021 beschlossen 
oder erweitert worden ist, 


 


2. im Zusammenhang mit einem Wahlrecht ei
ner Geschäftseinheit steht, das rückwirkend 
die steuerliche Behandlung eines Vorgangs 
für ein Besteuerungszeitraum ändert, für den 
bereits eine Steuerfestsetzung erfolgt oder 
eine Steuererklärung eingereicht worden ist, 
sofern das Wahlrecht nach dem 30. Novem
ber 2021 ausgeübt oder geändert worden ist, 
oder 


 


3. auf Unterschieden zwischen der steuerlichen 
und handelsrechtlichen Bewertung beruhen, 
wenn diese Unterschiede auf einem nach 
dem 30. November 2021 verabschiedeten 
Körperschaftsteuerregime nach § 82a Ab
satz 2 Satz 2 beruhen. 


 


Dies gilt nicht, soweit diese latenten Steuern ge
mäß § 82a Absatz 2 zu berücksichtigen wären, 
wäre das Geschäftsjahr das Übergangsjahr, und 
soweit sie den Verschonungsbetrag im Sinne des 
§ 82a Absatz 5 nicht übersteigen. 


 


(5) Der Gewinn oder Verlust vor Steuern 
ist das Jahresergebnis vor Steuern, wie es im qua
lifizierten länderbezogenen Bericht ausgewiesen 
ist, erhöht um einen nicht realisierten Nettoverlust 
aus einer Bewertung zum beizulegenden Zeitwert 
nach Absatz 6 sowie um inkongruente Dividen
den nach Absatz 7. 


(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Ein nicht realisierter Nettoverlust aus 
einer Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ist 
die Summe aller Verluste, verringert um etwaige 
Gewinne, die auf einer Änderung des beizulegen
den Zeitwerts von Eigenkapitalbeteiligungen 
nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 beruhen. Dies gilt 
nur, wenn der Verlust 50 Millionen Euro für das 
getestete Steuerhoheitsgebiet übersteigt. 


(6) u n v e r ä n d e r t  


(7) Inkongruente Dividenden sind Erträge, 
die bei der Leistungsempfängerin für Zwecke des 
länderbezogenen Berichts vom Gewinn oder Ver
lust vor Steuern als Dividende ausgenommen 
wurden, jedoch nach den dem länderbezogenen 
Bericht zugrunde liegenden Rechnungslegungs
daten der leistenden Geschäftseinheit nicht als Di
vidende einzustufen sind. 


(7) u n v e r ä n d e r t  


(8) Der vereinfacht berechnete effektive 
Steuersatz für ein getestetes Steuerhoheitsgebiet 
wird wie folgt berechnet: 


(8) u n v e r ä n d e r t  


Vereinfachte erfasste Steuern
Gewinn oder Verlust vor Steuern


 
 


(9) Der Übergangssteuersatz beträgt für die 
Geschäftsjahre, die in den Jahren 2023 und 2024 
beginnen, 15 Prozent, für die im Jahr 2025 begin
nen 16 Prozent und für die im Jahr 2026 beginnen 
17 Prozent. 


(9) u n v e r ä n d e r t  


(10) Qualifizierte Gesellschafter einer 
obersten Muttergesellschaft, die eine transparente 
Einheit sind, sind die in § 69 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 genannten Gesellschafter. Bei ei
ner obersten Muttergesellschaft, die einem Divi
dendenabzugsregime unterliegt, sind qualifizierte 
Gesellschaft die in § 70 Absatz 1 Satz 1 Num
mer 1 genannten Gesellschafter.“ 


(10) u n v e r ä n d e r t  


41. Nach § 87 werden die folgenden §§ 87a und 87b 
eingefügt: 


42. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 87a 


 


Anwendung der Erwerbsmethode  


(1) Auswirkungen aus der Anpassung des 
Buchwerts von Vermögenswerten und Schulden, 
die aus der Anwendung der Erwerbsmethode bei 
einem Beteiligungserwerb im Rahmen eines Un
ternehmenszusammenschlusses resultieren, dür
fen in den in § 87 Absatz 2 Satz 2 genannten 
Rechnungslegungsdaten nicht berücksichtigt wer
den. Satz 1 gilt nicht, wenn die Unternehmens
gruppe für nach dem 31. Dezember 2022 begin
nende Geschäftsjahre länderbezogene Berichte 
nur auf der Grundlage von solchen Berichtspake
ten und Jahresabschlüssen erstellt und übermittelt 
hat, die die Auswirkungen der Erwerbsmethode 
beim Ansatz vorhergehender Erwerbe berücksich
tigen. Abweichend von Satz 1 ist ein späterer 
Wechsel zur Einbeziehung der Auswirkungen aus 
der Anwendung der Erwerbsmethode zulässig, 
wenn die Geschäftseinheiten aufgrund einer spä
teren gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Rege
lung zur Berücksichtigung der Erwerbsmethode 
im Berichtspaket oder Jahresabschluss verpflich
tet sind. 


 


(2) Bei einer Berücksichtigung nach Ab
satz 1 Satz 2 oder 3 sind für den CbCR-Routine
gewinn-Test Wertminderungen eines Geschäfts- 
oder Firmenwerts, welcher auf einem Beteili
gungserwerb nach dem 30. November 2021 be
ruht, dem Gewinn oder Verlust vor Steuern nach 
§ 87 Absatz 5 wieder hinzuzurechnen. Satz 1 gilt 
für den CbCR-Effektivsteuersatz-Test entspre
chend, wenn die zugrunde liegenden Rechnungs
legungsdaten nicht bereits eine Umkehrung der la
tenten Steuerschuld oder den Ansatz oder die Er
höhung eines latenten Steueranspruchs aus der 
Wertminderung eines Geschäfts- oder Firmen
werts enthalten. 
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§ 87b 


 


Anpassungen bei Inkongruenzen  


(1) Aufwendungen und Verluste sowie Er
tragsteueraufwendungen dürfen im Fall von In
kongruenzen weder beim Gewinn oder Verlust 
vor Steuern (§ 87 Absatz 5) noch bei den verein
facht erfassten Steuern (§ 87 Absatz 4) berück
sichtigt werden. Die qualifizierten Rechnungsle
gungsdaten sind dementsprechend anzupassen. 
Eine Inkongruenz liegt vor, wenn eine Vereinba
rung zwischen Geschäftseinheiten einer Unter
nehmensgruppe zu Folgendem führt: 


 


1. zum Abzug von Aufwendungen ohne eine 
entsprechende Erhöhung von Erträgen oder 
des Gewinns, 


 


2. zum doppelten Abzug von Aufwendungen 
oder zur doppelten Verlustnutzung oder 


 


3. zur doppelten Berücksichtigung von Steu
ern. 


 


(2) Eine Inkongruenz nach Absatz 1 Satz 3 
Nummer 1 liegt vor, soweit die unmittelbare oder 
mittelbare Vergabe von Kapital im Jahresab
schluss einer Geschäftseinheit zu Aufwendungen 
oder Verlusten führt und sich im Jahresabschluss 
einer anderen Geschäftseinheit die Erträge oder 
der Gewinn nicht entsprechend erhöhen und auch 
nicht zu erwarten ist, dass sich über die Laufzeit 
der Vereinbarung eine entsprechende Erhöhung 
der steuerpflichtigen Einkünfte ergibt. Nicht als 
Inkongruenz gilt, wenn sich die Aufwendungen 
oder der Verlust ausschließlich auf zusätzliches 
Kernkapital nach § 31 Satz 1 bezieht. Eine Erhö
hung der steuerpflichtigen Einkünfte liegt nicht 
vor, soweit der Betrag, der die steuerlichen Ein
künfte erhöht, durch steuerliche Attribute, insbe
sondere Verlustvorträge, ausgeglichen wird, die 
ohne die Vereinbarung nicht hätten genutzt wer
den können, oder die Vereinbarung in dem getes
teten Steuerhoheitsgebiet, in dem sich die steuer
pflichtigen Einkünfte erhöhen, zu steuerwirksa
men Aufwendungen oder einem Verlust führt, 
ohne dass sich der Betrag auf den Gewinn oder 
Verlust vor Steuern (§ 87 Absatz 4) auswirkt. 
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(3) Eine Inkongruenz nach Absatz 1 Satz 3 
Nummer 2 liegt vor, soweit Aufwendungen oder 
ein Verlust im Jahresabschluss einer Geschäfts
einheit 


 


1. auch im Jahresabschluss einer anderen Ge
schäftseinheit als Aufwendungen oder Ver
luste ausgewiesen sind oder 


 


2. im Jahresabschluss einer Geschäftseinheit zu 
Aufwendungen oder Verlusten bei der Er
mittlung der steuerpflichtigen Einkünfte ei
ner anderen Geschäftseinheit in einem ande
ren getesteten Steuerhoheitsgebiet führen.  


 


Aufwendungen oder Verluste im Jahresabschluss 
einer steuertransparenten Einheit nach § 7 Ab
satz 32 bleiben insoweit unberücksichtigt, als sie 
auch im Jahresabschluss eines gruppenzugehöri
gen Gesellschafters ausgewiesen sind. Eine In
kongruenz nach Satz 1 Nummer 1 liegt nicht vor, 
soweit die Aufwendungen im Jahresabschluss ei
ner Geschäftseinheit mit Erträgen verrechnet wer
den und die Aufwendungen und die Erträge auch 
im Jahresabschluss einer anderen Geschäftsein
heit enthalten sind. Eine Inkongruenz nach Satz 1 
Nummer 2 liegt nicht vor, soweit die Aufwendun
gen oder Verluste im Jahresabschluss einer Ge
schäftseinheit mit Erträgen verrechnet werden 
und diese Erträge bei der Ermittlung der steuer
pflichtigen Einkünfte der Geschäftseinheit in ei
nem anderen getesteten Steuerhoheitsgebiet be
rücksichtigt werden, die die Aufwendungen steu
erlich geltend macht. Eine Inkongruenz nach 
Satz 1 muss bei allen bis auf einer der Geschäfts
einheiten korrigiert werden, wenn alle von der In
kongruenz betroffenen Geschäftseinheiten in 
demselben getesteten Steuerhoheitsgebiet belegen 
sind. 
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(4) Eine Inkongruenz nach Absatz 1 Satz 3 
Nummer 3 liegt vor, soweit mehr als eine Ge
schäftseinheit denselben Ertragsteueraufwand bei 
der Ermittlung des Gesamtsteueraufwands (§ 44) 
oder der vereinfacht erfassten Steuern (§ 87 Ab
satz 4) berücksichtigt, es sei denn, auch die der 
Steuer unterliegenden Einkünfte sind in den ent
sprechenden Abschlüssen der Geschäftseinheiten 
enthalten. Keine Inkongruenz nach Absatz 1 
Satz 3 Nummer 3 stellt es dar, wenn diese nur des
halb entsteht, weil für die Ermittlung der verein
facht erfassten Steuern (§ 87 Absatz 4) keine An
passung des Ertragsteueraufwands erforderlich 
ist, der bei der Ermittlung des Gesamtsteuerauf
wands (§ 44) der ersten Geschäftseinheit einer an
deren Geschäftseinheit zugerechnet würde. 


 


(5) Die vorstehenden Absätze gelten für 
Vereinbarungen, die nach dem 15. Dezember 
2022 abgeschlossen, geändert oder übertragen 
wurden oder werden. Dies gilt auch, wenn sich 
nach dem 15. Dezember 2022 die Erfüllung der 
sich aus einer Vereinbarung ergebenden Rechte 
oder Pflichten einschließlich der Zahlungsmoda
litäten oder die bilanzielle Behandlung in Bezug 
auf die Vereinbarung wesentlich geändert hat oder 
ändert. Geschäftseinheiten im Sinne der vorste
henden Absätze sind sowohl inländische als auch 
ausländische Geschäftseinheiten, Betriebsstätten, 
Joint Ventures und Joint-Venture-Tochtergesell
schaften.“ 


 


42. § 88 wird wie folgt geändert: 43. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 3 wird nach der Angabe „effek
tive Steuersatz“ die Angabe „für in ei
nem Steuerhoheitsgebiet belegene Ein
heiten“ eingefügt. 


 


bb) Nach Satz 4 wird der folgende Satz ein
gefügt: 


 


„Die Berechnung hat dabei für jedes 
Steuerhoheitsgebiet und jede Unterneh
mensgruppe getrennt zu erfolgen.“  


 


b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 
ersetzt: 
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„(3) Findet die gemischte Hinzurech
nungsbesteuerung Anwendung auf eine Ge
schäftseinheit für Einkommen von Einhei
ten, an denen sie eine unmittelbare oder mit
telbare Eigenkapitalbeteiligung hält, erfolgt 
die Zurechnung der entsprechenden Steuern 
an diese Einheiten. Jede Einheit berechnet 
den Zurechnungsschlüssel nach Absatz 2 an
hand des effektiven Steuersatzes nach Ab
satz 4. Wenn die Einheit in einem Steuerho
heitsgebiet belegen ist, in welchem § 53 Ab
satz 1 keine Anwendung findet oder in wel
chem sie keine Berechnung nach Absatz 4 
durchführt, erfolgt die Berechnung für alle 
dort belegenen Einheiten auf Basis des ag
gregierten Gewinns und der Steuern in den 
Jahresabschlüssen dieser Einheiten für die 
der gemischten Hinzurechnungsbesteuerung 
unterliegende Geschäftseinheit.“ 


 


c) Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 
eingefügt: 


 


„(4) Findet § 53 Absatz 1 auf eine Un
ternehmensgruppe keine Anwendung, be
rechnet sich der effektive Steuersatz abwei
chend von Absatz 2 Satz 2 wie folgt: 


 


1. Nimmt eine Unternehmensgruppe die 
Übergangsregelungen nach den §§ 84 
bis 87 für ein Steuerhoheitsgebiet in 
Anspruch, hat die Unternehmensgruppe 
den vereinfacht berechneten effektiven 
Steuersatz (§ 87 Absatz 6) zugrunde zu 
legen. 


 


2. Nimmt eine Unternehmensgruppe die 
Ausnahmeregelung nach § 81 Absatz 1 
Satz 1 für ein Steuerhoheitsgebiet in 
Anspruch, ist der effektive Steuersatz 
wie folgt zu berechnen: 


 


(Summe der Steuern + zu zahlende Ergänzungssteuer) 
Summe des Mindeststeuer-Gewinns 


 
 


Hierbei sind die Werte für die aner
kannte nationale Ergänzungssteuerre
gelung zugrunde zu legen. 
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3. Für jedes andere Steuerhoheitsgebiet 
hat die Unternehmensgruppe den ver
einfacht berechneten effektiven Steuer
satz nach § 87 Absatz 6 zu berechnen 
und anstelle des Gewinns oder Verlusts 
vor Steuern nach § 87 Absatz 4 den Ge
winn oder Verlust vor Steuern aus ei
nem Konzernabschluss nach § 7 Ab
satz 21 zu verwenden.“ 


 


43. In § 89 Absatz 2 wird die Angabe „folgenden Ge
schäftsjahren“ durch die Angabe „folgenden Ge
schäftsjahre“ ersetzt. 


44. u n v e r ä n d e r t  


44. Nach § 93 wird folgender § 93a eingefügt: 45. u n v e r ä n d e r t  


„§ 93a 


 


Neubestimmung des Übergangsjahrs  


Abweichend von § 82c ist für Zwecke der 
nationalen Ergänzungssteuer das Übergangsjahr 
das Geschäftsjahr, in dem eine Unternehmens
gruppe in einem Steuerhoheitsgebiet erstmals ei
ner Besteuerung nach dem zweiten Teil dieses 
Gesetz oder einer ähnlichen ausländischen Vor
schrift unterliegt, die der Richtlinie (EU) 
2022/2523 entspricht, wenn sie bereits der natio
nalen Ergänzungssteuerpflicht unterlag.“ 


 


45. § 95 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 46. u n v e r ä n d e r t  


a) In Satz 1 wird die Angabe „Die nach § 1 
Steuerpflichtigen haben“ durch die Angabe 
„Der Gruppenträger hat“ ersetzt. 


 


b) In Satz 2 wird die Angabe „amtliche“ durch 
die Angabe „amtlich“ ersetzt. 


 


c) Satz 6 wird gestrichen.  


46. In § 97 Absatz 1 wird die Angabe „§ 87 Num
mer 5“ durch die Angabe „§ 87 Absatz 6“ ersetzt. 


47. u n v e r ä n d e r t  


47. In § 98 Absatz 1 wird die Angabe „oder Satz 3 in 
Verbindung mit § 75 Absatz 3 Satz 1 bis 3 und 
§ 76 den“ durch die Angabe „, auch in Verbin
dung mit Satz 3, einen“ ersetzt.  


48. u n v e r ä n d e r t  


48. § 99 wird wie folgt geändert: 49. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 52“ 
durch die Angabe „§ 54“ ersetzt. 


 


b) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 
eingefügt: 
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„(5) Zur Sicherstellung einer einheitli
chen Rechtsanwendung bestimmt das Bun
desministerium der Finanzen mit Zustim
mung des Bundesrates durch Rechtsverord
nung die Steuerhoheitsgebiete,  


 


1. die eine anerkannte nationale Ergän
zungssteuer (§ 7 Absatz 2) eingeführt 
haben, 


 


2. die eine anerkannte Primärergänzungs
steuerregelung (§ 7 Absatz 3) einge
führt haben, 


 


3. die eine anerkannte Sekundärergän
zungssteuerregelung (§ 7 Absatz 5) ein
geführt haben und 


 


4. in welchem die Voraussetzungen des 
§ 81 Absatz 1 Satz 1 erfüllt sind.“ 


 


49. Nach § 101 Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 
eingefügt: 


50. u n v e r ä n d e r t  


„(4) § 87b in der Fassung des Artikels 1 des 
Gesetzes vom … (BGBl. … I Nr. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Ge
schäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. De
zember 2024 beginnen.“ 


 


Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 
1202), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 
2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 
1202), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 
2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


§ 5 wird wie folgt geändert: § 5 wird wie folgt geändert: 


1. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 1. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 5h wird durch die folgende Num
mer 5h ersetzt: 


a) Nummer 5h wird durch die folgende Num
mer 5h ersetzt: 
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„5h. die Entgegennahme, Ermittlung, Wei
terleitung und Auswertung der Mel
dungen nach § 3 Absatz 4 des Min
deststeuergesetzes sowie die Entge
gennahme, Ermittlung, Weiterleitung, 
Übermittlung und Auswertung von In
formationen nach § 75 des Mindest
steuergesetzes;“. 


„5h. die Entgegennahme, Ermittlung, Wei
terleitung und Auswertung der Mel
dungen nach § 3 Absatz 4 des Min
deststeuergesetzes sowie die Entge
gennahme, Ermittlung, Weiterleitung, 
Übermittlung und Auswertung von In
formationen nach § 75 des Mindest
steuergesetzes sowie die Kommuni
kation mit den zuständigen Behör
den und die Berichtigungsaufforde
rung an die obersten Muttergesell
schaften bzw. die berichtspflichtigen 
Geschäftseinheiten nach § 75a des 
Mindeststeuergesetzes“. 


b) In Nummer 48 wird die Angabe „Abgaben
ordnung.“ durch die Angabe „Abgabenord
nung;“ ersetzt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) Nach Nummer 48 wird die folgende Num
mer 49 eingefügt: 


c) u n v e r ä n d e r t  


„49. die Durchführung von Bußgeldverfah
ren nach § 98 des Mindeststeuergeset
zes.“ 


 


2. Absatz 1a Satz 2 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„Dies gilt nicht für Fälle des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 1, 5, 5c bis 5f, 6, 7, 9, 10, 13 bis 17, 19, 
22 bis 24, 28 bis 28b, 29a bis 34, 36, 38, 42 bis 45, 
46, 46b, 48 und 49.“ 


 


Artikel 3 Artikel 3 


Änderung des EU-Amtshilfegesetzes Änderung des EU-Amtshilfegesetzes 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Artikel 31 des Ge
setzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Artikel 31 des Ge
setzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 7 wird wie folgt geändert: 1. § 7 wird wie folgt geändert: 


 a) In Absatz 8 wird die Angabe „9 bis 14b“ 
durch die Angabe „9 bis 14c“ ersetzt. 


a) Nach Absatz 14b wird der folgende Ab
satz 14c eingefügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


V
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„(14c) Das zentrale Verbindungs
büro übermittelt im Wege des automatischen 
Austauschs die ihm nach § 75 Absatz 1 des 
Mindeststeuergesetzes gemeldeten Informa
tionen zu Mindeststeuer-Berichten steuer
pflichtiger Geschäftseinheiten, die Angaben 
für einen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union enthalten, an die zuständigen Behör
den aller betroffenen Mitgliedstaaten der Eu
ropäischen Union.“ 


 


b) In Absatz 15 Satz 1 wird die Angabe „14a“ 
durch die Angabe „14c“ ersetzt. 


c) u n v e r ä n d e r t  


2. In § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
wird die Angabe „§ 7 Absatz 1, 2, 10, 11 und 14a“ 
durch die Angabe „§ 7 Absatz 1, 2, 10, 11, 14a 
und 14c“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


 3. Nach § 21 Absatz 7 wird der folgende Absatz 8 
eingefügt: 


 „(8) Die automatische Übermittlung von 
Informationen nach § 7 Absatz 14c ist ab dem 
1. Januar 2026 vorzunehmen und erstmals auf 
Informationen der Geschäftsjähre, die nach 
dem 30. Dezember 2023 beginnen, anzuwen
den.“ 


Artikel 4 Artikel 4 


Änderung des Einkommensteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset
zes vom 14. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 161) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 4j 
durch die folgenden Angabe ersetzt: 


 


„§ 4j (weggefallen)“.  


2. § 4j wird gestrichen.  


3. In § 9 Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „§ 4j,“ ge
strichen. 


 


4. § 52 wird wie folgt geändert:  


a) Nach Absatz 8c Satz 2 wird der folgende 
Satz eingefügt: 


 


V
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„§ 4j ist letztmals für den Veranlagungszeit
raum 2024 anzuwenden.“ 


 


b) Nach Absatz 16b Satz 4 wird der folgende 
Satz eingefügt: 


 


„§ 9 Absatz 5 Satz 2 in der Fassung des 
Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. … I 
Nr. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge
setzes] ist erstmals für den Veranlagungs
zeitraum 2025 anzuwenden.“ 


 


Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Außensteuergesetzes Änderung des Außensteuergesetzes 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 1972 
(BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 14 des Ge
setzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 1972 
(BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 14 des Ge
setzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 11 wird wie folgt geändert: entfällt 


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird die Angabe „steuer
pflichtig ist.“ durch die Angabe „steu
erpflichtig ist; der Kürzungsbetrag er
höht sich um den Betrag des Bezugs, 
der nach § 8b Absatz 5 Satz 1 des Kör
perschaftsteuergesetzes nicht als Be
triebsausgaben abgezogen werden 
darf.“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 2 wird die Angabe „ausgeschüt
tet würde.“ durch die Angabe „ausge
schüttet würde; Satz 1 zweiter Halbsatz 
gilt entsprechend.“ ersetzt. 


 


b) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 
ersetzt: 


 


V
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„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für 
Gewinne des Steuerpflichtigen aus der Ver
äußerung von Anteilen an der ausländischen 
Gesellschaft oder an einer Gesellschaft, die 
an der ausländischen Gesellschaft unmittel
bar oder mittelbar beteiligt ist, sowie aus de
ren Auflösung oder aus der Herabsetzung ih
res Kapitals. Absatz 2 Satz 1 gilt mit der 
Maßgabe, dass sich der Kürzungsbetrag um 
den Betrag des Gewinns erhöht, der nach § 
8b Absatz 3 Satz 1 des Körperschaftsteuer
gesetzes nicht als Betriebsausgaben abgezo
gen werden darf; dies gilt für die Anwendung 
des Absatzes 2 Satz 2 entsprechend.“ 


 


c) Nach Absatz 5 wird der folgende Absatz 6 
eingefügt: 


 


„(6) Bei einer Organgesellschaft im 
Sinne von § 14 oder § 17 des Körperschaft
steuergesetzes sind die Absätze 1 bis 4 ent
sprechend anzuwenden.“ 


 


2. § 13 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz 
ersetzt: 


 


„Sind einem unbeschränkt Steuer
pflichtigen allein oder zusammen mit 
ihm nach § 7 Absatz 3 und 4 Satz 1 na
hestehenden Personen am Ende des 
Wirtschaftsjahres der ausländischen 
Gesellschaft, in dem diese Einkünfte 
nach dieser Vorschrift erzielt hat, min
destens 10 Prozent der Stimmrechte 
oder mindestens 10 Prozent der Anteile 
am Nennkapital unmittelbar oder mit
telbar zuzurechnen und bestehen die 
Einkünfte der Gesellschaft aus Ein
künften mit Kapitalanlagecharakter, die 
einer niedrigen Besteuerung unterlie
gen (§ 8 Absatz 5), sind diese Einkünfte 
bei dem unbeschränkt Steuerpflichtigen 
entsprechend seiner unmittelbaren und 
mittelbaren Beteiligung am Nennkapi
tal dieser Gesellschaft steuerpflichtig, 
wenn die Voraussetzungen des § 7 Ab
satz 1 Satz 1 im Übrigen nicht erfüllt 
sind.“ 


 


bb) Satz 4 wird gestrichen.  


V
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b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 
ersetzt: 


 


„(3) Zu den Einkünften mit Kapitalan
lagecharakter gehören auch die Einkünfte 
aus einer Gesellschaft im Sinne des § 16 des 
REIT-Gesetzes vom 28. Mai 2007 (BGBl. I 
S. 914) in der jeweils geltenden Fassung, es 
sei denn, dass mit der Hauptgattung der Ak
tien der ausländischen Gesellschaft ein we
sentlicher und regelmäßiger Handel an einer 
Börse in einem Mitgliedstaat der Europäi
schen Union oder in einem Vertragsstaat des 
EWR-Abkommens oder an einer in einem 
anderen Staat nach § 193 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und 4 des Kapitalanlagegesetz
buchs von der Bundesanstalt für Finanz
dienstleistungsaufsicht zugelassenen Börse 
stattfindet.“ 


 


3. Nach § 21 Absatz 7 wird der folgende Absatz 8 
eingefügt: 


2. § 21 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 3 wird durch den folgenden Ab
satz 3 ersetzt: 


 „(3) Wurde ein Tatbestand des § 6 
Absatz 1 in einer bis zum 30. Juni 2021 
geltenden Fassung vor dem 1. Januar 2022 
verwirklicht, ist § 6 in der am 30. Juni 
2021 geltenden Fassung für die Abwick
lung dieses Falles über den 31. Dezember 
2021 hinaus anzuwenden. Abweichend 
von Satz 1 gilt das Folgende: 


 1. Minderungen des Vermögenszu
wachses im Sinne des § 6 Absatz 6 in 
der am 30. Juni 2021 geltenden Fas
sung auf Veräußerungen nach dem 
24. März 2021 sind nicht mehr zu be
rücksichtigen. 
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 2. Stundungen nach § 6 Absatz 4 oder 5 
in einer bis zum 30. Juni 2021 gelten
den Fassung sind auch zu widerru
fen, soweit Gewinnausschüttungen 
erfolgen oder eine Einlagenrückge
währ erfolgt und soweit deren gemei
ner Wert insgesamt mehr als ein 
Viertel des gemeinen Werts des An
teils zum Zeitpunkt der Verwirkli
chung des Tatbestands im Sinne des 
Satzes 1 beträgt; § 6 Absatz 7 Satz 1 
und 2 in der am 30. Juni 2021 gelten
den Fassung ist entsprechend anzu
wenden. 


 3. § 6 Absatz 3 in einer bis zum 30. Juni 
2021 geltenden Fassung ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass der 
Steueranspruch auch nicht entfällt, 
soweit Gewinnausschüttungen erfol
gen oder eine Einlagenrückgewähr 
erfolgt und soweit deren gemeiner 
Wert insgesamt mehr als ein Viertel 
des gemeinen Werts des Anteils zum 
Zeitpunkt der Verwirklichung des 
Tatbestands im Sinne des Satzes 1 be
trägt. 


 Satz 2 Nummer 2 und 3 gilt nur für Ge
winnausschüttungen oder eine Einlagen
rückgewähr, die nach dem 16. August 
2023 erfolgen.“ 


b) Nach Absatz 7 wird der folgende Absatz 8 
eingefügt: 


„(8) § 11 Absatz 2, 4 und 6 in der am … [ein
setzen: Tag nach der Verkündung des vorliegen
den Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist 
erstmals für den Veranlagungs- und Erhebungs
zeitraum 2022 anzuwenden. § 13 Absatz 1 und 3 
in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkün
dung des vorliegenden Änderungsgesetzes] gel
tenden Fassung ist erstmals anzuwenden für die 
Einkommen- und Körperschaftsteuer für den Ver
anlagungszeitraum und für die Gewerbesteuer für 
den Erhebungszeitraum, für den Zwischenein
künfte hinzuzurechnen sind, die in einem Wirt
schaftsjahr der Zwischengesellschaft oder der Be
triebsstätte entstanden sind, das nach dem 31. De
zember 2021 beginnt.“ 


„(8) § 13 Absatz 1 und 3 in der am … 
[einsetzen: Tag nach der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden 
Fassung ist erstmals anzuwenden für die 
Einkommen- und Körperschaftsteuer für den 
Veranlagungszeitraum und für die Gewerbe
steuer für den Erhebungszeitraum, für den 
Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die 
in einem Wirtschaftsjahr der Zwischenge
sellschaft oder der Betriebsstätte entstanden 
sind, das nach dem 31. Dezember 2021 be
ginnt.“ 
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Artikel 6 Artikel 6 


Weitere Änderung des Außensteuergesetzes Weitere Änderung des Außensteuergesetzes 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 1972 
(BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 5 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 1972 
(BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Artikel 5 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 9 wird durch den folgenden § 9 ersetzt: 1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 9 


 


Freigrenze bei gemischten Einkünften  


Für die Anwendung des § 7 Absatz 1 sind 
Einkünfte eines maßgebenden Wirtschaftsjahres 
im Sinne des § 7 Absatz 2, für die eine ausländi
sche Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, außer 
Ansatz zu lassen, wenn die Einkünfte nicht mehr 
als ein Drittel der gesamten Einkünfte der auslän
dischen Gesellschaft betragen und die bei einer 
Zwischengesellschaft hiernach außer Ansatz zu 
lassenden Beträge insgesamt 100 000 Euro nicht 
übersteigen.“ 


 


2. § 13 Absatz 1 Satz 3 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Einkünfte 
mit Kapitalanlagecharakter nicht mehr als ein 
Drittel der gesamten Einkünfte, für die die auslän
dische Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, be
tragen und die bei einer Zwischengesellschaft 
hiernach außer Ansatz zu lassenden Beträge ins
gesamt 100 000 Euro nicht übersteigen.“ 


 


3. § 18 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „des 
§ 180 Abs. 3“ durch die Angabe „des § 180 
Absatz 3 und des § 183“ ersetzt. 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 2 wird die Angabe „so“ gestri
chen. 


 


bb) In Satz 3 wird die Angabe „Läßt“ durch 
die Angabe „Lässt“ und die Angabe 
„befaßt“ durch die Angabe „befasst“ er
setzt und wird die Angabe „so“ gestri
chen. 
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cc) Nach Satz 3 wird der folgende Satz ein
gefügt: 


 


„Soweit in den Fällen des § 7 Absatz 1 
Satz 2 mittelbare Beteiligungen für die 
Steuerpflicht unbeachtlich sind, sind 
diese auch für die Ermittlung der Zu
ständigkeit nach den Sätzen 1 und 2 un
beachtlich.“ 


 


4. § 21 wird wie folgt geändert: 4. § 21 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 6 wird nach der Angabe „Veranla
gungszeitraum“ die Angabe „und für die Ge
werbesteuer für den Erhebungszeitraum“ 
eingefügt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) Nach Absatz 8 wird der folgende Absatz 9 
eingefügt: 


b) Nach Absatz 8 wird der folgende Absatz 9 
eingefügt: 


„(9) Die §§ 9 und 13 Absatz 1 Satz 3 in 
der am … [einsetzen: Tag nach der Verkün
dung des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
geltenden Fassung sind erstmals anzuwen
den für die Einkommen- und Körperschafts
teuer für den Veranlagungszeitraum und für 
die Gewerbesteuer für den Erhebungszeit
raum, für den Einkünfte mit Kapitalanla
gecharakter hinzuzurechnen sind, die in ei
nem Wirtschaftsjahr der Zwischengesell
schaft oder der Betriebsstätte entstanden 
sind, das nach dem 31. Dezember 2025 be
ginnt. § 18 Absatz 1 und 2 in der am … [ein
setzen: Tag nach der Verkündung des vorlie
genden Änderungsgesetzes] geltenden Fas
sung ist in allen offenen Fällen anzuwenden 
für die Einkommen- und Körperschaftsteuer 
für den Veranlagungszeitraum und für die 
Gewerbesteuer für den Erhebungszeitraum, 
für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen 
sind, die in einem Wirtschaftsjahr der Zwi
schengesellschaft oder der Betriebsstätte ent
standen sind, das nach dem 31. Dezember 
2021 beginnt.“ 


„(9) Die §§ 9 und 13 Absatz 1 Satz 3 in 
der am … [einsetzen: Tag nach der Verkün
dung des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
geltenden Fassung sind erstmals anzuwen
den für die Einkommen- und Körperschafts
teuer für den Veranlagungszeitraum und für 
die Gewerbesteuer für den Erhebungszeit
raum, für den Zwischeneinkünfte bezie
hungsweise Einkünfte mit Kapitalanla
gecharakter hinzuzurechnen sind, die in ei
nem Wirtschaftsjahr der Zwischengesell
schaft oder der Betriebsstätte entstanden 
sind, das nach dem 31. Dezember 2025 be
ginnt. § 18 Absatz 1 Satz 4 in der am … 
[einsetzen: Tag nach der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] gelten
den Fassung ist für Verwaltungsakte, die 
nach dem … [einsetzen: Tag der Verkün
dung des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
erlassen werden, anzuwenden. § 18 Ab
satz 2 in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsge
setzes] geltenden Fassung ist für Verwal
tungsakte anzuwenden, die nach dem … 
[einsetzen: Tag der Verkündung des vorlie
genden Änderungsgesetzes] erlassen wer
den und die Hinzurechnung von Zwischen
einkünften betreffen, die in einem Wirt
schaftsjahr der Zwischengesellschaft oder 
der Betriebsstätte entstanden sind, das nach 
dem 31. Dezember 2021 beginnt.“ 
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Artikel 7 Artikel 7 


Änderung des Investmentsteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Artikel 11 des Ge
setzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 43 
durch die folgende Angabe ersetzt: 


 


„§ 43 Steuerbefreiung aufgrund von Abkom
men zur Vermeidung der Doppelbesteue
rung und der Teilfreistellung“. 


 


2. Nach § 37 Absatz 1 Satz 2 wird der folgende Satz 
eingefügt: 


 


„Hinzurechnungsbeträge nach § 10 des Außen
steuergesetzes sind nicht in die Ermittlung der 
Einkünfte nach Satz 1 einzubeziehen.“ 


 


3. Die Überschrift von § 43 wird durch die folgende 
Überschrift ersetzt: 


 


„§ 43  


 


Steuerbefreiung aufgrund von Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und der 


Teilfreistellung“. 


 


4. Nach § 57 Absatz 10 wird der folgende Absatz 11 
eingefügt: 


 


„(11) § 37 Absatz 1 Satz 3 in der Fassung des 
Artikels 7 des Gesetzes vom … (BGBl. I Nr. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
anzuwenden für Geschäftsjahre, die nach dem … 
[einsetzen: Datum des Tages der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] beginnen.“ 
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 Artikel 8 


 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abga
benordnung 


 Das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung vom 
14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), 
das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 2. De
zember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


 Artikel 97 § 28 Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 


 „(2) Die §§ 122a und 169 Absatz 1 Satz 3 Num
mer 1 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 
2026 geltenden Fassung sind erstmals auf Verwal
tungsakte anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2025 erlassen worden sind. Abweichend von Satz 1 
ist § 122a Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung in 
der am 1. Januar 2026 geltenden Fassung erstmalig 
auf Verwaltungsakte anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2026 erlassen worden sind.“ 


 Artikel 9 


 


Änderung der Abgabenordnung 


 Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekannt
machung vom 23. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 24) 
wird wie folgt geändert: 


 Nach § 122 Absatz 7 Satz 1 wird der folgende Satz 
eingefügt: 


 „Betreffen Verwaltungsakte Ehegatten oder Leben
spartner mit gemeinsamer Anschrift, so reicht es 
für die Bekanntgabe durch Bereitstellung zum Da
tenabruf nach § 122a an alle Beteiligten aus, wenn 
einem der Beteiligten eine Ausfertigung zum Daten
abruf nach § 122a bereitgestellt wird und dieser Be
teiligte nach § 122a Absatz 1 Satz 3 informiert 
wurde, sofern nicht einer der Beteiligten einen An
trag nach § 122a Absatz 2 gestellt hat.“ 
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Artikel 8 Artikel 10 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


Die Artikel 1 bis 4, 6 und 7 dieses Gesetzes treten 
am Tag nach der Verkündung in Kraft. Artikel 5 tritt 
mit Wirkung vom 1. Juli 2021 in Kraft.  


(1) Die Artikel 1 bis 4, 6 und 9 dieses Gesetzes 
treten am Tag nach der Verkündung in Kraft.  


 (2) Artikel 5 tritt mit Wirkung vom 1. Juli 
2021 in Kraft. 


 (3) Artikel 8 tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 


EU-Rechtsakte u n v e r ä n d e r t  


1. Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 
über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtli
nie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1), die zu
letzt durch die Richtlinie (EU) 2025/872 des Rates vom 
14. April 2025 (ABl. L, 2025/872, 6.5.2025) geändert 
worden ist 


 


2. Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates vom 14. Dezember 
2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteue
rung für multinationale Unternehmensgruppen und große 
inländische Gruppen in der Union 


 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 67 – Drucksache 21/2751 


Bericht der Abgeordneten Parsa Marvi und Karoline Otte 


A. Allgemeiner Teil


I. Überweisung


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/1865, 21/2467 in seiner 31. Sitzung am 
9. Oktober 2025 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Wirtschaft und 
Energie zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist nach § 96 GO-BT beteiligt.


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 21/2245 in seiner 37. Sitzung am 6. November 2025 
dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss für Wirtschaft 
und Energie und dem Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur Mitberatung überwie
sen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen


Zu Buchstabe a 


Der Gesetzentwurf setzt insbesondere die Regelungen zur Verwendung von sog. Berichtspaketen, die Zulässigkeit 
der Verwendung der Erwerbsmethode sowie eine Vorschrift zur Verhinderung der ungerechtfertigten Inanspruch
nahme beim CbCR-Safe-Harbour um. Darüber hinaus hat sich weiterer Anpassungsbedarf im Mindeststeuerge
setz ergeben. Dieser ist vorwiegend redaktioneller Art. Eine wesentliche Änderung betrifft die Berücksichtigung 
von latenten Steuern im Rahmen der Vollberechnung, die aufgrund eines Wahlrechts oder aufgrund Verrechnung 
im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag nicht ausgewiesen sind. 


Folgende Begleitmaßnahmen außerhalb des Mindeststeuergesetzes sollen – unter Berücksichtigung der Ände
rungsanträge des Finanzausschusses – zur Vermeidung von Steuerbürokratie und zur Vermeidung von Doppel
besteuerung umgesetzt werden: 


– Abschaffung der Lizenzschranke (§ 4j EStG): Unerwünschte Gestaltungen zur Gewinnverlagerung werden 
mittlerweile durch eine Vielzahl an international abgestimmten Maßnahmen – wie die globale Mindestbe
steuerung – verhindert. Mit der Abschaffung der Lizenzschranke geht zudem eine Verringerung des Com
pliance-Aufwands für Unternehmen einher.


– Anhebung der relativen und absoluten Freigrenze bei der Hinzurechnungsbesteuerung (§§ 9 und 13 AStG): 
Durch die Anpassung der relativen und absoluten Freigrenze bei der Hinzurechnungsbesteuerung (§§ 9 und 
13 AStG) wird der von der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie der EU vorgegebene Spielraum stärker genutzt 
und Compliance-Aufwand abgebaut.


– Einführung einer Beteiligungsgrenze bei der Hinzurechnungsbesteuerung für Einkünfte mit Kapitalanla
gecharakter (§ 13 AStG): In besteuerungspraktischer Hinsicht führt die Anwendung der Hinzurechnungsbe
steuerung im Fall von Kleinstbeteiligungen regelmäßig zu erheblichen administrativen Schwierigkeiten so
wohl auf Seiten der Verwaltung als auch bei den betroffenen Steuerpflichtigen. Die Einführung einer Betei
ligungsgrenze vermindert den Administrierungsaufwand insbesondere in Bezug auf mittelbare Beteiligun
gen deutlich, stellt aber gleichzeitig sicher, dass Fälle mit erheblichen Auswirkungen auch künftig von der 
Hinzurechnungsbesteuerung erfasst werden. Die Änderung soll rückwirkend ab dem Veranlagungs- bzw. 
Erhebungszeitraum 2022 (für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen) gelten.
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– Vermeidung des doppelten Ansatzes von Hinzurechnungsbeträgen bei Spezial-Investmentfonds (§ 37 In
vStG): Diese Rechtsänderung dient der Gleichstellung mit der Direktanlage, der administrativen Vereinfa
chung und der Vermeidung einer Schlechterstellung gegenüber ausländischen Spezial-Investmentfonds. Be
herrscht ein Anleger eine ausländische Zwischengesellschaft über den Spezial-Investmentfonds, kommt es 
bei dem Anleger zu einem unmittelbaren Ansatz der Hinzurechnungsbeträge und zusätzlich zu einem mit
telbaren Ansatz der Hinzurechnungsbeträge als Bestandteil der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem An
leger über den Spezial-Investmentfonds zugerechnet werden. Dies führt im Ergebnis zu einer doppelten Hin
zurechnungsbesteuerung beim Anleger. Damit keine zweifache Steuerbelastung entsteht, sind Minderungs- 
und Kürzungsbeträge nach § 10 Absatz 6 und § 11 AStG zu berücksichtigen. Zukünftig fällt der administra
tive Aufwand für die Vermeidung einer Doppelbesteuerung weg.


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bunderegie
rung auffordern soll, 


1. sich auf internationaler und auf EU-Ebene für die Globale Mindeststeuer einzusetzen. Dabei ist das aktuell 
innerhalb der G7 vereinbarte Side-by-Side-System als Zwischenziel zu verstehen und langfristig wieder eine 
konsequentere Anwendung des innerhalb der G20 vereinbarten Mindeststeuerkonzepts anzustreben;


2. an den aktuell bestehenden Regeln zur Lizenzschranke festzuhalten und einer Aufweichung vorzubeugen 
und stattdessen zu prüfen, ob die Regelungen des § 4i EStG noch in einem angemessenen Verhältnis zum 
bürokratischen Aufwand stehen;


3. etwaige Mindereinnahmen, die durch Gesetzesvorhaben zur Mindestbesteuerung für die Kommunen auftre
ten, gemäß der im Koalitionsvertrag verankerten Vereinbarungen zur Veranlassungskonnexität vollständig 
zu kompensieren;


4. Transparenz auch in Steuersachen zu verbessern, z. B. durch eine verbesserte Erfassung der Vermögensdaten 
von sehr reichen Individuen und ein verbessertes Monitoring von Ungleichheit innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland sowie der EU und global;


5. die internationale Steuerkooperation und Infrastruktur zur Erfassung von Vermögen und Austausch von 
Bankdaten weiter zu verbessern;


6. die Kapazitäten der Vereinten Nationen bei den Verhandlungen für eine globale Steuerrahmenkonvention zu 
stärken, indem z. B. Expert*innen der Vereinten Nationen, die diesen Prozess vorantreiben von der Bundes
regierung mitfinanziert werden.


III. Öffentliche Anhörung


Der Finanzausschuss hat in seiner 10. Sitzung am 3. November 2025 eine öffentliche Anhörung zu den Vorlagen 
durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stellung
nahme: 


1. Altenburg, Dr. Nadia - Bluebird Legal & Tax (Vorschlag: CDU/CSU)


2. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) (Vorschlag: CDU/CSU)


3. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V. (Vorschlag: SPD)


4. Kaeser, Prof. Dr. Christian - Chair des Tax Committee, Business at OECD (Vorschlag: CDU/CSU)


5. Meinzer, Dr. Markus – Tax Justice Network (Vorschlag: Die Linke)


6. Netzwerk Steuergerechtigkeit (Vorschlag: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)


7. Nolte, Dirk - Ernst &Young Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft (Vorschlag: CDU/CSU)


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 
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IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse


Zu Buchstabe a 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 17. Sitzung am 12. November 2025 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke Annahme. 


Zu Buchstabe b 


Der Haushaltsausschuss hat den Antrag in seiner 23. Sitzung am 12. November 2025 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 17. Sitzung am 12. November 2025 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat den Antrag in seiner 9. Sitzung am 
12. November 2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen 
die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung.


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/1865, 21/2467 in seiner 6. Sitzung am 8. Okto
ber 2025 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung 
der Anhörung am 3. November 2025 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 12. Sit
zung am 5. November 2025 fortgesetzt und in seiner 14. Sitzung am 12. November 2025 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke Annahme 
des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Nach Durchführung der Anhörung am 3. November 2025 hat der Finanzausschuss die Beratung des Antrags in 
seiner 12. Sitzung am 5. November 2025 fortgesetzt und in seiner 14. Sitzung am 12. November 2025 abgeschlos
sen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stim
men der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung des Antrags auf Drucksache 
21/2245. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD betonten, dass mit dem Mindeststeuer-Anpassungsgesetz 
und den dazugehörigen Begleitmaßnahmen ein wichtiger Schritt unternommen werde. Dies sei ein bedeutsames 
Signal für die Bereitschaft Deutschlands, sich weiterhin aktiv an dem zentralen OECD-Projekt zu beteiligen und 
die globale Mindeststeuer zu unterstützen. Ziel sei es, Gewinne multinationaler Unternehmen weltweit mit min
destens 15 Prozent zu besteuern und so Gewinnverlagerungen in Niedrigsteuerländer zu verhindern. Zugleich 
führten die vorgesehenen Begleitmaßnahmen zu Erleichterungen in der praktischen Anwendung und verbesserten 
die Handhabbarkeit für betroffene Unternehmen. 


Man wisse, dass bislang nur ein Teil der OECD-Mitgliedstaaten mit der Umsetzung des Projekts begonnen habe. 
Es sei daher von Bedeutung, dass es durch Dialog und internationale Abstimmung gelungen sei, die USA über 
den sogenannten Side-by-Side-Ansatz in das Projekt einzubinden. Die Antwort der Koalition auf die bestehenden 
Herausforderungen bestehe nicht darin, das gesamte Vorhaben in Frage zu stellen oder auszusetzen – wie es von 
einzelnen Ländern im Bundesrat gefordert worden sei –, sondern darin, konsequent am eingeschlagenen Weg 
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festzuhalten und den multilateralen Abstimmungsprozess weiter voranzutreiben, damit sich das Projekt innerhalb 
der OECD ausweiten könne. 


Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens habe man zudem geprüft, ob die in den vergangenen Jahren eingeführ
ten Vorschriften zur Missbrauchsbekämpfung weiterhin erforderlich seien. Der Empfehlung des Bundesrates, § 4i 
EStG abzuschaffen, sei man nicht gefolgt. Zwar sei dieser teilweise durch § 4k EStG ersetzt worden, jedoch be
stehe ein begrenzter Anwendungsbereich fort, der insbesondere auf nahestehende Personen Bezug nehme und 
daher nicht vollständig durch § 4k EStG abgedeckt werde. Aus diesem Grund habe man von einer Abschaffung 
abgesehen. 


In anderen Punkten sei man den Empfehlungen des Bundesrates gefolgt, was sich in den insgesamt sieben Ände
rungsanträgen der Koalitionsfraktionen widerspiegele. Hervorzuheben seien insbesondere die Änderungsanträge 
Nr. 4 und 5: Ersterer betreffe Kürzungsbeträge nach § 11 AStG und die Behandlung pauschal nicht abziehbarer 
Betriebsausgaben in Organschaftsfällen. Hier solle zunächst das Ergebnis einer laufenden Bund-Länder-Arbeits
gruppe abgewartet werden, bevor weitere Änderungen erfolgten. Der Änderungsantrag Nr. 5 beziehe sich auf die 
Wegzugsbesteuerung bei substanziellen Gewinnausschüttungen in Rückkehrerfällen; die bisherige Rechtsanwen
dung gemäß BMF-Schreiben solle nun gesetzlich verankert werden. Die übrigen Änderungsanträge seien redak
tioneller Natur. 


Schließlich habe man sich in der Koalition auf die Abschaffung der Lizenzschranke (§ 4j EStG) verständigt. In 
diesem Zusammenhang gaben die Koalitionsfraktionen folgende Erklärung zu Protokoll: „In der öffentlichen An
hörung wurde von einzelnen Sachverständigen die Sorge geäußert, die Abschaffung der Lizenzschranke könnte 
unerwünschte und mit erheblichen Steuermindereinnahmen verbundene Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Um 
die Sorgen um etwaige Steuerumgehungsmöglichkeiten, trotz des eingeschränkten Anwendungsbereichs der Li
zenzschranke, auszuräumen, bitten die Koalitionsfraktionen das Bundesministerium der Finanzen, die Abschaf
fung der Lizenzschranke bis Ende 2028 zu evaluieren, um die Risiken und fiskalischen Effekte der Abschaffung 
zu untersuchen und möglichen gesetzgeberischen Handlungsbedarf zu identifizieren.“ 


Die Fraktion der AfD lehnte den Gesetzentwurf trotz der nachträglich vorgenommenen Änderungen insgesamt 
ab. Die Anhörung habe ihrer Auffassung nach deutlich gemacht, dass der Gesetzentwurf sein Ziel verfehle, da er 
nicht zu mehr Gerechtigkeit führe. Die deutschen Unternehmen würden im internationalen Wettbewerb weiterhin 
benachteiligt. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erklärte, die Ausführungen der Koalitionsfraktionen machten deut
lich, in welcher schwierigen Lage sich das Projekt der Mindeststeuer derzeit befinde, wie schützenswert der An
satz der OECD sei und dass man sich hierfür auch als Parlament weiterhin einsetzen müsse. Vor diesem Hinter
grund könne die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Abschaffung der Lizenzschranke nicht nachvollzie
hen. Man sehe am Beispiel der USA, dass die bislang vorgesehenen Übergangszeiträume voraussichtlich nicht 
ausreichten. Zudem habe man in der Anhörung erfahren, dass große US-Konzerne allein im Zeitraum von 2016 
bis 2021 die Zahlung von Steuern in Höhe von insgesamt 14 Milliarden Euro aufgrund von Steuergestaltungen 
vermieden hätten. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) und die Koalition hätten die maßgebliche natio
nale Regelung, die solche Gewinnverschiebungen erschweren solle, über Jahre hinweg ohne nachvollziehbare 
Begründung nicht angewendet und wollten sie nun abschaffen. 


Der vorliegende Gesetzentwurf zeige, dass die Regierungskoalition nicht zum Handeln bereit sei. Im Gesetzent
wurf werde behauptet, dass die Lizenzschranke aufgrund der globalen Mindeststeuer auf OECD-Ebene nicht mehr 
benötigt werde. Es sei unverständlich, dass erst auf Nachfragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN deut
lich geworden sei, dass das BMF die Regelung über Jahre hinweg auf einen wesentlichen Teil der betroffenen 
Unternehmen nicht angewandt habe. 


Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bleibe unverständlich, warum nach der Entscheidung des BMF 
und der Länder, die sich gegen die Veröffentlichung des BMF-Schreibens zur Lizenzschranke gerichtet habe, 
über ein Jahr hinweg kein anderslautendes Schreiben veröffentlicht worden sei. In der Anhörung sei deutlich 
geworden, dass zumindest die Beratungspraxis weiterhin davon habe ausgehen müssen, die US-Regelung FDII 
falle unter die Lizenzschranke. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützte die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen. Dennoch 
bleibe für sie unklar, warum die Koalition trotz der im Ausschuss gewonnenen Erkenntnisse zu den tatsächlichen 
Anwendungsfällen und Steuereinnahmen an der Abschaffung der Lizenzschranke festhalte. Die Fraktion lehnte 
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den Gesetzentwurf insgesamt ab und warb weiterhin um Unterstützung für den eigenen Antrag sowie für den 
Erhalt der Lizenzschranke. 


Die Fraktion Die Linke begrüßte die Anpassung des Mindeststeuergesetzes an den internationalen Standard, da 
damit Lücken bei der Verhinderung aggressiver Steuervermeidung geschlossen würden. Die Abschaffung der 
Lizenzschranke halte man jedoch für verfrüht. So hätten die USA ursprünglich beabsichtigt, ihre nicht mit den 
internationalen Vorgaben kompatiblen Regelungen zu Einnahmen aus immateriellen Gütern abzuschaffen, diese 
seien jedoch unter der Trump-Administration noch nachteiliger ausgestaltet worden. Zudem versuchten auch an
dere Staaten, etwa die Schweiz beziehungsweise einzelne ihrer Kantone, den internationalen Konsens zu umge
hen. Insgesamt sei die Umsetzung der globalen Mindeststeuer weiterhin nicht gesichert, solange insbesondere die 
volle Beteiligung der USA ausstehe. 


In der Anhörung hätten drei Sachverständige eindringlich vor der Abschaffung der Lizenzschranke gewarnt. Ins
besondere der Vertreter der Deutschen Steuer-Gewerkschaft e. V. habe betont, dass die Lizenzschranke eine 
Schutzwirkung entfaltet habe, die mit ihrer Abschaffung entfalle. Der Vertreter des Netzwerks Steuergerechtigkeit 
habe zudem darauf hingewiesen, dass die Hinzurechnungsbesteuerung durch die Mindeststeuer nicht überflüssig 
werde, da Private-Equity-Unternehmen mit einem Umsatz unter 750 Millionen Euro von der Regelung gar nicht 
betroffen seien. 


Zusammenfassend hielt die Fraktion Die Linke die Verbesserungen am Mindeststeuergesetz für positiv, betrach
tete jedoch die Abschaffung der Lizenzschranke als Fehler. Diese erfolge offensichtlich aus politischen Gründen, 
um den USA entgegenzukommen. Damit werde nicht nur die bestehende US-Gesetzgebung akzeptiert, sondern 
auch anderen Staaten wie der Schweiz signalisiert, dass vergleichbare Regelungen geduldet würden. Da die Min
deststeuer hierfür keine Lösung biete, enthielt sich die Fraktion Die Linke insgesamt beim Gesetzentwurf. 


Die Fraktion Die Linke unterstützte den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Deutschland solle bei 
der internationalen Koordinierung von Mindeststeuern eine Führungsrolle übernehmen und die Verhandlungen 
auf UN-Ebene aktiv unterstützen. Wünschenswert sei zudem die Einführung eines Vermögensregisters auf nati
onaler, europäischer und internationaler Ebene sowie ein entsprechender Datenaustausch. Wie auch die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sehe man die Aufhebung der Lizenzschranke kritisch. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/1865, 21/2467 sind aus 
der Zusammenfassung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der 
Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
brachten sieben Änderungsanträge auf Ausschussdrucksache 21(7)74 ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Fraktionen CDU/CSU und SPD (Stichwort: Redaktionelle Anpassungen)  


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR, Die Linke 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 2 der Fraktionen CDU/CSU und SPD (Stichwort: Aufgaben des BZSt) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR, Die Linke 


Ablehnung: - 
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Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 3 der Fraktionen CDU/CSU und SPD (Stichwort: Änderung des EU-Amtshilfegesetzes) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR, Die Linke 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 4 der Fraktionen CDU/CSU und SPD (Stichwort: Keine Anpassung des Kürzungsbetrags nach 
§ 11 Außensteuergesetz)  


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD, Die Linke 


 


Änderungsantrag 5 der Fraktionen CDU/CSU und SPD (Stichwort: Klarstellende Regelung bei der Wegzugsbe
steuerung zu substantiellen Gewinnausschüttungen in Rückkehrerfällen)  


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR, Die Linke 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 6 der Fraktionen CDU/CSU und SPD (Stichwort: Technische Anpassung der Anwendungsre
gelung in § 21 Absatz 9 AStG – neu –)  


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR, Die Linke 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 7 der Fraktionen CDU/CSU und SPD (Stichwort: Elektronische Bekanntgabe von Verwaltungs
akten durch Bereitstellung zum Datenabruf, Umsetzung BRat)  


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR, Die Linke 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 
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B. Besonderer Teil 
Zur Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung der neuen Artikel 8 und 9. 


Zu Artikel 1 (Änderung des Mindeststeuergesetzes) 


Zu Nummer 3 Buchstabe b  


§ 7 Absatz 5 Nummer 2 


Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 


Zu Nummer 3 Buchstabe h 


§ 7 Absatz 32 Satz 3 Nummer 2 Buchstabe b 


Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung. 


Zu Nummer 17 Buchstabe b – neu – 


§ 49 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 


Es handelt sich um eine sprachliche Klarstellung, dass nur die Steuern auf die passiven Erträge des gruppenzuge
hörigen Gesellschafters von der Regelung betroffen sind. 


Zu Nummer 27 – neu – 


§ 66 Absatz 3 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, die die Neufassung des § 66 Absatz 2 MinStG nachvollzieht. 


Zu Nummer 30 


§ 75a Absatz 1 Satz 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Definition im Mindeststeuergesetz (§ 7 Absatz 7 
MinStG). 


Zu Nummer 35 Doppelbuchstabe bb 


§ 81 Nummer 6 Buchstabe a 


Es handelt sich um die Korrektur eines Verweisfehlers. Die Definition der staatlichen Maßnahme befindet sich in 
§ 82a Absatz 3 MinStG. 


Zu Nummer 38 Buchstabe b 


§ 84 Absatz 2 Satz 2 


Es handelt sich um eine sprachliche Präzisierung. 


Zu Nummer 41  


§ 87 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 


Mit der Neufassung werden die OECD-Vorgaben für den CbCR-Safe-Harbour nunmehr vollumfänglich umge
setzt. Danach sind für die Geschäftseinheiten im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 alle für das CbCR 
zugelassenen Datenquellen zulässig, sofern keine qualifizierten Rechnungslegungsdaten nach § 87 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 2 erstellt wurden. 


§ 87 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 Satz 1 


Die Neufassung stellt klar, dass nicht in den dort genannten Fällen, sondern für die dort genannten Geschäftsein
heiten andere Rechnungslegungsdaten verwendet werden dürfen. Für Geschäftseinheiten im Sinne des § 4 Ab
satz 1 Satz 1 Nummer 2, für die qualifizierten Rechnungslegungsdaten nach § 87 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 er
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stellt wurden, ergibt sich hieraus aber kein Wahlrecht. Für diese sind nur die in § 87 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 
genannten Rechnungslegungsdaten zugelassen. 


 


Zu Artikel 2 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 Buchstabe a 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5h – neu – 


Die Einfügung des § 75a des Mindeststeuergesetzes erfolgt, um die Aufgaben des Bundeszentralamt für Steuern 
ordnungsgemäß darzustellen und zu definieren. 


 


Zu Artikel 3 (Änderung des EU-Amtshilfegesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a – neu – 


§ 7 Absatz 8 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, die aus der Einfügung des neuen § 7 Absatz 14c EUAHiG 
resultiert. Eine Anhörung soll, wie in den übrigen Verfahren des automatischen Informationsaustausches, auch in 
Fällen des § 7 Absatz 14c EUAHiG, also beim automatischen Austausch der nach § 75 Absatz 1 des Mindest
steuergesetzes gemeldeten Informationen zu Mindeststeuerberichten nicht erfolgen. 


Zu den Buchstaben b und c – neu – 


Wegen der Einfügung des neuen Buchstaben a werden die bisherigen Buchstaben a und b inhaltlich unverändert 
die neuen Buchstaben b und c. 


Zu Nummer 3 – neu – 


§ 21 Absatz 8 – neu – 


Es wird eine Anwendungsregelung eingefügt, die klarstellt, dass das neu durchzuführende Verfahren des automa
tischen Informationsaustausches zu Mindeststeuer-Berichten erstmalig ab dem 1. Januar 2026 anzuwenden ist. 


Die auszutauschenden Informationen beziehen sich auf Geschäftsjahre, die nach dem 30. Dezember 2023 begin
nen. 


 


Zu Artikel 5 (Änderung des Außensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 – gestrichen – 


§ 11 Absatz 2 – neu – 


Mit dem Kürzungsbetrag für Bezüge aus Zwischengesellschaften nach § 11 AStG wird die Doppelbesteuerung 
aufgrund der zuvor erfolgten Erfassung der passiven Einkünfte in Form des Hinzurechnungsbetrags vermieden. 
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Änderung sollte in Organschafts- und Nicht-Organschaftsfällen eine praxis
gerechte und administrativ möglichst einfache Behandlung der Bezüge aus Zwischengesellschaften bei der Hin
zurechnungsbesteuerung erreicht werden. Um eine einheitliche Behandlung zu gewährleisten, war geplant, bei 
der Ermittlung des Kürzungsbetrages künftig auch die pauschal nicht abziehbaren Betriebsausgaben nach § 8b 
Absatz 3 Satz 1 KStG und § 8b Absatz 5 Satz 1 KStG generell zu berücksichtigen. Damit wäre eine einheitliche 
Anwendung in allen Organschaftsfällen erreicht worden. 


Die Empfehlung des Bundesrats zielt dagegen darauf ab, eine für die Praxis praktikable Lösung für die Anwen
dung des Kürzungsbetrags in Organschaftsfällen im Rahmen einer Bund-/Länder-Arbeitsgruppe zu finden. Dabei 
soll aber an der Anwendung des § 8b Absatz 3 Satz 1 KStG und an § 8b Absatz 5 Satz 1 KStG (Ansatz von 
pauschal nicht abziehbaren Betriebsausgaben von 5 Prozent des jeweiligen Bezugs bzw. des jeweiligen Gewinns) 
im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung festgehalten werden. 
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Die ursprünglich angedachte Regelung wird aus dem Gesetzgebungsverfahren zum Mindeststeueranpassungsge
setz herausgenommen, damit die Problematik erneut mit den Ländern erörtert und mögliche sowohl aus außen
steuerlicher als auch aus körperschaftsteuerlicher Sicht mit Blick auf die zu erwartenden Fallzahlen und den Be
darf für eine gesetzliche Regelung erneut geprüft werden können. 


Zu den neuen Nummern 1 und 2 


Durch die Streichung des Artikels 5 Nummer 1 des Regierungsentwurfs werden die bisherigen Nummern 2 und 
3 die Nummern 1 und 2. 


Zur neuen Nummer 2 


Buchstabe a – neu – 


§ 21 Absatz 3 


Im Rahmen des Mindestbesteuerungsrichtlinien-Umsetzungsgesetzes wurde die Regelung, nach der sogenannte 
substantielle Gewinnausschüttungen (mehr als 25 Prozent des gemeinen Werts der Anteile) oder eine sogenannte 
substantielle Einlagenrückgewähr zu einer anteiligen Festschreibung der Wegzugssteuer und zum Widerruf der 
Stundung führen, auf Altfälle (Wegzüge vor dem 1. Januar 2022) ausgeweitet. Diese Regelung für Altfälle gilt 
für Gewinnausschüttungen oder eine Einlagenrückgewähr, die nach dem 16. August 2023 erfolgen und soll auch 
im Rahmen der Rückkehrerregelung nach § 6 Absatz 3 AStG gelten. 


Durch die Regelung in § 21 Absatz 3 AStG soll dementsprechend klargestellt werden, dass die Wegzugssteuer 
auch dann nicht entfällt, wenn Steuerpflichtige nach erfolgten substantiellen Gewinnausschüttungen oder erfolg
ter substantieller Einlagenrückgewähr nach Deutschland zurückkehren und somit zur Rechtssicherheit beitragen. 


Hierdurch wird eine planwidrige Regelungslücke, die von der Finanzverwaltung durch Auslegung praeter legem 
geschlossen worden ist (vgl. BMF-Schreiben vom 22. April 2025, BStBl I S. 1007), im Gesetzeswortlaut adres
siert. 


Die weiteren Änderungen des § 21 Absatz 3 Satz 2 AStG sind redaktioneller Natur. 


Zu Buchstabe b – neu – 


§ 21 Absatz 8 Satz 1 – gestrichen – 


Durch den Entfall der Änderung zu § 11 AStG erübrigt sich die diesbezügliche Anwendungsregelung. § 21 Absatz 
8 Satz 1 AStG in der Fassung des Regierungsentwurfs ist daher zu streichen. Es verbleibt eine Anwendungsvor
schrift zum geänderten § 13 AStG; der bisherige § 21 Absatz 8 Satz 2 des Regierungsentwurfs wird zu Satz 1. 


 


Zu Artikel 6 (Weitere Änderung des Außensteuergesetzes) 


Zu Nummer 4 Buchstabe b 


§ 21 Absatz 9 


In Satz 1 erfolgt eine technische Anpassung der Anwendungsregelung. Die Änderung der Freigrenze in § 9 AStG 
gilt für sämtliche Zwischeneinkünfte, während die Änderung in § 13 AStG auf solche mit Kapitalanlagecharakter 
begrenzt ist. Diese Differenzierung kommt in der geänderten Anwendungsregelung des § 21 Absatz 9 Satz 1 AStG 
nun klar zum Ausdruck. 


Satz 2 des neuen § 21 Absatz 9 AStG in der Fassung des Regierungsentwurfs sieht bisher nur eine Anwendung 
der Änderungen in § 18 AStG für den Anwendungsbereich der Hinzurechnungsbesteuerung (HZB) nach dem 
ATAD-Umsetzungsgesetz vor, also für Wirtschaftsjahre der Zwischengesellschaft, die nach dem 31. Dezember 
2021 beginnen. Die Änderung in § 18 Absatz 1 Satz 4 AStG betreffend den Ausschluss der entsprechenden An
wendbarkeit von § 183 AO bei der Bekanntgabe von HZB-Feststellungsbescheiden hat jedoch gleichermaßen 
Bedeutung für die HZB vor dem ATAD-Umsetzungsgesetz. 


Mit der Änderung wird der Anwendungsausschluss des § 183 AO auf alle HZB-Feststellungsbescheide ausge
weitet, die nach dem Tag der Verkündung des Mindeststeueranpassungsgesetzes erlassen werden. Damit wird 
auch für den Anwendungsbereich der HZB vor dem ATAD-Umsetzungsgesetz in Fällen einheitlicher Feststel
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lungen (§ 18 Absatz 1 Satz 3 AStG) und insbesondere einer mittelbaren Beteiligung über eine Personengesell
schaft rechtssicher geregelt, wie eine erleichterte Bekanntgabe mit Wirkung gegenüber den Feststellungsbeteilig
ten zu erfolgen hat. 


Der neue Satz 3 stellt eine redaktionelle Folgeanpassung zur Änderung von Satz 2 dar. Die Änderung in § 18 
Absatz 2 AStG betrifft ausschließlich die HZB nach dem ATAD-Umsetzungsgesetz. 


 


Zu Artikel 8 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Artikel 97 § 28 Absatz 2 


§ 122a der Abgabenordnung in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2024, BGBl. 2024 I Nr. 323, (AO n. 
F.) tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. § 122a AO n. F. ist erstmals auf Verwaltungsakte anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2025 erlassen werden (vgl. Artikel 97 § 28 Absatz 2 Satz 1 des Einführungsgesetzes zur Abgaben
ordnung - EGAO - in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2024, BGBl. 2024 I Nr. 323). 


Nach § 122a Absatz 1 Satz 2 AO n. F. „soll“ die Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch Bereitstellung zum 
Datenabruf nach § 87a Absatz 8 AO insbesondere dann erfolgen, wenn dem Steuerbescheid eine nach § 87a 
Absatz 6 AO elektronisch übermittelte Steuererklärung zugrunde liegt. Eine aktive Einwilligung in die elektroni
sche Bekanntgabe ist nicht mehr erforderlich, der Beteiligte kann aber nach § 122a Absatz 2 AO n. F. der Be
kanntgabe durch Bereitstellung vom Datenabruf widersprechen. 


In konsequenter Ergänzung zu der ab dem 1. Januar 2026 geltenden Regelung des § 122a AO soll – auf Empfeh
lung des Bundesrates zu diesem Gesetzentwurf – für die elektronische Bekanntgabe von Verwaltungsakten an 
Ehegatten eine praxistaugliche Änderung des § 122 Absatz 7 AO aufgenommen werden. Zudem soll durch die 
Neufassung des Artikels 97 § 28 Absatz 2 EGAO bestimmt werden, dass § 122a Absatz 1 Satz 2 AO n. F. erst
malig auf Verwaltungsakte Anwendung findet, die nach dem 31. Dezember 2026 erlassen werden. Hierdurch soll 
allen Beteiligten die Möglichkeit gegeben werden, sich mit angemessener Vorlaufzeit auf die Änderung der dann 
allgemein üblichen Bekanntgabeform (elektronisch durch Bereitstellung zum Datenabruf statt postalischer Be
kanntgabe) einzustellen. 


§ 122a Absatz 1 Satz 1 AO n. F. („kann“) stellt - unverändert - sicher, dass Bescheide, bei denen der Steuerpflich
tige bereits vor dem 1. Januar 2026 in die elektronische Bekanntgabe eingewilligt hatte, auch weiterhin elektro
nisch bekanntgegeben werden können. Eine postalische Bekanntgabe bleibt in den übrigen Fällen möglich (feh
lende Einwilligung in die elektronische Bekanntgabe oder Antrag auf postalische Bekanntgabe). Eine gesonderte 
Ermessensausübung ist in diesen Fällen nicht erforderlich. 


§ 122a Absatz 2 AO n. F. gilt ebenfalls weiterhin, weshalb Steuerpflichtige nach der neuen Rechtslage ab dem 1. 
Januar 2026 eine postalische Bekanntgabe des Verwaltungsakts ausdrücklich beantragen müssen, um bei elektro
nischer Übermittlung einer Steuererklärung eine elektronische Bekanntgabe durch Bereitstellung zum Datenabruf 
nach § 87a Absatz 8 AO zu verhindern. Die bisherige Nichteinwilligung in die elektronische Bekanntgabe unter 
der Geltung des § 122a AO in der bis 31. Dezember 2025 geltenden Fassung ist insoweit nicht ausreichend, weil 
sie keinen Widerspruch im Sinne des § 122a Absatz 2 Satz 1 AO n. F. darstellt. 


Indem die Anwendung des § 122a Absatz 1 Satz 2 AO n. F. auf den 1. Januar 2027 festgelegt wird, werden die 
Zeitpunkte entkoppelt, ab denen eine postalische Bekanntgabe beantragt werden kann und ab denen die Finanz
verwaltung nach § 122a Absatz 1 Satz 2 AO n. F. zur elektronischen Bekanntgabe angehalten ist. Damit wird die 
Transformation zu einer digitalisierten Verwaltung nutzerfreundlich begleitet und kommuniziert. 


Der Verweis auf Artikel 97 § 8 Absatz 4 Satz 4 EGAO in Artikel 97 § 28 Absatz 2 Satz 2 EGAO n. F. wird 
gestrichen. Die Möglichkeit, von der intendierten Ermessensregelung in § 122a Absatz 1 Satz 2 AO n. F. („soll“) 
aus technischen oder organisatorischen Gründen abzuweichen, ist bereits in der Ermessensregelung angelegt. Eine 
gesonderte Rechtsverordnungsermächtigung ist insoweit nicht erforderlich. 


 


Zu Artikel 9 – neu - (Änderung der Abgabenordnung) 


§ 122 Absatz 7 Satz 2 – neu – 
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Am 1. Januar 2026 tritt § 122a AO in der gem. Artikel 3 Nummer 3 i. V. m. Artikel 74 Absatz 10 des Gesetzes 
vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) ab 1. Januar 2026 geltenden Fassung in Kraft. Demnach soll die 
Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch Bereitstellung zum Datenabruf (elektronische Bekanntgabe) erfolgen, 
sofern der Beteiligte oder der von ihm Bevollmächtigte nicht widerspricht und eine elektronisch abgegebene Steu
ererklärung zugrunde liegt. Eine aktive Einwilligung in die elektronische Bekanntgabe ist nicht mehr erforderlich. 


In konsequenter Ergänzung zu dieser ab 1. Januar 2026 geltenden Regelung des § 122a AO ist für die elektroni
sche Bekanntgabe von Verwaltungsakten an Ehegatten eine Änderung des § 122 Absatz 7 AO erforderlich. 


Die Änderung ist notwendig, da für die Bekanntgabe durch Bereitstellung zum Datenabruf an Ehegatten nach § 
122a AO – abweichend von der postalischen Bekanntgabe an eine gemeinsame Anschrift – der Bescheid in dem 
ELSTER-Benutzerkonto nur eines Ehegatten/Lebenspartners bereitgestellt wird. Für diese elektronische Bekannt
gabe bei Ehegatten wird bis dato – zusätzlich zu der nach aktueller Rechtslage noch erforderlichen Einwilligung 
in die elektronische Bekanntgabe nach § 122a AO – ein einmaliger Einwilligungscode erteilt, den der andere 
Ehegatte dem Inhaber des ELSTER-Benutzerkontos für die gemeinsame Bekanntgabe zur Verfügung stellen 
muss. 


Aufgrund des Wegfalls der generellen Einwilligung in die elektronische Bekanntgabe ab dem 1. Januar 2026 soll 
in vergleichbarer Weise auch die bei Ehegatten derzeit noch zusätzlich erforderliche Einwilligung in die gemein
same Bekanntgabe aus Gründen des Bürokratieabbaus und der Kostenersparnis entfallen. Vor diesem Hintergrund 
soll auf die Übersendung eines gesonderten Einwilligungscodes für die gemeinsame Bekanntgabe verzichtet wer
den. Eine Maßnahme die außerdem vom Steuerpflichtigen als ein unnötiger bürokratischer Aufwand angesehen 
werden dürfte.  


Mit der Gesetzesänderung wird dafür die Rechtslage, die bereits für die postalische Bekanntgabe an Ehegatten 
gilt, auch auf die elektronische Bekanntgabe ausgeweitet. Beteiligte, die keine Bekanntgabe mittels Datenabruf 
wünschen, können dem gemäß § 122a Absatz 2 AO widersprechen. Ausreichend ist insoweit, wenn ein Ehegatte 
eine postalische Bekanntgabe wünscht. In diesem Fall wird der Bescheid den Ehegatten postalisch zugesandt. 


 


Zu Artikel 10 (Inkrafttreten) 


Der Artikel 8 – neu – tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 


Der Artikel 9 – neu – tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


Des Weiteren handelt es sich lediglich um Folgeänderungen aus der Einfügung des neuen Absatzes 3. 
 


 


 


Berlin, den 12. November 2025 


Parsa Marvi 
Berichterstatter 


Karoline Otte 
Berichterstatterin 
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksache 21/1930 – 


Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und Digitalisierung  
der Schwarzarbeitsbekämpfung 


b) zu dem Antrag der Abgeordneten Max Lucks, Katharina Beck, 
Dr. Moritz Heuberger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 21/2033 – 


Faire Arbeit sichern 


c) zu dem Antrag der Abgeordneten Isabelle Vandre, Janine Wissler, 
Clara Bünger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke 
– Drucksache 21/2037 – 


Finanzkriminalität wirksam bekämpfen – Behörden stärken, Finanzlobby 
eindämmen, Gesetze nachschärfen 
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A. Problem 
Zu Buchstabe a 


Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD wurde unter anderem verein-
bart, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) weiter zu stärken und härter gegen 
diejenigen vorzugehen, die illegale Beschäftigung betreiben oder schwarzarbei-
ten. Zudem sollen mit einer besseren digitalen Vernetzung Kontrollen möglichst 
bürokratiearm und effektiv gestaltet werden und es soll ein vollständiger Daten-
austausch zwischen Sozial-, Finanz- und Sicherheitsbehörden ermöglicht werden. 


Des Weiteren sollen durch die Stärkung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Mehr-
einnahmen für die öffentlichen Haushalte erzielt werden. 


Darüber hinaus setzt der Koalitionsvertrag wichtige Schwerpunkte auf die Be-
kämpfung der organisierten Kriminalität, die Modernisierung des Strafrechts und 
die schnelle Entlastung der Justiz. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betont, Schwarzarbeit 
schwäche Arbeitnehmer, die keine Sozialversicherungs- und Rentenansprüche er-
werben, nicht abgesichert sind im Fall eines Arbeitsunfalls und keine Mindestent-
gelte für ihre Arbeit erhalten. Schwarzarbeit verzerre auch den Wettbewerb und 
führe dazu, dass der Gemeinschaft Sozialversicherungsbeiträge und Steuerzah-
lungen fehlten. 


Statt sachgerecht Risikobranchen für Schwarzarbeit festzulegen und dortige 
Überprüfungen durch den Zoll zu erleichtern, plane die Bundesregierung nach 
ihrem „Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und Digitalisierung der 
Schwarzarbeitsbekämpfung“ bisherige Risikobranchen, für die enggefasste Nach-
weispflichten gelten, schlicht auszuwechseln. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion Die Linke stellt fest, dass Finanzkriminalität in den ver-
gangenen Jahren zu milliardenschweren Steuerausfällen geführt hat. Nach Schät-
zungen belaufe sich der Schaden allein durch Cum/Cum-Geschäfte in Deutsch-
land auf mindestens 28,5 Milliarden Euro, von denen laut dem Antragstext bislang 
lediglich rund 1 Prozent zurückgeholt werden konnte. 


B. Lösung 
Zu Buchstabe a 


Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll der mit dem Gesetz gegen illegale Be-
schäftigung und Sozialleistungsmissbrauch vom 11. Juli 2019 eingeschlagene 
Weg der FKS hin zu einer zentralen Prüfungs- und Ermittlungsbehörde fortent-
wickelt werden, um die Aufgabenwahrnehmung der FKS im Sinne einer qualita-
tiven Verdichtung zielgerichteter, moderner, digitaler und schlagkräftiger auszu-
richten. 


Im Wesentlichen wird damit die gesetzliche Grundlage für die weitere Optimie-
rung des risikoorientierten Prüfansatzes der FKS geschaffen, der künftig durch 
einen automatisierten Datenabgleich verbessert werden und die FKS in die Lage 
versetzen soll, große Datenmengen systematisch hinsichtlich bestehender Risiken 
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für das Auftreten von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung auszuwerten so-
wie daraus eine Risikobewertung abzuleiten. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


– klarstellende Aufnahme der plattformbasierten Lieferdienste in den Bran-
chenkatalog nach § 2a Absatz 1 SchwarzArbG 


– Übertragung der Prüfungsbefugnisse auf die nach Landesrecht für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem SchwarzArbG 
zuständigen Behörden sowie Anwendung von Duldungs- und Mitwirkungs-
pflichten auch bei Prüfungen nach § 2 Absatz 3 SchwarzArbG 


– klarstellende Ergänzung hinsichtlich der Befugniserweiterung bei der selbst-
ständigen Durchführung von Ermittlungsverfahren nach den §§ 14a bis 14c 
SchwarzArbG (sog. „Kleine Staatsanwaltschaft“) 


– Übergangsvorschrift nach Aufhebung von § 4 Nummer 4a UStG 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 21/1930 in geänderter Fassung 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 


 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht vor, dass der Deut-
sche Bundestag die Bundesregierung auffordern soll,  


1. einen Gesetzentwurf vorzulegen, der 


a) die Forstwirtschaft nicht aus dem Risikokatalog nach § 2a des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes (SchwarzArbG) streicht, sodass in der 
Forstwirtschaft auch zukünftig Nachweispflichten erfüllt werden, die 
eine Überprüfung durch den Zoll erleichtern, 


b) die Landwirtschaft in den Risikokatalog nach § 2a SchwarzArbG auf-
nimmt, 


c) auf die vorgesehene Ausnahme für die Fleischindustrie (Artikel 20 und 
21 des Regierungsentwurfs) in § 2a SchwarzArbG verzichtet; 


2. Beschäftigte in Lieferdiensten und Personenbeförderung vor illegaler und 
prekärer Beschäftigung in Gastronomie, Fahrtdiensten und Logistik zu 
schützen und Überprüfungen der Arbeitsbedingungen auch hier zu erleich-
tern; 


3. einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der europäischen Plattformarbeitsricht-
linie vorzulegen, um Schwarzarbeitsverschleierung insbesondere in den 
Branchen der Fahr- und Lieferdienste sowie haushaltsnahen Dienstleistung 
entgegenzutreten; 


4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch umfassende, von Kontrollein-
sätzen unabhängige, Maßnahmen des Arbeitsschutzes in der Wahrnehmung 
ihrer Arbeitsrechte zu fördern und perspektivisch solche Maßnahmen mit ei-
ner unabhängigen Arbeitsinspektion zu bündeln; 


5. ein in die „Initiative neue Qualität der Arbeit“ eingebettetes systematisches 
Präventionsprogramm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) zu ermöglichen, das Beschäftigte und Arbeitgeber über Arbeits-
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rechte informiert, Beratung erleichtert und Transparenz über Rechte und 
Pflichten am Arbeitsmarkt stärkt; 


6. die Nationalen Aktionspläne gegen Arbeitsausbeutung, Zwangsarbeit und 
Menschenhandel zu berücksichtigen und insbesondere den Schutz Betroffe-
ner in den Gesetzentwurf zu integrieren, u. a. durch 


a) erweiterte Unterstützungsangebote und systematische Weiterleitung an 
Fachberatungsstellen, 


b) die selbständige Bescheinigung der Bedenk- und Stabilisierungsfrist 
durch die FKS bei Anfangsverdacht auf Menschenhandel, 


c) die Aufklärung über das Non-Punishment-Prinzip zum Schutz vor 
Strafverfolgung; 


7. das Strafverfolgungsmonopol der Staatsanwaltschaften gemäß § 152 
Absatz 1 der Strafprozessordnung (StPO) zu berücksichtigen und die funk-
tionale Trennung zwischen Staatsanwaltschaften und der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit des Zolls beizubehalten. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/2033 mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke. 


 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion Die Linke sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die 
Bundesregierung auffordern soll, bei der Verfolgung von Steuerstraftaten die Ar-
beit der Bundesbehörden zu stärken und effizienter zu gestalten und auf ebensol-
che Änderungen bei Landesbehörden hinzuwirken. Dafür schlägt der Antrag 
sechs Einzelmaßnahmen vor. 


Außerdem sieht der Antrag vor, dass der Deutsche Bundestag sich dafür aus-
spricht, den aus Sicht der Fraktion Die Linke übermäßigen Einfluss der Finanz-
lobby einzudämmen, Transparenz herzustellen und folgende Gesetzesinitiativen 
für notwendig zu halten: 


1. die verbindliche Offenlegungspflicht für Lobbytreffen durch Erweiterung 
des Lobbyregistergesetzes; 


2. die Einführung eines wirksamen „exekutiven Fußabdrucks“ im Lobbyregis-
tergesetz, sodass nachvollziehbar wird, welche Akteurinnen und Akteure auf 
Gesetzgebungsprozesse in welcher Form Einfluss genommen haben; 


3. eine Veröffentlichungspflicht bei Nebeneinkünften sowie unentgeltlichen 
Nebentätigkeiten von Beamtinnen und Beamten und bei Bundesrichterinnen 
und -richtern. 


Schließlich soll der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordern, zentrale 
rechtliche Lücken zu schließen, die Strafverfolgung zu verschärfen und dem Bun-
destag folgende Gesetzesinitiativen vorzulegen: 


1. Wiedereinführung eines Verbrechenstatbestands für besonders schwere 
Steuerhinterziehung, um sie rechtlich dem Betrug (§ 263 des Strafgesetzbu-
ches – StGB) gleichzustellen und schnelle Deals zu Lasten des Steuerauf-
kommens zu verhindern; 


2. Angleichung der Aufbewahrungsfristen für steuerlich relevante Unterlagen 
an die Verjährungsfristen für schwere Steuerstraftaten, mindestens jedoch an 
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die Prüffristen der Behörden, um eine effektive Kontrolle sicherzustellen und 
die Arbeit der Behörden nicht zu sabotieren; 


3. Verpflichtung für Unternehmen, inkl. Finanzinstitute, digitale Daten auch in 
Deutschland vorzuhalten, damit Finanz- und Ermittlungsbehörden auf we-
sentliche Informationen direkt zugreifen können. Nur auf diese Weise kön-
nen technische Manipulationen oder Datenunterdrückungen weitgehend aus-
geschlossen werden; 


4. Erweiterung der Vermögensabschöpfung durch Ausweitung des § 370 
Absatz 3 Nummer 5 der Abgabenordnung (AO; bandenmäßige Begehung) 
auf Fälle von Kapitalertragsteuerbetrug, damit auch bei Cum/Ex- und 
Cum/Cum-Fällen eine selbständige Einziehung nach § 76a Absatz 4 StGB 
möglich wird; 


5. Ergänzung des § 73b StGB um die Einziehung von erlangten Vorteilen „für 
die Tat“, um die Einziehung von Profiten auch bei juristischen Personen wie 
Banken und Unternehmen zu ermöglichen. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/2037 mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


Bund 


Durch das Gesetz entstehen im Bundeshaushalt im Einzelplan 08 (Kapitel 0813 – 
Zollverwaltung – und Kapitel 0816 – Informationstechnikzentrum Bund –) in den 
ersten vier Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes sowohl einmalig als auch jähr-
lich zusätzliche Ausgaben in Höhe von zusammen rund 474 Mio. Euro. 


Im Einzelplan 08 entstehen durch das Gesetz im Jahr 2026 einmalige Ausgaben 
in Höhe von rund 15 Mio. Euro, in 2027 in Höhe von rund 16 Mio. Euro, in 2028 
in Höhe von rund 12 Mio. Euro und in 2029 in Höhe von rund 8 Mio. Euro. 


Weiterhin ist im Jahr 2026 mit jährlichen Ausgaben insbesondere für Personal 
und Informationstechnik in Höhe von rund 65 Mio. Euro, im Jahr 2027 in Höhe 
von rund 120 Mio. Euro und ab dem Jahr 2028 in Höhe von rund 118 Mio. Euro 
zu rechnen. 


Für die von der Datenstelle der Rentenversicherung durchgeführte Datenselektion 
nach § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a SchwarzArbG-E i. V. m. § 28p 
Absatz 8 Satz 9 bis 13 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) werden 
ein geschätzter dauerhafter Mehraufwand von rund zwei Stellen und entspre-
chende Personal- und Sachkosten in Höhe von rund 0,3 Mio. Euro jährlich ange-
nommen. Hierin enthalten ist auch der einmalige Aufwand für die erstmalige Ein-
richtung der Datenübermittlung. Der entstandene Aufwand der Datenstelle der 
Rentenversicherung für die Datenselektion nach § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe a SchwarzArbG-E i. V. m. § 28p Absatz 8 Satz 9 bis 13 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch wird der Deutschen Rentenversicherung Bund aus dem 
Einzelplan 08 erstattet. 
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Der Mehrbedarf des Einzelplans 08 an Sach- und Personalmitteln soll finanziell 
und stellenmäßig im Einzelplan 08 ausgeglichen werden. Einzelheiten sind Ge-
genstand der kommenden Haushaltsaufstellungsverfahren. 


Im Einzelplan 06 (Kapitel 0624 – Bundeskriminalamt –) entstehen durch die Um-
setzung des Gesetzes jährliche Ausgaben für Personal in Höhe von rund 0,4 Mio. 
Euro. 


In 2026 wird mit Einnahmen für den Bundeshaushalt in Höhe von rund 10,4 Mio. 
Euro durch die Nacherhebung von Gemeinschaftssteuern und durch vereinnahmte 
Sanktionsbeträge gerechnet. Diese steigern sich in 2027 auf rund 17,5 Mio. Euro, 
ab dem Jahr 2028 auf rund 121,1 Mio. Euro und ab dem Jahr 2029 auf rund 131,5 
Mio. Euro. 


Länder 


Für die Länder (und ggf. anteilig die Gemeinden) wird mit Einnahmen durch die 
Nacherhebung von Gemeinschaftssteuern und Vereinnahmung von Geldstrafen 
im Jahr 2026 von rund 16 Mio. Euro, im Jahr 2027 von rund 23,7 Mio. Euro, im 
Jahr 2028 von rund 175,8 Mio. Euro und im Jahr 2029 von rund 188,2 Mio. Euro 
gerechnet. 


Zudem werden die Länderhaushalte durch das Gesetz im Bereich der Justiz jähr-
lich um ca. 59 Mio. Euro entlastet. 


Sozialversicherungsträger 


Im Zuge der Neuregelungen entstehen den Trägern der gesetzlichen Rentenversi-
cherung einmalige und dauerhafte Mehraufwände. Für die Entwicklung und Im-
plementierung des Datenexports aus der A1-Datenbank an die Generalzolldirek-
tion (GZD) entsteht ein einmaliger Mehraufwand von rund 75.000 Euro bei der 
Datenstelle der Rentenversicherung. Für die Prüfdienste der Rentenversicherung 
ergeben sich ein dauerhafter Mehraufwand von rd. 143 Stellen und entsprechende 
Personal- und Sachkosten in Höhe von rund 20,5 Mio. Euro. 


Der Bundesagentur für Arbeit entsteht ein einmaliger Mehraufwand von rund 
14.274 Euro. 


Für die Sozialversicherungsträger wird durch die Nachforderungen von Sozial-
versicherungsbeiträgen mit Mehreinnahmen im Jahr 2026 von rund 22,2 Mio. 
Euro, im Jahr 2027 von rund 45,2 Mio. Euro, im Jahr 2028 von rund 501,4 Mio. 
Euro und im Jahr 2029 von rund 538,7 Mio. Euro gerechnet. 


Zu den Buchstaben b und c 


Die Anträge diskutieren keine Kosten. 


E. Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft entsteht durch notwendige Informationspflichten ein einmali-
ger Erfüllungsaufwand in Höhe von insgesamt 0,8 Mio. Euro aufgrund der Auf-
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nahme des Friseur- und Kosmetikgewerbes in den Katalog der besonders für Ver-
stöße im Bereich der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung anfälligen 
Branchen nach § 2a SchwarzArbG. 


Die notwendigen jährlichen Informationspflichten (Aufnahme des Friseur- und 
Kosmetikgewerbes in § 2a SchwarzArbG / § 28a Absatz 4 SGB IV, Verlängerung 
der Aufbewahrungsfristen von Buchungsbelegen) werden durch Entlastungen 
(Streichung der Forstwirtschaft und des Fleischerhandwerks in § 2a Schwarz-
ArbG / § 28a Absatz 4 SGB IV sowie Entlastung durch gezieltere Prüfungen und 
effizientere Prüfungsabläufe für sämtliche Branchen) gesamtwirtschaftlich kom-
pensiert, sodass durch das Gesetz im Saldo eine Entlastung für die Wirtschaft in 
Höhe von rund 6,3 Mio. Euro entsteht. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft entfällt fast vollständig auf Bürokratie-
kosten aus Informationspflichten, die zur Erreichung der jeweiligen gesetzlichen 
Ziele zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung erforder-
lich sind. 


Die verbleibenden Entlastungen für die Wirtschaft durch das Regelungsvorhaben 
stellen im Sinne der „One in, one out“-Regelung der Bundesregierung ein „Out“ 
in Höhe von 6,3 Mio. Euro dar. 


Darüber hinaus werden mit dem Entwurf weitere Entlastungen für die Wirtschaft 
durch gezieltere Prüfungen und effizientere Prüfungsabläufe, Mitwirkungser-
leichterungen sowie die Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs zwischen den 
Unternehmen geschaffen. Insbesondere redliche Unternehmen werden aufgrund 
eines optimierten Risikomanagements perspektivisch nicht in den Fokus der FKS-
Prüfungen fallen, sondern vielmehr sollen aufgrund der Neuregelungen verstärkt 
unredliche Teilnehmer am Markt durch die FKS geprüft werden. Insofern treffen 
Entlastungen redliche und Belastungen unredliche Unternehmen. Die weiteren 
Entlastungen sind aktuell nicht – auch nicht schätzungsweise – bezifferbar. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Für die Verwaltung des Bundes (Zollverwaltung, Informationstechnikzentrum 
Bund, Bundeskriminalamt, Träger der gesetzlichen Rentenversicherung und Bun-
desagentur für Arbeit) entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 
26,9 Mio. Euro und laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 78,9 Mio. 
Euro. Dabei sind bereits perspektivische Minderaufwände von rd. 21,2 Mio. Euro 
der FKS enthalten, die unter anderem durch die Beschleunigung und Digitalisie-
rung der Prüfabläufe aufgrund der Neuregelungen der §§ 2a bis 5a SchwarzArbG 
sowie den möglichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ermöglicht werden. 


Der Erfüllungsaufwand nach diesem Gesetz steht in enger Verbindung mit dem 
bis zum Jahr 2030 zulaufenden Personal bzw. dem geltend gemachten Erfüllungs-
aufwand nach dem Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmiss-
brauch vom 11. Juli 2019. Das bisher zugelaufene und künftig zulaufende Perso-
nal nach dem Inkrafttreten des vorgenannten Gesetzes vom 11. Juli 2019 wird 
zwangsläufig die verbesserten und geänderten Prüf- und Ermittlungsbefugnisse 
nach diesem Gesetz anwenden, um unter anderem auch die Aufgaben nach dem 
Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch effizienter 
und effektiver wahrzunehmen. Zusätzliche Personalaufwände, die sich aus den 
neuen Regelungen nach diesem Gesetz ergeben, werden durch eine priorisierte, 
risikoorientierte Aufgabenwahrnehmung und zu erwartende Effizienzgewinne in 
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den betroffenen Einzelplänen weitestgehend ausgeglichen. Aus diesem Grund 
sind die Erfüllungsaufwände beider Gesetzgebungsvorhaben und deren Korrela-
tion zueinander im Rahmen einer abschließenden gemeinsamen Evaluierung bei-
der Regelungsvorhaben im Jahr 2031 zu betrachten. Zu diesem Zeitpunkt ist der 
Personalzulauf nach dem Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleis-
tungsmissbrauch nach jetzigem Planungsstand vollständig erfolgt und die Recht-
sänderungen seit 2019 konnten ihre volle Wirkung entfalten, sodass eine umfas-
sende Betrachtung des Erfüllungsaufwandes möglich ist. 


Im Zuge der Neuregelungen entstehen den Trägern der gesetzlichen Rentenversi-
cherung folgende Mehraufwände: 


– Für die Prüfdienste der Rentenversicherung ergibt sich ein jährlicher Perso-
nalaufwand in Höhe von 143 Mitarbeiterkapazitäten bzw. von rund 10,8 
Mio. Euro. 


– Für die Entwicklung und Implementierung des Datenexports aus der A1- 
Datenbank an die GZD entsteht ein einmaliger Mehraufwand von rund 
75.000 Euro bei der Datenstelle der Rentenversicherung. 


– Für die von der Datenstelle der Rentenversicherung durchgeführte Datense-
lektion nach § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a SchwarzArbG-E 
i. V. m. § 28p Absatz 8 Satz 9 bis 13 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
wird ein geschätzter jährlicher Personalaufwand von rund zwei Mitarbeiter-
kapazitäten bzw. rund 0,2 Mio. Euro jährlich angenommen. Hierin enthalten 
ist auch der einmalige Aufwand für die erstmalige Einrichtung der Daten-
übermittlung. Der Aufwand für die Datenselektion wird der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund nach § 26 Absatz 3 Satz 1 SchwarzArbG-E erstattet. 


Der Bundesagentur für Arbeit entsteht voraussichtlich einmaliger Erfüllungsauf-
wand für Personal- und IT-Aufwände in Höhe von rund 14.274 Euro. 


Für die Verwaltung der Länder entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe 
von rund 140.000 Euro. 


Zu den Buchstaben b und c 


Die Anträge diskutieren keine Kosten. 


F. Weitere Kosten 
Zu Buchstabe a 


Der Wirtschaft, einschließlich kleiner und mittelständischer Unternehmen, entste-
hen keine weiteren Kosten. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisni-
veau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 


Im Bereich der Justiz werden die Staatsanwaltschaften durch das Gesetz jährlich 
um ca. 59 Mio. Euro entlastet. 


Zu den Buchstaben b und c 


Die Anträge diskutieren keine Kosten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1930 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 


b) den Antrag auf Drucksache 21/2033 abzulehnen; 


c) den Antrag auf Drucksache 21/2037 abzulehnen. 


Berlin, den 5. November 2025 


Der Finanzausschuss 


Christian Görke 
Vorsitzender 


 
 


Anja Karliczek 
Berichterstatterin 


Kay Gottschalk 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung 
– Drucksache 21/1930 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur 
Modernisierung und Digitalisierung  


der Schwarzarbeitsbekämpfung 


Entwurf eines Gesetzes zur 
Modernisierung und Digitalisierung  


der Schwarzarbeitsbekämpfung 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder und mit Zustimmung des Bundesrates das fol-
gende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder und mit Zustimmung des Bundesrates das fol-
gende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 


Änderung des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 


Das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz vom 
23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1842), das zuletzt durch Arti-
kel 24 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 149) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz vom 
23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1842), das zuletzt durch Arti-
kel 24 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 149) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Angabe zu § 4 wird durch die folgende 
Angabe ersetzt: 


 


„§ 4 Befugnisse bei der Prüfung von 
Unterlagen und Daten“. 


 


b) Die Angabe zu § 5a wird durch die folgende 
Angabe ersetzt: 


 


„§ 5a Elektronische Einsichtnahme in 
und Übermittlung von Unterlagen 
und Daten 


 


§ 5b Unzulässiges Anbieten und Nach-
fragen der Arbeitskraft“. 


 


c) Die Angabe zu den §§ 9 und 10 wird durch 
die folgende Angabe ersetzt: 


 


„§ 9 Strafvorschriften  


§ 10 Beschäftigung von Ausländerinnen 
und Ausländern ohne Genehmi-
gung, Aufenthaltstitel, Erlaubnis 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


oder Berechtigung und zu ungüns-
tigen Arbeitsbedingungen“. 


d) Die Angabe zu § 15 wird durch die folgende 
Angabe ersetzt: 


 


„§ 15 Allgemeine Datenverarbeitung“.  


e) Nach der Angabe zu § 23 wird die folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„Abschnitt 7 


Zentralstelle und Risikomanagement 


 


§ 24 Zentralstelle  


§ 25 Zentrales Risikomanagement  


§ 26  Operatives Informations- und Da-
tenanalysesystem; Verordnungser-
mächtigung“. 


 


2. § 1 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 wird nach der Angabe „Zweck 
des Gesetzes ist die“ die Angabe „Verhinde-
rung und“ eingefügt. 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „Aus-
länder und Ausländerinnen als Arbeit-
geber“ durch die Angabe „als Arbeitge-
ber Ausländer und Ausländerinnen“ er-
setzt. 


 


bb) Nummer 3 wird wie folgt geändert:  


aaa) In Buchstabe a wird die An-
gabe „Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes,“ durch die An-
gabe „Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes oder“ ersetzt. 


 


bbb) In Buchstabe b wird nach der 
Angabe „Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes“ die Angabe 
„oder“ gestrichen. 


 


ccc) Buchstabe c wird gestrichen.  


3. § 2 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:   


aa) In Nummer 4 Buchstabe a wird die An-
gabe „§ 4a Absatz 4 und 5 Satz 1 und 2“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


durch die Angabe „§ 4a Absatz 5 Satz 1 
oder 2“ ersetzt. 


bb) Nummer 5 wird durch die folgende 
Nummer 5 ersetzt: 


 


„5. Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen 


 


a) ohne erforderliche Erlaubnis 
nach § 1 Absatz 1 Satz 1 des 
Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes ver- oder entliehen 
werden oder wurden oder 


 


b) entgegen den Bestimmun-
gen nach § 1 Absatz 1 
Satz 5 und 6, § 1a oder § 1b 
des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes ver- oder ent-
liehen werden oder wur-
den,“. 


 


cc) In Nummer 8 wird die Angabe „§ 5a“ 
durch die Angabe „§ 5b“ ersetzt. 


 


b) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 
eingefügt: 


 


„(5) Die Entscheidung über die Durch-
führung von Prüfungen nach Absatz 1 liegt 
im pflichtgemäßen Ermessen der Behörden 
der Zollverwaltung. Die Prüfungen werden 
auf Grundlage eines risikoorientierten An-
satzes durchgeführt. Die Auswahl der zu prü-
fenden Sachverhalte erfolgt anhand einer Ri-
sikobewertung auf der Grundlage von Risi-
kokriterien. Bei der Entscheidung über die 
Auswahl der zu prüfenden Sachverhalte kön-
nen die Behörden der Zollverwaltung die Ri-
sikohinweise nach § 26 Absatz 5 Satz 4 be-
rücksichtigen. Die Auswahl einer hinrei-
chenden Anzahl von Prüfungen von Sach-
verhalten, zu denen keine Risikohinweise 
vorliegen, wird durch die Behörden der Zoll-
verwaltung gewährleistet.“ 


 


4. § 2a wird wie folgt geändert: 4. § 2a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Nummer 4 wird nach der Angabe 
„Logistikgewerbe“ die Angabe „ein-
schließlich der plattformbasierten 
Lieferdienste“ eingefügt. 


aa) Nummer 6 wird gestrichen. bb) u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


bb) Die Nummern 7 und 8 werden zu den 
Nummern 6 und 7. 


cc) u n v e r ä n d e r t  


cc) Nummer 9 wird durch die folgende 
Nummer 8 ersetzt: 


dd) u n v e r ä n d e r t  


„8. in der Fleischwirtschaft mit Aus-
nahme des Fleischerhandwerks 
nach § 2 Absatz 2 Satz 2 des Ge-
setzes zur Sicherung von Arbeit-
nehmerrechten in der Fleisch-
wirtschaft,“ 


 


dd) Nummer 10 wird zu Nummer 9. ee) u n v e r ä n d e r t  


ee) Nummer 11 wird zu Nummer 10 und 
die Angabe „Sicherheitsgewerbe.“ wird 
durch die Angabe „Sicherheitsge-
werbe,“ ersetzt.  


ff) u n v e r ä n d e r t  


ff) Nach Nummer 10 wird die folgende 
Nummer 11 eingefügt: 


gg) u n v e r ä n d e r t  


„11. im Friseur- und Kosmetikge-
werbe.“ 


 


b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 
ersetzt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„(2) Der Arbeitgeber hat jeden und jede 
seiner Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
vor der Erbringung der Dienst- oder Werk-
leistungen nachweislich und schriftlich auf 
die Pflicht nach Absatz 1 hinzuweisen, die-
sen Hinweis für die Dauer der Erbringung 
der Dienst- oder Werkleistungen aufzube-
wahren und auf Verlangen bei den Prüfun-
gen nach § 2 Absatz 1 vorzulegen.“ 


 


5. § 3 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:   


aa) Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 


 


„Zur Durchführung der Prüfungen nach 
§ 2 Absatz 1 sind die Behörden der 
Zollverwaltung und die sie gemäß § 2 
Absatz 4 unterstützenden Stellen be-
fugt, angekündigt oder unangekündigt 
die Geschäftsräume, mit Ausnahme von 
Wohnungen, und Grundstücke von Ar-
beitgebern, Auftraggebern von Dienst- 
oder Werkleistungen, Entleihern sowie 
Selbstständigen (Prüfbeteiligte) wäh-
rend der Arbeitszeiten der dort tätigen 


 







 


Drucksache 21/2670 – 14 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Personen oder während der Geschäfts-
zeiten zu betreten.“ 


bb) Satz 2 Nummer 2 wird durch die fol-
gende Nummer 2 ersetzt: 


 


„2. Einsicht in Unterlagen und Daten 
zu nehmen, von denen anzuneh-
men ist, dass aus diesen der Um-
fang, die Art oder die Dauer von 
tatsächlich bestehenden oder vor-
gespiegelten Beschäftigungsver-
hältnissen oder Tätigkeiten her-
vorgehen oder abgeleitet werden 
können (Unterlagen und Daten).“ 


 


b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Ab-
sätze 1a und 1b eingefügt: 


 


„(1a) Neben der Einholung von Aus-
künften nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 
der Einsichtnahme in Unterlagen und Daten 
vor Ort können die Behörden der Zollver-
waltung zur Durchführung der Prüfungen 
nach § 2 Absatz 1 Folgendes von den für die 
Prüfbeteiligten tätigen Personen verlangen:  


 


1. die Erteilung von Auskünften über ihre 
Beschäftigungsverhältnisse oder ihre 
tatsächlichen oder scheinbaren Tätig-
keiten in schriftlicher oder elektroni-
scher Form oder an Amtsstelle in münd-
licher Form oder  


 


2. die Vorlage und Übersendung ihrer Un-
terlagen und Daten an Amtsstelle.  


 


(1b) Für die Vorlage und Übersendung 
von Unterlagen und Daten nach Absatz 1a 
Nummer 2 können die Behörden der Zoll-
verwaltung 


 


1. eine elektronische Einsichtnahme von 
der Amtsstelle aus nach § 5a Absatz 1 
durchführen oder 


 


2. die elektronische Übermittlung nach 
§ 5a Absatz 2 verlangen. 


 


Die Erteilung von Auskünften nach Ab-
satz 1a Nummer 1 und die Vorlage und 
Übersendung nach Absatz 1a Nummer 2 
können innerhalb einer angemessenen Frist 
verlangt werden. Für Satz 1 Nummer 1 und 
2 gilt § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 entspre-
chend, unabhängig vom Einsatzort der Da-
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tenverarbeitungssysteme der Behörden der 
Zollverwaltung.“ 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aaa) In Nummer 1 wird die Angabe 
„sind, und“ durch die Angabe 
„sind,“ ersetzt. 


 


bbb) In Nummer 2 wird die Angabe 
„Selbstständigen.“ durch die 
Angabe „Selbstständigen und“ 
ersetzt. 


 


ccc) Nach Nummer 2 wird die fol-
gende Nummer 3 eingefügt: 


 


„3. der Personen, die ihre 
Arbeitskraft entgegen 
§ 5b Absatz 1 Satz 1 an-
bieten oder eine Arbeits-
kraft entgegen § 5b Ab-
satz 1 Satz 2 nachfra-
gen.“ 


 


bb) In Satz 2 wird die Angabe „Prüfung“ 
durch die Angabe „Überprüfung nach 
Satz 1“ ersetzt. 


 


cc) Nach Satz 2 wird der folgende Satz ein-
gefügt: 


 


„Dabei dürfen die Behörden der Zoll-
verwaltung die Echtheit der ausgehän-
digten Ausweispapiere überprüfen so-
wie die Identität des Inhabers der Aus-
weispapiere feststellen.“ 


 


d) Nach Absatz 3 werden die folgenden Ab-
sätze 3a bis 3c eingefügt: 


 


„(3a) Die Behörden der Zollverwaltung 
können zum Zweck der Feststellung der 
Identität einer Person nach Absatz 3 Satz 1 
Lichtbilder und Fingerabdrücke dieser Per-
son erheben, sofern die Kenntnis über die 
Identität der Person zur Durchführung der 
Prüfungen nach § 2 Absatz 1 erforderlich ist 
und die Identität in anderer Weise nicht oder 
nicht rechtzeitig oder nur unter erheblichen 
Schwierigkeiten festgestellt werden kann.  


 


(3b) Die Behörden der Zollverwaltung 
können zum Zweck der Feststellung der 
Identität einer Person nach Absatz 3 Satz 1 
die nach Absatz 3 Satz 2 und 3 oder Ab-
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satz 3a erhobenen personenbezogenen Daten 
mit dem Inhalt von Dateien abgleichen, die 
sie selbst führen oder für die sie die Berech-
tigung zum Abruf haben, einschließlich der 
für die Identitätsfeststellung erforderlichen 
Daten aus dem polizeilichen Informations-
verbund. 


(3c) Daten, die nach Absatz 3 Satz 3 
oder nach Absatz 3a für den Abgleich nach 
Absatz 3b von den Behörden der Zollverwal-
tung erhoben worden sind, mit Ausnahme 
der biometrischen Daten, dürfen zur Verar-
beitung im zentralen Informationssystem au-
tomatisiert gespeichert werden, sofern die 
Daten für die Durchführung der Prüfungen 
nach § 2 Absatz 1 erforderlich sind. Die bio-
metrischen Daten sind unmittelbar nach der 
Überprüfung der Ausweispapiere oder Fest-
stellung der Identität zu löschen.“ 


 


6. § 4 wird wie folgt geändert: 6. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird durch die folgende 
Überschrift ersetzt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„§ 4 


 


Befugnisse bei der Prüfung von Unterlagen 
und Daten“. 


 


b) Absatz 1 wird durch die folgenden Absätze 1 
bis 1b ersetzt:  


b) u n v e r ä n d e r t  


„(1) Zur Durchführung der Prüfungen 
nach § 2 Absatz 1 sind die Behörden der 
Zollverwaltung und die sie gemäß § 2 Ab-
satz 4 unterstützenden Stellen befugt, ange-
kündigt oder unangekündigt Geschäfts-
räume, mit Ausnahme von Wohnungen, und 
Grundstücke der Prüfbeteiligten während der 
Geschäftszeiten zu betreten und dort Einsicht 
in die in § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 ge-
nannten Unterlagen und Daten zu nehmen. 
Das Recht zur Einsichtnahme besteht in Be-
zug auf die Unterlagen und Daten nach 
Satz 1 unabhängig von deren Format, Aufbe-
wahrung und Speicherung. Zur Prüfung von 
mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems 
erstellten und gespeicherten Daten können 
die Behörden der Zollverwaltung das Daten-
verarbeitungssystem der Prüfbeteiligten nut-
zen. Die Verarbeitung und Aufbewahrung 
der in Satz 2 genannten Daten ist auch auf 
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mobilen Datenverarbeitungssystemen der 
Behörden der Zollverwaltung unabhängig 
von deren Einsatzort zulässig, sofern für die 
Datenverarbeitungssysteme angemessene 
sowie den einschlägigen Vorschriften und 
Standards entsprechende Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Informationssicherheit 
getroffen wurden, die dem jeweiligen Stand 
der Technik entsprechen sollen. 


(1a) Die Behörden der Zollverwaltung 
können während der Geschäftszeiten aus den 
Geschäftsräumen zur weiteren Prüfung an 
Amtsstelle mitnehmen: 


 


1. mit Zustimmung des Prüfbeteiligten die 
Unterlagen im Original oder 


 


2. ohne Zustimmung kostenfrei eine Ab-
schrift der Unterlagen in Kopie oder 
eine elektronische Abschrift auf Daten-
trägern.  


 


(1b) Neben der Einsichtnahme in die 
Unterlagen und Daten nach Absatz 1 vor Ort 
sowie der Mitnahme der Unterlagen und Da-
ten nach Absatz 1a können die Behörden der 
Zollverwaltung 


 


1. die Vorlage und Übersendung der Un-
terlagen und Daten an Amtsstelle ver-
langen, 


 


2. eine elektronische Einsichtnahme in die 
Unterlagen und Daten des Prüfbeteilig-
ten von der Amtsstelle aus nach § 5a 
Absatz 1 durchführen oder 


 


3. die elektronische Übermittlung der Un-
terlagen und Daten nach § 5a Absatz 2 
verlangen. 


 


Für Satz 1 Nummer 2 und 3 gilt Absatz 1 
Satz 4 entsprechend, und zwar unabhängig 
vom Einsatzort der Datenverarbeitungssys-
teme der Behörden der Zollverwaltung. Die 
Behörden der Zollverwaltung können die 
Vorlage und Übersendung nach Satz 1 Num-
mer 1, die elektronische Einsichtnahme nach 
Satz 1 Nummer 2 sowie die elektronische 
Übermittlung nach Satz 1 Nummer 3 inner-
halb einer angemessenen Frist verlangen.“ 
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 c) Absatz 2 wird durch den folgenden Ab-
satz 2 ersetzt:  


 „(2) Zur Durchführung der Prüfun-
gen nach § 2 Absatz 3 sind die Behörden, 
die für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach diesem Ge-
setz nach Landesrecht zuständig sind, be-
fugt, unangekündigt Geschäftsräume und 
Grundstücke der Prüfbeteiligten während 
der Geschäftszeiten zu betreten und dort 
Einsicht in die Unterlagen und Daten zu 
nehmen, von denen anzunehmen ist, dass 
aus ihnen Umfang, Art und Dauer der 
Ausübung eines Gewerbes, eines Reisege-
werbes oder eines zulassungspflichtigen 
Handwerks oder der Beschäftigungsver-
hältnisse hervorgehen oder abgeleitet 
werden können, sofern Anhaltspunkte da-
für vorliegen, dass Schwarzarbeit im 
Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 
und 5 geleistet wird. Absatz 1 Satz 2 bis 4 
und die Absätze 1a und 1b gelten entspre-
chend.“ 


7. § 5 wird wie folgt geändert: 7. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird die 
Angabe „Werkleistungen, tatsächlich 
oder scheinbar selbstständig tätige Per-
sonen und Dritte, die bei einer Prüfung 
nach § 2 Absatz 1 und 3 angetroffen 
werden, sowie Entleiher, die bei einer 
Prüfung nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 5 und 6 angetroffen werden, ha-
ben“ durch die Angabe „Werkleistun-
gen, Entleiher, tatsächlich oder schein-
bar selbstständig tätige Personen und 
Dritte haben bei einer Prüfung nach § 2 
Absatz 1 und 3“ ersetzt. 


aa) u n v e r ä n d e r t  


bb) Nummer 1 wird durch die folgende 
Nummer 1 ersetzt: 


bb) u n v e r ä n d e r t  


„1. die Prüfung zu dulden und dabei 
mitzuwirken, insbesondere für 
die Prüfung erhebliche Auskünfte 
zu erteilen, die in den §§ 3 und 4 
genannten Unterlagen und Daten 
vorzulegen und die Nutzung der 
Datenverarbeitungssysteme oder 
die Übermittlung der mit Hilfe ei-
nes Datenverarbeitungssystems 
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erstellten und gespeicherten Da-
ten zu ermöglichen,“. 


cc) In Nummer 2 wird die Angabe „dulden 
und“ durch die Angabe „dulden,“ er-
setzt. 


cc) u n v e r ä n d e r t  


dd) Nummer 3 wird durch die folgenden 
Nummern 3 und 4 ersetzt: 


dd) Nummer 3 wird durch die folgenden 
Nummern 3 und 4 ersetzt: 


„3. in den Fällen des § 2 Absatz 1 auf 
Verlangen der Behörden der 
Zollverwaltung  


„3. in den Fällen des § 2 Absatz 1 auf 
Verlangen der Behörden der Zoll-
verwaltung und in den Fällen des 
§ 2 Absatz 3 auf Verlangen der 
Behörden, die für die Verfol-
gung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach diesem 
Gesetz nach Landesrecht zu-
ständig sind, 


a) in schriftlicher oder elektro-
nischer Form oder an Amts-
stelle in mündlicher Form 
Auskünfte zu erteilen und 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) die in den §§ 3 und 4 ge-
nannten Unterlagen für die 
Mitnahme zu einer Prüfung 
an Amtsstelle bereitzustel-
len oder an Amtsstelle vor-
zulegen, 


b) u n v e r ä n d e r t  


4. bei der Vorlage oder Übersen-
dung von Unterlagen und Daten 
auf Datenträgern diese ausgeson-
dert zur Verfügung zu stellen und 
bei der elektronischen Übermitt-
lung von Unterlagen und Daten 
auf Anforderung der Behörden 
der Zollverwaltung die Einsicht 
kostenfrei zu ermöglichen.“ 


4. bei der Vorlage oder Übersen-
dung von Unterlagen und Daten 
auf Datenträgern diese ausgeson-
dert zur Verfügung zu stellen und 
bei der elektronischen Übermitt-
lung von Unterlagen und Daten 
auf Anforderung der Behörden 
der Zollverwaltung und in den 
Fällen des § 2 Absatz 3 auf Ver-
langen der Behörden, die für 
die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten 
nach diesem Gesetz nach Lan-
desrecht zuständig sind, die 
Einsicht kostenfrei zu ermögli-
chen.“ 


b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 2a 
eingefügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„(2a) Mündliche Auskünfte im Sinne 
des Absatzes 2 Satz 1 können auch fern-
mündlich oder elektronisch durch Übertra-
gung in Ton oder in Bild und Ton erfolgen. 
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Für die elektronische Übertragung in Ton 
oder in Bild und Ton gilt § 5a Absatz 2 
Satz 4 entsprechend.“ 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Satz 1 wird nach der Angabe „Aus-
länder“ die Angabe „und Ausländerin-
nen“ eingefügt. 


 


bb) Satz 2 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 


 


„Werden die in Satz 1 genannten Doku-
mente einbehalten, so erteilen die Be-
hörden der Zollverwaltung dem be-
troffenen Ausländer oder der betroffe-
nen Ausländerin eine Bescheinigung, 
die die einbehaltenen Dokumente auf-
führt und die Ausländerbehörde be-
zeichnet, an die die Dokumente über-
mittelt werden.“ 


 


cc) In Satz 3 wird nach der Angabe „Aus-
länder“ die Angabe „oder die Auslände-
rin“ eingefügt. 


 


d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: d) u n v e r ä n d e r t  


aa) Die Sätze 1 und 2 werden durch den fol-
genden Satz ersetzt:  


 


„Prüfbeteiligte dürfen automatisiert 
verarbeitbare Datenträger oder Daten in 
ihrer Gesamtheit und ohne Aussonde-
rung zur Verfügung stellen, wenn die 
Aussonderung mit einem unverhältnis-
mäßigen Aufwand verbunden wäre und 
überwiegende schutzwürdige Interes-
sen der betroffenen Personen nicht ent-
gegenstehen.“ 


 


bb) In dem neuen Satz 3 wird die Angabe 
„oder Listen“ gestrichen. 


 


8. Nach § 5 wird der folgende § 5a eingefügt: 8. Nach § 5 wird der folgende § 5a eingefügt: 


„§ 5a „§ 5a 


Elektronische Einsichtnahme in und Übermitt-
lung von Unterlagen und Daten 


Elektronische Einsichtnahme in und Übermitt-
lung von Unterlagen und Daten 


(1) Der Prüfbeteiligte hat den Behörden der 
Zollverwaltung die elektronische Einsichtnahme 
in seine in § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 genann-
ten Unterlagen und Daten an Amtsstelle zu er-


(1) u n v e r ä n d e r t  
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möglichen. Der Zugang für die Einsichtnahme ist 
den Behörden der Zollverwaltung kostenlos zu er-
möglichen. Der Zugriff auf die in Satz 1 genann-
ten Unterlagen und Daten richtet sich nach Ab-
satz 2. 


(2) Der Prüfbeteiligte hat den Behörden der 
Zollverwaltung auf Verlangen Unterlagen und 
Daten elektronisch zu übermitteln, sofern dies für 
den Prüfbeteiligten technisch möglich ist. Der 
Prüfbeteiligte hat den Behörden der Zollverwal-
tung nach ihren Vorgaben die Daten in einem ma-
schinell auswertbaren Format zu übermitteln. 
Werden zwischen dem Prüfbeteiligten und den 
Behörden der Zollverwaltung Daten übermittelt, 
die dem Sozialdatenschutz unterliegen, so sind 
diese Daten mit einem sicheren und mit den Be-
hörden der Zollverwaltung abgestimmten Verfah-
ren zu verschlüsseln. Sofern alle betroffenen Per-
sonen schriftlich eingewilligt haben, nachdem sie 
über die möglichen Folgen ihrer Einwilligung 
durch den Arbeitgeber belehrt worden sind, kann 
auf eine Verschlüsselung verzichtet werden. Der 
Nachweis der schriftlichen Einwilligung nach 
Satz 4 ist den Behörden der Zollverwaltung un-
aufgefordert elektronisch zu übermitteln. Eine 
elektronische Benachrichtigung über die Bereit-
stellung von Daten zur elektronischen Einsicht-
nahme oder über den Zugang elektronisch an die 
Behörden der Zollverwaltung übermittelter Daten 
darf auch ohne Verschlüsselung übermittelt wer-
den.“ 


(2) Der Prüfbeteiligte hat den Behörden der 
Zollverwaltung auf Verlangen Unterlagen und 
Daten elektronisch zu übermitteln, sofern dies für 
den Prüfbeteiligten technisch möglich ist. Der 
Prüfbeteiligte hat den Behörden der Zollverwal-
tung nach ihren Vorgaben die Daten in einem ma-
schinell auswertbaren Format zu übermitteln. 
Werden zwischen dem Prüfbeteiligten und den 
Behörden der Zollverwaltung Daten übermittelt, 
die dem Sozialdatenschutz unterliegen, so sind 
diese Daten mit einem sicheren und mit den Be-
hörden der Zollverwaltung abgestimmten Verfah-
ren zu verschlüsseln. Sofern alle betroffenen Per-
sonen schriftlich eingewilligt haben, nachdem sie 
über die möglichen Folgen ihrer Einwilligung 
durch den Arbeitgeber belehrt worden sind, kann 
auf eine Verschlüsselung verzichtet werden. Der 
Nachweis der schriftlichen Einwilligung nach 
Satz 4 ist den Behörden der Zollverwaltung un-
aufgefordert elektronisch zu übermitteln. Eine 
elektronische Benachrichtigung über die Bereit-
stellung von Daten zur elektronischen Einsicht-
nahme oder über den Zugang elektronisch an die 
Behörden der Zollverwaltung übermittelter Daten 
darf auch ohne Verschlüsselung übermittelt wer-
den. 


 (3) Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für die in den Fällen des § 2 Absatz 3 zu-
ständigen Behörden, sofern Anhaltspunkte da-
für vorliegen, dass Schwarzarbeit im Sinne des 
§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und 5 geleistet 
wird.“ 


9. Der bisherige § 5a wird zu § 5b. 9. u n v e r ä n d e r t  


10. § 6 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird nach der Angabe „die Er-
gebnisse der Prüfungen“ die Angabe 
„und Ermittlungen unverzüglich“ ein-
gefügt. 


 


bb) In Satz 3 wird die Angabe „oder Ord-
nungswidrigkeiten“ gestrichen. 
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b) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a 
eingefügt: 


 


„(1a) Die Behörden der Zollverwaltung 
übermitteln dem Zollkriminalamt die zur Er-
füllung seiner Aufgabe als Zentralstelle ge-
mäß § 3 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4 des Zoll-
fahndungsdienstgesetzes erforderlichen In-
formationen einschließlich personenbezoge-
ner Daten.“ 


 


c) Absatz 2 Satz 3 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 


 


„Die Behörden der Zollverwaltung dürfen, 
soweit dies zur Durchführung von Prüfungen 
nach § 2 oder zur Verfolgung von Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten, die mit einem 
der in § 2 genannten Prüfgegenstände zu-
sammenhängen, erforderlich ist, Daten aus 
dem Dateisystem der Datenstelle nach § 150 
Absatz 5 Satz 1 des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch automatisiert abrufen.“ 


 


d) In Absatz 3 Satz 6 wird die Angabe „§ 478 
Absatz 1 Satz 1 und 2 der Strafprozessord-
nung“ durch die Angabe „§ 480 Absatz 1 
Satz 1 und 2 der Strafprozessordnung“ er-
setzt. 


 


e) Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 
ersetzt: 


 


„(6) Auf die Zusammenarbeit der Be-
hörden der Zollverwaltung mit Behörden an-
derer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und mit Behörden anderer Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftraum gemäß § 20 Absatz 2 
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 18 
Absatz 2 des Mindestlohngesetzes und § 18 
Absatz 6 des Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes finden die §§ 8a bis 8e des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit 
den Artikeln 6, 7, 14 bis 18 und 21 der Richt-
linie 2014/67/EU in der Fassung vom 15. 
Mai 2014 auch in Verbindung mit Artikel 1 
Absatz 11 Unterabsatz 1 Buchstabe c und 
Unterabsatz 2 und 3 der Richtlinie (EU) 
2020/1057 in der Fassung vom 15. Juli 2020 
Anwendung. Ersuchen auf Grundlage der 
Zusammenarbeit im Sinne des Satzes 1, die 
über das Binnenmarkt-Informationssystem 
eingehen und die nicht in Zusammenhang 
mit einem der in § 2 Absatz 1 genannten 
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Prüfgegenstände stehen, werden von der Ge-
neralzolldirektion im Rahmen ihrer Funktion 
als Verbindungsbüro im Sinne des Artikels 4 
Absatz 1 der Richtlinie 96/71/EG in der Fas-
sung vom 16. Dezember 1996 an die zustän-
dige nationale Zusammenarbeitsbehörde 
übermittelt. Die Generalzolldirektion darf 
die ihr von der zuständigen nationalen Zu-
sammenarbeitsbehörde übermittelte Beant-
wortung des Ersuchens an die ersuchende 
Behörde übermitteln.“ 


11. § 6a Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 
ersetzt: 


11. u n v e r ä n d e r t  


„(5) Personenbezogene Daten, die nach der 
Richtline (EU) 2023/977 in der Fassung vom 10. 
Mai 2023 an die Behörden der Zollverwaltung 
übermittelt worden sind, dürfen ohne Zustim-
mung des übermittelnden Staates nur für die Zwe-
cke, für die sie übermittelt wurden, oder zur Ab-
wehr einer gegenwärtigen und erheblichen Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit verarbeitet werden. 
Für einen anderen Zweck oder als Beweismittel in 
einem gerichtlichen Verfahren dürfen sie nur ver-
arbeitet werden, wenn der übermittelnde Staat zu-
gestimmt hat. Bedingungen, die der übermittelnde 
Staat für die Verarbeitung der Daten stellt, sind zu 
beachten.“ 


 


12. § 7 wird wie folgt geändert: 12. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Namen 
und Anschrift des Auftraggebers“ durch die 
Angabe „Namen, Anschrift und Anzahl der 
Angebote oder Werbemaßnahmen des Auf-
traggebers“ ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a 
eingefügt: 


b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Ab-
sätze 1a und 1b eingefügt: 


„(1a) Die Behörden der Zollverwaltung 
dürfen in Bezug auf die in Absatz 1 genann-
ten Angebote oder Werbemaßnahmen an 
diejenigen, die die Angebote oder die Wer-
bemaßnahmen veröffentlicht haben, Aus-
kunftsersuchen über eine ihnen noch unbe-
kannte Anzahl von Sachverhalten mit dem 
Grunde nach bestimmbaren, ihnen noch 
nicht bekannten Personen stellen (Sammel-
auskunftsersuchen). Die Generalzolldirek-
tion darf Sammelauskunftsersuchen stellen, 
sofern sie als Zentralstelle die Behörden der 
Zollverwaltung bei der Koordinierung der 
Prüfungs-, Ermittlungs- und Ahndungsver-


„(1a) Die Behörden der Zollverwaltung 
dürfen in Bezug auf die in Absatz 1 genann-
ten Angebote oder Werbemaßnahmen an 
diejenigen, die die Angebote oder die Wer-
bemaßnahmen veröffentlicht haben, Aus-
kunftsersuchen über eine ihnen noch unbe-
kannte Anzahl von Sachverhalten mit dem 
Grunde nach bestimmbaren, ihnen noch 
nicht bekannten Personen stellen (Sammel-
auskunftsersuchen). Die Generalzolldirek-
tion darf Sammelauskunftsersuchen stellen, 
sofern sie als Zentralstelle die Behörden der 
Zollverwaltung bei der Koordinierung der 
Prüfungs-, Ermittlungs- und Ahndungsver-
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fahren nach § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
unterstützt. Voraussetzung für ein Sammel-
auskunftsersuchen ist, dass ein hinreichender 
Anlass für die Prüfung nach § 2 Absatz 1 be-
steht und andere zumutbare Maßnahmen zur 
Sachverhaltsaufklärung keinen Erfolg ver-
sprechen.“ 


fahren nach § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
unterstützt. Voraussetzung für ein Sammel-
auskunftsersuchen ist, dass ein hinreichender 
Anlass für die Prüfung nach § 2 Absatz 1 be-
steht und andere zumutbare Maßnahmen zur 
Sachverhaltsaufklärung keinen Erfolg ver-
sprechen. 


 (1b)  Absatz 1a gilt entsprechend für 
die in § 2 Absatz 3 genannten Behörden, 
sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass Schwarzarbeit im Sinne des § 1 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 4 und 5 geleistet 
wird.“ 


13. § 8 wird wie folgt geändert: 13. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 2a 
Abs. 1“ durch die Angabe „§ 2a Ab-
satz 1“ ersetzt. 


 


bb) Nummer 2 wird durch die folgende 
Nummer 2 ersetzt: 


 


„2. entgegen § 2a Absatz 2 einen 
Hinweis nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig gibt, nicht oder nicht 
für die vorgeschriebene Dauer 
aufbewahrt oder nicht oder nicht 
rechtzeitig vorlegt,“ 


 


cc) In Nummer 3 Buchstabe a wird die An-
gabe „Nummer 1, 2 oder 3“ durch die 
Angabe „Nummer 1“ ersetzt. 


 


dd) Nach Nummer 3 werden die folgenden 
Nummern 4 bis 6 eingefügt: 


 


„4. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 Buchstabe a eine dort 
genannte Auskunft nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, nicht in 
der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig erteilt, 


 


5. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 Buchstabe b eine dort 
genannte Unterlage nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig bereitstellt oder 
nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig vor-
legt, 
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6. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 die Einsicht in eine 
dort genannte Unterlage nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig ermöglicht,“. 


 


ee) Die bisherige Nummer 4 wird zu Num-
mer 7. 


 


ff) Die bisherigen Nummern 5 bis 7 wer-
den durch die folgenden Nummern 8 
und 9 ersetzt: 


 


„8. entgegen § 5b Absatz 1 Satz 1 
ihre Arbeitskraft anbietet oder 


 


9. entgegen § 5b Absatz 1 Satz 2 
das Anbieten einer Arbeitskraft 
nachfragt.“ 


 


b) In Absatz 4 Nummer 1 wird nach der An-
gabe „Dienst- oder Werkleistung“ die An-
gabe „oder einer Lieferung“ eingefügt. 


 


c) Absatz 5 wird gestrichen.  


d) Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 5 
ersetzt: 


 


„(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 4 mit einer Geld-
buße bis zu hunderttausend Euro, in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe d 
und e und Nummer 2 sowie in den Fällen des 
Absatzes 3 mit einer Geldbuße bis zu fünf-
zigtausend Euro, in den Fällen des Absat-
zes 2 Nummer 3 Buchstabe a und Nummer 9 
mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend 
Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Num-
mer 1 und 8 mit einer Geldbuße bis zu fünf-
tausend Euro und in den übrigen Fällen mit 
einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet 
werden.“ 


 


e) Die Absätze 7 bis 9 werden zu den Absätzen 
6 bis 8. 


 


14. § 9 wird durch den folgenden § 9 ersetzt: 14. u n v e r ä n d e r t  


„§ 9 


 


Strafvorschriften  


(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine in § 8 
Absatz 4 bezeichnete Handlung begeht und ge-
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werbsmäßig oder als Mitglied einer Bande han-
delt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher 
Taten verbunden hat.“ 


15. § 10 wird wie folgt geändert: 15. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Überschrift wird durch die folgende 
Überschrift ersetzt: 


 


„§ 10 


 


Beschäftigung von Ausländerinnen und 
Ausländern ohne Genehmigung, Aufent-


haltstitel, Erlaubnis oder Berechtigung und 
zu ungünstigen Arbeitsbedingungen“. 


 


b) In Absatz 1 wird die Angabe „den Auslän-
der“ durch die Angabe „die Ausländerin oder 
den Ausländer“ ersetzt. 


 


16. In § 10a wird nach der Angabe  „§ 4a Absatz 5 
Satz 1“ die Angabe „oder 2“ eingefügt. 


16. u n v e r ä n d e r t  


17. § 11 Absatz 1Absatz 1 wird wie folgt geändert: 17. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 1 wird  nach der Angabe 
„Satz 1“ die Angabe „oder 2“ eingefügt. 


 


b) Nummer 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Buchstabe c wird die Angabe „§ 98 
Absatz 2a Nummer 1“ durch die An-
gabe „§ 98 Absatz 2b Nummer 1“ er-
setzt. 


 


bb) In Buchstabe d wird die Angabe „§ 98 
Abs. 3 Nr. 1“ durch die Angabe „§ 98 
Absatz 3 Nummer 1a“ ersetzt. 


 


c) In Nummer 3 wird nach der Angabe „Satz 1“ 
die Angabe „oder 2“ eingefügt.  


 


18. § 12 wird wie folgt geändert: 18. § 12 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Nummer 4 wird die Angabe „§ 8 
Absatz 3 bis 5“ durch die Angabe „§ 8 Ab-
satz 3 und 4“ ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) In Absatz 4 wird die Angabe „Absatz 3 bis 
5“ durch die Angabe „Absatz 3 und 4“ er-
setzt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


 c) In Absatz 5 Satz 1 und 3 wird jeweils die 
Angabe „Behörden der Zollverwaltung“ 
durch die Angabe „Verwaltungsbehörden 
im Sinne des Absatzes 1“ ersetzt. 







 


Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 27 – Drucksache 21/2670 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


19. Nach § 14 Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 
eingefügt: 


19. u n v e r ä n d e r t  


„(4) § 5 Absatz 3 gilt im Ermittlungsverfah-
ren entsprechend.“ 


 


20. § 14a wird wie folgt geändert: 20. § 14a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„Die Behörden der Zollverwaltung führen in 
den Fällen, in denen ihnen die Befugnisse 
nach § 14 zustehen, die Ermittlungsverfah-
ren nach Maßgabe dieser Vorschrift und in 
den Grenzen des § 14b selbstständig durch, 
wenn die Tat eine Straftat darstellt nach 


 


1. § 266a des Strafgesetzbuches oder  


2. § 263 des Strafgesetzbuches bei der auf 
Grund der Dienst- oder Werkleistungen 
oder der Vortäuschung von Dienst- 
oder Werkleistungen Sozialleistungen 
nach dem Zweiten oder Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch zu Unrecht bezogen 
werden oder wurden.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 


aa) u n v e r ä n d e r t  


„Absatz 1 gilt nicht, wenn besondere 
Umstände es angezeigt erscheinen las-
sen, dass das Ermittlungsverfahren un-
ter der Verantwortung der Staatsanwalt-
schaft zu führen ist.“ 


 


bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aaa) Nummer 1 wird gestrichen. aaa) Nummer 1 wird durch die fol-
gende Nummer 1 ersetzt: 


 „1. der Verdacht beson-
ders schwerer Fälle von 
Straftaten nach Ab-
satz 1 Satz 1 gegeben 
ist,“. 


bbb) Die Nummern 2 und 3 werden 
zu den Nummern 1 und 2 und 
die Angabe „worden ist“ wird 
jeweils durch die Angabe „wer-
den soll“ ersetzt. 


bbb) In den Nummern 2 und 3 wird 
jeweils die Angabe „worden 
ist“ durch die Angabe „werden 
soll“ ersetzt. 
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ccc) Die Nummern 4 bis 6 werden 
zu den Nummern 3 bis 5. 


ccc) In Nummer 7 wird die An-
gabe „wird“ durch die An-
gabe „werden soll“ ersetzt. 


ddd) Nummer 7 wird zu Nummer 6 
und die Angabe „wird“ wird 
durch die Angabe „werden 
soll“ ersetzt. 


ddd) entfällt 


eee) Nummer 8 wird zu Nummer 7. eee) entfällt 


cc) Nach Satz 2 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 


cc) u n v e r ä n d e r t  


„Besteht bei den Behörden der Zollver-
waltung Unsicherheit darüber, ob ein 
Ermittlungsverfahren unter der Verant-
wortung der Staatsanwaltschaft zu füh-
ren ist, legen die Behörden der Zollver-
waltung das entsprechende Verfahren 
der zuständigen Staatsanwaltschaft vor. 
Diese entscheidet, ob sie die Strafsache 
in eigener Zuständigkeit weiterführen 
will.“ 


 


c) Die Absätze 3 und 4 werden durch die fol-
genden Absätze 3 und 4 ersetzt: 


c) u n v e r ä n d e r t  


„(3) Ergibt sich erst während der 
selbstständigen Durchführung des Ermitt-
lungsverfahrens, dass ein Fall des Absatzes 2 
vorliegt, gibt die Behörde der Zollverwal-
tung die Strafsache an die Staatsanwaltschaft 
ab. 


 


(4) Im Übrigen können die Behörden 
der Zollverwaltung die Strafsache jederzeit 
an die Staatsanwaltschaft abgeben. Die 
Staatsanwaltschaft kann die Strafsache je-
derzeit an sich ziehen. In beiden Fällen kann 
die Staatsanwaltschaft im Einvernehmen mit 
den Behörden der Zollverwaltung die Straf-
sache wieder an die Behörden der Zollver-
waltung abgeben.“ 


 


21. Nach § 14b Absatz 5 wird der folgende Absatz 6 
eingefügt: 


21. u n v e r ä n d e r t  


„(6) Das Gericht gibt den Behörden der 
Zollverwaltung Gelegenheit, diejenigen Gesichts-
punkte vorzubringen, die aus ihrer Sicht für die 
Entscheidung von Bedeutung sind. Dies gilt auch, 
wenn das Gericht erwägt, das Verfahren einzu-
stellen. Der Termin zur Hauptverhandlung und 
der Termin zur Vernehmung durch einen beauf-
tragten oder ersuchten Richter nach den §§ 223 
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und 233 der Strafprozessordnung werden den Be-
hörden der Zollverwaltung mitgeteilt. Ihre Vertre-
tung erhält in der Hauptverhandlung auf Verlan-
gen das Wort. Ihr ist zu gestatten, Fragen an An-
geklagte, Zeugen und Sachverständige zu richten. 
Das Urteil und andere das Verfahren abschlie-
ßende Entscheidungen sind den Behörden der 
Zollverwaltung mitzuteilen.“ 


22. § 14c wird wie folgt geändert: 22. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:   


aaa) In Nummer 2 wird die Angabe 
„Abgabe des Ermittlungsver-
fahrens durch die Staatsanwalt-
schaft“ durch die Angabe „Ein-
leitung des Ermittlungsverfah-
rens“ ersetzt. 


 


bbb) In Nummer 3 wird die Angabe 
„Abgabe“ durch die Angabe 
„Einleitung“ ersetzt. 


 


bb) Satz 2 wird durch die folgenden Sätze 
ersetzt:  


 


„Sind nach Satz 1 mehrere Hauptzoll-
ämter zuständig, so gebührt der Vorzug 
demjenigen Hauptzollamt, das wegen 
der Tat zuerst ein Strafverfahren einge-
leitet hat. Auf Ersuchen dieses Haupt-
zollamts hat ein anderes zuständiges 
Hauptzollamt die Strafsache zu über-
nehmen, wenn dies für die Ermittlungen 
sachdienlich erscheint. In Zweifelsfäl-
len entscheidet die Zentralstelle.“ 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird die Angabe „Abgabe“ 
durch die Angabe „Einleitung“ ersetzt. 


 


bb) Satz 2 wird gestrichen.  


23. § 15 wird durch den folgenden § 15 ersetzt: 23. u n v e r ä n d e r t  


„§ 15 


 


Allgemeine Datenverarbeitung  


(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben 
nach diesem Gesetz durch die Behörden der Zoll-
verwaltung gelten hinsichtlich der Sozialdaten die 
Vorschriften des Zweiten Kapitels des Zehnten 
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Buches Sozialgesetzbuch. Diese Aufgaben gelten 
in datenschutzrechtlicher Hinsicht auch als Auf-
gaben nach dem Sozialgesetzbuch. Die Verarbei-
tung personenbezogener Daten im Ermittlungs-
verfahren richtet sich nach den Vorschriften der 
Strafprozessordnung und, sofern erforderlich, 
nach den Vorschriften des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten. Die Vorschriften des Vierten 
Abschnitts des Ersten Teils der Abgabenordnung 
zum Steuergeheimnis bleiben unberührt. 


(2) Die Behörden der Zollverwaltung kön-
nen unbeschadet des Absatzes 1 personenbezo-
gene Daten weiterverarbeiten, soweit dies erfor-
derlich ist 


 


1. zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 
Gesetz oder 


 


2. zur Verhütung, Verfolgung, Ahndung und 
Vollstreckung von Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten, die mit einem der in § 2 Ab-
satz 1 genannten Prüfgegenstände zusam-
menhängen. 


 


§ 100e Absatz 6, § 161 Absatz 3 und 4 sowie 
§ 479 Absatz 2 der Strafprozessordnung finden 
entsprechend Anwendung. 


 


(3) Absatz 2 gilt nicht für personenbezo-
gene Daten, die durch den Einsatz verdeckter 
Maßnahmen nach Maßgabe der Strafprozessord-
nung oder der Polizeigesetze erhoben wurden. 
Diese personenbezogenen Daten dürfen die Be-
hörden der Zollverwaltung nur dann zu anderen 
als dem Erhebungszweck weiterverarbeiten, wenn 


 


1. mindestens  


a) vergleichbar gewichtige Straftaten ver-
hütet, aufgedeckt oder verfolgt werden 
sollen oder 


 


b) vergleichbar gewichtige Rechtsgüter 
geschützt werden sollen und 


 


2. sich im Einzelfall konkrete Ermittlungsan-
sätze zur Verhütung, Aufdeckung oder Ver-
folgung solcher Straftaten ergeben. 


 


(4) Bei der Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten stellen die Behörden der Zollver-
waltung durch technische und organisatorische 
Maßnahmen sicher, dass die Absätze 2 und 3 be-
achtet werden. Insbesondere sind personenbezo-
gene Daten, die durch den Einsatz verdeckter 
Maßnahmen nach Maßgabe der Strafprozessord-
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nung oder der Polizeigesetze der Länder und des 
Bundes erhoben wurden, bei der Speicherung zu 
kennzeichnen und dürfen ohne entsprechende 
Kennzeichnung nicht verarbeitet werden. Nach 
einer Übermittlung an eine andere Stelle ist die 
Kennzeichnung durch diese aufrechtzuerhalten. 


(5) Sofern die oder der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Verstöße nach § 16 Absatz 2 des Bundesdaten-
schutzgesetzes beanstandet hat, kann sie oder er 
geeignete Maßnahmen anordnen, wenn dies zur 
Beseitigung eines erheblichen Verstoßes gegen 
datenschutzrechtliche Vorschriften erforderlich 
ist.“ 


 


24. § 16 wird wie folgt geändert: 24. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „, oder“ 
durch die Angabe „und 5,“ ersetzt. 


 


bb) In Nummer 2 wird die Angabe „Verhü-
tung und Verfolgung“ durch die An-
gabe „Verhütung, Verfolgung, Ahn-
dung und Vollstreckung“ ersetzt und 
wird nach der Angabe „zusammenhän-
gen,“ die Angabe „oder“ eingefügt. 


 


cc) Nach Nummer 2 wird die folgende 
Nummer 3 eingefügt: 


 


„3. zur Durchführung des zentralen 
Risikomanagements nach § 25“. 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1 wird nach der Angabe 
„§ 2 Absatz 1“ die Angabe „und 5“ ein-
gefügt. 


 


bb) In Nummer 2 wird die Angabe „Verhü-
tung und Verfolgung“ durch die An-
gabe „Verhütung, Verfolgung, Ahn-
dung und Vollstreckung“ ersetzt. 


 


cc) In Nummer 4 wird die Angabe „oder 
§ 17a des Zollverwaltungsgesetzes“ 
und die Angabe „und“ gestrichen. 


 


dd) In Nummer 5 wird die Angabe „wer-
den.“ durch die Angabe „werden,“ er-
setzt. 
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ee) Nach Nummer 5 werden die folgenden 
Nummern 6 und 7 eingefügt: 


 


„6. zur Wahrnehmung der Zentral-
stellenaufgaben nach § 24 und 


 


7. zur Durchführung der Aufgaben 
des zentralen Risikomanage-
ments nach § 25.“ 


 


25. § 17 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 25. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 9 wird die Angabe „Sozialge-
setzbuch oder“ durch die Angabe „Sozialge-
setzbuch,“ ersetzt. 


 


b) In Nummer 10 wird die Angabe „Sozialge-
setzbuch.“ durch die Angabe „Sozialgesetz-
buch oder“ ersetzt 


 


c) Nach Nummer 10 wird die folgende Num-
mer 11 eingefügt: 


 


„11. das Zollkriminalamt zur Erfüllung sei-
ner Aufgaben nach § 3 Absatz 7 Satz 1 
Nummer 3 und 4 des Zollfahndungs-
dienstgesetzes.“ 


 


26. § 19 wird durch den folgenden § 19 ersetzt: 26. u n v e r ä n d e r t  


„§ 19 


 


Löschung  


Die Daten im zentralen Informationssystem 
für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit und die da-
zugehörigen Verfahrensakten sind nach den Best-
immungen des § 489 der Strafprozessordnung, 
des § 49c des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten und des § 84 des Zehnten Buches Sozialge-
setzbuch zu löschen und zu vernichten, spätestens 
jedoch 


 


1. ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem eine Prüfung nach § 2 ohne Einleitung 
eines Straf- oder Bußgeldverfahrens abge-
schlossen worden ist, 


 


2. fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem 


 


a) ein Strafverfahren rechtskräftig abge-
schlossen worden ist oder 


 


b) ein Bußgeldverfahren rechtskräftig ab-
geschlossen worden ist und die Buß-
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geldentscheidung beglichen oder voll-
streckt wurde, 


3. zwei Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem ein Strafverfahren abgeschlossen 
worden ist, wenn 


 


a) die Person, über die Daten nach § 16 
gespeichert wurden, von dem betreffen-
den Tatvorwurf rechtskräftig freige-
sprochen worden ist, 


 


b) die Eröffnung des Hauptverfahrens un-
anfechtbar abgelehnt worden ist oder 


 


c) das Verfahren nicht nur vorläufig ein-
gestellt worden ist und keine Anhalts-
punkte dafür vorhanden sind, dass die 
Tat als Ordnungswidrigkeit verfolgt 
werden kann, oder 


 


4. ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem 


 


a) der Hinweis durch einen Hinweisgeber 
übermittelt worden ist oder  


 


b) der Risikohinweis nach § 26 Absatz 5 
Satz 4 übermittelt worden ist. 


 


Die Löschfrist für Hinweise und Risikohinweise 
nach Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a und b gilt, so-
fern diesen Hinweisen keine Prüfung nach § 2 
oder ein Ermittlungsverfahren gefolgt ist. Die Da-
ten nach Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a sind un-
verzüglich zu löschen, sofern sie für die weitere 
Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind.“ 


 


27. § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 wird durch 
die folgenden Nummern 1 bis 4 ersetzt: 


27. u n v e r ä n d e r t  


„1. § 8 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 Num-
mer 3, Absatz 3 oder den §§ 9 bis 11, 


 


2. § 404 Absatz 1 oder 2 Nummer 3 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch, 


 


3. den §§ 15, 15a, 16 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 
1c, 1d, 1f, 2, 7b oder 11 bis 17 des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes oder 


 


4. § 266a Absatz 1 bis 4 des Strafgesetzbu-
ches“. 
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28. Nach § 23 wird der folgende Abschnitt 7 einge-
fügt: 


28. u n v e r ä n d e r t  


„Abschnitt 7 


 


Zentralstelle und Risikomanagement  


§ 24 


 


Zentralstelle  


(1) Die Generalzolldirektion ist die Zent-
ralstelle der Behörden der Zollverwaltung für die 
Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen 
Beschäftigung (Zentralstelle). 


 


(2) Die Zentralstelle unterstützt die Haupt-
zollämter insbesondere 


 


1. bei der Koordinierung der Prüfungs- und Er-
mittlungsverfahren sowie eingehender Ersu-
chen, 


 


2. durch die Erstellung von Analysen, Statisti-
ken und Berichten zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit und der illegalen Beschäfti-
gung, 


 


3. auf dem Gebiet der internationalen Amts-
hilfe zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und 
der illegalen Beschäftigung sowie 


 


4. durch ein zentrales Risikomanagement nach 
§ 25. 


 


Die Zentralstelle kann personenbezogene Daten 
verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung der Aufga-
ben nach Satz 1 erforderlich ist und dieses Gesetz 
oder andere Vorschriften keine zusätzlichen Vo-
raussetzungen vorsehen. 


 


(3) Die Zentralstelle kann den Hauptzoll-
ämtern zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und 
Befugnisse nach diesem Gesetz Weisungen ertei-
len. 


 


(4) Die Zentralstelle erstellt Statistiken 
über die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der 
illegalen Beschäftigung nach diesem Gesetz. Die 
Zentralstelle hat die einheitliche und terminge-
rechte Erstellung von Statistiken sicherzustellen, 
die Ergebnisse der Statistiken in angemessener 
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Gliederung über das Internet zu veröffentlichen 
sowie die Daten der Statistiken zu analysieren. 


§ 25 


 


Zentrales Risikomanagement  


(1) Die Zentralstelle nimmt für die Haupt-
zollämter die Aufgaben des zentralen Risikoma-
nagements für die Bekämpfung der Schwarzarbeit 
und illegalen Beschäftigung wahr. Die Zentral-
stelle arbeitet bei ihren Aufgaben des zentralen 
Risikomanagements mit den in § 2 Absatz 4 ge-
nannten Stellen sowie mit den Stellen, die für de-
ren Datenhaltung verantwortlich sind, zusammen. 
Grundsätze dieser Zusammenarbeit werden im 
gegenseitigen Einvernehmen geregelt. 


 


(2) Ziel des zentralen Risikomanagements 
ist die systematische Ermittlung von Risiken für 
das Auftreten von Schwarzarbeit und illegaler Be-
schäftigung und die Anwendung aller für die Ri-
sikobegrenzung erforderlichen Maßnahmen. Ein 
Risiko für das Auftreten von Schwarzarbeit und 
illegaler Beschäftigung liegt vor, wenn es nach 
objektiven Indikatoren wahrscheinlich ist, dass 
Schwarzarbeit nach § 1 Absatz 2 geleistet oder il-
legale Beschäftigung nach § 1 Absatz 3 ausgeübt 
wird (Risikoindikatoren). Als Risikoindikatoren 
für Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung 
kommen insbesondere Auffälligkeiten und Ano-
malien im Zusammenhang mit der Beschäftigten- 
oder der Lohnstruktur, der Arbeitszeit, dem Um-
satz oder dem Gewinn in Unternehmen oder der 
Art der Dienst- und Werkleistungen in Betracht. 
Von den Risikoindikatoren werden branchenab-
hängige Parameter als Werte abgeleitet, bei deren 
Über- oder Unterschreiten, abhängig vom Risi-
koindikator, ein erhöhtes Risiko für das Auftreten 
von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung 
gegeben ist (Risikoparameter). 


 


(3) Zu den Aufgaben des zentralen Risiko-
managements gehören insbesondere 


 


1. das Erheben von nach Absatz 4 erforderli-
chen Informationen einschließlich personen-
bezogener Daten bei den Hauptzollämtern 
sowie im gegenseitigen Einvernehmen bei 
den jeweils betroffenen in § 2 Absatz 4 ge-
nannten Stellen und den Stellen, die für de-
ren Datenhaltung verantwortlich sind,  
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2. die Analyse und Bewertung der erhobenen 
Informationen einschließlich personenbezo-
gener Daten hinsichtlich der Risiken für das 
Auftreten von Schwarzarbeit und illegaler 
Beschäftigung,  


 


3. die Übermittlung der aus der Analyse und 
Bewertung gewonnenen Risikohinweise an 
die Hauptzollämter, die im Sinne des § 2 Ab-
satz 5 Satz 4 bei der Auswahl der zu prüfen-
den Sachverhalte zu berücksichtigen sind, 
und 


 


4. die Überwachung und Überprüfung des Risi-
komanagementprozesses und seiner Ergeb-
nisse. 


 


(4) Informationen, einschließlich perso-
nenbezogener Daten, dürfen nur dann für die Auf-
gaben des zentralen Risikomanagements verar-
beitet werden, wenn damit mögliche Risiken für 
das Auftreten von Schwarzarbeit und illegaler Be-
schäftigung im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 iden-
tifiziert werden können. Die Zentralstelle darf 
personenbezogene Daten zur Erfüllung der Auf-
gaben nach Absatz 3 im Einzelfall verarbeiten.  


 


(5) Für die Aufgaben des zentralen Risiko-
managements nach dieser Vorschrift kann die 
Zentralstelle ein operatives Informations- und Da-
tenanalysesystem nach § 26 in den dort genannten 
Grenzen einsetzen.  


 


§ 26 


 


Operatives Informations- und Datenanalysesys-
tem; Verordnungsermächtigung 


 


(1) Für die Entscheidung nach § 2 Absatz 5 
Satz 4 werden in dem operativen Informations- 
und Datenanalysesystem die nach Absatz 2 ge-
speicherten Daten von der Zentralstelle anhand 
festgelegter Risikoindikatoren und Risikoparame-
ter im Sinne des § 25 Absatz 2 hinsichtlich mög-
licher Risiken für das Auftreten von Schwarzar-
beit und illegaler Beschäftigung unter Beachtung 
der nachfolgenden Absätze automationsgestützt 
analysiert und bewertet. Die Risikoindikatoren 
und die Risikoparameter werden von der Zentral-
stelle im Einvernehmen mit den betroffenen in 
Absatz 2 genannten Stellen für die von ihnen zum 
Abruf zur Verfügung gestellten oder übermittel-
ten Daten sowie im Einvernehmen mit der oder 
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dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit festgelegt. Die automati-
onsgestützte Analyse und Bewertung nach Satz 1 
erfolgt in den Wirtschaftsbereichen oder Wirt-
schaftszweigen nach § 2a Absatz 1 dieses Geset-
zes, nach § 4 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
sowie in den weiteren Wirtschaftsbereichen oder 
Wirtschaftszweigen nach Absatz 9 Satz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 9 Satz 2 Nummer 1. 


(2) Zur Durchführung der automationsge-
stützten Analyse und Bewertung nach Absatz 1 
darf die Zentralstelle folgende auf die Wirt-
schaftsbereiche oder Wirtschaftszweige nach Ab-
satz 1 Satz 3 entfallende und mit den nachfolgen-
den Stellen abgestimmte Daten, soweit diese dort 
vorhanden und für eine Analyse und Bewertung 
nach Absatz 1 Satz 1 erforderlich sind, in der Re-
gel einmal halbjährlich bei diesen Stellen automa-
tisiert abrufen oder von diesen Stellen übermittelt 
bekommen und diese Daten in dem operativen In-
formations- und Datenanalysesystem speichern: 


 


1. von den Landesfinanzbehörden: die zu ei-
nem Arbeitgeber oder Unternehmer gespei-
cherten Grundinformationen aus dem 
Stammdatendienst, Daten aus Umsatzsteuer-
Voranmeldungen nach § 18 des Umsatzsteu-
ergesetzes, Lohnsteuer-Anmeldungen nach 
§ 41a des Einkommensteuergesetzes sowie 
Gewinnermittlungsdaten nach § 4 Absatz 1 
und 3 sowie § 5 des Einkommensteuergeset-
zes, 


 


2. von der Datenstelle der Rentenversicherung:   


a) Daten aus der Datenselektion nach 
§ 28p Absatz 8 Satz 9 bis 13 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch, 


 


b) Daten nach § 150 Absatz 3a des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch, 


 


3. Meldedaten der Zollverwaltung: Daten der 
Meldungen nach § 16 des Mindestlohngeset-
zes, nach § 18 des Arbeitnehmer-Entsende-
gesetzes und nach § 17b des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes. 


 


Zur Identifikation des Arbeitgebers oder des Un-
ternehmers darf die Zentralstelle mit dem Daten-
abruf oder der Datenübermittlung nach Satz 1 bei 
den dort genannten Stellen und soweit bei diesen 
vorhanden, folgende Daten zu Arbeitgebern und 
Unternehmern von der Zentralstelle zusätzlich au-
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tomatisiert abrufen oder übermittelt bekommen 
und speichern: 


1. Name,   


2. Sitz oder Ort der Geschäftsleitung,   


3. Rechtsform,  


4. Registernummer und -ort,  


5. Adressdaten,  


6. Name der vertretungsberechtigten Person,  


7. Betriebsnummer,  


8. Wirtschaftsidentifikationsnummer und   


9. Wirtschaftszweigklassifikation oder Gewer-
bekennzahl. 


 


(3) Die Kosten für die Datenselektion nach 
§ 28p Absatz 8 Satz 9 bis 13 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch sind der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund zu erstatten. Die Daten aus der 
Datenselektion dürfen nur für die Aufgaben des 
zentralen Risikomanagements nach § 25 verwen-
det werden. Das Nähere zur Verwaltungskosten-
erstattung wird durch Verwaltungsvereinbarung 
zwischen der Generalzolldirektion und der Deut-
schen Rentenversicherung Bund einvernehmlich 
geregelt. 


 


(4) Die Zentralstelle darf die nach Absatz 2 
erhobenen Informationen einschließlich perso-
nenbezogener Daten sowie die aus deren Abgleich 
gewonnenen Informationen und personenbezoge-
nen Daten in dem operativen Informations- und 
Datenanalysesystem verarbeiten, soweit dies für 
die Aufgaben des zentralen Risikomanagements 
nach § 25 erforderlich ist. Die in Satz 1 genannten 
personenbezogenen Daten dürfen nicht zu ande-
ren als dem in Satz 1 genannten Zweck verarbeitet 
werden. Die Verarbeitung nach Satz 1 erfolgt in 
Form eines ersten automatisierten Datenabgleichs 
aus den Daten nach Absatz 2 anhand der nach Ab-
satz 1 Satz 2 festgelegten Risikoindikatoren und 
Risikoparameter. Bei Über- oder Unterschreiten 
der Risikoparameter, abhängig vom Risikoindika-
tor, werden die Abgleichergebnisse gespeichert 
(Risikofälle). Die von der Datenstelle der Renten-
versicherung übermittelten Risikofälle nach § 28p 
Absatz 8 Satz 10 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch sind den Risikofällen nach Satz 4 gleich-
gestellt. Abhängig vom Maß der Über- und Unter-
schreitung eines oder mehrerer Risikoparameter 
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wird jedem Risikofall ein Punktwert zugeordnet 
(Risikobewertung). Die Risikobewertung erfolgt 
für jeden Risikoindikator unter Berücksichtigung 
des spezifischen Risikos für Schwarzarbeit und il-
legale Beschäftigung bezogen auf unterschiedli-
che Wirtschaftsbereiche oder Wirtschaftszweige 
nach Absatz 1 Satz 3 und der tatsächlichen Um-
stände in der jeweiligen Branche. 


(5) Die Risikofälle können in einem zwei-
ten automatisierten Datenabgleich mit den im 
zentralen Informationssystem für die Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit nach § 16 dieses Gesetzes 
vorgehaltenen Daten abgeglichen werden. Wenn 
dieser Datenabgleich zu neuen Erkenntnissen 
führt, die Rückschlüsse auf die Wahrscheinlich-
keit von Schwarzarbeit oder illegaler Beschäfti-
gung zulassen, dann wird die Risikobewertung 
gemäß Absatz 4 Satz 6 angemessen erhöht oder 
vermindert. Hierbei wird berücksichtigt, ob be-
reits Prüfungen nach § 2 Absatz 1 durchgeführt 
werden oder wurden, ob eine Geldwäschever-
dachtsmeldung nach § 43 des Geldwäschegeset-
zes im Informationssystem der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit vorliegt, oder ob Verstöße im 
Sinne von § 6 Absatz 4 oder Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten nach § 14 Absatz 1 festgestellt 
worden sind und welches Ausmaß diese Verstöße 
hatten. Sofern bei der Risikobewertung ein festge-
legter Schwellenwert überschritten wird, kann das 
Gesamtergebnis aus dem operativen Informa-
tions- und Datenanalysesystem an das zentrale In-
formationssystem für die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit nach § 16 als Hinweis (Risikohin-
weis) übermittelt und für die Entscheidung nach 
§ 2 Absatz 5 Satz 4 berücksichtigt werden. Bei 
der Übermittlung des Risikohinweises an das 
zentrale Informationssystem sind diejenigen Risi-
koindikatoren, die zu einem Risikohinweis füh-
ren, mit dem Datensatz des Risikohinweises zu 
verknüpfen und müssen einer datenschutzrechtli-
chen Überprüfung zugänglich sein.  


 


(6) Die Zentralstelle darf zur Unterstützung 
bei der Anpassung von Risikoparametern nach 
Absatz 1 Satz 2 sowie bei der Ermittlung von 
Punktwerten nach Absatz 4 Satz 6 und Schwel-
lenwerten nach Absatz 5 Satz 4 selbstlernende 
oder automatisierte Systeme einsetzen. Das An-
lernen der in Satz 1 genannten Systeme erfolgt auf 
Grundlage der Daten aus der Risikobewertung, 
der erstellten Risikohinweise sowie der Ergeb-
nisse aus Prüfungen. Dabei gewährleistet die 
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Zentralstelle, dass diese Systeme ausschließlich 
Vorschläge zur Anpassung oder Berechnung von 
Risikoparametern oder Punkt- und Schwellenwer-
ten erstellen. Diese Vorschläge sind von der Zent-
ralstelle auf ihre Eignung zu überprüfen. Geeignet 
sind die Vorschläge nur dann, wenn sie nicht auf 
diskriminierenden oder verzerrenden Algorith-
men beruhen. Entscheidungen über die Anpas-
sung von Risikoparametern und von Punkt- und 
Schwellenwerten sind zu begründen. Sämtliche 
Verarbeitungsschritte der in Satz 1 genannten 
Systeme sind zu protokollieren. Automatisierte 
Systeme, die eigenständig Gefährlichkeitsaussa-
gen über Personen treffen können, sind unzuläs-
sig. 


(7) Personenbezogene Daten aus allgemein 
zugänglichen Quellen dürfen nicht automatisiert 
verarbeitet werden. Abweichend von § 15 Ab-
satz 3 dürfen personenbezogene Daten, die durch 
den Einsatz verdeckter Überwachungsmaßnah-
men nach Maßgabe der Strafprozessordnung oder 
der Polizeigesetze erhoben wurden, nicht für den 
Abgleich nach Absatz 5 Satz 1 weiterverarbeitet 
werden.  


 


(8) Die Daten in dem operativen Informa-
tions- und Datenanalysesystem sind spätestens ein 
Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
nach § 26 Absatz 2 erhobenen Daten zugegangen 
sind, zu löschen. Daten, die zu keinem Risikohin-
weis führen, sind unverzüglich nach der maschi-
nellen Risikobewertung im operativen Informa-
tions- und Datenanalysesystem zu löschen. 


 


(9) Das Bundesministerium der Finanzen 
bestimmt im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales die weiteren 
Einzelheiten zur Datenverarbeitung durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates. 
Die Rechtsverordnung legt insbesondere fest: 


 


1. weitere Wirtschaftsbereiche oder Wirt-
schaftszweige neben Absatz 1 Satz 3, sofern 
dies erforderlich ist auf Grundlage der Be-
wertungen des zentralen Risikomanage-
ments nach § 25, 


 


2. von § 26 Absatz 2 Satz 1 abweichende Zeit-
räume und 


 


3. weitere Einzelheiten zum Umfang der Daten 
nach § 26 Absatz 2 und der Verarbeitungs-
methoden nach § 26 Absatz 4 bis 6. 
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(10) Die Zentralstelle stellt durch organisa-
torische und technische Maßnahmen sicher, dass 
Daten nur gemäß ihrer rechtlichen Verwendbar-
keit verarbeitet werden. Hierbei sind auch Be-
grenzungen der Zugriffsmöglichkeiten auf die au-
tomationsgestützten Systeme vorzusehen. Die or-
ganisatorischen und technischen Einzelheiten des 
operativen Informations- und Datenanalysesys-
tems werden von der Zentralstelle in einer Ver-
waltungsvorschrift festgelegt. Die Verwaltungs-
vorschrift ist in der jeweils aktuellen Fassung im 
Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Die Risikopa-
rameter und Einzelheiten zur Risikobewertung 
dürfen nicht veröffentlicht werden.“ 


 


Artikel 2 Artikel 2 


Änderung der Strafprozessordnung u n v e r ä n d e r t  


Die Strafprozessordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 
1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. 
Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 163) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


 


§ 100a Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


1. In Nummer 1 Buchstabe q wird die Angabe 
„Nummer 4“ durch die Angabe „Nummer 3 oder 
4“ ersetzt. 


 


2. In Nummer 11 Buchstabe b wird die Angabe 
„Abs. 5 und 6.“ durch die Angabe „Absatz 5 und 
6,“ ersetzt. 


 


3. Nach Nummer 11 wird die folgende Nummer 12 
eingefügt:  


 


„12. aus dem Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setz:  


 


Straftaten nach § 9.“  
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Artikel 3 Artikel 3 


Änderung der Abgabenordnung u n v e r ä n d e r t  


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 24) 
wird wie folgt geändert: 


 


§ 31a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


1. In Nummer 2 wird die Angabe „Leistung aus öf-
fentlichen Mitteln oder“ durch die Angabe „Leis-
tung aus öffentlichen Mitteln,“ ersetzt.  


 


2. In Nummer 3 wird die Angabe „wurde.“ durch die 
Angabe „wurde oder“ ersetzt. 


 


3. Nach Nummer 3 wird die folgende Nummer 4 
eingefügt: 


 


„4. für die automationsgestützte Analyse und 
Bewertung nach § 26 Absatz 1 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes.“ 


 


Artikel 4 Artikel 4 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), 
das zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 2. De-
zember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), 
das zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 2. De-
zember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


§ 15 Absatz 4 Satz 4 wird durch die folgenden Sätze 
ersetzt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„Für Grundstücke ist dabei eine Aufteilung nach dem 
Verhältnis der Nutzflächen vorzunehmen, es sei denn, 
eine andere Methode führt zu einer demgegenüber prä-
ziseren wirtschaftlichen Zuordnung. In den Fällen des 
Absatzes 1b gelten die Sätze 1 bis 4 entsprechend.“ 


 


 2. Nach § 27 Absatz 40 wird der folgende Ab-
satz 40a eingefügt: 


 „(40a) Für vor dem 1. Januar 2026 nach 
§ 4 Nummer 4a Satz 1 von der Steuer befreite 
Umsätze sind § 4 Nummer 4a Satz 1 Buch-
stabe a und b, Nummer 19 Buchstabe a Satz 4, 
§ 10 Absatz 1 Satz 4, § 13 Absatz 1 Nummer 9, 
§ 13a Absatz 1 Nummer 6, § 15 Absatz 1 Satz 1 
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Nummer 5, § 18e Nummer 2, § 22 Absatz 2 
Nummer 9 und Absatz 4c in der am 31. Dezem-
ber 2025 geltenden Fassung bis zur Auslage-
rung und für diese Auslagerung der jeweiligen 
Gegenstände weiterhin anzuwenden. Mit Ab-
lauf des 30. Dezember 2029 gelten alle bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht ausgelagerten Gegen-
stände als ausgelagert im Sinne des § 4 Num-
mer 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 3 in der bis 
zum 31. Dezember 2025 geltenden Fassung.“ 


Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Wettbewerbsregistergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Wettbewerbsregistergesetz vom 18. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2739), das zuletzt durch Artikel 12 des Ge-
setzes vom 28. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 172) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


§ 2 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis e wird durch 
die folgenden Buchstaben a bis e ersetzt: 


 


„a) nach § 8 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 Num-
mer 3 und Absatz 3 und nach den §§ 9 bis 11 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes, 


 


b) nach § 404 Absatz 1 und 2 Nummer 3 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung 
– (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, 
BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 
60 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 323) geändert worden ist, 


 


c) nach den §§ 15, 15a, 16 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 
1c, 1d, 1f, 2, 7b und 11 bis 17 des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes, 


 


d) nach § 21 Absatz 1 Nummer 1 bis 10, 12 und 13 
sowie Absatz 2 des Mindestlohngesetzes, 


 


e) nach § 23 Absatz 1 Nummer 1 bis 11 und 13 so-
wie Absatz 2 des Arbeitnehmer-Entsendegeset-
zes;“. 
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Artikel 6 Artikel 6 


Änderung des Mindestlohngesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Mindestlohngesetz vom 11. August 2014 
(BGBl. I S. 1348), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 28. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 172) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 15 wird wie folgt geändert:  


a) In Satz 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird 
die Angabe „§§ 2 bis 6, 14, 15, 20, 22 und 
23“ durch die Angabe „§§ 2 bis 7, 13, 14, 15 
bis 20, 22 und 23“ ersetzt.  


 


b) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:  


„Entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer können im Rahmen der Prüfungen 
nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setz auch nach dem Abschluss der Entsen-
dung kontaktiert werden.“  


 


2. § 16 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird die Angabe „nach Ab-
satz 6“ gestrichen. 


 


bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:   


aaa) In Nummer 1 wird die Angabe 
„den Vornamen und das Ge-
burtsdatum“ durch die Angabe 
„den Vornamen, das Geburts-
datum, die Staatsangehörigkeit 
und Kontaktdaten“ ersetzt. 


 


bbb) Nummer 5 wird durch die fol-
gende Nummer 5 ersetzt: 


 


„5. den Familiennamen, den 
Vornamen und die An-
schrift in Deutschland ei-
ner oder eines Zustel-
lungsbevollmächtigten,“ 


 


ccc) In Nummer 6 wird die Angabe 
„sollen, und“ durch die Angabe 
„sollen,“ ersetzt. 


 







 


Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 45 – Drucksache 21/2670 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


ddd) Nummer 7 wird durch die fol-
genden Nummern 7 und 8 er-
setzt: 


 


„7. die Tätigkeit oder die Po-
sition der im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes 
beschäftigten Arbeitneh-
merinnen oder Arbeit-
nehmer für die Dauer der 
Beschäftigung und 


 


8. den Familiennamen, den 
Vornamen oder die 
Firma sowie die An-
schrift des Auftragge-
bers.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 in der Angabe vor Num-
mer 1 wird die Angabe „der Europäischen 
Union oder des Europäischen Wirtschafts-
raums“ durch die Angabe „der Europäischen 
Union, des Europäischen Wirtschaftsraums 
oder des Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland“ ersetzt. 


 


c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „den 
Vornamen und das Geburtsdatum“ 
durch die Angabe „den Vornamen, das 
Geburtsdatum, die Staatsangehörigkeit 
und Kontaktdaten“ ersetzt. 


 


bb) Nach Nummer 6 wird die folgende 
Nummer 7 eingefügt: 


 


„7. die Tätigkeit oder die Position der 
im Geltungsbereich dieses Geset-
zes beschäftigten Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer für die 
Dauer der Beschäftigung und“. 


 


cc) Die bisherige Nummer 7 wird zu Num-
mer 8. 


 


d) Absatz 4 Nummer 1 wird durch die folgende 
Nummer 1 ersetzt:  


 


„1. dass, auf welche Weise und unter wel-
chen technischen und organisatori-
schen Voraussetzungen eine Anmel-
dung oder eine Änderungsmeldung ab-
weichend von Absatz 1 Satz 1 und 3, 
Absatz 2 und 3 Satz 1 und 2 elektro-
nisch übermittelt werden kann,“. 
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e) In Absatz 5 wird nach der Angabe „Absatz 1 
Satz 1“ die Angabe „, Absatz 2 Satz 1“ ein-
gefügt. 


 


3. In § 19 Absatz 1, 2 und 3 Satz 1 wird jeweils die 
Angabe „§ 21 Absatz 1 Nummer 1 bis 8, 10 und 
11“ durch die Angabe „§ 21 Absatz 1 Nummer 1 
bis 10, 12 und 13“ ersetzt. 


 


4. § 21 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 15 
Satz 1“ durch die Angabe „§ 15“ ersetzt 
und wird die Angabe „oder 3“ gestri-
chen. 


 


bb) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 15 
Satz 1“ durch die Angabe „§ 15“ er-
setzt. 


 


cc) Nach Nummer 2 werden die folgenden 
Nummern 3 bis 5 eingefügt: 


 


„3. entgegen § 15 in Verbindung mit 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
Buchstabe a des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes eine dort 
genannte Auskunft nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, nicht in 
der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig erteilt, 


 


4. entgegen § 15 in Verbindung mit 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
Buchstabe b des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes eine dort 
genannte Unterlage nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig bereitstellt oder 
nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig vor-
legt, 


 


5. entgegen § 15 in Verbindung mit 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes die Einsicht in eine 
dort genannte Unterlage nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig ermöglicht,“. 


 


dd) Die bisherige Nummer 3 wird gestri-
chen. 
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ee) Die bisherigen Nummern 4 bis 11 wer-
den zu den Nummern 6 bis 13. 


 


b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 
ersetzt:  


 


„(3)  Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 13 und 
des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu 
fünfhunderttausend Euro, in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 8 mit einer Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Euro und in den übri-
gen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißig-
tausend Euro geahndet werden.“ 


 


Artikel 7 Artikel 7 


Änderung des Arbeitsschutzgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 1996 
(BGBl. I S. 1246), das zuletzt durch Artikel 32 des Ge-
setzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


§ 23 wird wie folgt geändert:  


1. Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 4 Abs. 3“ 
durch die Angabe „§ 4a Absatz 5 Satz 1 des 
Aufenthaltsgesetzes, eine Erlaubnis oder Be-
rechtigung nach § 4a Absatz 5 Satz 2 in Ver-
bindung mit Absatz 4“ und die Angabe 
„§ 284 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 284 Ab-
satz 1“ ersetzt.  


 


b) In Nummer 3 wird die Angabe „Gesetz zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit“ durch die 
Angabe „Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setz“ ersetzt.  


 


c) Nach Nummer 9 werden die folgenden 
Nummern 10 und 11 eingefügt:  


 


„10. Verstöße gegen das Mindestlohnge-
setz, 


 


11. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz,“. 


 


d) In der Angabe nach Nummer 11 wird die 
Angabe „der Verstöße nach den Nummern 1 
bis 9“ gestrichen. 
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2. Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 3a ein-
gefügt: 


 


„(3a) Leitet die Generalzolldirektion im Rah-
men ihrer Funktion als Verbindungsbüro im Sinne 
des Artikels 4 Absatz 1 der Richtlinie 96/71/EG in 
der Fassung vom 28. Juni 2018 ein über das Bin-
nenmarkt-Informationssystem eingehendes Ersu-
chen, das die Mindestarbeitsbedingungen nach 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 
96/71/EG in der Fassung vom 28. Juni 2018 be-
trifft, an die zuständigen Behörden weiter, so kön-
nen diese die zur Beantwortung erforderlichen In-
formationen an die Generalzolldirektion zur Wei-
terleitung an die ersuchenden Behörden übermit-
teln.“ 


 


Artikel 8 Artikel 8 


Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz vom 20. April 
2009 (BGBl. I S. 799), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 28. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 172) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 17 wird wie folgt geändert:  


a) In Satz 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird 
die Angabe „§§ 2 bis 6, 14, 15, 20, 22 und 
23“ durch die Angabe „§§ 2, 3 bis 7, 13, 14, 
15 bis 20, 22 und 23“ ersetzt. 


 


b) Die Sätze 2 und 3 werden durch den folgen-
den Satz ersetzt: 


 


„Entsandte Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen können im Rahmen der Prüfungen 
nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setz auch nach dem Abschluss der Entsen-
dung kontaktiert werden.“  


 


2. § 18 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „Vorna-
men und Geburtsdatum“ durch die An-
gabe „Vornamen, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit und Kontaktdaten“ 
ersetzt. 
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bb) Nummer 5 wird durch die folgende 
Nummer 5 ersetzt: 


 


„5. Familienname, Vornamen und 
Anschrift in Deutschland eines 
oder einer Zustellungsbevoll-
mächtigten,“. 


 


cc) In Nummer 6 wird die Angabe „sollen, 
und“ durch die Angabe „sollen,“ er-
setzt. 


 


dd) Nummer 7 wird durch die folgenden 
Nummern 7 und 8 ersetzt: 


 


„7. die Tätigkeit oder die Position der 
im Geltungsbereich dieses Geset-
zes beschäftigten Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen für die 
Dauer der Beschäftigung und 


 


8. den Familiennamen, den Vorna-
men oder die Firma sowie die An-
schrift des Auftraggebers.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 in der Angabe vor Num-
mer 1 wird die Angabe „der Europäischen 
Union oder des Europäischen Wirtschafts-
raums“ durch die Angabe „der Europäischen 
Union, des Europäischen Wirtschaftsraums 
oder des Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland“ ersetzt. 


 


c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „Vorna-
men und Geburtsdatum“ durch die An-
gabe „Vornamen, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit und Kontaktdaten“ 
ersetzt. 


 


bb) In Nummer 6 wird die Angabe „sollen, 
und“ durch die Angabe „sollen,“ er-
setzt. 


 


cc) Nach Nummer 6 wird die folgende 
Nummer 7 eingefügt:  


 


„7. Tätigkeit oder Position der im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes 
beschäftigten Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen für die Dauer 
der Beschäftigung und“. 


 


dd) Die bisherige Nummer 7 wird zu Num-
mer 8.  
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d) Absatz 4 Nummer 1 wird durch die folgende 
Nummer 1 ersetzt: 


 


„1. in welchem Fall, auf welche Weise 
und unter welchen technischen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen eine 
Anmeldung oder eine Änderungsmel-
dung abweichend von Absatz 1 Satz 1 
und 3, Absatz 2 und 3 Satz 1 und 2 
elektronisch übermittelt werden 
kann,“. 


 


e) In Absatz 5 wird nach der Angabe „Absatz 1 
Satz 1“ die Angabe „, Absatz 2 Satz 1“ ein-
gefügt. 


 


3. In § 21 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 3 Satz 1 
wird jeweils die Angabe „§ 23 Absatz 1 Num-
mer 1 bis 9 und 11“ durch die Angabe „§ 23 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 11 und 13“ ersetzt. 


 


4. § 23 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 2 wird die Angabe „oder 3“ 
gestrichen. 


 


bb) Nach Nummer 3 werden die folgenden 
Nummern 4 bis 6 eingefügt: 


 


„4. entgegen § 17 Satz 1 in Verbin-
dung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 Buchstabe a des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes eine dort genannte Aus-
kunft nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig erteilt, 


 


5. entgegen § 17 Satz 1 in Verbin-
dung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 Buchstabe b des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes eine dort genannte Unter-
lage nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig 
bereitstellt oder nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vorlegt, 


 


6. entgegen § 17 Satz 1 in Verbin-
dung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes die Ein-
sicht in eine dort genannte Unter-
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lage nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig ermöglicht,“. 


cc) Die bisherige Nummer 4 wird gestri-
chen. 


 


dd) Die bisherigen Nummern 5 bis 11 wer-
den zu den Nummern 7 bis 13. 


 


b) In Absatz 3 wird nach der Angabe „fünfhun-
derttausend Euro,“ die Angabe „in den Fäl-
len des Absatzes 1 Nummer 9 mit einer 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro,“ ein-
gefügt. 


 


5. In § 35 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „§ 2a 
Absatz 1 Nummer 8“ durch die Angabe „§ 2a Ab-
satz 1 Nummer 7“ ersetzt. 


 


Artikel 9 Artikel 9 


Änderung des Gesetzes zur Sicherung von 
Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft 


u n v e r ä n d e r t  


Das Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrech-
ten in der Fleischwirtschaft vom 17. Juli 2017 (BGBl. 
I S. 2541, 2572), das zuletzt durch Artikel 3a des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3334) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In § 6b Absatz 2 in der Angabe vor Nummer 1 
wird die Angabe „§§ 2 bis 6, 14, 15 bis 20, 22 und 
23“ durch die Angabe „§§ 2, 3 bis 7, 13, 14, 15 bis 
20, 22 und 23“ ersetzt. 


 


2. In § 7 Absatz 3 wird die Angabe „in den Fällen 
des Absatzes 2 Nummer 1 mit einer Geldbuße bis 
zu fünfzigtausend Euro und in den Fällen des Ab-
satzes 2 Nummer 2 mit einer Geldbuße bis zu 
dreißigtausend Euro“ durch die Angabe „in den 
übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünfzig-
tausend Euro“ ersetzt. 
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Artikel 10 Artikel 10 


Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 


u n v e r ä n d e r t  


Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 
(BGBl. I S. 158), das zuletzt durch Artikel 55 des Ge-
setzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 16 wird wie folgt geändert:   


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 11 wird die Angabe 
„§ 17a“ durch die Angabe „§ 17a 
Satz 1“ ersetzt und die Angabe „oder 3“ 
gestrichen. 


 


bb) In Nummer 12 wird die Angabe 
„§ 17a“ durch die Angabe „§ 17a 
Satz 1“ ersetzt. 


 


cc) Nach Nummer 12 werden die folgen-
den Nummern 13 bis 15 eingefügt: 


 


„13. entgegen § 17a Satz 1 in Verbin-
dung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 Buchstabe a des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes eine dort genannte Aus-
kunft nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig erteilt, 


 


14. entgegen § 17a Satz 1 in Verbin-
dung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 Buchstabe b des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes eine dort genannte Unter-
lage nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig 
bereitstellt oder nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vorlegt, 


 


15. entgegen § 17a Satz 1 in Verbin-
dung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes die Ein-
sicht in eine dort genannte Unter-
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lage nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig ermöglicht,“. 


dd) Die bisherige Nummer 13 wird gestri-
chen. 


 


ee) Die bisherigen Nummern 14 bis 17 wer-
den zu den Nummern 16 bis 19. 


 


b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 
ersetzt:  


 


„(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2, 7a, 7b 
und 8a mit einer Geldbuße bis zu fünfhun-
derttausend Euro, in den Fällen des Absat-
zes 1 Nummer 18 mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro, in den Fällen des Ab-
satzes 1 Nummer 1 bis 1f, 6, 11 bis 17 und 
19 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend 
Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Num-
mer 2a, 3, 9 und 10 mit einer Geldbuße bis 
zu dreitausend Euro, in den Fällen des Ab-
satzes 1 Nummer 8 mit einer Geldbuße bis 
zu zweitausend Euro und in den übrigen Fäl-
len mit einer Geldbuße bis zu eintausend 
Euro geahndet werden.“ 


 


c) In Absatz 3 wird die Angabe „sowie 11 bis 
17 die Behörden der Zollverwaltung“ durch 
die Angabe „sowie 11 bis 19 die Behörden 
der Zollverwaltung“ ersetzt. 


 


2. § 17a wird durch den folgenden § 17a ersetzt:  


„§ 17a 


 


Befugnisse der Behörden der Zollverwaltung  


Die §§ 2, 3 bis 7, 13, 14, 15 bis 20, 22 und 
23 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes sind 
entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass 
die dort genannten Behörden auch Einsicht in Ar-
beitsverträge, Niederschriften nach § 2 des Nach-
weisgesetzes und andere Geschäftsunterlagen 
nehmen können, die mittelbar oder unmittelbar 
Auskunft über die Einhaltung der Arbeitsbedin-
gungen nach § 8 Absatz 5 geben. Entsandte Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer können im 
Rahmen der Prüfungen nach dem Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz auch nach dem Abschluss der 
Entsendung kontaktiert werden.“ 
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3. § 17b wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „Vorna-
men und Geburtsdatum“ durch die An-
gabe „Vornamen, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit und Kontaktdaten“ 
ersetzt. 


 


bb) In Nummer 6 wird die Angabe „und“ 
gestrichen. 


 


cc) Nach Nummer 6 wird die folgende 
Nummer 7 eingefügt: 


 


„7. Tätigkeit oder Position des über-
lassenen Leiharbeitnehmers für 
die Dauer der Überlassung und“. 


 


dd) Die bisherige Nummer 7 wird zu Num-
mer 8. 


 


b) Absatz 2 Nummer 1 wird durch die folgende 
Nummer 1 ersetzt: 


 


„1. in welchem Fall, auf welche Weise 
und unter welchen technischen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen eine 
Anmeldung oder eine Änderungsmel-
dung abweichend von Absatz 1 elekt-
ronisch übermittelt werden kann,“. 


 


4. Nach § 18 Absatz 2 Nummer 6 werden die fol-
genden Nummern 7 bis 9 eingefügt: 


 


„7. Verstöße gegen das Gesetz zur Sicherung 
von Arbeitnehmerrechten in der Fleisch-
wirtschaft, 


 


8. Verstöße gegen das Mindestlohngesetz,  


9. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-Entsen-
degesetz,“. 
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Artikel 11 Artikel 11 


Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch u n v e r ä n d e r t  


Das Erste Buch Sozialgesetzbuch – Allgemeiner 
Teil – (Artikel I des Gesetzes vom 11. Dezember 1975, 
BGBl. I S. 3015), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 245) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


In § 35 Absatz 1 Satz 4 wird nach der Angabe „Aufga-
ben nach § 2“ die Angabe „oder § 25“ eingefügt. 


 


Artikel 12 Artikel 12 


Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 


Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame 
Vorschriften für die Sozialversicherung – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 
(BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), das zuletzt 
durch Artikel 6a des Gesetzes vom 25. Februar 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 63) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame 
Vorschriften für die Sozialversicherung – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 
(BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), das zuletzt 
durch Artikel 6a des Gesetzes vom 25. Februar 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 63) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. In § 18m Absatz 2 Satz 1 wird nach der Angabe 
„Aufgaben nach § 2“ die Angabe „oder § 25“ ein-
gefügt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. § 28a Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert: 2. § 28a Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


 a) In Nummer 4 wird nach der Angabe „Lo-
gistikgewerbe“ die Angabe „einschließlich 
der plattformbasierten Lieferdienste“ ein-
gefügt. 


a) Nummer 6 wird gestrichen. b) u n v e r ä n d e r t  


b) Die Nummern 7 und 8 werden zu den Num-
mern 6 und 7. 


c) u n v e r ä n d e r t  


c) Nummer 9 wird durch die folgende Num-
mer 8 ersetzt: 


d) u n v e r ä n d e r t  


„8. in der Fleischwirtschaft mit Ausnahme 
des Fleischerhandwerks nach § 2 Ab-
satz 2 Satz 2 des Gesetzes zur Siche-
rung von Arbeitnehmerrechten in der 
Fleischwirtschaft,“ 


 


d) Nummer 10 wird zu Nummer 9. e) u n v e r ä n d e r t  
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e) Nummer 11 wird zu Nummer 10 und die An-
gabe „Sicherheitsgewerbe.“ Wird durch die 
Angabe „Sicherheitsgewerbe,“ ersetzt. 


f) u n v e r ä n d e r t  


f) Nach Nummer 10 wird die folgende Num-
mer 11 eingefügt: 


g) u n v e r ä n d e r t  


„11. im Friseur- und Kosmetikgewerbe.“  


3. Nach § 28p Absatz 8 Satz 8 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 


3. u n v e r ä n d e r t  


„Die Datenstelle der Rentenversicherung darf zur 
Erkennung von Risikofällen in den Wirtschaftsbe-
reichen oder Wirtschaftszweigen nach § 26 Ab-
satz 1 Satz 3 des Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes in Vorbereitung der automationsgestützten 
Analyse und Bewertung durch die Zentralstelle 
nach § 26 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes nach Maßgabe von Satz 10 
und 11 eine Datenselektion durchführen. Zu die-
sem Zweck darf die Datenstelle der Rentenversi-
cherung die Daten nach Satz 3 sowie die ihr nach 
§ 18m Absatz 1 von der Bundesagentur für Arbeit 
übermittelten Betriebsnummern und Angaben 
nach § 18i Absatz 2 und 4 aus dem Dateisystem 
der Beschäftigungsbetriebe verarbeiten. Für die 
Datenselektion verwendet die Datenstelle der 
Rentenversicherung die nach § 26 Absatz 1 Satz 1 
und 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 
von ihr und der Zentralstelle im Einvernehmen so-
wie im Einvernehmen mit der oder dem Bundes-
beauftragten für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit festgelegten Risikoindikatoren 
und Risikoparametern. Sie darf der Zentralstelle 
die hierdurch ermittelten Risikofälle einschließ-
lich der einschlägigen Risikoindikatoren und Ri-
sikoparameter sowie zur eindeutigen Identifika-
tion des Arbeitgebers die ihr von der Bundesagen-
tur für Arbeit für die betroffenen Arbeitgeber 
übermittelten Daten nach § 18m Absatz 1 der be-
troffenen Arbeitgeber übermitteln. Soweit die 
festgelegten Risikoindikatoren und Risikopara-
meter zur Erstellung von Risikofällen einen Da-
tenabgleich bei der Zentralstelle mit weiteren 
nach § 26 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
zes vorliegenden Daten erfordern, darf die Daten-
stelle der Rentenversicherung zu diesem Zweck 
und unabhängig von der Datenselektion nach den 
Sätzen 9 bis 11 neben den Daten nach Satz 12 
auch folgende Daten an die Zentralstelle übermit-
teln: 
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1. die Anzahl der bei dem Arbeitgeber Beschäf-
tigten, 


 


2. die monatsbezogene Anzahl der An- und Ab-
meldungen von Beschäftigten, 


 


3. die Kennzeichnung, in wie vielen Fällen es 
sich bei den zu den Nummern 1 und 2 ge-
nannten um geringfügige Beschäftigungen 
handelt, 


 


4. das in der Unfallversicherung beitragspflich-
tige Entgelt der bei dem Arbeitgeber Be-
schäftigten als Gesamtsumme.“ 


 


Artikel 13 Artikel 13 


Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch u n v e r ä n d e r t  


Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Rentenversicherung – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 
3384), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 423) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 150 wird wie folgt geändert:  


a) Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 3a 
eingefügt: 


 


„(3a) Die Datenstelle ist berechtigt, der 
Zentralstelle im Sinne des § 24 des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes alle erforderli-
chen Daten aus der Datenbank nach Absatz 3 
zur Erfüllung der Aufgaben der Zentralstelle 
nach § 26 Absatz 1 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes zu übermitteln.“ 


 


b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „§ 2 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes durch-
führen“ durch die Angabe „§ 2 oder § 25 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes durch-
führen oder Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten verfolgen, die im Zusammenhang mit 
einem der in § 2 Absatz 1 des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes genannten Prüf-
gegenstände stehen“ ersetzt. 


 


2. § 321 Satz 1 wird wie folgt geändert:   


a) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 4 Abs. 3“ 
durch die Angabe „§ 4a Absatz 5 Satz 1 des 
Aufenthaltsgesetzes, eine Erlaubnis oder Be-
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rechtigung nach § 4a Absatz 5 Satz 2 in Ver-
bindung mit Absatz 4“ und die Angabe 
„§ 284 Abs.1“ durch die Angabe „§ 284 Ab-
satz 1“ ersetzt. 


b) In Nummer 7 wird die Angabe „Aufenthalts-
gesetz“ durch die Angabe „Aufenthaltsge-
setz,“ ersetzt. 


 


c) Nach Nummer 7 werden die folgenden 
Nummern 8 bis 10 eingefügt: 


 


„8. Verstöße gegen das Gesetz zur Siche-
rung von Arbeitnehmerrechten in der 
Fleischwirtschaft, 


 


9. Verstöße gegen das Mindestlohnge-
setz, 


 


10. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz“. 


 


Artikel 14 Artikel 14 


Änderung des Bundeskriminalamtgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Bundeskriminalamtgesetz vom 1. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1354; 2019 I S. 400), das zuletzt durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 30. Juli 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 255) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 29 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 wird durch die 
folgende Nummer 4 ersetzt: 


 


„4. die Behörden der Zollverwaltung, soweit   


a) sie betraut sind mit der Wahrnehmung 
grenzpolizeilicher Aufgaben, 


 


b) sie betraut sind mit der Verhütung, 
Aufdeckung und Verfolgung von 
Steuerstraftaten, 


 


c) sie betraut sind mit der Bekämpfung 
der Schwarzarbeit und der illegalen 
Beschäftigung, oder 


 


d) dies bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach dem Zollverwaltungsgesetz oder 
dem Zollfahndungsdienstgesetz zur 
Sicherung ihrer selbst, anderer Zollbe-
diensteter sowie von für die Durchfüh-
rung der Aufgaben der Bundesfinanz-
behörden notwendigen Einrichtungen 
und Einsatzmittel erforderlich ist,“. 
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2. § 32 Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


a) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:   


„Satz 1 gilt im Bereich der Zollverwaltung, 
soweit  


 


1. aufgrund einer Rechtsverordnung nach 
§ 68 des Bundespolizeigesetzes grenz-
polizeiliche Aufgaben wahrgenommen 
werden,  


 


2. die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Er-
mittlungsbefugnisse nach § 14 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 
wahrnimmt, 


 


3. Ermittlungsbefugnisse zur Verfolgung 
von Steuerstraftaten nach § 369 der Ab-
gabenordnung wahrgenommen wer-
den.“ 


 


b) In Satz 3 wird nach der Angabe „Zollfahn-
dungsdienstgesetzes“ die Angabe „sowie des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes“ ein-
gefügt. 


 


3. In § 33a Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 33b 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 18“ durch die An-
gabe „§ 33b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 17“ 
ersetzt. 


 


4. § 33b Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


a) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) Nummer 17 wird gestrichen.  


bb) Nummer 18 wird zu Nummer 17.    


b) In Satz 2 wird die Angabe „18“ durch die 
Angabe „17“ ersetzt. 
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Artikel 15 Artikel 15 


Änderung des Zollfahndungsdienstgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Zollfahndungsdienstgesetz vom 30. März 
2021 (BGBl. I S. 402), das zuletzt durch Artikel 26 des 
Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 3 Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


a) In Nummer 2 wird die Angabe „Institutionen 
und“ durch die Angabe „Institutionen,“ er-
setzt. 


 


b) In Nummer 3 wird die Angabe „Länder,“ 
durch die Angabe „Länder und“ ersetzt. 


 


c) Nach Nummer 3 wird die folgende Num-
mer 4 eingefügt: 


 


„4. für die Behörden der Zollverwaltung 
für Auskünfte an andere öffentliche 
Stellen zu dort durchgeführten Zuver-
lässigkeits- und Sicherheitsüberprü-
fungen,“.  


 


2. § 13 wird durch den folgenden § 13 ersetzt:  


„§ 13 


 


Daten zur Beobachtung bestimmter Verkehre  


(1) Das Zollkriminalamt kann, soweit es 
zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 3 Absatz 1 
und 2, jeweils auch in Verbindung mit § 3 Ab-
satz 11, erforderlich ist, personenbezogene Daten 
von Personen, die am innerstaatlichen, grenzüber-
schreitenden und internationalen Waren-, Kapital- 
und Dienstleistungsverkehr teilnehmen, verarbei-
ten. Das Zollkriminalamt kann hierzu verarbeiten:  


 


1. Angaben zur betroffenen Person,   


2. die hinweisgebende Stelle und   


3. Art und Inhalt der Information.  


Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
in anderen Dateisystemen der Zollverwaltung ge-
speichert sind, ist, mit Ausnahme von personen-
bezogenen Daten zur Bekämpfung der Schwarz-
arbeit und der illegalen Beschäftigung, zulässig, 
soweit die Verarbeitung zur Erfüllung der Aufga-
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ben des Zollkriminalamtes nach § 3 Absatz 1 und 
2, jeweils auch in Verbindung mit § 3 Absatz 11, 
erforderlich ist; § 30 der Abgabenordnung steht 
einer Zweckänderung nicht entgegen. § 88a der 
Abgabenordnung und § 67b des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch bleiben unberührt. 


(2) Das Zollkriminalamt darf bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten nach Ab-
satz 1 zur Erfüllung seiner Aufgabe nach § 3 Ab-
satz 2 automationsgestützte Systeme einsetzen 


 


1. zur Identifikation von Beteiligten und  


2. bei der Bearbeitung von Verwaltungsvor-
gängen im Einzelfall zur Bewertung des Ri-
sikos, dass die von Beteiligten gemachten 
oder unterlassenen Angaben oder die den 
Beteiligten zuzurechnenden Informationen 
von den tatsächlichen Gegebenheiten abwei-
chen (Vorgangsrisiko). 


 


(3) Eine Risikobewertung der beteiligten 
Personen über den zu bewertenden Einzelfall hin-
aus ist unzulässig. Folgende personenbezogene 
Daten dürfen in automationsgestützten Systemen 
nach Absatz 2 nicht verarbeitet werden: 


 


1. besondere Kategorien personenbezogener 
Daten gemäß § 46 Nummer 14 des Bundes-
datenschutzgesetzes und nach Artikel 9 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 in der 
Fassung vom 27. April 2016, 


 


2. Daten, die ursprünglich durch den Bundes-
nachrichtendienst, das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz, die Verfassungsschutzbe-
hörden der Länder oder den Militärischen 
Abschirmdienst erhoben wurden, 


 


3. Daten, die aus Maßnahmen nach den §§ 99, 
100a bis 100c oder 100f bis 100i, 100k Ab-
satz 1 Satz 2, § 110a oder 163f der Strafpro-
zessordnung erlangt wurden, 


 


4. Daten, die aus Maßnahmen nach den §§ 47, 
62, 72, 77 und 78 erlangt wurden und 


 


5. Daten aus Maßnahmen, die einen vergleich-
bar schwerwiegenden Eingriff darstellen wie 
die in den Nummern 3 und 4 genannten Maß-
nahmen. 


 


Personenbezogene Daten aus allgemein zugängli-
chen Quellen und geschützten Bereichen sozialer 
Netzwerke dürfen nicht automatisiert in die Ver-
arbeitung einbezogen werden. 
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(4) Folgende Datenarten von am Vorgang 
beteiligten natürlichen oder juristischen Personen 
dürfen mittels automationsgestützter Systeme 
nach Absatz 2 verarbeitet werden: 


 


1. zur Identifikation von Beteiligten   


a) Namen,   


b) Adressen,   


c) Geburtstag,   


d) Geburtsort,   


e) Geburtsland,   


f) Gründungsdatum,   


g) Zuordnung zu einer Kennzeichnung 
oder Legitimationsdokumente ein-
schließlich der ausstellenden öffentli-
chen Stelle,  


 


h) Telekommunikationsanschlüsse,   


i) Adressen für elektronische Post,   


j) Kontodaten,  


2. zur Bewertung des Vorgangsrisikos   


a) Anmelde- oder Antragsdaten,   


b) Art und Häufigkeit von Anmeldungen 
und Anträgen,  


 


c) Urkunden,   


d) Feststellungen aus zurückliegenden 
Anmeldungen, Anträgen oder Entschei-
dungen, 


 


e) Erkenntnisse aus Kontrollen, Steuer-
aufsichtsmaßnahmen, Außenprüfun-
gen, Zahlungsverhalten, Vollstre-
ckungsmaßnahmen, strafrechtliche Er-
kenntnisse oder Erkenntnisse aus Ord-
nungswidrigkeitenverfahren sowie Er-
laubnisse, Zulassungen oder Bewilli-
gungen, einschließlich deren Änderung, 
Widerruf oder Aussetzung, sofern und 
soweit sich hieraus Erkenntnisse eines 
erhöhten oder verringerten Vorgangsri-
sikos ergeben können. 


 


(5) Durch den Einsatz automationsgestütz-
ter Systeme nach Absatz 2 können durch die Zoll-
verwaltung im Einzelfall zu bearbeitende Verwal-
tungsvorgänge unter Verwendung der Datenarten 
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nach Absatz 4 Nummer 2 hinsichtlich des Vor-
gangsrisikos bewertet werden. Zu diesem Zweck 
kann anlässlich eines Verwaltungsvorgangs für 
jeden Beteiligten das Risiko, dass die von ihm ge-
machten oder unterlassenen Angaben oder die 
ihm zuzurechnenden Informationen von den tat-
sächlichen Gegebenheiten abweichen (Beteilig-
tenrisiko), anhand der zu ihm vorliegenden Daten 
nach Absatz 4 Nummer 2 bewertet werden. Das 
Vorgangsrisiko wird für jeden angefragten Vor-
gang anhand des Beteiligtenrisikos aller Beteilig-
ten ermittelt und nach § 3 Absatz 11 den Behör-
den der Zollverwaltung mitgeteilt. Liegt ein er-
hebliches Vorgangsrisiko vor, scheidet eine auto-
matisierte Verarbeitung des Verwaltungsvor-
gangs im Zielsystem aus. Auf die automationsge-
stützten Systeme ist § 88 Absatz 5 Satz 3 der Ab-
gabenordnung entsprechend anzuwenden.  


(6) Das Zollkriminalamt darf zur Unterstüt-
zung der automationsgestützten Systeme nach 
Absatz 2 selbstlernende Systeme einsetzen. Das 
Anlernen der in Satz 1 genannten Systeme erfolgt 
auf Grundlage der Daten nach Absatz 4. Dabei ge-
währleistet das Zollkriminalamt, dass diese Sys-
teme ausschließlich Vorschläge zur Anpassung 
oder Berechnung von Risiken erstellen. Diese 
Vorschläge sind vom Zollkriminalamt auf ihre 
Eignung zu überprüfen. Geeignet sind die Vor-
schläge nur dann, wenn sie nicht auf diskriminie-
renden oder verzerrenden Algorithmen beruhen. 
Entscheidungen über die Festlegung von Parame-
tern zur Risikobewertung sind zu begründen. Der 
Einsatz automatisierter Systeme, die eigenständig 
Gefährlichkeitsaussagen über Personen treffen 
können, ist unzulässig. 


 


(7) Die   Daten in den automationsgestütz-
ten Systemen nach Absatz 2 sind spätestens ein 
Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der 
Verwaltungsvorgang im Sinne des § 13 Absatz 2 
Nummer 2 abgeschlossen wurde, zu löschen. Da-
ten, die zu keinem Vorgangsrisiko führen, sind 
unverzüglich nach der maschinellen Risikobewer-
tung in dem automationsgestützten System zu lö-
schen. 


 


(8) Das Zollkriminalamt stellt durch orga-
nisatorische und technische Maßnahmen sicher, 
dass Daten nur gemäß ihrer rechtlichen Verwend-
barkeit verarbeitet werden. Hierbei sind auch Be-
grenzungen der Zugriffsmöglichkeiten auf die au-
tomationsgestützten Systeme vorzusehen. Insbe-
sondere ist sicherzustellen, dass ein Zugriff nur 
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von einzelnen, entsprechend qualifizierten Be-
diensteten zur Erstellung und Pflege des Systems 
erfolgen kann. § 76 des Bundesdatenschutzgeset-
zes ist entsprechend anzuwenden. 


(9) Das Bundesministerium der Finanzen 
legt die Kriterien und Kategorien für die zu verar-
beitenden Datenarten nach Absatz 4 Nummer 2, 
die Datenarten und Datenquellen nach Absatz 6 
sowie die Bewertungsmethoden nach Absatz 5 
Satz 2 in einer Verwaltungsvorschrift fest. Die 
oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit ist vor Erlass einer 
Verwaltungsvorschrift anzuhören. Die Verwal-
tungsvorschrift ist in der jeweils aktuellen Fas-
sung im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Ein-
zelheiten der Risikomanagementsysteme dürfen 
nicht veröffentlicht werden, soweit dies die 
Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Be-
steuerung gefährdet.“ 


 


Artikel 16 Artikel 16 


Änderung des Zollverwaltungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Zollverwaltungsgesetz vom 21. Dezember 
1992 (BGBl. I S. 2125; 1993 I S. 2493), das zuletzt 
durch Artikel 23 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  


 


Nach § 11b wird der folgende § 11c eingefügt.  


„§ 11c 


 


Datenübermittlung zu Zwecken des 
Risikomanagements  


 


(1) Die Dienststellen der Zollverwaltung nach 
§ 11 Absatz 1 Satz 1 können die in § 13 Absatz 4 des 
Zollfahndungsdienstgesetzes genannten personenbezo-
genen Daten im nach Absatz 2 näher bezeichneten Um-
fang zu Zwecken des Risikomanagements im Sinne des 
§ 3 Absatz 2 des Zollfahndungsdienstgesetzes an das 
Zollkriminalamt übermitteln; die weitere Datenverar-
beitung durch das Zollkriminalamt erfolgt nach § 13 
des Zollfahndungsdienstgesetzes. § 30 der Abgaben-
ordnung steht der Übermittlung nach Satz 1 nicht ent-
gegen. 
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(2) Das Bundesministerium der Finanzen be-
stimmt durch Verwaltungsvorschrift die von der Zoll-
verwaltung betriebenen oder genutzten Datenverarbei-
tungssysteme, aus denen Daten gemäß Absatz 1 über-
mittelt werden dürfen und bestimmt die Sachverhalte, 
für die eine Datenübermittlung zum Zwecke der Risi-
koanalyse erfolgen soll. Die oder der Bundesbeauf-
tragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
ist vor Erlass einer Verwaltungsvorschrift anzuhören. 


 


(3) Die Einrichtung eines automatisierten Ver-
fahrens für die Übermittlung der Daten an das Zollkri-
minalamt durch Abruf ist mit Zustimmung des Bundes-
ministeriums der Finanzen zulässig, soweit diese Form 
der Datenübermittlung unter Berücksichtigung der 
schutzwürdigen Interessen der betroffenen Personen 
wegen der Vielzahl der Übermittlungen oder ihrer be-
sonderen Eilbedürftigkeit angemessen ist. Die Verant-
wortung für die Zulässigkeit der einzelnen Abfrage 
trägt das Zollkriminalamt. Zur Wahrung des Steuerge-
heimnisses und zur Sicherstellung von Datenschutz 
und Datensicherheit beim Abrufverfahren sind § 2 Ab-
satz 1 und die §§ 5 bis 8 der Steuerdaten-Abrufverord-
nung entsprechend anzuwenden.“ 


 


Artikel 17 Artikel 17 


Änderung des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung vom 
14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), 
das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 2. De-
zember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 19a Absatz 3 wird durch den folgenden Ab-
satz 3 ersetzt: 


 


„(3) Bei Steuerpflichtigen, die  


1. Institute im Sinne des § 1 Absatz 1b des Kre-
ditwesengesetzes sind, einschließlich Zweig-
stellen nach § 53 des Kreditwesengesetzes, 


 


2. der Aufsicht nach § 1 Absatz 1 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes unterliegen oder 


 


3. Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes sind, 
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ist § 147 Absatz 3 Satz 1 der Abgabenordnung in 
der am 31. Dezember 2024 geltenden Fassung ab-
weichend von Absatz 2 anzuwenden.“ 


 


Artikel 18 Artikel 18 


Änderung des Handelsgesetzbuchs u n v e r ä n d e r t  


Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
69) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 257 Absatz 4 wird durch den folgenden Ab-
satz 4 ersetzt: 


 


„(4) Die in Absatz 1 Nummer 1 aufgeführ-
ten Unterlagen sind zehn Jahre, die in Absatz 1 
Nummer 4 aufgeführten Unterlagen acht Jahre 
und die sonstigen in Absatz 1 aufgeführten Unter-
lagen sechs Jahre aufzubewahren. Abweichend 
von Satz 1 sind bei Personen oder Gesellschaften, 
die 


 


1. Institute im Sinne des § 1 Absatz 1b des Kre-
ditwesengesetzes sind, einschließlich Zweig-
stellen nach § 53 des Kreditwesengesetzes, 


 


2. der Aufsicht nach § 1 Absatz 1 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes unterliegen oder 


 


3. Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes sind, 


 


die in Absatz 1 Nummer 4 aufgeführten Unterla-
gen zehn Jahre aufzubewahren.“ 
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Artikel 19 Artikel 19 


Folgeänderungen u n v e r ä n d e r t  


(1) Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I 
S. 162), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 173) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


 


§ 90 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


1. Nummer 3 wird durch die folgenden Nummern 3 
bis 10 ersetzt: 


 


„3. Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetz, 


 


4. Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz, 


 


5. Verstöße gegen die Bestimmungen des 
Vierten und des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch über die Verpflichtung zur Zah-
lung von Sozialversicherungsbeiträgen, 


 


6. Verstöße gegen die Steuergesetze,  


7. Verstöße gegen das Bundeskindergeldge-
setz, 


 


8. Verstöße gegen das Gesetz zur Sicherung 
von Arbeitnehmerrechten in der Fleisch-
wirtschaft, 


 


9. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-Entsen-
degesetz, 


 


10. Verstöße gegen das Mindestlohngesetz,“.  


2. Die Angabe nach Nummer 10 wird durch die fol-
gende Angabe ersetzt:  


 


„unterrichten die mit der Ausführung dieses Ge-
setzes betrauten Behörden die für die Verfolgung 
und Ahndung der Verstöße jeweils zuständigen 
Behörden, und soweit erforderlich, die Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende oder der So-
zialhilfe sowie die nach § 10 des Asylbewerber-
leistungsgesetzes zuständigen Behörden.“ 


 


(2) Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetz-
liche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Februar 
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2025 (BGBl. 2025 I Nr. 64) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:  


§ 396 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


1. In Nummer 2 wird die Angabe „nichtdeutschen 
Arbeitnehmern ohne den erforderlichen Aufent-
haltstitel nach § 4 Abs. 3“ durch die Angabe 
„Ausländern ohne den erforderlichen Aufent-
haltstitel nach § 4a Absatz 5 Satz 1 des Aufent-
haltsgesetzes, eine Erlaubnis oder Berechtigung 
nach § 4a Absatz 5 Satz 2 in Verbindung mit Ab-
satz 4“ ersetzt. 


 


2. In Nummer 7 wird die Angabe „Aufenthaltsge-
setz.“ durch die Angabe „Aufenthaltsgesetz,“ er-
setzt.  


 


3. Nach Nummer 7 werden die folgenden Nummern 
8 bis 10 eingefügt: 


 


„8. Verstöße gegen das Gesetz zur Sicherung 
von Arbeitnehmerrechten in der Fleisch-
wirtschaft, 


 


9. Verstöße gegen das Mindestlohngesetz,  


10. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-Entsen-
degesetz.“ 


 


(3) Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetz-
liche Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch Ar-
tikel 66 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 323) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


 


§ 211 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


1. In Nummer 2 wird die Angabe „§ 4 Abs. 3“ durch 
die Angabe „§ 4a Absatz 5 Satz 1 des Aufent-
haltsgesetzes, eine Erlaubnis oder Berechtigung 
nach § 4a Absatz 5 Satz 2 in Verbindung mit Ab-
satz 4“ und die Angabe „§ 284 Abs. 1“ durch die 
Angabe „§ 284 Absatz 1“ ersetzt. 


 


2. In Nummer 7 wird die Angabe „Aufenthaltsge-
setz“ durch die Angabe „Aufenthaltsgesetz,“ er-
setzt.  


 


3. Nach Nummer 7 werden die folgenden Nummern 
8 bis 10 eingefügt: 


 


„8. Verstöße gegen das Gesetz zur Sicherung 
von Arbeitnehmerrechten in der Fleisch-
wirtschaft, 


 


9. Verstöße gegen das Mindestlohngesetz,  
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10. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-Entsen-
degesetz“. 


 


(4) Die Gewerbeordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), 
die zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 27. De-
zember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 139b wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 7 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 4 
Abs. 3“ durch die Angabe „§ 4a Ab-
satz 5 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes, 
eine Erlaubnis oder Berechtigung nach 
§ 4a Absatz 5 Satz 2 in Verbindung mit 
Absatz 4“ und die Angabe „§ 284 
Abs.1“ durch die Angabe „§ 284 Ab-
satz 1“ ersetzt. 


 


bb) In Nummer 3 wird die Angabe „Gesetz 
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit“ 
durch die Angabe „Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetz“ ersetzt.  


 


cc) Nach Nummer 7 werden die folgenden 
Nummern 8 bis 10 eingefügt: 


 


„8. Verstöße gegen das Gesetz zur 
Sicherung von Arbeitnehmer-
rechten in der Fleischwirtschaft, 


 


9. Verstöße gegen das Mindestlohn-
gesetz, 


 


10. Verstöße gegen das Arbeitneh-
mer-Entsendegesetz,“. 


 


dd) Die Angabe nach Nummer 10 wird 
durch die folgende Angabe ersetzt:  


 


„unterrichten sie die für die Verfolgung 
und Ahndung der Verstöße jeweils zu-
ständigen Behörden und, soweit erfor-
derlich, die Träger der Sozialhilfe sowie 
die Behörden nach § 71 des Aufent-
haltsgesetzes.“ 


 


b) In Absatz 8 Nummer 4 wird die Angabe 
„Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit“ durch die Angabe 
„Ordnungswidrigkeiten nach dem Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetz“ ersetzt. 


 


2. In § 150a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b 
wird die Angabe „§ 21 Absatz 1 Nummer 1 bis 8, 
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10 und 11“ durch die Angabe „§ 21 Absatz 1 
Nummer 1 bis 10, 12 und 13“ und die Angabe 
„§ 23 Absatz 1 Nummer 1 bis 9 und 11“ durch die 
Angabe „§ 23 Absatz 1 Nummer 1 bis 11 und 13“ 
ersetzt.  


(5) Die FKS-Datenverordnung vom 18. Novem-
ber 2019 (BGBl. I S. 1778) wird wie folgt geändert: 


 


1. § 1 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt geändert:  


a) In der Angabe vor Buchstabe a wird die An-
gabe „eines der folgenden“ durch die An-
gabe „folgende“ ersetzt. 


 


b) In Buchstabe b wird die Angabe „oder“ 
durch die Angabe „und“ ersetzt. 


 


2. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


a) Nummer 4 wird durch die folgende Num-
mer 4 ersetzt: 


 


„4. folgende Kontaktdaten:  


a) Telefonnummer,  


b) Mobiltelefonnummer und  


c) E-Mail-Adresse,“.  


b) Nummer 11 wird durch die folgende Num-
mer 11 ersetzt: 


 


„11. folgende Zuordnungsmerkmale von 
Zusammenarbeitsbehörden: 


 


a) Kundennummer der Träger nach 
dem Zweiten oder dem Dritten 
Buch Sozialgesetzbuch und Be-
triebsnummer nach dem Vierten 
Buch Sozialgesetzbuch sowie  


 


b) Steueridentifikationsnummer, 
Wirtschafts-Identifikationsnum-
mer, Kleinunternehmer-Identifi-
kationsnummer oder Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer.“ 


 


3. § 3 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 
ersetzt: 


 


„(5) Sofern gegen vertretungsberechtigte 
Organe oder faktisch Vertretende des Unterneh-
mens oder das Unternehmen selbst straf- oder ord-
nungswidrigkeitenrechtliche Ermittlungen ge-
führt werden, können im zentralen Informations-
system für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit fol-
gende Daten zu Unternehmen gespeichert werden, 
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sofern dies zur Aufgabenerfüllung erforderlich 
ist: 


1. Art und Höhe von Vermögenswerten für die 
Zwecke von vorläufigen Sicherungsmaßnah-
men nach den §§ 111b bis 111q der Strafpro-
zessordnung sowie Einziehungsmaßnahmen 
in den Fällen des § 73b des Strafgesetzbu-
ches und 


 


2. Angaben zu Handlungen, die eine Geldbe-
wegung oder eine sonstige Vermögensver-
schiebung bezwecken oder bewirken.“ 


 


4. § 4 wird durch den folgenden § 4 ersetzt:  


„§ 4 


 


Speicherung von Daten aus Hinweisen  


(1) Aus Hinweisen, welche der Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit zu Sachverhalten und etwai-
gen Verstößen mitgeteilt werden, können im zent-
ralen Informationssystem für die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit personenbezogene Daten oder dem 
Schutz nach § 67 Absatz 2 Satz 2 des Zehnten Bu-
ches Sozialgesetzbuch unterliegende Daten ge-
speichert werden. Die Daten müssen zur Aufga-
benerfüllung erforderlich sein und den in § 16 Ab-
satz 2 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes oder den in den §§ 1 bis 3 oder in den §§ 5 
bis 7 genannten Daten entsprechen.  


 


(2) Aus Risikohinweisen, welche der Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit im Rahmen der au-
tomationsgestützten Analyse gemäß § 26 Ab-
satz 5 Satz 4 des Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes übermittelt werden, können neben den Da-
ten nach den §§ 1 und 2 auch die Risikoindikato-
ren gespeichert werden, sofern dies zur Aufgaben-
erfüllung erforderlich ist.“ 


 


5. § 6 wird wie folgt geändert:  


a) Die Angabe vor Nummer 1 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 


 


„Neben den nach den §§ 1, 2 und 3 Absatz 3 
speicherbaren Daten können im zentralen In-
formationssystem für die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit zu Beschuldigten im Rahmen 
von strafrechtlichen Ermittlungen und zu Be-
troffenen sowie Beteiligten im Ordnungs-
widrigkeitenverfahren sowie zu Dritten im 
Rahmen von vermögensabschöpfenden 
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Maßnahmen folgende Daten gespeichert 
werden, sofern dies zur Aufgabenerfüllung 
erforderlich ist:“. 


b) Nummer 6 wird durch die folgende Num-
mer 6 ersetzt: 


 


„6. folgende Kontaktdaten:  


a) Telefonnummer,  


b) Mobiltelefonnummer  


c) Telefaxnummer und  


d) E-Mail-Adresse,“.  


6. § 7 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 
ersetzt: 


 


„1. folgende Kontaktdaten:  


a) Telefonnummer,  


b) Mobiltelefonnummer,  


c) E-Mail-Adresse und“.  


(6) Die Mindestlohnmeldeverordnung vom 26. 
November 2014 (BGBl. I S. 1825), die zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 28. Juni 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 172) geändert worden ist wird wie folgt geändert: 


 


§ 2 Absatz 2 bis 5 wird durch die folgenden Absätze 2 
bis 5 ersetzt: 


 


„(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 
2 hat der Arbeitgeber in der Einsatzplanung folgende 
Angaben zu machen: 


 


1. den Familiennamen, den Vornamen, das Geburts-
datum, die Staatsangehörigkeit und die Kontakt-
daten der von ihm beschäftigten Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, 


 


2. den Beginn und die voraussichtliche Dauer der 
Beschäftigung, 


 


3. den Ort der Beschäftigung, wobei die Angaben 
die Ortsbezeichnung, die Postleitzahl und, soweit 
vorhanden, den Straßennamen sowie die Haus-
nummer enthalten müssen und der Einsatz der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Beschäf-
tigungsort durch die Angabe von Datum und Uhr-
zeiten zu konkretisieren ist, 


 


4. den Ort im Inland, an dem die nach § 17 Absatz 2 
des Mindestlohngesetztes und § 19 Absatz 2 des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes erforderlichen 
Unterlagen bereitgehalten werden, 
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5. den Familiennamen, den Vornamen, und die An-
schrift in Deutschland einer oder eines Zustel-
lungsbevollmächtigten, 


 


6. die Branche, in die die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer entsandt werden sollen, 


 


7. die Tätigkeit oder die Position der beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer für die 
Dauer der Beschäftigung und 


 


8. den Familiennamen, den Vornamen oder die 
Firma sowie die Anschrift der Auftraggeber. 


 


Die Einsatzplanung kann einen Zeitraum von bis zu 
drei Monaten umfassen. 


 


(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 hat 
der Arbeitgeber in der Einsatzplanung folgende Anga-
ben zu machen: 


 


1. den Familiennamen, den Vornamen, das Geburts-
datum, die Staatsangehörigkeit und die Kontakt-
daten der von ihm voraussichtlich eingesetzten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter An-
gabe der voraussichtlichen Anzahl der Einsätze in 
Deutschland während des angemeldeten Beschäf-
tigungszeitraums, 


 


2. den Beginn und das voraussichtliche Ende der 
Werk- oder Dienstleistung, 


 


3. den Ort im Inland, an dem die nach § 17 Absatz 2 
des Mindestlohngesetztes und § 19 Absatz 2 des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes erforderlichen 
Unterlagen bereitgehalten werden, 


 


4. die Branche, in die die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer entsandt werden sollen, 


 


5. die Tätigkeit oder die Position der beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer für die 
Dauer der Beschäftigung und 


 


6. den Familiennamen, den Vornamen oder die 
Firma sowie die Anschrift der Auftraggeber. 


 


Die Einsatzplanung kann je nach Auftragssicherheit ei-
nen Zeitraum von bis zu sechs Monaten umfassen. So-
fern die Unterlagen im Ausland bereitgehalten werden, 
ist der Einsatzplanung eine Versicherung beizufügen, 
dass die Unterlagen auf Anforderung der Behörden der 
Zollverwaltung für die Prüfung in deutscher Sprache 
im Inland bereitgestellt werden. Diesen Unterlagen 
sind auch Angaben zu den im gemeldeten Zeitraum tat-
sächlich erbrachten Werk- oder Dienstleistungen sowie 
den jeweiligen Auftraggebern beizufügen. 
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(4) Bei einer ausschließlich mobilen Tätigkeit 
im Sinne des Absatzes 1 Nummer 3 handelt es sich um 
eine Tätigkeit, die nicht an Beschäftigungsorte gebun-
den ist. Eine ausschließlich mobile Tätigkeit liegt ins-
besondere bei der Zustellung von Briefen, Paketen und 
Druckerzeugnissen, der Abfallsammlung, der Straßen-
reinigung, dem Winterdienst, dem Gütertransport und 
der Personenbeförderung vor. Das Erbringen ambulan-
ter Pflegeleistungen wird einer ausschließlich mobilen 
Tätigkeit gleichgestellt. Abweichend von Satz 2 gelten 
die Beförderung von Gütern oder Personen im Straßen-
verkehrssektor für Arbeitgeber mit Sitz in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums, die eine Entsendung im 
Sinne des Abschnitts 9, Unterabschnitt 2 des Arbeit-
nehmer-Entsendegesetzes darstellen, nicht als aus-
schließlich mobile Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 
Nummer 3. 


 


(5) Bei einer ausschließlich mobilen Tätigkeit 
im Sinne des Absatzes 1 Nummer 3 handelt es sich um 
eine Tätigkeit, die nicht an Beschäftigungsorte gebun-
den ist. Eine ausschließlich mobile Tätigkeit liegt ins-
besondere bei der Zustellung von Briefen, Paketen und 
Druckerzeugnissen, der Abfallsammlung, der Straßen-
reinigung, dem Winterdienst, dem Gütertransport und 
der Personenbeförderung vor. Das Erbringen ambulan-
ter Pflegeleistungen wird einer ausschließlich mobilen 
Tätigkeit gleichgestellt. Abweichend von Satz 2 gelten 
die Beförderung von Gütern oder Personen im Straßen-
verkehrssektor für Arbeitgeber mit Sitz in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums, die eine Entsendung im 
Sinne des Abschnitts 9, Unterabschnitt 2 des Arbeit-
nehmer-Entsendegesetzes darstellen, nicht als aus-
schließlich mobile Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 
Nummer 3.“ 


 


(7) Die Steuerdaten-Abrufverordnung vom 13. 
Oktober 2005 (BGBl. I S. 3021), die durch Artikel 3 
der Verordnung vom 12. Juli 2017 (BGBl. I S. 2360) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


§ 3 wird wie folgt geändert:  


1. In Nummer 6 wird die Angabe „tätig sind.“ Durch 
die Angabe „tätig sind,“ ersetzt. 


 


2. Nach Nummer 6 wird die folgende Nummer 7 
eingefügt: 


 


„7. Amtsträgern der Zollverwaltung oder 
gleichgestellten Personen, soweit die Ab-
rufbefugnis für die Wahrnehmung der Auf-
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gaben oder Befugnisse nach dem Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetz erforderlich ist.“ 


(8) Das Gesetz über die Alterssicherung der 
Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891), 
das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 408) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


 


In § 62 wird die Angabe „mit Ausnahme des Absat-
zes 1 Satz 1 Nummer 6 und 8 und des Absatzes 3 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch“ durch die Angabe 
„mit Ausnahme des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 6 und 
8, des Absatzes 3 und des Absatzes 3a des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt. 


 


Artikel 20 Artikel 20 


Weitere Änderung des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 


u n v e r ä n d e r t  


Das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, das zu-
letzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


 


§ 2a Absatz 1 Nummer 8 wird durch die folgende 
Nummer 8 ersetzt: 


 


„8. in der Fleischwirtschaft,“.  


Artikel 21 Artikel 21 


Weitere Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch 


u n v e r ä n d e r t  


Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch, das zuletzt 
durch Artikel 12 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


 


§ 28a Absatz 4 Nummer 8 wird durch die folgende 
Nummer 8 ersetzt: 


 


„8. in der Fleischwirtschaft,“.  
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Artikel 22 Artikel 22 


Einschränkung eines Grundrechts u n v e r ä n d e r t  


Durch Artikel 2 (§ 100a der Strafprozessordnung) 
wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Ar-
tikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt. 


 


Artikel 23 Artikel 23 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 
2 bis 4 am Tag nach der Verkündung in Kraft.  


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 
2 bis 5 am Tag nach der Verkündung in Kraft.  


 (2) Artikel 4 Nummer 2 tritt am 1. Januar 
2026 in Kraft. 


(2) Artikel 6 Nummer 2, Artikel 8 Nummer 2, 
Artikel 10 Nummer 3 und Artikel 19 Absatz 6 Num-
mer 1, 2 und 4 treten am … [einsetzen: Datum sechs 
Monate nach der Verkündung] in Kraft.  


(3) Artikel 6 Nummer 2, Artikel 8 Nummer 2, 
Artikel 10 Nummer 3 und Artikel 19 Absatz 6 Num-
mer 1, 2 und 4 treten am … [einsetzen: Datum sechs 
Monate nach der Verkündung] in Kraft.  


(3) Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe b Doppel-
buchstabe bb tritt zum Datum der Inbetriebnahme des 
Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungs-
systems, das durch Beschluss der Kommission gemäß 
Artikel 88 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1240 
festgelegt wird, in Kraft. Das Bundesministerium des 
Innern gibt den Tag des Inkrafttretens im Bundesge-
setzblatt bekannt. 


(4) Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe b Doppel-
buchstabe bb tritt zum Datum der Inbetriebnahme des 
Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungs-
systems, das durch Beschluss der Kommission gemäß 
Artikel 88 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1240 
festgelegt wird, in Kraft. Das Bundesministerium des 
Innern gibt den Tag des Inkrafttretens im Bundesge-
setzblatt bekannt. 


(4) Die Artikel 20 und 21 treten am … [einset-
zen: Datum fünf Jahre nach der Verkündung] in Kraft. 


(5) Die Artikel 20 und 21 treten am … [einset-
zen: Datum fünf Jahre nach der Verkündung] in Kraft. 


EU-Rechtsakte U n v e r ä n d e r t  


1. Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienst-
leistungen (ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1), die durch die 
Richtlinie (EU) 2018/957 (ABl. L 173 vom 9.7.2018, 
S. 16; L 91 vom 29.3.2019, S. 77) geändert worden ist  


 


2. Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. Mai 2014 zur Durchsetzung der Richt-
linie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern 
im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die 
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-
Informationssystems (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 11) 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


3. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtli-
nie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 
127 vom 23.5.2018, S. 2; L 074 vom 4.3.2021, S. 35) 


 


4. Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12. September 2018 über die 
Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- 
und -genehmigungssystems (ETIAS) und zur Änderung 
der Verordnungen (EU) Nr. 1077/2011, (EU) Nr. 
515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und (EU) 
2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1; L 323 vom 
19.12.2018, S. 37; L 193 vom 17.6.2020, S. 16; L 266 vom 
13.10.2022, S. 24), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2024/1358 (ABl. L, 2024/1358, 22.5.2024) geändert wor-
den ist 


 


5. Richtlinie (EU) 2020/1057 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. Juli 2020 zur Festlegung besonde-
rer Regeln im Zusammenhang mit der Richtlinie 96/71/EG 
und der Richtlinie 2014/67/EU für die Entsendung von 
Kraftfahrern im Straßenverkehrssektor und zur Änderung 
der Richtlinie 2006/22/EG bezüglich der Durchsetzungs-
anforderungen und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 
(ABl. L 249 vom 31.7.2020, S. 49) 


 


6. Richtlinie (EU) 2023/977 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 10. Mai 2023 über den Informations-
austausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedstaaten und zur Aufhebung des Rahmenbeschlus-
ses 2006/960/JI des Rates (ABl. L 134 vom 22.5. 2023, 
S. 1)  
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Bericht der Abgeordneten Anja Karliczek und Kay Gottschalk 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1930 in seiner 31. Sitzung am 9. Oktober 
2025 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Innenausschuss, dem Haushaltsausschuss, 
dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales und dem Ausschuss für Di-
gitales und Staatsmodernisierung zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach 
§ 96 GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 21/2033 in seiner 31. Sitzung am 9. Oktober 2025 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Innenausschuss, dem Ausschuss für Recht und Ver-
braucherschutz, dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie, dem Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und 
Heimat, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, dem Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und dem Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe zur Mitberatung überwiesen. 


Zu Buchstabe c 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 21/2037 in seiner 31. Sitzung am 9. Oktober 2025 dem 
Finanzausschuss zur alleinigen Beratung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu Buchstabe a 


Im Gesetzentwurf der Bundesregierung findet sich folgende Darstellung seines wesentlichen Inhalts: 


„Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll der mit dem Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungs-
missbrauch vom 11. Juli 2019 eingeschlagene Weg der FKS hin zu einer zentralen Prüfungs- und Ermittlungsbe-
hörde fortentwickelt werden, um die Aufgabenwahrnehmung der FKS im Sinne einer qualitativen Verdichtung 
zielgerichteter, moderner, digitaler und schlagkräftiger auszurichten. 


Im Wesentlichen wird damit die gesetzliche Grundlage für die weitere Optimierung des risikoorientierten Prüfan-
satzes der FKS geschaffen, der künftig durch einen automatisierten Datenabgleich verbessert werden und die FKS 
in die Lage versetzen soll, große Datenmengen systematisch hinsichtlich bestehender Risiken für das Auftreten 
von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung auszuwerten sowie daraus eine Risikobewertung abzuleiten. Die 
Prüfungen in den identifizierten Risikobereichen sollen intensiver und umfassender durchgeführt werden, hinge-
gen können rechtstreue Unternehmen mit weniger Prüfungen rechnen und werden gleichzeitig vor unredlichen 
Mitbewerbern verstärkt geschützt, da letztere verstärkt in den Fokus der Prüfungen genommen werden. Durch 
eine bessere Hinweis- und Informationsverdichtung der FKS werden die Prüfungen künftig mit optimalem Res-
sourceneinsatz durchgeführt, zu deutlich höheren Beanstandungsquoten führen und damit mehr erfolgreiche Er-
mittlungsverfahren mit substanziellen Verstößen und weniger reinen Formalverstößen zur Folge haben. 


In diesem Zusammenhang werden mit diesem Gesetzentwurf die Prüfungen in den besonders für Schwarzarbeit 
und illegale Beschäftigung anfälligen Bereichen weiter priorisiert und der Katalog der für Schwarzarbeit und 
illegale Beschäftigung besonders anfälligen Branchen im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) soll 
an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. 
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Darüber hinaus werden die Prüfungen der FKS künftig moderner und stärker digital möglich sein, sodass insbe-
sondere die Prüfungsregelungen der FKS zur Personenbefragung und Geschäftsunterlagenprüfung weitere Grund-
lagen erhalten, die einen digital unterstützten Ablauf der Prüfung ermöglichen. Durch die Weiterentwicklung der 
Befugnisse bei der Personenbefragung kann die FKS künftig eigenständig geeignete Maßnahmen zur Identitäts-
überprüfung schnell und digital durchführen, ohne hierfür auf die Amtshilfe der Zusammenarbeitsbehörden an-
gewiesen zu sein. Hierdurch wird die Personenerfassung durch die FKS für alle Prüfbeteiligten beschleunigt und 
die erforderlichen Informationen können weniger eingriffsintensiv für die überprüften Personen und damit auch 
verhältnismäßig erhoben werden, da die Freiheitsrechte der Betroffenen durch die beschleunigten Prüfungen für 
einen deutlich kürzeren Zeitraum beeinträchtigt werden. Zugleich können in Zukunft erforderliche Unterlagen für 
die Prüfungen medienbruchfrei der FKS zur Verfügung gestellt werden, sodass der Prüfablauf im Idealfall für alle 
Beteiligten schneller und effektiver verläuft. 


Durch die stärker risikoorientierte Herangehensweise der FKS können ihre Ressourcen gezielter in den Bereichen 
der Bekämpfung der organisierten Kriminalität sowie der Bekämpfung der organisierten Formen der Schwarzar-
beit (schwere strukturelle Kriminalität) eingesetzt werden, in denen die größten Schäden für den Staat und die 
Gesellschaft sowie die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verursacht werden. Durch die Verbes-
serung der Ermittlungs- und Ahndungstätigkeit soll die Schwarzarbeitsbekämpfung der FKS noch schlagkräftiger 
werden. In diesem Zusammenhang soll auch die Ermittlungstätigkeit der FKS durch deren Teilnahme am polizei-
lichen Informationsverbund gestärkt werden, um den Informationsaustausch mit den Polizeibehörden und den 
weiteren Verbundteilnehmern zu verbessern sowie dem fachlichen Informationsbedarf bei der Kriminalitätsbe-
kämpfung gerecht zu werden. 


Zugleich wird die Handhabbarkeit des Straf- und Bußgeldrechts im Bereich der Bekämpfung von Schwarzarbeit 
und illegaler Beschäftigung verbessert, um die künftige Ahndung der Verstöße zu erleichtern. Um hierzu auch 
die Ahndung durch die FKS noch effektiver auszurichten, sollen die Befugnisse der Zollverwaltung zur selbstän-
digen Durchführung von Ermittlungsverfahren erweitert werden. Dadurch werden die Strafverfahren bei der 
Schwarzarbeitsbekämpfung künftig noch effektiver und praxistauglicher, ohne die Rechte der Beschuldigten und 
deren Verteidigung zu beschneiden. 


Perspektivisch kann sich auf Grundlage des Gesetzentwurfs und insbesondere nach der Realisierung eines opera-
tiven Informations- und Datenanalysesystems die gesamte Beanstandungsquote aus den Prüfungen der FKS min-
destens verdoppeln. Bis dahin wird mit der Fortentwicklung des Risikomanagements bereits eine erste Verbesse-
rung der Beanstandungsquoten ab Inkrafttreten des Gesetzes in den Folgejahren erwartet. Mit der Etablierung 
eines operativen Informations- und Datenanalysesystems ist insbesondere ein Anstieg der aufgedeckten Verstöße 
wegen Beitragsvorenthaltung gemäß § 266a des Strafgesetzbuches (StGB) mit substanziellen Schadenssummen 
zu erwarten. Da der Anteil solcher substanziellen Verstöße wegen Beitragsvorenthaltung einen Großteil der ge-
samten von der FKS aufgedeckten Schadenssumme darstellt, kann angenommen werden, dass rein rechnerisch 
ein Anstieg der von der FKS aufgedeckten Gesamtschadenssumme auf über 155 Prozent möglich ist. 


Durch den Gesetzentwurf entstehen für die Haushalte von Bund, Ländern und den Sozialversicherungen erhebli-
che Mehreinnahmen (rund 858,4 Mio. Euro bis zum Jahr 2029), insbesondere durch die Befugniserweiterungen 
und den Effizienzzuwachs (v. a. nach der technischen Realisierung des operativen Informations- und Datenana-
lysesystems) sowie der damit einhergehenden verbesserten Aufdeckung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäf-
tigung.“ 


 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregie-
rung auffordern soll,  


1. einen Gesetzentwurf vorzulegen, der 


a) die Forstwirtschaft nicht aus dem Risikokatalog nach § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 
(SchwarzArbG) streicht, sodass in der Forstwirtschaft auch zukünftig Nachweispflichten erfüllt werden, 
die eine Überprüfung durch den Zoll erleichtern, 


b) die Landwirtschaft in den Risikokatalog nach § 2a SchwarzArbG aufnimmt, 
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c) auf die vorgesehene Ausnahme für die Fleischindustrie (Artikel 20 und 21 des Regierungsentwurfs) in 
§ 2a SchwarzArbG verzichtet; 


2. Beschäftigte in Lieferdiensten und Personenbeförderung vor illegaler und prekärer Beschäftigung in Gast-
ronomie, Fahrtdiensten und Logistik zu schützen und Überprüfungen der Arbeitsbedingungen auch hier zu 
erleichtern; 


3. einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der europäischen Plattformarbeitsrichtlinie vorzulegen, um Schwarzar-
beitsverschleierung insbesondere in den Branchen der Fahr- und Lieferdienste sowie haushaltsnahen Dienst-
leistung entgegenzutreten; 


4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch umfassende, von Kontrolleinsätzen unabhängige, Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes in der Wahrnehmung ihrer Arbeitsrechte zu fördern und perspektivisch solche Maßnah-
men mit einer unabhängigen Arbeitsinspektion zu bündeln; 


5. ein in die „Initiative neue Qualität der Arbeit“ eingebettetes systematisches Präventionsprogramm des 
BMAS zu ermöglichen, das Beschäftigte und Arbeitgeber über Arbeitsrechte informiert, Beratung erleichtert 
und Transparenz über Rechte und Pflichten am Arbeitsmarkt stärkt; 


6. die Nationalen Aktionspläne gegen Arbeitsausbeutung, Zwangsarbeit und Menschenhandel zu berücksichti-
gen und insbesondere den Schutz Betroffener in den Gesetzentwurf zu integrieren, u. a. durch 


a) erweiterte Unterstützungsangebote und systematische Weiterleitung an Fachberatungsstellen, 


b) die selbständige Bescheinigung der Bedenk- und Stabilisierungsfrist durch die FKS bei Anfangsver-
dacht auf Menschenhandel, 


c) die Aufklärung über das Non-Punishment-Prinzip zum Schutz vor Strafverfolgung; 


7. das Strafverfolgungsmonopol der Staatsanwaltschaften gemäß § 152 Absatz 1 StPO zu berücksichtigen und 
die funktionale Trennung zwischen Staatsanwaltschaften und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls 
beizubehalten. 


 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion Die Linke sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordern soll, 
bei der Verfolgung von Steuerstraftaten die Arbeit der Bundesbehörden zu stärken und effizienter zu gestalten 
und auf ebensolche Änderungen bei Landesbehörden hinzuwirken. Dafür schlägt der Antrag sechs Einzelmaß-
nahmen vor. 


Außerdem sieht der Antrag vor, dass der Deutsche Bundestag sich dafür ausspricht, den aus Sicht der Fraktion 
Die Linke übermäßigen Einfluss der Finanzlobby einzudämmen, Transparenz herzustellen und folgende Geset-
zesinitiativen für notwendig zu halten: 


1. die verbindliche Offenlegungspflicht für Lobbytreffen durch Erweiterung des Lobbyregistergesetzes; 


2. die Einführung eines wirksamen „exekutiven Fußabdrucks“ im Lobbyregistergesetz, sodass nachvollziehbar 
wird, welche Akteurinnen und Akteure auf Gesetzgebungsprozesse in welcher Form Einfluss genommen 
haben; 


3. eine Veröffentlichungspflicht bei Nebeneinkünften sowie unentgeltlichen Nebentätigkeiten von Beamtinnen 
und Beamten und bei Bundesrichterinnen und -richtern. 


Schließlich soll der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordern, zentrale rechtliche Lücken zu schließen, 
die Strafverfolgung zu verschärfen und dem Bundestag folgende Gesetzesinitiativen vorzulegen: 


1. Wiedereinführung eines Verbrechenstatbestands für besonders schwere Steuerhinterziehung, um sie recht-
lich dem Betrug (§ 263 StGB) gleichzustellen und schnelle Deals zu Lasten des Steueraufkommens zu ver-
hindern; 
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2. Angleichung der Aufbewahrungsfristen für steuerlich relevante Unterlagen an die Verjährungsfristen für 


schwere Steuerstraftaten, mindestens jedoch an die Prüffristen der Behörden, um eine effektive Kontrolle 
sicherzustellen und die Arbeit der Behörden nicht zu sabotieren; 


3. Verpflichtung für Unternehmen, inkl. Finanzinstitute, digitale Daten auch in Deutschland vorzuhalten, damit 
Finanz- und Ermittlungsbehörden auf wesentliche Informationen direkt zugreifen können. Nur auf diese 
Weise können technische Manipulationen oder Datenunterdrückungen weitgehend ausgeschlossen werden; 


4. Erweiterung der Vermögensabschöpfung durch Ausweitung des § 370 Absatz 3 Nummer 5 AO (bandenmä-
ßige Begehung) auf Fälle von KapitalertragsteuerBetrug, damit auch bei Cum/Ex- und Cum/Cum-Fällen eine 
selbständige Einziehung nach § 76a Absatz 4 StGB möglich wird; 


5. Ergänzung des § 73b StGB um die Einziehung von erlangten Vorteilen „für die Tat“, um die Einziehung von 
Profiten auch bei juristischen Personen wie Banken und Unternehmen zu ermöglichen. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 7. Sitzung am 13. Oktober 2025 eine öffentliche Anhörung zu den Vorlagen 
durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stellung-
nahme: 


1. Bundesagentur für Arbeit 


2. Finanzkontrolle Schwarzarbeit 


3. Helmut Lotzgeselle, Hessisches Finanzgericht  


4. Deutscher Fleischerverband 


5. Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 


6. BDZ – Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft 


7. Zentralverband des Deutschen Handwerks 


8. Faire Mobilität, Beratungsnetzwerk des DGB 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 15. Sitzung am 5. November 2025 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimm-
enthaltung der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 21. Sitzung am 5. November 2025 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei 
Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 14. Sitzung am 5. November 2025 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion 
Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 10. Sitzung am 5. November 2025 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion 
Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 
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Der Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung hat den Gesetzentwurf in seiner 10. Sitzung am 5. No-
vember 2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD bei Stimmenthal-
tung der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Annahme. 


 


Zu Buchstabe b 


Der Innenausschuss hat den Antrag in seiner 15. Sitzung am 5. November 2025 beraten und empfiehlt mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Antrag in seiner 11. Sitzung am 5. November 2025 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 14. Sitzung am 5. November 2025 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


Der Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat hat den Antrag in seiner 9. Sitzung am 5. Novem-
ber 2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Antrag in seiner 10. Sitzung am 5. November 2025 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


Der Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Antrag in seiner 10. Sitzung am 
5. November 2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen 
die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe hat den Antrag in seiner 9. Sitzung am 5. November 
2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1930 in seiner 6. Sitzung am 8. Oktober 2025 
erstmals beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhö-
rung am 13. Oktober 2025 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 9. Sitzung am 15. 
Oktober 2025 fortgeführt und in seiner 12. Sitzung am 5. November 2025 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme 
des Gesetzentwurfs auf Drucksache 21/1930 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Der Finanzausschuss hat nach Durchführung der Anhörung am 13. Oktober 2025 die Beratung des Antrags in 
seiner 9. Sitzung am 15. Oktober 2025 fortgeführt und in seiner 12. Sitzung am 5. November 2025 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/2033. 


Zu Buchstabe c 


Der Finanzausschuss hat nach Durchführung der Anhörung am 13. Oktober 2025 die Beratung des Antrags in 
seiner 9. Sitzung am 15. Oktober 2025 fortgeführt und in seiner 12. Sitzung am 5. November 2025 abgeschlossen. 
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Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke Ablehnung des Antrags auf Drucksache 
21/2037. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD bezeichneten den vorliegenden Gesetzentwurf der Bundes-
regierung als wichtigen Schritt, um das Problem der Schwarzarbeit in Deutschland anzugehen – vor allem in 
seiner organisierten Form. Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung seien keine Kavaliersdelikte. Sie entzögen 
dem Staat jedes Jahr Milliarden, führten zu Wettbewerbsverzerrungen und träfen am härtesten diejenigen, die 
ohnehin am wenigsten Schutz hätten: Beschäftigte ohne Absicherung und ohne Stimme. 


Ein entscheidender Schritt sei die Fortentwicklung des risikobasierten Prüfansatzes für die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS), der sicherstelle, dass Kontrollen dort erfolgten, wo es die größten Missstände gebe. Dadurch 
könnten personelle Ressourcen gezielter eingesetzt werden. Mit den Regelungen sichere die Koalition die Steu-
ergerechtigkeit, schütze die kleinen und mittelständischen Betriebe vor illegaler Dumping-Konkurrenz und leiste 
einen Beitrag zum Vertrauen in den Rechtsstaat. 


Es gehe um die Bekämpfung der Schwarzarbeit in Form der Organisierten Kriminalität, deren Hintermänner oft 
aus dem Ausland agierten. Dazu wüchsen die Probleme für ehrliche Unternehmen, gerade in den Bereichen Hand-
werk, Bau und Speditionen, die mit einer illegal arbeitenden „Konkurrenz“ nicht mithalten könnten. Ein konkreter 
Schritt, um Abhilfe zu schaffen, sei die Neuaufnahme von Barbershops und Nagelstudios in den Katalog der 
Risikobranchen im Sinn des Gesetzes. Die Koalition habe den Katalog intensiv geprüft. Grundlage seien dabei 
die tatsächlichen Zahlen der FKS zu Prüfungen und eingeleiteten Verfahren. Diese Daten hätten deutlich gezeigt: 
Die Forstwirtschaft weiter im Katalog der Risikobranchen zu belassen, wie von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gefordert, wäre nicht zielführend. Auch sei es richtig, die Landwirtschaft nicht in den Katalog aufzu-
nehmen. Dort lägen weder die höchsten Risiken noch der größte Effekt von Kontrollen. Unter dem Gesichtspunkt 
eines effizienten und ressourcenschonenden Personaleinsatzes setze man den Schwerpunkt dort, wo die Probleme 
wirklich lägen. Die Regelungen dienten auch dazu, Belastungen für ehrliche Marktteilnehmer und Branchen zu 
reduzieren. So sende die Herausnahme des Fleischerhandwerks vor diesem Hintergrund ein Signal des Vertrau-
ens. Es gebe bereits heute klare gesetzliche Definitionen für die Abgrenzung zwischen Handwerk und Fleischin-
dustrie, mit denen die FKS und die anderen Zollbehörden arbeiten könnten. 


Durch mit Schwarzarbeit verbundene Delikte wie Geldwäsche, Menschenhandel oder Sozialbetrug sei der Rechts-
staat herausgefordert. Der Gesetzentwurf mache den Weg frei, damit die FKS zu einer zentralen Prüfungs- und 
Ermittlungsbehörde fortentwickelt werden könne. Die FKS werde im Sinne einer qualitativen Verdichtung ziel-
gerichteter, moderner, digitaler und schlagkräftiger ausgerichtet. Auch die Summe der von der FKS aufgedeckten 
Schäden könne durch die geplante Ausweitung der Befugnisse deutlich erhöht werden. Die FKS werde an den 
Datenverbund der Polizei und Ermittlungsbehörden angebunden. Damit werde der Zoll in die Lage versetzt, große 
Datenmengen systematisch hinsichtlich bestehender Risiken für das Auftreten von Schwarzarbeit und illegaler 
Beschäftigung auszuwerten. 


Als nächster Schritt stehe die Fortentwicklung des Vorhabens „Zoll 2030“ an, um die Behörde auf die Anforde-
rungen der Zukunft vorzubereiten. Der Zoll brauche eine gute materielle Ausstattung sowie den schnellen An-
schluss an die geplante EU-Zolldatenbank. Es gehe darum, die Hintermänner der organisierten Schwarzarbeit zu 
ermitteln, ihnen das Handwerk zu legen und ihr Vermögen einzuziehen. 


In der öffentlichen Anhörung und den Berichterstattergesprächen hätten die Koalitionsfraktionen intensiv mit 
Sachverständigen, Verbänden, den Bundesländern und dem Bundesfinanzministerium diskutiert. Ein zentraler 
Fortschritt liege als Änderungsantrag zum Gesetzentwurf vor: Plattformbasierte Lieferdienste würden nun im 
Branchenkatalog als Risikobranche erfasst. Damit reagiere man auf die Realität moderner Arbeitsformen und 
schaffe mehr Rechtssicherheit – gerade in Bereichen, in denen die Gefahr von Scheinselbstständigkeit und illega-
ler Beschäftigung hoch sei. Gleichzeitig habe die Koalition in einem weiteren Änderungsantrag die Forderungen 
der Bundesländer aufgenommen, um das Zusammenspiel der Behörden weiter zu verbessern.  


Mit den vorliegenden Änderungsanträgen sei der Entwurf nun ausgereift: Er sei zielgenau, datenbasiert und pra-
xistauglich. Die Koalition modernisiere die Werkzeuge der FKS, verbessere den Datenaustausch zwischen Be-
hörden und stärken die Bekämpfung organisierter Formen von Schwarzarbeit. Gleichzeitig achte man darauf, dass 
Digitalisierung nicht nur Technik bedeute, sondern auch Entlastung für diejenigen schaffe, die sich an die Regeln 
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hielten. Der Gesetzentwurf stärke die ehrlichen Betriebe, schütze Beschäftigte und sorge dafür, dass Regeln nicht 
nur auf dem Papier stünden, sondern auch durchgesetzt würden. 


Zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Die Koalition teile das Anliegen, Schwarzarbeit konse-
quent zu bekämpfen und faire Arbeitsbedingungen zu sichern. Genau deshalb lege man den eigenen Gesetzent-
wurf vor, der den geforderten risikobasierten Ansatz für die Prüfungen der FKS verfolge und die richtige Balance 
zwischen notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und dem Vertrauen in die Wirtschaft 
wahre. 


Zum Antrag der Fraktion Die Linke: Der Antrag beziehe sich hauptsächlich auf die Bekämpfung von Cum/Cum- 
und Cum/Ex-Gestaltungen und betreffe damit nicht den Kern des vorliegenden Gesetzentwurfs. Im Übrigen teile 
die Koalition das Ziel, Finanzkriminalität konsequent zu bekämpfen. Doch der Antrag der Fraktion Die Linke sei 
nicht zustimmungsfähig, weil er an der Realität des Vollzugs vorbeigehe und Doppelstrukturen schaffe. Die Ko-
alition stärke mit ihrem Vorgehen stattdessen bestehende Strukturen und setze auf praktische Verbesserungen. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD gaben außerdem folgende Erklärungen zu Protokoll: 


„Bezüglich der Evaluation der Regelung zur Einschränkung des Anwendungsbereichs des § 2a SchwarzArbG 
sowie des § 28a Absatz 4 SGB IV sind die Fraktionen von CDU/CSU und SPD in Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Finanzen übereingekommen, dass der Evaluationsbericht vom Bundesministerium der Finan-
zen in Abstimmung mit BMWE, BMAS, und BMEL vorgenommen wird. Für einzelne Teilaufgaben und Arbeits-
pakete der Evaluation kann eine Beauftragung Externer erfolgen.“ 


„Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD begrüßen es, dass mit dem vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur 
Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung die Digitalisierung der Arbeit der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit des Zolls vorangetrieben wird. Möglichkeiten der Digitalisierung auszuschöpfen ist wich-
tig für effizientes Verwaltungshandeln. Zugleich können Bürger und Unternehmen durch die Nutzung digitaler 
Kommunikationswege und Nachweismöglichkeiten von bürokratischem Aufwand entlastet werden. Daher soll 
zukünftig über den Inhalt des vorliegenden Gesetzentwurfs hinaus auch das Potential zur weiteren Nutzung digi-
taler Lösungen geprüft werden, etwa mit Blick auf die Branchenausnahme im Nachweisgesetz bzw. die Möglich-
keit der digitalen Nachweispflicht relevanter Dokumente.“ 


Die Fraktion der AfD betonte, der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung könne nicht über die Ver-
säumnisse von CDU/CSU und SPD in den letzten 10 Jahren hinwegtäuschen. Die Fehler und Unzulänglichkeiten 
seien von vielen Sachverständigen seitdem immer wieder aufgezeigt worden. Der KI-gestützte, risikobasierte 
Ansatz stehe bereits bei der Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls vor großen rechtlichen und IT-technischen 
Problemen. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis es auch bei der FKS zu einem Auflaufen von unbearbeiteten Da-
tensätzen kommen werde, die aus Gründen des Datenschutzes nicht bearbeitet werden könnten. Außerdem bleibe 
der Gesetzentwurf bei der notwendigen Vernetzung der Behörden und deren Datenaustausch hinter dem Notwen-
digen zurück. Es stehe zu befürchten, dass trotz der Absichtserklärungen der Koalitionsfraktionen durch den vor-
liegenden Gesetzentwurf keine Verbesserungen erzielt werden könnten.  


Die Fraktion der AfD zitierte aus einem an sie gerichteten Schreiben eines Mitarbeiters der FKS: „Sie haben die 
Herausforderung beim Bekämpfen von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit präzise und fundiert beleuch-
tet: von der Notwendigkeit stärkerer Befugnisse für die FKS über den Ausbau digitaler Tools bis hin zu Kritik an 
bürokratischen Hürden und unzureichender Ressourcenausstattung. Besonders Ihre Forderung nach einer besse-
ren Vernetzung der Behörden und einem konsequenten Einsatz gegen Finanzkriminalität spiegelt genau die Rea-
lität wider, die wir in der täglichen Praxis erleben. Ihre klare Argumentation hat nicht nur die Dringlichkeit des 
Themas unterstrichen, sondern auch konkrete Lösungsansätze aufgezeigt, die den Alltag in der FKS spürbar er-
leichtern könnten. Es ist erfrischend, einen Abgeordneten zu hören, der die Belange der Praktiker vor Ort so 
authentisch und ehrlich vertritt und sich gegen Verschwendung und Ineffizienz stemmt.“ 


Die Fraktion der AfD unterstützte den Antrag der Fraktion Die Linke. Es sei nicht die Schuld der Antragsteller, 
wenn die Bundesregierung sachfremde Regelungen an ihre eigenen Gesetzentwürfe anhänge. Es sei darüber hin-
aus nicht auszuschließen, dass gewaschene Gelder aus Cum/Cum- und Cum/Ex-Geschäften in Zusammenhang 
mit illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit stünden. Um dies zu beleuchten, müssten allerdings funktionie-
rende KI-Tools zur Auswertung der Daten zur Verfügung stehen. 
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Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN würde in seiner Konsequenz zu noch mehr Bürokratie 
führen, wenn auch die Land- und Forstwirtschaft in den Katalog der Risikobranchen aufgenommen würden. Daher 
lehnte die Fraktion der AfD diesen Antrag ab. 


Zum Gesetzentwurf der Bunderegierung enthielt sich die Fraktion der AfD, da dieser zwar schlecht gemacht, aber 
zumindest gut gemeint sei. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßte die Einführung eines risikobasierten Ansatzes für die Ar-
beit der FKS ausdrücklich. Die Kontrollen nach Schadenspotential und Risiko zu gewichten, sei sinnvoll. Nicht 
sinnvoll sei es, diese Änderung dadurch zu konterkarieren, dass man aus politischen Gründen bestimmte Branchen 
in den Risikokatalog aufnehme, während man andere herausstreiche – und dies auf Grundlage einer dünnen Da-
tenbasis. 


In der Forstwirtschaft seien im Jahr 2024 lediglich 61 Kontrollen vorgenommen worden. Daher könne man kaum 
schließen, dass es in dieser Branche kein großes Problem mit Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung gebe. 
Spätestens seit der Evaluation des Gesetzes zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Februar 2024 sei außerdem bekannt, dass die großen Indust-
riebetriebe die Ausnahmen für das Fleischerhandwerk missbrauchten. Es gebe viele Bereiche und Branchen, in 
denen die FKS auf Basis eines risikobasierten Ansatzes genau hinschauen müsse – zum Beispiel bei den Platt-
form-Lieferdiensten. Daher begrüßte die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den zu dieser Frage eingebrach-
ten Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen. 


Schließlich forderte die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Unterlegung des risikobasierten Ansatzes bei 
der FKS mit genügend Personal und Mitteln. Nur so könnten Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung tatsächlich 
bekämpft werden. 


Sie verwies auf die im Gesetzentwurf angehängte Verlängerung der Aufbewahrungsfristen von Buchungsbelegen 
von Banken, Versicherungen und Wertpapierinstituten von 8 auf 10 Jahre. Daher habe der Gesetzentwurf auch 
einen Bezug zur Bekämpfung von Cum/Cum- und Cum/Ex-Gestaltungen. Die Maßnahme sei ein wichtiger erster 
Schritt zur Nachverfolgung von Cum/Cum- und Cum/Ex-Geschäften und werde von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN ausdrücklich begrüßt. Weitere Schritte seien nun notwendig: Das Bundeszentralamt für 
Steuern und die dort tätigen Betriebsprüfer müssten angewiesen werden, ihre Priorität auf die einschlägigen gro-
ßen Fälle zu legen. Aufgrund der im Gesetzentwurf enthaltenen Fristverlängerung lehnte die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN den vorliegenden Gesetzentwurf nicht ab, sondern enthielt sich. 


Die Fraktion Die Linke betonte, zur Bewertung des vorliegenden Gesetzentwurfs komme es aus ihrer Sicht 
darauf an, ob er geeignet sei, den Schutz der Betroffenen vor Ausbeutung durch Schwarzarbeit und illegale Be-
schäftigung auszuweiten. Diese Frage müsse man mit „nein“ beantworten. Der Gesetzentwurf schaffe eine Um-
kehr weg vom Schutz der Betroffenen hin zu einer Kriminalisierung von marginalisierten und ausgebeuteten 
Menschen durch die Ausweitung von Kontrollen und anderen repressiven Maßnahmen. Diese Stoßrichtung lehne 
die Fraktion Die Linke ab, solange es keine Ausweitung der Schutzmechanismen für die Betroffenen gebe. In der 
öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf seien geeignete Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen vorgeschla-
gen worden: Das Non-Punishment-Prinzip müsse verankert und die Betroffenen müssten über ihre Rechte aufge-
klärt werden. Dazu bedürfe es eines Ausbaus der Beratungsstrukturen. Dies sei im Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung aber nicht vorgesehen. Daher lehnte die Fraktion Die Linke den Gesetzentwurf der Bundesregierung ab 
und stimmte dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 


Die Aufnahme der plattformbasierten Lieferdienste in den Katalog der Risikobranchen durch den vorliegenden 
Änderungsantrag der Koalition werfe die Frage auf, wie es die Koalition mit der Umsetzung der EU-Richtlinie 
zur Plattformarbeit in deutsches Recht halte. Der vorliegende Änderungsantrag sei bestenfalls ein Placebo und 
werde keine Wirkung entfalten, insbesondere da die Lieferdienste im ursprünglichen Gesetzentwurf bereits zum 
Teil erfasst seien. Auch hier biete der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen besseren Lösungs-
ansatz. 


Der Antrag der Fraktion Die Linke zu Cum/Cum und Cum/Ex knüpfe an die im Gesetzentwurf angehängte Ver-
längerung der Aufbewahrungsfristen von Buchungsbelegen von Banken, Versicherungen und Wertpapierinstitu-
ten von 8 auf 10 Jahre an. Die Fraktion Die Linke hätte ein eigenständiges Gesetzgebungsverfahren zu dieser 
Thematik begrüßt. Der Gesetzentwurf verlängere lediglich die Aufbewahrungsfristen und hänge diese Maßnahme 
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sachfremd an den vorliegenden Entwurf zur Schwarzarbeitsbekämpfung an. Dies lasse offen, wie die Regierungs-
koalition zukünftig mit dem Themenkomplex Cum/Cum und Cum/Ex umgehen wolle. In der öffentlichen Anhö-
rung sei deutlich geworden, dass diese Maßnahme nicht ausreichend sei, um die Aufklärungsrate bei Cum/Cum- 
und Cum/Ex-Delikten zu erhöhen. Es gebe in diesem Zusammenhang 1 700 Verdächtige, von denen gerade ein-
mal ein Prozent angeklagt sei. Gleichzeitig gehe es um eine Summe von mindestens 28,5 Milliarden Euro, die 
dringend in den öffentlichen Haushalten benötigt würden. Der wissenschaftliche Beirat im BMF habe erst kürzlich 
bundes- und europaweite Ermittlungen gefordert. Der Antrag der Fraktion Die Linke lege unterschiedliche An-
sätze vor, wie die Aufklärung von Cum/Cum und Cum/Ex vorangetrieben werden könne und sei angesichts der 
Untätigkeit der Regierungskoalition dringend notwendig. 


 


Petition 


Der Petitionsausschuss hatte dem Finanzausschuss eine Bürgereingabe zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
übermittelt. Mit der am 16. November 2024 eingereichten Petition (Ausschussdrucksache 21(7)064) wird die 
Verlängerung der im Vierten Bürokratieentlastungsgesetz verkürzten Aufbewahrungsfristen für Steuerunterlagen 
auf mindestens 15 Jahre gefordert, um der Verjährungsfrist für schwere Steuerhinterziehungen wie bei Cum/Ex 
und Cum/Cum-Gestaltungen zu entsprechen. 


Nach § 109 der Geschäftsordnung hat der Petitionsausschuss den federführenden Finanzausschuss zur Stellung-
nahme zu dem Anliegen aufgefordert. Der Finanzausschuss hat die Petition in seine Beratungen einbezogen. 


Das Anliegen des Petenten wird durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 21/1930 insofern 
aufgegriffen, als dass eine Verlängerung der Aufbewahrungsfristen von Buchungsbelegen von Banken, Versiche-
rungen und Wertpapierinstituten von 8 auf 10 Jahre vorgesehen ist (§ 257 Absatz 4 HGB). Der Antrag der Frak-
tion Die Linke auf Drucksache 21/2037 fordert darüber hinaus eine Angleichung der Aufbewahrungsfristen für 
steuerlich relevante Unterlagen an die Verjährungsfristen für schwere Steuerstraftaten, mindestens jedoch an die 
Prüffristen der Behörden. 


Zu Verlauf und Gegenstand der Ausschussberatungen wird auf den vorstehenden Bericht verwiesen. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1930 sind aus der Zusam-
menstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderungen 
finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD brachten vier 
Änderungsanträge auf Ausschussdrucksache 21(7)71 ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


Änderungsantrag 1 (plattformbasierte Lieferdienste) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Ablehnung: Die Linke 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 2 (Prüfungsbefugnisse sowie Anwendung von Duldungs- und Mitwirkungspflichten) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Ablehnung: Die Linke 


Enthaltung: AfD 
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Änderungsantrag 3 („Kleine Staatsanwaltschaft“) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Ablehnung: Die Linke 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 4 (Übergangsvorschrift) 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Ablehnung: Die Linke 


Enthaltung: AfD 


 


B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes) 


Zu Nummer 4   


Zu Buchstabe a (§ 2a Absatz 1)  


Aus Gründen der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit erfolgt in § 2a Absatz 1 Nummer 4 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes (SchwarzArbG) eine klarstellende Aufnahme der plattformbasierten Lieferdienste. Dadurch 
wird eindeutig klargestellt, dass die Überbringung von Dritten bereitgestellter Waren mittels plattformbasierter 
Lieferdienste vom Wirtschaftsbereich des „Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbes“ 
erfasst ist. Zu den plattformbasierten Lieferdiensten gehören Plattformbetreiber, die die Lieferung von Dritten 
bereitgestellter Waren, beispielsweise Essen, organisieren sowie Subunternehmen, die für einen Plattformbetrei-
ber entsprechende Lieferungen durchführen oder organisieren.  


Zu Nummer 6  


Buchstabe c – neu – (§ 4 Absatz 2)  


Mit der Änderung wird ein Anliegen des Bundesrates umgesetzt (Bundesratsdrucksache 361/25 – Beschluss; Zif-
fern 1 und 2). Die Bundesregierung hatte in ihrer Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrates eine Prü-
fung zugesagt.  


Die Befugnisse bei Prüfungen von Unterlagen und Daten werden durch den Gesetzentwurf für die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS) der Zollverwaltung neu geregelt und erweitert. Mit der Ergänzung des § 4 Absatz 2 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes (SchwarzArbG) soll ein annähernder Gleichklang der Befugnisse der FKS 
mit denen der nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Sinne des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes zuständigen Behörden erzeugt werden. Die Neuregelung soll ebenso die 
Möglichkeit stärken, die weitere Prüfung der Unterlagen und Daten an die Amtsstelle zu verlagern und dort fort-
zusetzen. Zudem ist vorgesehen, dass alternativ zur Einsichtnahme vor Ort drei weitere Varianten gleichermaßen 
für die nach Landesrecht zuständigen Behörden zur Verfügung stehen, um die Unterlagen und Daten der Prüfbe-
teiligten zu überprüfen. 


Zu Nummer 7  


Zu Buchstabe a  


Zu Doppelbuchstabe dd (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4)  


Mit der Änderung wird ein Anliegen des Bundesrates umgesetzt (Bundesratsdrucksache 361/25 – Beschluss; Zif-
fer 1). Die Bundesregierung hatte in ihrer Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrates eine Prüfung zu-
gesagt.  
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Durch den Verweis auf Prüfungen nach § 2 Absatz 1 und 3 SchwarzArbG in Satz 1 in der Angabe vor Nummer 1 
gelten die Duldungs- und Mitwirkungspflichten der Nummern 1 bis 4 grundsätzlich auch bereits bislang für die 
Prüfungen der nach Landesrecht zuständigen Schwarzarbeitsbekämpfungsbehörden. Mit der Änderung des § 5 
Absatz 1 Satz 1 Nummern 3 und 4 SchwarzArbG wird geregelt, dass die erweiterten Duldungs- und Mitwirkungs-
pflichten in den Fällen des § 2 Absatz 3 SchwarzArbG auch gegenüber den für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach diesem Gesetz nach Landesrecht zuständigen Behörden bestehen.  


Zu Nummer 8 (§ 5a Absatz 3 – neu –)  


Mit der Änderung wird ein Anliegen des Bundesrates umgesetzt (Bundesratsdrucksache 361/25 – Beschluss; Zif-
fern 1 und 2). Die Bundesregierung hatte in ihrer Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrates eine Prü-
fung zugesagt.  


Die Ergänzung des Absatzes 3 wird benötigt, um die Umsetzung der Ergänzungen in den §§ 3 und 4 Schwarz-
ArbG abzusichern, indem die Duldungs- und Mitwirkungspflichten der Prüfbeteiligten im gleichen Umfang auch 
gegenüber den nach Landesrecht zuständigen Schwarzarbeitsbekämpfungsbehörden gelten. 


Zu Nummer 12  


Zu Buchstabe b (§ 7 Absatz 1b – neu –)  


Mit der Änderung wird ein Anliegen des Bundesrates umgesetzt (Bundesratsdrucksache 361/25 – Beschluss; Zif-
fer 2). Die Bundesregierung hatte in ihrer Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrates eine Prüfung zu-
gesagt.  


Mit der Einfügung des Absatzes 1a zu § 7 SchwarzArbG wird für die Behörden der Zollverwaltung das Instrument 
des sogenannten Sammelauskunftsersuchens nunmehr auch zur Aufgabenwahrnehmung nach dem Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetz verankert. Die in der Gesetzesbegründung hierfür genannten Sachverhalte gelten auch 
für die in § 2 Absatz 3 SchwarzArbG genannten nach Landesrecht zuständigen Schwarzarbeitsbekämpfungsbe-
hörden. Insofern wird die Möglichkeit der Durchführung der sog. Sammelauskunftsersuchen mit der Einfügung 
auch auf die in § 2 Absatz 3 SchwarzArbG genannten Landesbehörden erstreckt.  


Zu Nummer 18  


Zu Buchstabe c – neu – (§ 12 Absatz 5 Satz 1 und 3)  


Mit der Änderung wird ein Anliegen des Bundesrates umgesetzt (Bundesratsdrucksache 361/25 – Beschluss; Zif-
fer 3). Die Bundesregierung hatte in ihrer Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrates eine Prüfung zu-
gesagt.  


Mit der Änderung werden die Bestimmungen des § 12 Absatz 5 SchwarzArbG dahingehend ergänzt, dass die dort 
genannten Mitwirkungsrechte der Behörden der Zollverwaltung in der bußgeldrechtlichen Hauptverhandlung 
auch für die Verwaltungsbehörden im Sinne des § 12 Absatz 1 Nummer 2 und 3 SchwarzArbG gelten. 


Zu Nummer 20  


Zu Buchstabe b (§ 14a Absatz 2)  


Zu Doppelbuchstabe bb) (Satz 2 Nummer 1) 


Mit der Änderung wird ein Anliegen des Bundesrates umgesetzt (Bundesratsdrucksache 361/25 – Beschluss; Zif-
fer 5). Die Bundesregierung hatte in ihrer Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrates eine Prüfung zu-
gesagt. 


Mit der Änderung des § 14a Absatz 2 Nummer 1 SchwarzArbG wird klargestellt, dass besonders schwere Fälle 
der in § 14a Absatz 1 Satz 1 SchwarzArbG genannten Straftaten von der Befugnis zur selbstständigen Ermitt-
lungsführung nicht erfasst sind. 


Besonders schwere Fälle waren aufgrund der damit verbundenen besonderen Schwierigkeiten der Strafsache auch 
bereits von § 14a Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 SchwarzArbG-E erfasst. Insofern erfolgt hier lediglich eine klarstel-
lende Ergänzung. 
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Zu Artikel 4 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes)  


Zu Nummer 2 (§ 27 Absatz 40a)  


Durch diese Regelung wird ein Anliegen des Bundesrates (Bundesratsdrucksache 361/25 (Beschluss), Ziffer 10) 
umgesetzt.  


Mit dem Jahressteuergesetz 2024 (JStG 2024) wurde die Regelung § 4 Nummer 4a des Umsatzsteuergesetzes 
(UStG) – Umsatzsteuerlagerregelung – nebst Anlage 1 zu § 4 Nummer 4a UStG sowie die hierzu ergangenen 
Regelungen in §§ 4 Nummer 19 Buchstabe a, 5, 10, 13, 13a, 15, 18e und 22 UStG aufgehoben. Um die Besteue-
rung der vor dem 1. Januar 2026 nach der bis zum 31. Dezember 2025 geltenden Fassung des § 4 Nummer 4a 
UStG von der Steuer befreiten Umsätze bei Auslagerung nach dem 31. Dezember 2025 rechtsklar sicherzustellen, 
sind für einen Übergangszeitraum die vorgenannten Regelungen in der jeweils am 31. Dezember 2025 geltenden 
Fassung weiterhin anzuwenden. Dies beinhaltet für den Übergangszeitraum auch die inhaltliche Weitergeltung 
der Steuerbefreiung für Umsätze nach § 4 Nummer 4a Satz 1 Buchstabe b für bis zum 01. Januar 2026 eingela-
gerte Gegenstände bis zu deren Auslagerung.  


Zur Begrenzung des Übergangszeitraumes gelten zum 31. Dezember 2029 alle bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
ausgelagerten Gegenstände als ausgelagert im Sinne des § 4 Nummer 4a Satz 1 Buchstabe a Satz 3 UStG in der 
bis zum 31. Dezember 2025 geltenden Fassung. 


 


Zu Artikel 12 (Änderung des Vierten Sozialgesetzbuches)  


Zu Nummer 2 (§ 28a Absatz 4 Satz 1)  


Durch die neue Nummer 2 wird die Folgeänderung zur deklaratorischen Änderung des § 2a SchwarzArbG umge-
setzt. Die Wirtschaftsbereiche des § 2a SchwarzArbG werden in den wortgleichen Katalog der sofortmeldepflich-
tigen Wirtschaftsbereiche und Wirtschaftszweige aufgenommen, um eine wirksame und rechtssichere Durchset-
zung der Vorgaben des § 28a Absatz 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) zu ermöglichen. 


 


Zu Artikel 23 (Inkrafttreten)  


Die Übergangsregelung in § 27 Absatz 40a UStG tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft, da die Aufhebung der Um-
satzsteuerlagerregelung durch das JStG 2024 zu diesem Zeitpunkt in Kraft tritt. 
 


 


Berlin, den 5. November 2025 


Anja Karliczek 
Berichterstatterin 


Kay Gottschalk 
Berichterstatter 
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 21/1975, 21/2468 –


Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung der Freizone Cuxhaven und zur Änderung 
weiterer Vorschriften  


b) zu dem Antrag der Abgeordneten Bernd Schattner, Stephan Protschka,
Peter Felser, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 21/604 –


Spürbare Entlastung der heimischen Landwirtschaft – Agrardieselrückerstattung 
sofort rückwirkend einführen 


A. Problem
Zu Buchstabe a


Das wirtschaftliche Bedürfnis zur Aufrechterhaltung der Freizone Cuxhaven steht 
in keinem sinnvollen Verhältnis zum administrativen und personellen Aufwand 
der Wirtschaftsbeteiligten und der Zollverwaltung, insbesondere, weil sich im 
Rahmen von Änderungen des europäischen Zollrechts die Regelungen zu Forma
litäten in Freizonen denen in anderen Seehäfen, die keinen Freizonenstatus besit
zen, angeglichen haben. 


Die Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG als Betreiberin der Freizone Cuxhaven 
hat vor diesem Hintergrund die Aufhebung des Freizonenstatus bei der Gene
ralzolldirektion beantragt. 


Zudem besteht aufgrund umfangreicher Änderungen des europäischen Zollrechts 
in den letzten Jahren Anpassungsbedarf hinsichtlich nationaler Zollvorschriften. 
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Die Steuerentlastung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (sog. „Agrardie
sel“) nach § 57 des Energiesteuergesetzes läuft zum 31. Dezember 2025 aus. Ein 
Auslaufen der Regelung würde die Energiepreise für Unternehmen erhöhen und 
damit die Rahmenbedingungen für Investitionen verschlechtern. 


Zu Buchstabe b 


Nach Ansicht der Fraktion der AfD führt die im Jahr 2023 beschlossene schritt
weise Abschaffung der Agrardieselrückvergütung bis zum Jahr 2026 zu erhebli
chen Mehrbelastungen für landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland. Beson
ders betroffen seien kleine und mittlere Betriebe. Die ohnehin schwierige wirt
schaftliche Lage der heimischen Landwirtschaft werde durch steigende Produkti
onskosten, hohe Umweltstandards und globale Marktrisiken weiter verschärft. 
Die Abschaffung der Rückvergütung in Deutschland schwäche die Wettbewerbs
fähigkeit deutscher Betriebe und gefährde ihre Position auf dem Binnenmarkt. 


B. Lösung
Zu Buchstabe a


Mit diesem Gesetz wird die Freizone Cuxhaven aufgehoben.


Einzelne Regelungen der Abgabenordnung (AO), des Zollverwaltungsgesetzes 
(ZollVG) und des Gesetzes zur Ausführung der zoll- und steuerrechtlichen Best
immungen des NATO-Truppenstatuts, des Zusatzabkommens zum NATO-Trup
penstatut hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten auslän
dischen Streitkräfte und des Protokolls und der Abkommen betreffend die in der 
Bundesrepublik Deutschland errichteten internationalen militärischen Hauptquar
tiere (Truppenzollgesetz – TrZollG) werden unter Berücksichtigung neuerer 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Ausgestaltung von Blanket
ten zur Bewehrung des Unionsrechts (EU-Blankette) an die Verordnung (EU) Nr. 
952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur 
Festlegung des Zollkodex der Union (UZK) angepasst. Im ZollVG werden über
dies die Vorgaben weiterer EU-Regelungen national umgesetzt. 


Die im Gesetz bestehenden Ahndungsnormen werden aktualisiert und insbeson
dere die Verweisungen an das nunmehr geltende Recht angepasst. 


Die Steuerentlastung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (sog. „Agrardie
sel“) nach § 57 Energiesteuergesetz wird wieder eingeführt, um die Energiesteu
erlast für landwirtschaftliche Unternehmen bei den Energiepreisen nicht zu erhö
hen.  


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss redaktionelle Anpassungen am 
Gesetzentwurf. 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 21/1975, 21/2468 in geänder
ter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen 
die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthal
tung der Fraktionen AfD und Die Linke. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der AfD sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun
desregierung auffordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der 


1. die Agrardieselrückerstattung in Höhe von 21,48 Cent pro Liter rückwirkend
zum 1. Januar 2024 wiedereinführt;


2. die CO₂-Bepreisung auf Dieselkraftstoffe schnellstmöglich abschafft.
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Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/604 mit den Stimmen der Frak
tionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen 
die Stimmen der Fraktion der AfD. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 


Im Einzelplan 08 (Zollverwaltung und ITZBund) entstehen durch das Gesetz im 
Finanzplanungszeitraum Ausgaben in Höhe von rund 36 051 000 Euro. 


Im Jahr 2027 wird für den Bund mit Mindereinnahmen in Höhe von 
321 000 000 Euro und in den folgenden Jahren mit jährlich 430 000 000 Euro ge
rechnet. Dem gegenüber wird im Jahr des Inkrafttretens mit Mehreinnahmen in 
Höhe von 50 000 Euro und in den folgenden Jahren mit jährlich 68 000 Euro ge
rechnet. 


Im Einzelnen entstehen der Zollverwaltung (Bund), Kapitel 0813, im Jahr 2026 
Ausgaben für die IT-Anpassung des Zollportals und des IT-Verfahrens ADLER 
in Höhe von rund 200 000 Euro. Außerdem ist mit Personalkosten inklusive per
sonalbezogenen Sachkosten sowie Versorgungsrücklagen in Höhe von 5 106 000 
Euro zu rechnen. Ab dem Jahr 2027 erhöhen sich die Ausgaben für Personal und 
personalbezogene Sachkosten inklusive Versorgungsrücklagen auf insgesamt 
10 238 000 Euro. Für die nach dem Gesetz neu hinzukommenden Aufgaben ist 
im Bereich der Zollverwaltung ab dem Jahr des Inkrafttretens ein dauerhafter Per
sonalmehrbedarf von insgesamt 101 Arbeitskräften (AK) (76 mD und 25 gD) er
forderlich. Beim Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund), Kapitel 0816, 
entstehen durch das Gesetz im Jahr 2027 einmalige Sachausgaben in Höhe von 
rund 30 000 Euro sowie jährliche Sachausgaben in Höhe von 26 000 Euro. 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im 
Einzelplan 08 ausgeglichen werden.  


Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keine Kosten. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Zu Buchstabe a 


Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.  


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Zu Buchstabe a 


Es entsteht ein jährlicher Personalmehraufwand in Höhe von 7 860 000 Euro, der 
sich vollständig aus dem Aufwuchs von Bürokratiekosten aus Informationspflich
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ten ergibt. Der Personalmehraufwand entsteht durch die Wiedereinführung der 
Steuerentlastung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft.  


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Zu Buchstabe a 


Es entsteht für die Zollverwaltung jährlicher Personalmehraufwand in Höhe von 
4 728 000 Euro. Ferner entstehen für die Zollverwaltung geringfügige jährliche 
und einmalige Sachkosten. Für die notwendige IT-Anpassung entsteht einmaliger 
Sachaufwand in Höhe von rund 200 000 Euro. Für das ITZBund entsteht kein 
Personalaufwand. Es entstehen dem ITZBund geringfügige einmalige und jährli
che Sachaufwendungen. 


Durch die weiteren Regelungen entsteht für den Bund ein geringfügiger Erfül
lungsaufwand. 


Umstellungsaufwand im Zusammenhang mit der Aufhebung der Freizone 
Cuxhaven für die öffentlichen Haushalte entsteht nicht. Der Betreiber hat zuge
sagt, die Kosten für einen Rückbau des Zollzauns zu übernehmen.  


F. Weitere Kosten 
Zu Buchstabe a 


Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das 
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag diskutiert keinen weiteren Kosten.  
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/1975, 21/2468 mit folgenden Maß
gaben, im Übrigen unverändert anzunehmen: 


1. Artikel 2 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt: 


,3. § 373 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz 1 ersetzt: 


„Wer gewerbsmäßig Einfuhr- oder Ausfuhrabgaben hinterzieht, wird 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.“‘ 


2. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In § 2 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Absatz 4 Satz 1“ 
durch die Angabe „Absatz 3 Satz 1“ ersetzt. 


bb) In § 2 Absatz 4 wird die Angabe „Absätzen 1 und 3“ durch 
die Angabe „Absätzen 1 und 2“ ersetzt. 


b) Nummer 13 wird wie folgt geändert: 


aa)  In § 31 Absatz 1 Nummer 2 und 3 wird jeweils die Angabe 
„Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz 2“ ersetzt. 


bb) In § 31a Satz 1 wird die Angabe „§ 32“ durch die Angabe 
„§ 31“ ersetzt. 


3. In Artikel 4 Nummer 20 wird in § 26 Absatz 1 Nummer 5 nach der 
Angabe „6“ die Angabe „oder“ eingefügt; 


b) den Antrag auf Drucksache 21/604 abzulehnen. 


Berlin, den 5. November 2025 


Der Finanzausschuss 


Christian Görke 
amtierender Vorsitzender 


 
 


 
 


Michael Thews 
Berichterstatter 


Sascha Müller 
Berichterstatter 
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Bericht der Abgeordneten Michael Thews und Sascha Müller 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/1975, 21/2468 in seiner 31. Sitzung am 
9. Oktober 2025 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Wirtschaft und 
Energie und dem Verkehrsausschuss zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist nach § 96 GO-BT 
beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 21/604 in seiner 14. Sitzung am 26. Juni 2025 dem 
Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss für Wirtschaft und 
Energie, dem Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat und dem Verkehrsausschuss zur Mitberatung 
überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu Buchstabe a 


Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Freizone Cuxhaven aufgehoben wird. 


Der Entwurf enthält zudem notwendige Anpassungen von derzeitigen Bezugnahmen auf die Verordnung (EG) 
Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften an die Verord
nung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des 
Zollkodex der Union und redaktionelle Anpassungen an die neue deutsche Rechtschreibung. 


Folgende Maßnahmen sind dabei hervorzuheben: 


1. Aktualisierung bußgeldrechtlicher Vorschriften 


Dazu werden zum einen die bestehenden Ahndungsnormen im Gesetz aktualisiert und insbesondere die Verwei
sungen an das nunmehr geltende Recht angepasst. Aus Gründen der Normenbestimmtheit werden nunmehr die 
Ermächtigungsgrundlagen für die Festlegung von Ahndungstatbeständen im Verordnungswege unmittelbar im 
ZollVG und im TrZollG verortet. Die Ahndungsnormen werden unter Berücksichtigung der jüngeren verfas
sungsgerichtlichen Rechtsprechung in beiden Gesetzen umfassend aktualisiert. Zeitgleich werden die Bußgeld
rahmen des ZollVG für alle Zuwiderhandlungen auf mindestens 30 000 Euro angehoben und damit ein Gleich
klang mit den Vorschriften des Außenwirtschaftsgesetzes geschaffen. 


2. Regelung zu den IT-Verfahren der Zollverwaltung 


Mit der hierzu neu eingefügten Regelung soll eine mit Inkrafttreten des Unionszollkodex anpassungsbedürftige 
Regelung zu den IT-Verfahren der Zollverwaltung in der Zollverordnung (ZollV) abgelöst und in das Gesetz 
übernommen werden. 


3. Kraftfahrzeugsteuergesetz 2002 


Das Kraftfahrzeugsteuergesetz 2002 enthält in § 9 gleitende Verweise auf die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord
nung, die wegen deren Novelle in statische Verweise zu ändern sind. Der Bundesgerichtshof hat am 15.12.2022 
– 1 StR 295/22 – entschieden, dass ein Verstoß gegen die in der Kraftfahrzeugsteuer-Durchführungsverordnung 
(KraftStDV) verankerten Steuererklärungspflichten (§ 15 Absatz 1 KraftStDV) nicht zur Strafbarkeit wegen einer 
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Steuerhinterziehung nach § 370 Absatz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung (AO) führt, da die Pflicht allein in der 
Durchführungs-Verordnung nicht den Anforderungen gemäß Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG) ge
nügt. Demnach kann eine Tat nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat 
begangen wurde. Diese Erklärungspflichten sind daher aus der Verordnung in das Kraftfahrzeugsteuergesetz 2002 
zu überführen, um die entstandene Ahndungslücke zeitnah zu schließen. 


4. Energiesteuergesetz 


Die Steuerentlastung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (sog. „Agrardiesel“) wird wieder eingeführt. 


Zu Buchstabe b 


Der Antrag der Fraktion der AfD sieht vor, dass der Deutsche Bundestag 


I. die Problematik der Abschaffung der Agrardieselrückerstattung wie im Antrag beschrieben feststellt und 


II. die Bundesregierung auffordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der 


1. die Agrardieselrückerstattung in Höhe von 21,48 Cent pro Liter rückwirkend zum 1. Januar 2024 wiederein
führt; 


2. die CO₂-Bepreisung auf Dieselkraftstoffe schnellstmöglich abschafft. 


III. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 14. Sitzung am 5. November 2025 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und Die Linke Annahme. 


Der Verkehrsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 12. Sitzung am 5. November 2025 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und Die Linke Annahme. 


Zu Buchstabe b 


Der Haushaltsausschuss hat den Antrag in seiner 15. Sitzung am 10. September 2025 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen 
der Fraktion der AfD Ablehnung. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 6. Sitzung am 10. September 2025 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke 
gegen die Stimmen der Fraktion der AfD Ablehnung. 


Der Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat hat den Antrag in seiner 6. Sitzung am 10. Sep
tember 2025 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD Ablehnung. 


Der Verkehrsausschuss hat den Antrag in seiner 6. Sitzung am 10. September 2025 beraten und empfiehlt mit 
den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen 
der Fraktion der AfD Ablehnung. 


IV. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/1975, 21/2468 in seiner 12. Sitzung am 5. No
vember 2025 erstmalig und abschließend beraten. 
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Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD und Die Linke Annahme 
des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 21/604 in seiner 12. Sitzung am 5. November 2025 erstmalig 
und abschließend beraten. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD Ablehnung des Antrags. 


 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD begrüßten den Gesetzentwurf. Die Aufhebung der Freizone 
Cuxhaven beseitige eine heute überholte institutionelle Sonderstruktur und entlaste Betreiber und Staat. Die Auf
rechterhaltung der Freizone Cuxhaven stehe in keinem sinnvollen Verhältnis mehr zum administrativen und per
sonellen Aufwand für die Beteiligten und die Zollverwaltung. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen umfassenden 
Anpassungen in zoll- und steuerrechtlichen Vorschriften beseitigten formale Ungleichgewichte, sparten Verwal
tungskosten und schafften rechtliche Klarheit.  


Darüber hinaus setze man ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um und führe die früher bestehende Agrardie
selrückerstattung für die deutsche Land- und Forstwirtschaft wieder vollständig ein. Zu diesem Zweck werde § 57 
Energiesteuergesetz neugefasst. Mit der vollständigen Wiedereinführung der Agrardieselrückerstattung stärke 
man die Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstbetriebe insbesondere gegenüber der europäischen Konkur
renz, federe Energiepreissteigerungen ab und sorge für Planungs- und Investitionssicherheit. Gerade in Zeiten 
hoher Betriebskosten und struktureller Herausforderungen sei das ein wichtiger Schritt für die Stabilität des länd
lichen Raums. Nur eine wirtschaftlich konkurrenzfähige Landwirtschaft könne die Herausforderungen auf den 
Agrarmärkten bewältigen und die autonome Nahrungsmittelerzeugung stemmen. 


Die Neuregelung trete am 1. Januar 2026 in Kraft und schließe direkt an die bisherige Regelung an, die Ende 2025 
auslaufe. Man gewährleiste damit einen nahtlosen Übergang für die Betriebe. Die Steuerentlastung betrage 21,48 
Cent je Liter Agrardiesel oder gleichgestellter Kraftstoffe. Die damit verbundenen Steuermindereinnahmen von 
321 Millionen Euro im ersten Jahr und 430 Millionen in den Folgejahren halte man im Hinblick auf die Bedeutung 
der Landwirtschaft für vertretbar. 


Die Koalitionsfraktionen wiesen auf die in der letzten Legislaturperiode eingeführte Tarifglättung für Landwirte 
hin, mit der die auslaufende Agrardieselrückvergütung kompensiert werden sollte. Diese Tarifglättung werde trotz 
der Wiedereinführung der Rückvergütung weiterlaufen und die Landwirte in Deutschland entsprechend entlasten. 


Die Koalitionsfraktionen lehnten den Antrag der Fraktion der AfD ab, der eine rückwirkende Agrardieselrück
vergütung ab dem 1. Januar 2024 vorschlage. Dem Antrag fehle ein Konzept zur Gegenfinanzierung. Der Bun
deshaushalt 2024 sei bereits beschlossen. Für eine derartige Maßnahme seien keine Mittel vorgesehen. Darüber 
hinaus behandle die Fraktion der AfD das Thema sehr widersprüchlich. Während die AfD im vergangenen Jahr 
noch 42 Cent pro Liter als Agrardieselrückerstattung gefordert habe, betrage die Forderung nun 21,48 Cent pro 
Liter, rückwirkend ab dem 1. Januar 2024. Im Grundsatzprogramm der AfD würden Subventionen sogar grund
sätzlich abgelehnt. 


Die Fraktion der AfD begrüßte die Aufhebung der Freizone Cuxhaven. Sie kritisierte jedoch das ihrer Ansicht 
nach undemokratische und intransparente Omnibus-Verfahren, mit dem daneben die Agrardieselrückerstattung 
wiedereingeführt werde. Aus diesem Grund enthielt sich die Fraktion der AfD insgesamt zum Gesetzentwurf. 


Die Fraktion der AfD machte auf ihren Antrag vom 16. Januar 2024 auf Drucksache 20/10055 mit dem Titel 
„Deutsche Bauern nicht erneut belasten – Steuervergünstigung für Agrardiesel“ und einem weiteren Antrag vom 
7. Oktober 2024 mit dem Titel „Einführung eines echten Agrardiesels für Landwirte“ aufmerksam. 


Sie kritisierte, dass die von der Ampelkoalition beschlossene schrittweise Abschmelzung der Agrardieselrücker
stattung in den Jahren 2024 und 2025 beibehalten werde. Aus diesem Grund fordere die Fraktion der AfD, die 
vollständige Agrardieselvergütung in Höhe von 21,48 Cent pro Liter rückwirkend zum 1. Januar 2024 einzufüh
ren. Zudem setze man sich für eine Verdopplung der Agrardieselrückvergütung ein. 
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Die Fraktion der AfD habe hinsichtlich der Frage der Gegenfinanzierung in den Haushaltsdebatten mehrere Vor
schläge unterbreitet, darunter eine Reduzierung der Ukraine-Unterstützung, der Beiträge zum EU-Haushalt und 
der Ausgaben für Entwicklungshilfe. 


Auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützte die Aufhebung der Freihandelszone Cuxhaven. 
Das Vorhaben stamme im Kern aus der Zeit der Ampelkoalition und habe in der letzten Legislaturperiode auf
grund der Diskontinuität nicht mehr abgeschlossen werden können. Es sei nun richtig, diesen Schritt nachzuholen. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnte insgesamt den Gesetzentwurf ab, da die Regierungskoalition 
dieses klar abgegrenzte Thema mit der Wiedereinführung der Agrardieselvergütung verknüpft habe. Dies seien 
zwei völlig verschiedene Fragen, was das Gesetzgebungsverfahren eher unübersichtlicher als klarer mache.  


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe sich in der vorherigen Regierung im vergangenen Jahr auf ein 
schrittweises Auslaufen der Agrardieselrückvergütung geeinigt. Dies sei das Ergebnis intensiver und auch schwie
riger Verhandlungen gewesen, aber am Ende ein tragfähiger Kompromiss. An diesem Kompromiss sollte nach 
Ansicht der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN festgehalten werden. Dieser Kompromiss sei zwar nicht der 
ursprüngliche Grund, aber der Auslöser für erhebliche Proteste aus den Reihen der Landwirtschaft und darüber 
hinaus gewesen. Die Rückvergütung werde von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als klimaschädliche 
Subvention von rund einer halben Milliarde Euro jährlich betrachtet. Ihr schrittweiser Abbau sei klimapolitisch 
richtig. Wie bei allen Ausnahmeregelungen gebe es jedoch Abgrenzungsschwierigkeiten, zum Beispiel bei Con
tainerbaumschulen, wie auch in der Stellungnahme des Bundesrats erwähnt werde. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betonte, dass man in der vorherigen Regierung für Planbarkeit gesorgt 
habe. Das Auslaufen sei in Stufen erfolgt, damit sich die Betriebe darauf hätten einstellen können. Viele landwirt
schaftliche Betriebe hätten diese Entscheidung bereits in ihre Investitionen eingerechnet und begonnen, ihre Ma
schinenflotten umzustellen. Sehr viele Maschinen, etwa die Hälfte der landwirtschaftlichen Maschinen, ließen 
sich bereits elektrifizieren. Wenn nun erneut umgesteuert und die Agrardieselrückvergütung wieder eingeführt 
werde, stelle man die Investitionsentscheidungen dieser Betriebe infrage. Die Kostenrechnungen in den Betrieben 
würden sich dann völlig ändern. Politik müsse verlässliche Rahmenbedingungen schaffen, um Planbarkeit und 
Glaubwürdigkeit zu gewährleisten. Wenn Zusagen oder Übergangsfristen ständig geändert würden und keine 
Planbarkeit entstünde, verliere man Vertrauen. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stimmte dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zu, der vor 
allem redaktionelle Anpassungen enthalte.  


Sie lehnte den Antrag der Fraktion der AfD ab und wies bezüglich der Forderung einer Abschaffung der CO2-
Bepreisung auf Dieselkraftstoff darauf hin, dass ab 2027 die nationale CO2-Bepreisung ohnehin für alle abge
schafft und durch den ETS (Emissionshandelssystem) II ersetzt werde. 


Die Fraktion Die Linke brachte ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass das im Koalitionsvertrag ver
einbarte Vorhaben der Wiedereinführung der Agrardieselrückerstattung in diesem Gesetzentwurf nicht explizit 
im Titel erwähnt werde und stattdessen die Aufhebung der Freizone Cuxhaven in den Vordergrund gestellt werde. 
Die Fraktion Die Linke unterstütze die Aufhebung der Freizone Cuxhaven. 


Die Fraktion Die Linke wies darauf hin, dass die schrittweise Abschaffung der Agrardieselvergütung in der letzten 
Legislaturperiode zu den Bauernprotesten geführt habe. Die Abschaffung der Agrardieselvergütung sei dabei der 
unmittelbare Anlass gewesen, jedoch nicht der eigentliche Grund für die Proteste. Vielmehr sei eine Vielzahl von 
Regelungen im Bereich der Landwirtschaft betroffen gewesen. Man habe sich damals mit den Landwirten solida
risiert, insbesondere vor dem Hintergrund des Höfesterbens und der zusätzlichen Benachteiligungen, denen die 
Landwirte ausgesetzt gewesen seien, während andere Branchen von ähnlichen Maßnahmen verschont geblieben 
seien. Diese Regelungen sei nach Auffassung der Fraktion Die Linke ungerechtfertigt gewesen. 


Die Wiedereinführung der vollständigen Agrardieselrückerstattung sei aus Sicht der Fraktion Die Linke nicht der 
„Weisheit letzter Schluss“, da klimapolitisch andere Schwerpunkte gesetzt werden müssten. Aus diesem Grund 
enthalte sich die Fraktion Die Linke insgesamt zum Gesetzentwurf. 


Die Fraktion Die Linke erklärte hinsichtlich des Antrags der Fraktion der AfD, dass die Inszenierung der AfD als 
„Schutzpatronin der Landwirte“ nicht glaubhaft sei. Die AfD lehne grundsätzlich Subventionen ab, und ihre Aus
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führungen seien teilweise dem Spektrum der Klimawandelleugnung zuzuordnen. Daher lehne man den Antrag 
der Fraktion der AfD ab. 


 


Vom Ausschuss angenommener Änderungsantrag 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1975 sind aus der Maß
gabe in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderungen finden 
sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD brachten einen Ände
rungsantrag auf Ausschussdrucksache 21(7)?? ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag der Fraktionen CDU/CSU und SPD (Stichwort: Redaktionelle Anpassungen aufgrund Bürover
sehens)  


 


Zustimmung: CDU/CSU, AfD, SPD, B90/GR, Die Linke 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


 


B. Besonderer Teil 
Zu Nummer 1 (Änderung der Abgabenordnung - § 373 Absatz 1 Satz 1 AO) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.  


Statt, wie auch in der Gesetzesbegründung erläutert, den gesamten Tatbestand „oder gewerbsmäßig durch Zuwi
derhandlungen gegen Monopolvorschriften Bannbruch begeht“ zu streichen, wurde im jetzigen Gesetzentwurf 
versehentlich nur das Wort „begeht“ gestrichen. Dies ist zu korrigieren. 


Zu Nummer 2 (Änderung des Zollverwaltungsgesetzes) 


Zu Buchstabe a (§ 2 ZollVG) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 


Die Vorschrift wurde nach dem HdR 2024 neu gefasst, die Nummerierung der Absätze wurde im Rahmen der 
Rechtsförmlichkeitsprüfung angepasst. Absatz 2 alte Form ist dabei weggefallen. § 2 wurde mit 5 Absätzen neu 
gefasst. Die Verweise hätten in diesem Zuge ebenfalls angepasst werden müssen. Dies wird hiermit nachgeholt. 


Zu Buchstabe b (§§ 31 und 31a ZollVG) 


Zu Buchstabe aa  


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung 


§ 2 wurde nach dem HdR 2024 neu gefasst, die Nummerierung der Absätze wurde im Rahmen der Rechtsförm
lichkeitsprüfung angepasst. Absatz 2 alte Form ist dabei weggefallen § 2 wurde mit 5 Absätzen neu gefasst. Die 
Verweise in § 31 Absatz 1 hätten in diesem Zuge ebenfalls angepasst werden müssen. Dies wird hiermit nachge
holt. 


Zu Buchstabe bb 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.  
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Die Regelung zur Einziehung von Barmitteln fand sich ursprünglich in § 31 Absatz 10. Im Rahmen der Rechts
förmlichkeitsprüfung wurde festgestellt, dass eine neue Bezeichnung als § 31a erforderlich ist. Die Vorschrift 
wurde nach dem HdR 2024 neu gefasst. Durch ein Büroversehen wurde fälschlicherweise ein Verweis in „§ 32“ 
statt auf „§ 31“ festgelegt. Die Regelung geht in der jet-zigen Form ins Leere. 


Zu Nummer 3 (Änderung des Truppenzollgesetzes - § 26 Absatz 1 Nummer 5) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 


Der Satz ist aufgrund eines Redaktionsversehens nicht vollständig. Es handelt sich um eine Aufzählung an deren 
Ende als Alternative zu Zuwiderhandlungen gegen die vorgenannten Rechtsverordnungen auch eine Zuwider
handlung gegen eine vollziehbare Anordnung auf deren Grundlage benannt wird. Der Sinn wird nicht mehr klar, 
weil ein „oder“ fehlt. Der vollständige Satz muss lauten: „Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
… 5. einer Rechtsverordnung nach § 25 Absatz 1 Nummer 1, 3, 5 oder 6 oder einer vollziehbaren An-ordnung 
aufgrund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit …“.... 


Finanzielle Auswirkungen 


keine 


Erfüllungsaufwand und weitere Gesetzesfolgen 


Unverändert gegenüber dem vorliegenden Gesetzentwurf.  
 


Berlin, den 5. November 2025 


Michael Thews 
Berichterstatter 


Sascha Müller 
Berichterstatter 


 
 


 





		1. Artikel 2 Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

		2. Artikel 3 wird wie folgt geändert:

		a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

		b) Nummer 13 wird wie folgt geändert:



		3. In Artikel 4 Nummer 20 wird in § 26 Absatz 1 Nummer 5 nach der Angabe „6“ die Angabe „oder“ eingefügt;
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Anwendungsregelung 


Dieses Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Es ersetzt das BMF-Schreiben  
vom 29. September 2020 (BStBl I Seite 972) und ist vorbehaltlich der Rn. 11 und 30 für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2030 (§ 52 Absatz 4 Satz 21 und Absatz 37c EStG) 
anzuwenden. Die monatlichen Pauschalen nach den Rn. 23 und 24 des BMF-Schreibens vom 
29. September 2020 (a. a. O.) sind letztmalig auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der 
für einen vor dem 1. Januar 2026 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf 
sonstige Bezüge, die vor dem 1. Januar 2026 zufließen. 


Nach Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gelten für die Anwendung der 
einkommensteuerlichen und lohnsteuerlichen Vorschriften des Gesetzes zur steuerlichen 
Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr vom 7. November 2016 (BGBl. I Seite 2498, 
BStBl I Seite 1211) und des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I Seite 2451, 
BStBl 2020 I Seite 17) die folgenden Grundsätze (Änderungen gegenüber dem BMF-Schreiben 
vom 29. September 2020 (a. a. O.) sind durch Fettschrift hervorgehoben): 


Inhaltsverzeichnis 


1. Überblick über die Regelungen 


2. Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 46 EStG 


2.1 Steuerbefreiung des vom Arbeitgeber unentgeltlich oder verbilligt gestellten Ladestroms 
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2.2 Steuerbefreiung der zeitweisen unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung einer 


betrieblichen Ladevorrichtung an den Arbeitnehmer 


3. Steuerliche Behandlung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten 


3.1 Ermittlung der tatsächlichen Stromkosten 


3.2 Strompreispauschale 


4. Pauschalierung der Lohnsteuer nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG 


4.1 Unentgeltliche oder verbilligte Übereignung der Ladevorrichtung 


4.2 Pauschalierung der Lohnsteuer für Zuschüsse des Arbeitgebers 


5. Reisekosten 


6. Zusätzlichkeitsvoraussetzung 


7. Aufzeichnungen im Lohnkonto 


1. Überblick über die Regelungen 


1 Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr  
vom 7. November 2016 (a. a. O.) wurden vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische 
Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder 
eines verbundenen Unternehmens (§ 15 des Aktiengesetzes - AktG) und für die zeitweise zur 
privaten Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung von der Einkommensteuer befreit 
(§ 3 Nummer 46 EStG). 


2 Der Arbeitgeber hat auch die Möglichkeit, die Lohnsteuer für geldwerte Vorteile aus der 
Übereignung einer Ladevorrichtung sowie für Zuschüsse zu den Aufwendungen des Arbeit-
nehmers für den Erwerb und für die Nutzung einer Ladevorrichtung pauschal mit 25 Prozent zu 
erheben (§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG). 


3 Voraussetzung ist jeweils, dass die geldwerten Vorteile und Leistungen sowie die Zuschüsse 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden, vgl. Rn. 39. 


4 Die Regelungen gelten seit dem 1. Januar 2017 und ihr Anwendungszeitraum wurde mit dem 
Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (a. a. O.) bis zum 31. Dezember 2030 (§ 52 
Absatz 4 Satz 21 und Absatz 37c EStG) verlängert. 


2. Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 46 EStG 


5 Die Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 46 EStG gilt für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische Aufladen eines Elektro-
fahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2, 2. Halbsatz 
und Satz 3, 2. Halbsatz EStG an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers oder 
eines verbundenen Unternehmens (§ 15 AktG) und für die dem Arbeitnehmer zur privaten 
Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung.  
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2.1 Steuerbefreiung des vom Arbeitgeber unentgeltlich oder verbilligt gestellten 
Ladestroms 


a) Elektrofahrzeuge 


6 Elektrofahrzeuge im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2, 2. Halbsatz und Satz 3, 2. Halbsatz 
EStG sind Kraftfahrzeuge, die ausschließlich durch einen Elektromotor angetrieben werden, 
der ganz oder überwiegend aus mechanischen oder elektrochemischen Energiespeichern oder 
aus emissionsfrei betriebenen Energiewandlern gespeist wird. Elektrofahrzeuge sind danach 
z. B.: 


a) reine Batterieelektrofahrzeuge im Sinne des § 2 Nummer 2 Elektromobilitätsgesetz 
(EmoG), bei denen es sich um Kraftfahrzeuge mit einem Antrieb handelt, dessen 
Energiewandler ausschließlich elektrische Maschinen sind und dessen Energiespeicher 
zumindest von außerhalb des Fahrzeugs wieder aufladbar sind und 


b) Brennstoffzellenfahrzeuge im Sinne des § 2 Nummer 4 EmoG, bei denen es sich um 
Kraftfahrzeuge mit einem Antrieb handelt, dessen Energiewandler ausschließlich aus 
den Brennstoffzellen und mindestens einer elektrischen Antriebsmaschine besteht. 


7 Nach dem Verzeichnis des Kraftfahrtbundesamtes zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen 
und ihren Anhängern (Stand: März 2025) weisen danach folgende Codierungen im Teil 1, Feld 10 
der Zulassungsbescheinigung ein Elektrofahrzeug in diesem Sinne aus: 0004 und 0015. 


b) Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge 


8 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2, 
2. Halbsatz und Satz 3, 2. Halbsatz EStG sind Kraftfahrzeuge im Sinne des § 2 Nummer 3 EmoG 
mit einem Antrieb, der über mindestens zwei verschiedene Arten von Energiewandlern, 
davon mindestens ein Energiewandler als elektrische Antriebsmaschine, und 
Energiespeichern, davon mindestens einer von einer außerhalb des Fahrzeuges befindlichen 
Energiequelle elektrisch wieder aufladbar, verfügt. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge 
sind z. B. sogenannte Plug-in-Hybridfahrzeuge. 


9 Nach dem Verzeichnis des Kraftfahrtbundesamtes zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen 
und ihren Anhängern (Stand: März 2025) weisen danach folgende Codierungen im Teil 1, Feld 10 
der Zulassungsbescheinigung ein Hybridelektrofahrzeug in diesem Sinne aus: 0008, 0010, 0012, 
0019, 0022, 0024 bis 0031, 0033 und 0036. 


c) Elektrofahrräder und Elektrokleinstfahrzeuge 


10 Zu den begünstigten Fahrzeugen rechnen auch Elektrofahrräder, wenn diese verkehrsrechtlich als 
Kraftfahrzeug einzuordnen sind (z. B. gelten Elektrofahrräder, deren Motor auch Geschwindigkeiten 
über 25 Kilometer pro Stunde (km/h) unterstützt, als Kraftfahrzeuge) sowie Elektrokleinstfahrzeuge 
im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung vom 6. Juni 2019 (BGBl. I 
Seite 756); das sind insbesondere Kraftfahrzeuge mit elektrischem Antrieb und einer 
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bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht weniger als 6 km/h und nicht mehr als 20 km/h. 
Die Überlassung solcher Fahrzeuge durch den Arbeitgeber ist daher nicht nach § 3 Nummer 37 
EStG steuerfrei. 


11 Aus Billigkeitsgründen rechnen vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische Aufladen 
von Elektrofahrrädern, die verkehrsrechtlich nicht als Kraftfahrzeug einzuordnen sind (u. a. keine 
Kennzeichen- und Versicherungspflicht), im Betrieb des Arbeitgebers oder eines verbundenen 
Unternehmens (§ 15 AktG) nicht zum Arbeitslohn. Die Billigkeitsregelung ist zeitlich nicht 
befristet. 


d) Umfang der Steuerbefreiung 


12 Begünstigt ist das Aufladen sowohl privater Elektrofahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge des 
Arbeitnehmers als auch betrieblicher Elektrofahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge des 
Arbeitgebers, die dem Arbeitnehmer auch zur privaten Nutzung überlassen werden. 


13 Wird der geldwerte Vorteil aus der privaten Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs zu 
privaten Fahrten typisierend nach der pauschalen Nutzungswertermittlung im Sinne des § 8 
Absatz 2 Satz 2 EStG (1 %-Regelung) ermittelt, ist der geldwerte Vorteil für den vom Arbeitgeber 
verbilligt oder unentgeltlich gestellten Ladestrom bereits abgegolten. Die Steuerbefreiung nach 
§ 3 Nummer 46 EStG wirkt sich nicht aus. 


14 Bei Anwendung der individuellen Nutzungswertermittlung im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 4 EStG 
(Fahrtenbuchmethode) bleiben unter entsprechender Anwendung von R 8.1 Absatz 9 Nummer 2 
Satz 17, 1. Halbsatz LStR 2023 Aufwendungen für den vom Arbeitgeber verbilligt oder 
unentgeltlich gestellten, nach § 3 Nummer 46 EStG steuerfreien Ladestrom bei der Ermittlung 
der insgesamt durch das Kraftfahrzeug entstehenden Aufwendungen im Sinne des § 8 Absatz 2 
Satz 4 EStG (Gesamtkosten) außer Ansatz. 


15 Die Steuerbefreiung ist weder auf einen Höchstbetrag, noch nach der Anzahl der begünstigten 
Kraftfahrzeuge begrenzt. 


e) Aufladeort 


16 Begünstigt ist der geldwerte Vorteil aus dem Aufladen an jeder ortsfesten betrieblichen 
Einrichtung des Arbeitgebers oder eines mit dem Arbeitgeber verbundenen Unternehmens im 
Sinne des § 15 AktG. Nicht begünstigt ist der geldwerte Vorteil aus dem Aufladen bei einem 
Dritten oder - vorbehaltlich der Rn. 18 und 19 - an einer von einem fremden Dritten 
betriebenen Ladevorrichtung im Sinne der Rn. 23 sowie das Aufladen beim Arbeitnehmer (vgl. 
Rn. 22 und 34).  
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f) Anwendungsbereich 


17 Die Steuerbefreiung gilt insbesondere für Ladestrom, den 
- der Arbeitnehmer an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers bezieht, 
- der Arbeitnehmer an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung eines mit dem Arbeitgeber 


verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 AktG bezieht, 
- ein Leiharbeitnehmer im Betrieb des Entleihers bezieht. 


18 Soweit der Arbeitgeber die Stromkosten für das Aufladen des Kraftfahrzeugs des 
Arbeitnehmers unmittelbar trägt, ist der Vorteil aus dem unentgeltlich oder verbilligt vom 
Arbeitnehmer bezogenen Ladestrom auch dann steuerfrei nach § 3 Nummer 46 EStG, wenn 
die genutzte Ladevorrichtung an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers 
oder eines mit dem Arbeitgeber verbundenen Unternehmens (§ 15 AktG) von einem Dritten 
nur für Zwecke des Arbeitgeberunternehmens oder des verbundenen Unternehmens 
betrieben wird. 


19 Steht die von einem Dritten an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers 
oder eines mit dem Arbeitgeber verbundenen Unternehmens (§ 15 AktG) betriebene 
Ladevorrichtung neben dem Arbeitgeberunternehmen auch weiteren Nutzern derselben 
Liegenschaft, nicht aber fremden Dritten zur Verfügung und trägt der Arbeitgeber die 
Stromkosten für die Nutzung der Ladevorrichtung durch den Arbeitnehmer unmittelbar, ist 
der Vorteil aus dem unentgeltlich oder verbilligt vom Arbeitnehmer bezogenen Ladestrom 
insoweit steuerfrei nach § 3 Nummer 46 EStG. 


20 Die Steuerbefreiung gilt insbesondere nicht für die Abgabe von Ladestrom an: 
- Geschäftsfreunde des Arbeitgebers und deren Arbeitnehmer, 
- Kunden des Arbeitgebers. 


2.2 Steuerbefreiung der zeitweisen unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung einer 
betrieblichen Ladevorrichtung an den Arbeitnehmer 


21 Steuerbefreit sind vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für die zur privaten Nutzung zeitweise 
überlassene betriebliche Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge, 
nicht jedoch deren Übereignung (vgl. Rn. 32). 


22 Der von dieser überlassenen betrieblichen Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge oder 
Hybridelektrofahrzeuge bezogene Ladestrom fällt nicht unter die Steuerbefreiung. Dies gilt 
unabhängig davon, ob es sich um einen Stromanschluss des Arbeitgebers handelt oder ob der 
Arbeitgeber die Stromkosten des Arbeitnehmers bezuschusst. 


23 Ladevorrichtung für ein Elektrofahrzeug oder ein Hybridelektrofahrzeug im Sinne des § 6 
Absatz 1 Nummer 4 Satz 2, 2. Halbsatz und Satz 3, 2. Halbsatz EStG ist die gesamte 
Ladeinfrastruktur einschließlich Zubehör sowie die in diesem Zusammenhang erbrachten 
Dienstleistungen. Dazu gehören z. B. der Aufbau, die Installation und die Inbetriebnahme der 
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Ladevorrichtung, deren Wartung und Betrieb sowie die für die Inbetriebnahme notwendigen 
Vorarbeiten wie das Verlegen eines Starkstromkabels. 


24 Private Nutzung in diesem Sinne ist jede Nutzung der Ladevorrichtung durch den Arbeitnehmer 
außerhalb der betrieblichen Nutzung für den Arbeitgeber. Steuerfrei ist daher auch die Nutzung 
der zeitweise überlassenen betrieblichen Ladevorrichtung im Rahmen anderer Einkunftsarten 
des Arbeitnehmers (z. B. der Arbeitnehmer lädt dort sein privates Elektrofahrzeug auf und fährt 
zu seinem Vermietungsobjekt). 


3. Steuerliche Behandlung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten 


25 Bei privaten Elektrofahrzeugen oder Hybridelektrofahrzeugen des Arbeitnehmers stellt die 
Erstattung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten steuerpflichtigen Arbeitslohn 
dar (vgl. Rn. 22). 


26 Bei betrieblichen Elektrofahrzeugen oder Hybridelektrofahrzeugen des Arbeitgebers, die dem 
Arbeitnehmer auch zur privaten Nutzung überlassen werden, stellt die Erstattung der vom 
Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten einen steuerfreien Auslagenersatz nach § 3 
Nummer 50 EStG dar. Zur Ermittlung der Höhe des steuerfreien Auslagenersatzes sowie des 
auf den privaten Nutzungswert anzurechnenden Betrags für die vom Arbeitnehmer selbst 
getragenen individuellen Stromkosten aus der Nutzung der häuslichen Ladevorrichtung gilt 
Folgendes: 


3.1 Ermittlung der tatsächlichen Stromkosten 


27 Bei der Ermittlung der vom Arbeitnehmer für das Aufladen des betrieblichen Kraftfahrzeugs 
selbst getragenen Stromkosten aus der Nutzung einer häuslichen Ladevorrichtung ist die 
Strommenge mittels eines gesonderten stationären oder mobilen (beispielsweise wallbox- 
oder fahrzeuginternen) Stromzählers nachzuweisen. 


28 Maßgeblich ist in der Regel der individuelle (feste) Strompreis aus dem Vertrag des 
Arbeitnehmers mit dem Stromanbieter. Neben dem Einkaufspreis für die verbrauchte 
Kilowattstunde (kWh) Strom ist auch ein zu zahlender Grundpreis anteilig zu berücksichtigen. 
Ein Nachweis des individuellen Strompreises im Rahmen eines Eigenbelegs durch den 
Arbeitnehmer ist nicht zulässig. Es bestehen keine Bedenken, zur Ermittlung der vom 
Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten bei einem Vertrag mit dynamischem Stromtarif 
die durchschnittlichen monatlichen Stromkosten je kWh einschließlich anteiligem 
Grundpreis zugrunde zu legen. 


29 Soweit der Arbeitnehmer eine häusliche Ladevorrichtung nutzt, die auch durch eine private 
Photovoltaik-Anlage gespeist wird, bestehen keine Bedenken, wenn zur Ermittlung der 
häuslichen Stromkosten auf den vertraglichen (bei Nutzung eines dynamischen Stromtarifs 
auf den durchschnittlichen monatlichen) Stromkostentarif des Stromanbieters für den 
Haushalt des Arbeitnehmers abgestellt und dabei ein ggf. zu zahlender Grundpreis anteilig 
mitberücksichtigt wird.  
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3.2 Strompreispauschale 


30 Es bestehen keine Bedenken, für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2030 zur 
Vereinfachung der Ermittlung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten in allen 
Anwendungsfällen (einschließlich der Anwendung bei dynamischem Stromtarif und bei 
Nutzung einer privaten Photovoltaik-Anlage) den vom Statistischen Bundesamt halbjährlich 
veröffentlichten Gesamtstrompreis für private Haushalte (Statistik-Code 61243-0001, 
Durchschnittspreise einschließlich Steuern, Abgaben und Umlagen“) zugrunde zu legen. 
Dabei ist für das gesamte Kalenderjahr auf den für das 1. Halbjahr des Vorjahres 
veröffentlichten Gesamtdurchschnittsstrompreis einschließlich Steuern, Abgaben und 
Umlagen (Wert bei einem Jahresverbrauch von 5.000 kWh bis unter 15.000 kWh) abzustellen 
(Strompreispauschale). Dieser Gesamtdurchschnittsstrompreis ist auf volle Cent abzurunden 
und anschließend mit der nachgewiesenen geladenen Strommenge (vgl. Rn. 27) zu 
multiplizieren. Das Wahlrecht zwischen den tatsächlichen Stromkosten und der 
Strompreispauschale muss für das Kalenderjahr einheitlich ausgeübt werden 
(Jahrespauschale). Durch die Strompreispauschale sind sämtliche Stromkosten des 
Arbeitnehmers aus der Nutzung einer häuslichen Ladevorrichtung abgegolten. 


Beispiel: 


Der Arbeitnehmer nutzt im Kalenderjahr 2026 einen dynamischen Stromtarif. Die für das 
Aufladen des betrieblichen Kraftfahrzeugs mittels eines gesonderten stationären oder 
mobilen Stromzählers nachgewiesene Strommenge (vgl. Rn. 27) beträgt 3.000 kWh. Der vom 
Statistischen Bundesamt für das 1. Halbjahr des Jahres 2025 veröffentlichte Gesamtstrompreis 
(Statistik-Code 61243-0001, Durchschnittspreise inkl. Steuern, Abgaben und Umlagen) für 
private Haushalte bei einem Jahresverbrauch von 5.000 kWh bis unter 15.000 kWh beträgt 
34,36 Cent. 


Es ist entweder der durchschnittliche monatliche Stromkostentarif einschließlich anteiligem 
Grundpreis oder die Strompreispauschale für das gesamte Kalenderjahr 2026 zugrunde zu 
legen. Im Falle der Anwendung der Strompreispauschale ist ein Strompreis von 34 Cent je 
nachgewiesener kWh (vgl. Rn. 27) maßgeblich. Der Auslagenersatz für das Kalenderjahr 2026 
beträgt somit höchstens 1.020 Euro (3.000 kWh * 0,34 Euro). 


31 Ein zusätzlicher Auslagenersatz der anhand von Belegen nachgewiesenen tatsächlichen 
Kosten für den von einem Dritten (z. B. an einer öffentlichen Ladesäule) bezogenen Ladestrom 
ist zulässig. 


4. Pauschalierung der Lohnsteuer nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG 


4.1 Unentgeltliche oder verbilligte Übereignung der Ladevorrichtung 


32 Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG mit einem 
Pauschsteuersatz von 25 Prozent erheben, soweit er dem Arbeitnehmer zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn unentgeltlich oder verbilligt eine Ladevorrichtung für Elektro-







 


Seite 8 von 9 


 


fahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2, 2. Halbsatz 
und Satz 3, 2. Halbsatz EStG übereignet. Somit kommt eine Pauschalierung nicht in Betracht, 
wenn der Arbeitgeber die Ladevorrichtung zeitweise unentgeltlich oder verbilligt überlässt  
(vgl. Rn. 21). Zum Begriff der Ladevorrichtung vgl. Rn. 23. 


33 Es ist aus Vereinfachungsgründen nicht zu beanstanden, wenn als Bemessungsgrundlage der 
pauschalen Lohnsteuer für die Übereignung der Ladevorrichtung die Aufwendungen des 
Arbeitgebers für den Erwerb der Ladevorrichtung im Sinne der Rn. 23 (einschließlich 
Umsatzsteuer) zugrunde gelegt werden. 


4.2 Pauschalierung der Lohnsteuer für Zuschüsse des Arbeitgebers 


34 Trägt der Arbeitnehmer die Aufwendungen für den Erwerb und die Nutzung (z. B. für die 
Wartung und den Betrieb, die Miete für den Starkstromzähler, nicht jedoch für den Ladestrom) 
einer privaten Ladevorrichtung selbst, kann der Arbeitgeber diese Aufwendungen bezuschussen 
oder vollständig übernehmen und die Lohnsteuer nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG 
pauschal mit 25 Prozent erheben. Die Pauschalierung der Lohnsteuer ist auch zulässig, wenn der 
Arbeitgeber die Ladevorrichtung übereignet (vgl. Rn. 32) und die Aufwendungen des 
Arbeitnehmers für die Nutzung der (nunmehr privaten) Ladevorrichtung bezuschusst. 


35 Die Pauschalierung der Lohnsteuer ist begrenzt auf die Aufwendungen des Arbeitnehmers für 
den Erwerb und die Nutzung der Ladevorrichtung im Sinne der Rn. 23. 


36 Pauschale Zuschüsse des Arbeitgebers für die Nutzung einer privaten Ladevorrichtung des 
Arbeitnehmers können pauschal besteuert werden, wenn die Aufwendungen für die Nutzung 
regelmäßig wiederkehren und soweit der Arbeitnehmer die entstandenen Aufwendungen für 
einen repräsentativen Zeitraum von drei Monaten im Einzelnen nachweist. 
Die Pauschalierung der Lohnsteuer auf Grundlage des durchschnittlichen nachgewiesenen 
Betrags ist in der Regel so lange zulässig, bis sich die Verhältnisse wesentlich ändern. 


5. Reisekosten 


37 Nutzt der Arbeitnehmer sein privates Elektrofahrzeug oder Hybridelektrofahrzeug für Dienst-
fahrten, kann er anstelle der tatsächlichen Kosten die gesetzlich festgelegten pauschalen 
Kilometersätze (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 2 EStG) aus Vereinfachungsgründen auch 
dann ansetzen, wenn der Arbeitnehmer nach § 3 Nummer 46 EStG steuerfreie Vorteile oder nach 
§ 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG pauschal besteuerte Leistungen und Zuschüsse vom 
Arbeitgeber für dieses Elektrofahrzeug oder Hybridelektrofahrzeug erhält. 


38 Beim Ansatz der tatsächlichen Fahrtkosten (§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4a Satz 1 EStG) sind 
diese steuerfreien Vorteile oder pauschal besteuerten Leistungen und Zuschüsse nicht in die 
Gesamtaufwendungen des Arbeitnehmers einzubeziehen.  
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6. Zusätzlichkeitsvoraussetzung 


39 Voraussetzung ist, dass die geldwerten Vorteile und Leistungen sowie die Zuschüsse zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Der steuerliche Vorteil ist damit 
insbesondere im Rahmen von Gehaltsverzicht oder -umwandlungen ausgeschlossen  
(§ 8 Absatz 4 EStG). 


7. Aufzeichnungen im Lohnkonto 


40 Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, die steuerfreien Vorteile im Sinne des § 3 Nummer 46 EStG 
im Lohnkonto des Arbeitnehmers aufzuzeichnen, vgl. auch § 4 Absatz 2 Nummer 4 Satz 1 LStDV. 
Dies gilt aus Vereinfachungsgründen auch für Vorteile im Sinne des § 3 Nummer 46 EStG, die vor 
dem 30. Juni 2020 gewährt wurden. 


41 Erhebt der Arbeitgeber die Lohnsteuer pauschal nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG, sind 
die Aufwendungen des Arbeitgebers für den Erwerb der Ladevorrichtung, die Zuschüsse des 
Arbeitgebers und die bezuschussten Aufwendungen des Arbeitnehmers für den Erwerb und die 
Nutzung der Ladevorrichtung im Sinne der Rn. 23 nachzuweisen. Der Arbeitgeber hat diese 
Unterlagen als Belege zum Lohnkonto aufzubewahren. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


 





		Betreff: Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 46 EStG und Pauschalierung der Lohnsteuer nach § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 EStG;

		Steuerliche Behandlung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Stromkosten
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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 


- 2 BvL 21/14 - 


Treaty Override –  
Entscheidungserheblichkeit 


 


IM NAMEN DES VOLKES 


In dem Verfahren 
zur verfassungsrechtlichen Prüfung, 


 
 
1. ob § 50d Absatz 9 Satz 1 Nummer 2 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des 


Jahressteuergesetzes 2007 vom 13. Dezember 2006 (Bundesgesetzblatt I Seite 2878) 
gegen Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 und Artikel 25 des Grund-
gesetzes verstößt, weil hierdurch die abkommensrechtliche Freistellung von Einkünften 
(hier: aus nichtselbständiger Arbeit für Dienstleistungen eines unbeschränkt steuer-
pflichtigen Flugzeugführers einer in Irland ansässigen Fluggesellschaft) ungeachtet  
eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (hier: des Abkommens  
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Irland zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung bei den Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen sowie der Gewerbesteuer vom 17. Oktober 1962 <Bundesgesetz-
blatt II 1964 Seite 267>) nicht gewährt wird, wenn die Einkünfte in dem anderen Staat 
nur deshalb nicht steuerpflichtig sind, weil sie von einer Person bezogen werden, die in 
diesem Staat nicht unbeschränkt steuerpflichtig ist, 


 
2. ob § 52 Absatz 59a Satz 9 in Verbindung mit § 50d Absatz 9 Satz 3 des Einkommen- 


steuergesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie 
zur Änderung steuerlicher Vorschriften vom 26. Juni 2013 (Bundesgesetzblatt I 
Seite 1809) wegen Verstoßes gegen das Rückwirkungsverbot (Artikel 20 Absatz 3 des 
Grundgesetzes) verfassungswidrig ist, 


 
-  Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Bundesfinanzhofs  


vom 20. August 2014 - I R 86/13 - 
 
 
 
 
 
 
 
 







2/14 


hat das Bundesverfassungsgericht - Zweiter Senat - 
 


unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter 


 Langenfeld, 


 Wallrabenstein, 


 Fetzer, 


 Offenloch, 


 Frank, 


 Wöckel 


am 21. Oktober 2025 beschlossen: 
 


Die Vorlage ist unzulässig. 


Gründ e:  


 


Die Vorlage des Bundesfinanzhofs betrifft zwei Vorschriften über die Anwendung von Ab-


kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Sie wirft die Fragen auf, ob die in § 50d 


Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) angeordnete Überschreibung der in  


einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vorgesehenen Ausnahme von 


der Besteuerung („Treaty Override“) sowie die mit Wirkung für die Vergangenheit erfolgte 


Bestimmung des Verhältnisses dieser Regelung zur Vorschrift des § 50d Abs. 8 Satz 1 EStG 


mit dem Grundgesetz vereinbar sind. 


 


 Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG sind natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz 


oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Sie 


werden nach § 2 Abs. 1 Satz 1 EStG mit allen Einkünften aus den in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 


bis 7 EStG genannten Einkunftsarten zur Einkommensteuer herangezogen, die sie während 


ihrer unbeschränkten Steuerpflicht erzielen. Dementsprechend kommt es nicht darauf an, 


wo Steuerpflichtige ihre Einkünfte erzielen. Sie unterliegen vielmehr mit ihren gesamten, 


weltweit erzielten Einkünften der Einkommensteuer (sog. Welteinkommensprinzip). 


 a) Mit dem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung 


der Steuerverkürzung bei den Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie der Ge-


werbesteuer vom 17. Oktober 1962 (BGBl II 1964 S. 267, nachfolgend: DBA-Irland 1962) 


vereinbarten die Bundesrepublik Deutschland und Irland unter anderem Folgendes: 


 


1 


2 


3 
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Artikel XII DBA-Irland 1962 


„(1) 1Vorbehaltlich der Artikel (…) können Gehälter, Löhne und ähnliche Ver-
gütungen, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus unselbstän-
diger Arbeit bezieht, nur in diesem Staate besteuert werden, es sei denn, 
dass die Arbeit in dem anderen Vertragstaat ausgeübt wird. 2Wird die Arbeit 
dort ausgeübt, so können die dafür bezogenen Vergütungen in diesem an-
deren Staate besteuert werden. 


(2) (…) 


(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels können Ver-
gütungen für Dienstleistungen, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahr-
zeuges im internationalen Verkehr erbracht werden, in dem Vertragstaat be-
steuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des 
Unternehmens befindet.“ 


Art. XXII DBA-Irland 1962 


„(2) 1Im Falle einer in der Bundesrepublik unbeschränkt steuerpflichtigen 
Person wird die Steuer wie folgt festgesetzt: 


(a) Bei einer Person, die im Sinne des Artikels II Absatz (1) Buchstabe (d) in 
der Bundesrepublik ansässig ist, gilt folgendes: 


(aa) Von der Bemessungsgrundlage für die Steuer der Bundesrepublik wer-
den die Einkünfte aus Quellen innerhalb Irlands und die innerhalb Irlands 
gelegenen Vermögensteile ausgenommen, die in Übereinstimmung mit die-
sem Abkommen in Irland besteuert werden können, es sei denn, daß Buch-
stabe (bb) gilt. Die Bundesrepublik Deutschland behält aber das Recht, die 
auf diese Weise ausgenommenen Einkünfte und Vermögensteile bei der 
Festsetzung des Steuersatzes zu berücksichtigen. (…) 


(3) Für die Zwecke dieses Artikels gelten Gewinne oder Vergütungen, die 
durch eine in einem Vertragstaat ausgeübte freiberufliche oder unselbstän-
dige Tätigkeit erzielt werden, als Einkünfte aus Quellen innerhalb dieses 
Vertragstaates, und die Dienstleistungen, die eine natürliche Person ganz 
oder überwiegend an Bord von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen erbringt, 
die eine in einem Vertragstaat ansässige Person betreibt, gelten als in die-
sem Vertragstaat erbracht.“ 


Artikel II DBA-Irland 1962 


„(1) Soweit sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt, bedeuten 
für die Zwecke dieses Abkommens: (…) 


(d) (i) Die Ausdrücke ‚ein Vertragstaat‘ und ‚der andere Vertragstaat‘, die 
Bundesrepublik Deutschland oder Irland, wie es sich aus dem Zusammen-
hang ergibt. 
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(ii) Der Ausdruck ‚eine in Irland ansässige Person‘ eine Person, die im Sinne 
der Steuergesetze von Irland in Irland ansässig ist und im Sinne der Steuer-
gesetze der Bundesrepublik Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt nicht in der Bundesrepublik hat, und der Ausdruck ‚eine in 
der Bundesrepublik ansässige Person‘ eine Person, die im Sinne der Steuer-
gesetze der Bundesrepublik ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
in der Bundesrepublik hat und im Sinne der Steuergesetze von Irland nicht 
in Irland ansässig ist. (…)“ 


Der Bundestag hat diesem Abkommen mit Gesetz vom 25. März 1964 zugestimmt (BGBl II 


S. 266). 


 Nach diesen Regelungen sind bestimmte Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit von 


der Bemessungsgrundlage der deutschen Einkommensteuer freigestellt. Die Vorlage des 


Bundesfinanzhofs bezieht sich auf Einkünfte, die von einer (nur) in Deutschland unbe-


schränkt steuerpflichtigen und nicht in Irland ansässigen natürlichen Person aus einer Tä-


tigkeit an Bord eines Luftfahrzeugs im internationalen Verkehr erzielt werden, sofern das 


Luftfahrzeug von einem in Irland ansässigen Unternehmen betrieben wird und die tatsäch-


liche Geschäftsführung dieses Unternehmens ebenfalls in Irland liegt. Art. XII Abs. 3 DBA-


Irland 1962 weist das Besteuerungsrecht in diesem Fall Irland zu; die Einkünfte gelten nach 


Art. XXII Abs. 3 DBA-Irland 1962 für Zwecke dieses Artikels als aus Quellen innerhalb Irlands 


stammend und sind in der Folge nach Art. XXII Abs. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa 


Satz 1 DBA-Irland 1962 von der deutschen Steuer freizustellen. Das in § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 


Satz 1 EStG verankerte Welteinkommensprinzip ist in diesen Fällen aufgrund der vorrangi-


gen Bestimmungen des DBA-Irland 1962 nicht anwendbar. Deutschland darf die Einkünfte 


nach Art. XXII Abs. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 2 DBA-Irland 1962 lediglich bei 


der Berechnung des Steuersatzes für andere Einkünfte berücksichtigen, die in Deutschland 


der Besteuerung unterliegen. 


 a) Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung steuerlicher Vorschriften vom 15. Dezember 


2003 (BGBl I S. 2645) schränkte der Gesetzgeber die hiernach geltende Steuerfreistellung 


zunächst durch die Regelung des § 50d Abs. 8 EStG ein. Dieser lautet auszugsweise: 


1Sind Einkünfte eines unbeschränkt Steuerpflichtigen aus nichtselbständiger 
Arbeit (§ 19) nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen, 
wird die Freistellung bei der Veranlagung ungeachtet des Abkommens nur 
gewährt, soweit der Steuerpflichtige nachweist, dass der Staat, dem nach 
dem Abkommen das Besteuerungsrecht zusteht, auf dieses Besteuerungs-
recht verzichtet hat oder dass die in diesem Staat auf die Einkünfte festge-
setzten Steuern entrichtet wurden. (…) 


Das Bundesverfassungsgericht hat diese Vorschrift mit Beschluss des Zweiten Senats vom 


15. Dezember 2015 - 2 BvL 1/12 - (BVerfGE 141, 1) für verfassungsgemäß erklärt. 


4 


5 


6 


7 
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 Mit dem Jahressteuergesetz 2007 vom 13. Dezember 2006 (BGBl I S. 2878; nachfol-


gend: JStG 2007) ergänzte der Gesetzgeber die Vorschrift des § 50d EStG um einen Absatz 9, 


dessen Satz 1 in der vorliegend maßgeblichen Fassung wie folgt lautet: 


1Sind Einkünfte eines unbeschränkt Steuerpflichtigen nach einem Abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von der Bemessungsgrund-
lage der deutschen Steuer auszunehmen, so wird die Freistellung der Ein-
künfte ungeachtet des Abkommens nicht gewährt, wenn 


1. (…) 


2. die Einkünfte in dem anderen Staat nur deshalb nicht steuerpflichtig 
sind, weil sie von einer Person bezogen werden, die in diesem Staat 
nicht auf Grund ihres Wohnsitzes, ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer 
Geschäftsleitung, des Sitzes oder eines ähnlichen Merkmals unbe-
schränkt steuerpflichtig ist. 


Der Besteuerungsvorbehalt des § 50d Abs. 9 Satz 1 EStG betrifft in Deutschland unbe-


schränkt Steuerpflichtige und gilt für sämtliche der Einkommensteuer unterworfenen Ein-


kunftsarten im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7 EStG. Die Nummer 2 der erstgenannten 


Regelung schließt die Anwendung der in einem Doppelbesteuerungsabkommen verein-


barten Ausnahmen von der deutschen Besteuerung aus, wenn die Einkünfte nur deshalb 


im anderen Staat nicht der Besteuerung unterliegen, weil der Steuerpflichtige – worauf es 


bei natürlichen Personen allein ankommt – nicht im anderen Staat aufgrund seines Wohn-


sitzes, ständigen Aufenthalts oder eines ähnlichen Merkmals unbeschränkt steuerpflichtig 


ist (vgl. BRDrucks 622/06, S. 101 ff.). 


 Für das Verhältnis des § 50d Abs. 9 Satz 1 EStG unter anderem zur Vorschrift des § 50d 


Abs. 8 EStG traf der Gesetzgeber in § 50d Abs. 9 Satz 3 EStG zunächst folgende Regelung: 


Bestimmungen eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, 
die die Freistellung von Einkünften in einem weitergehenden Umfang ein-
schränken, sowie Absatz 8 und § 20 Abs. 2 bleiben unberührt. 


Der Bundesfinanzhof deutete diese Regelung mit Urteil vom 11. Januar 2012 (BFHE 236, 


327) dahin, dass § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG auf Einkünfte eines unbeschränkt Steuer-


pflichtigen aus nichtselbständiger Arbeit keine Anwendung finde, weil unter den Voraus-


setzungen des § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG zugleich ein Besteuerungsverzicht im Sinne des 


§ 50d Abs. 8 Satz 1 Halbsatz 2 Alt. 1 EStG anzunehmen sei und § 50d Abs. 9 Satz 3 EStG die 


Regelung des § 50d Abs. 8 EStG unberührt lasse. Daraufhin fasste der Gesetzgeber § 50d 


Abs. 9 Satz 3 EStG mit dem Gesetz zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Ände-


rung steuerlicher Vorschriften vom 26. Juni 2013 (BGBl I S. 1809; nachfolgend:  


AmtshilfeRLUmsG) wie folgt neu: 
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Bestimmungen eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, 
sowie Absatz 8 und § 20 Absatz 2 des Außensteuergesetzes bleiben unbe-
rührt, soweit sie jeweils die Freistellung von Einkünften in einem weiterge-
henden Umfang einschränken. 


Zur zeitlichen Anwendung dieser Neufassung bestimmte der Gesetzgeber in § 52 Abs. 59a 


Satz 9 EStG: 


§ 50d Absatz 9 Satz 3 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 26. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1809) ist in allen Fällen anzuwenden, in denen die Einkom-
mensteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt worden ist. 


 


 Der Kläger des Ausgangsverfahrens (im Folgenden: Kläger) erzielte in den Jahren 2007 


bis 2010 als Pilot bei einer Fluggesellschaft mit Sitz in Irland Einkünfte aus nichtselbstän-


diger Arbeit. Seinen Wohnsitz hatte er in diesem Zeitraum in Deutschland. Von der Flugge-


sellschaft zunächst einbehaltene und an die irische Finanzbehörde abgeführte Steuern 


wurden dem Kläger auf seinen Antrag hin in voller Höhe erstattet. 


 Nachdem das Finanzamt im Wege eines internationalen Auskunftsaustausches zwi-


schen Deutschland und Irland Kenntnis davon erlangt hatte, dass der Kläger in Irland Ein-


künfte aus nichtselbständiger Arbeit erzielt hatte, wurde er im weiteren Verlauf unter voll-


ständiger Berücksichtigung der von ihm als Pilot erzielten Einkünfte zur Einkommensteuer 


für die Jahre 2007 bis 2010 herangezogen. 


Der Kläger legte jeweils Einspruch gegen die Einkommensteuerbescheide 2007 bis 2010 


ein, die das Finanzamt mit Einspruchsentscheidung vom 22. Februar 2013 als unbegründet 


zurückwies. Die Einkünfte des Klägers seien zwar nach dem DBA-Irland 1962 von der Be-


steuerung auszunehmen. Denn der Kläger sei als Pilot im internationalen Flugverkehr tätig 


gewesen und der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung seines Arbeitgebers habe sich in 


Irland befunden. Allerdings komme § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG zur Anwendung. Soweit 


der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 11. Januar 2012 (BFHE 236, 327) entschieden habe, 


dass einer Anwendung des § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG die Vorschrift des § 50d Abs. 8 EStG 


entgegenstehe, sei diese Entscheidung nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus an-


zuwenden. 


 Der vom Kläger nachfolgend erhobenen Klage gab das Schleswig-Holsteinische Fi-


nanzgericht mit Urteil vom 1. Juli 2013 - 3 K 18/13 - vollumfänglich statt. Die Revision zum 


Bundesfinanzhof ließ es nicht zu. Konkrete Ermittlungen zum irischen Steuerrecht (vgl. 


§ 155 Satz 1 Finanzgerichtsordnung <FGO> i.V.m. § 293 Zivilprozessordnung <ZPO>) stellte 


das Finanzgericht nicht an. 
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Zur Begründung führte das Finanzgericht aus, die als solche unstreitigen Einkünfte des 


Klägers seien in Deutschland nach Art. XII Abs. 3 in Verbindung mit Art. XXII Abs. 2 Satz 1 


Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 1 DBA-Irland 1962 von der Einkommensteuer auszu-


nehmen. Die Bestimmung des § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG stehe dem nicht entgegen. 


Zwar sei deren Tatbestand erfüllt. Denn Irland komme das Besteuerungsrecht für die in 


Rede stehenden Vergütungen des Klägers zu, verzichte nach seinem Steuerrecht aber auf 


die Einkommensbesteuerung. Allerdings scheide die Anwendung des § 50d Abs. 9 Satz 1 


Nr. 2 EStG nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 11. Januar 2012 (BFHE 236, 327) im 


Hinblick auf die Vorschrift des § 50d Abs. 8 EStG aus. 


 Nach Zulassung der vom Finanzamt erstrebten Revision hat der Bundesfinanzhof das 


Revisionsverfahren mit Beschluss vom 20. August 2014 ausgesetzt und gemäß Art. 100 


Abs. 1 GG eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darüber eingeholt, ob § 50d 


Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG gegen Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 und Art. 25 GG 


verstößt. Weiter hat er dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob § 50d Abs. 9 


Satz 3 in Verbindung mit § 52 Abs. 59a Satz 9 EStG in der Fassung des AmtshilfeRLUmsG – die 


mit Wirkung auch für die Vergangenheit das Verhältnis von § 50d Abs. 9 Satz 1 EStG zu § 50d 


Abs. 8 Satz 1 EStG neu ordnen – wegen eines Verstoßes gegen das Rückwirkungsverbot aus 


Art. 20 Abs. 3 GG verfassungswidrig sind. 


 Er sei davon überzeugt, dass § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG gegen Völkervertragsrecht 


verstoße und den Kläger damit in seinem subjektiven Grundrecht auf Einhaltung der ver-


fassungsmäßigen Ordnung verletze. In Übereinstimmung mit seinen (früheren) Vorlagen 


in den Verfahren 2 BvL 1/12 (hierzu Beschluss des Zweiten Senats vom 15. Dezember 2015, 


BVerfGE 141, 1) und 2 BvL 15/14 (hierzu Beschluss des Zweiten Senats vom 4. Juli 2025) sei 


er der Auffassung, dass der Gesetzgeber durch Art. 20 Abs. 3 GG verpflichtet werde, im Sinne 


einer prinzipiellen Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes Völkervertragsrecht zu 


beachten. § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG könne danach keinen Bestand haben, weil ein 


Rechtfertigungsgrund für die Verletzung von Völkervertragsrecht nicht zu erkennen sei. 


 Weiter sei er der Überzeugung, dass die in § 52 Abs. 59a Satz 9 EStG in der Fassung des 


AmtshilfeRLUmsG vorgesehene rückwirkende Anwendung der in § 50d Abs. 9 Satz 3 EStG 


neugefassten Verhältnisbestimmung zu § 50d Abs. 8 EStG verfassungswidrig sei, weil sie 


das Vertrauen des Klägers in die früher geltende Regelungslage verletze. Der Vorschrift 


komme eine echte Rückwirkung zu, die nicht zulässig sei. Die Voraussetzungen für eine 


von der Rechtsprechung gebilligte Ausnahme von der grundsätzlichen Unzulässigkeit einer 


echten Rückwirkung lägen nicht vor. Zwar sei § 50d Abs. 9 Satz 3 EStG in der Fassung des 


JStG 2007 auslegungsbedürftig gewesen, jedoch sei die Vorschrift weder völlig unver-


ständlich abgefasst noch erweise sie sich als systemwidrig und verworren. Soweit die Fi-


nanzverwaltung eine vom Urteil des Bundesfinanzhofs vom 11. Januar 2012 (BFHE 236, 


327) abweichende Auffassung vertreten habe und in den Gesetzesmaterialien hierauf 
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verwiesen werde, berücksichtige eine solche Sichtweise nicht, dass es Aufgabe der Fach-


gerichte sei, den Inhalt der alten Rechtslage durch Auslegung verbindlich zu klären. 


 Die dem Bundesverfassungsgericht zur Klärung ihrer Verfassungsmäßigkeit vorgeleg-


ten Gesetzesbestimmungen seien entscheidungserheblich. 


 Der Kläger unterliege mit seinen Einkünften der unbeschränkten Steuerpflicht in 


Deutschland. 


 Die Einkünfte seien allerdings nach Art. XII Abs. 3 in Verbindung mit Art. XXII Abs. 2 


Satz 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 1 DBA-Irland 1962 von der Einkommensteuer 


auszunehmen. Bei den Einkünften des Klägers handele es sich um solche aus Quellen in-


nerhalb Irlands, die nach dem Doppelbesteuerungsabkommen nur dort besteuert werden 


dürften. Dies ergebe sich aus Art. XXII Abs. 3 DBA-Irland 1962, nach dem Dienstleistungen, 


die eine natürliche Person ganz oder überwiegend an Bord von Luftfahrzeugen erbringe, 


die von einem in einem Vertragsstaat ansässigen Unternehmen betrieben würden, als in 


diesem Vertragsstaat erbracht gälten. Die Vergütungen für solche Dienstleistungen könn-


ten nach Art. XII Abs. 3 DBA-Irland 1962 in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich 


der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befinde, im Streitfall also in 


Irland. 


 Die abkommensrechtlich vorgesehene Freistellung von einer Besteuerung in Deutsch-


land werde jedoch durch § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG eingeschränkt. Mit dieser Regelung 


wolle der Gesetzgeber erreichen, dass das Besteuerungsrecht an Deutschland zurückfalle, 


falls der andere Vertragsstaat von dem ihm abkommensrechtlich zugestandenen Besteue-


rungsrecht an bestimmten Einkünften im Rahmen der dortigen beschränkten Steuerpflicht 


keinen Gebrauch mache. Dies sei im Streitfall nach den tatrichterlichen, das Revisionsge-


richt gemäß § 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen des Finanzgerichts zur irischen 


Rechtslage der Fall. Irland komme abkommensrechtlich das Besteuerungsrecht zu, ver-


zichte nach seinem Steuerrecht aber auf die Einkommensbesteuerung. Zwar sei der leis-


tende Arbeitgeber dazu verpflichtet, eine auf den Arbeitslohn entfallende Steuer einzube-


halten und an die Finanzbehörden abzuführen. Dem beschränkt Steuerpflichtigen stehe 


indes ein Erstattungsrecht zu, von dem der Kläger des Ausgangsverfahrens Gebrauch ge-


macht habe. Dass die Geltendmachung eines Erstattungsanspruchs antragsgebunden sei, 


müsse an der Rechtslage ebenso wenig ändern wie der Umstand, dass die Quellensteuer-


abzugspflicht temporär oder – bei unterbleibendem Erstattungsantrag – final eine dop-


pelte Besteuerung ein und desselben Sachverhalts in Irland zur Folge haben könne. Es ver-


bleibe ungeachtet dessen und ungeachtet des notwendigen Erstattungsantrags dabei, 


dass die betroffenen Einkünfte nach dem materiellen Recht in Irland abstrakt nicht be-


schränkt steuerpflichtig seien. 
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 Die Anwendung des § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG sei allerdings durch die Vorschrift 


des § 50d Abs. 8 EStG ausgeschlossen. Dessen Geltung bleibe nach § 50d Abs. 9 Satz 3 EStG 


in der Fassung des JStG 2007 unberührt. An der im Urteil des I. Senats des Bundesfinanzhofs 


vom 11. Januar 2012 (BFHE 236, 327) geäußerten Rechtsansicht sei insoweit festzuhalten. 


Im Ergebnis sei der Bundesfinanzhof in diesem Urteil der nahezu einhelligen Auffassung 


im Schrifttum gefolgt, das sich dem Urteil auch nachfolgend ganz überwiegend ange-


schlossen habe. Von diesen Grundsätzen sei auch das Finanzgericht ausgegangen. Es habe 


jedoch übersehen, dass der Gesetzgeber dieser Rechtsprechung zwischenzeitlich mit der 


Änderung des § 50d Abs. 9 Satz 3 EStG durch das AmtshilfeRLUmsG die Grundlage entzogen 


habe. 


 Ausgehend von der beschriebenen Gesetzesänderung hätte die Revision des Finanz-


amts Erfolg. Wären die Regelungen in § 50d Abs. 9 Satz 1 EStG und in § 52 Abs. 59a Satz 9 


in Verbindung mit § 50d Abs. 9 Satz 3 EStG in der Fassung des AmtshilfeRLUmsG verfassungs-


gemäß, so wäre das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen. 


 


Die Vorlage ist unzulässig. 


 


Nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 GG hat ein Gericht das Verfahren auszusetzen und die 


Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen, wenn es ein Gesetz, auf dessen 


Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, wegen einer Verletzung des Grundgesetzes 


für verfassungswidrig hält. Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG muss das vorlegende Gericht 


darlegen, inwiefern seine Entscheidung von der Gültigkeit der Rechtsvorschrift abhängt 


und mit welcher übergeordneten Rechtsnorm die Vorschrift unvereinbar ist. 


Ein Vorlagebeschluss ist nur dann hinreichend begründet, wenn sich aus den Ausführun-


gen des vorlegenden Gerichts hinreichend ergibt, dass es sowohl die Entscheidungserheb-


lichkeit als auch ihre Verfassungsmäßigkeit sorgfältig geprüft hat (vgl. BVerfGE 136, 127 


<141 Rn. 43>; 159, 149 <169 f. Rn. 57> – Solidaritätszuschlag auf Körperschaftsteuergut-


haben; 169, 67 <84 Rn. 33> – Politischer Beamter). Hinsichtlich der Entscheidungserheb-


lichkeit der zur Prüfung gestellten Norm muss die Begründung mit hinreichender Deutlich-


keit erkennen lassen, dass und weshalb das vorlegende Gericht im Falle der Gültigkeit der 


für verfassungswidrig gehaltenen Rechtsvorschrift zu einem anderen Ergebnis käme als im 


Falle ihrer Ungültigkeit. Für die Beurteilung der Entscheidungserheblichkeit der Vorlage-


frage ist grundsätzlich die Rechtsauffassung des vorlegenden Gerichts maßgebend, sofern 


diese nicht offensichtlich unhaltbar ist (vgl. BVerfGE 159, 149 <170 f. Rn. 58>; 170, 52  


<65 Rn. 30> – BAföG; 170, 247 <264 f. Rn. 43> – PolG NRW - Observation; stRspr). 
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Das vorlegende Gericht muss dabei den Sachverhalt darstellen, sich mit der fachrechtli-


chen Rechtslage auseinandersetzen, seine insoweit einschlägige Rechtsprechung darle-


gen und die in der Literatur und Rechtsprechung entwickelten Rechtsauffassungen berück-


sichtigen, die für die Auslegung der vorgelegten Rechtsvorschrift von Bedeutung sind (vgl. 


BVerfGE 159, 149 <170 Rn. 58>; 159, 183 <205 Rn. 54> – Festsetzungsverjährung bei Er-


schließungsbeiträgen; 161, 163 <245 Rn. 216> – Erziehungsaufwand im Beitragsrecht der 


Sozialversicherung; stRspr). Es muss auf unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten einge-


hen, soweit diese für die Entscheidungserheblichkeit von Bedeutung sein können (vgl. 


BVerfGE 86, 52 <56>; 86, 71 <77>; 105, 48 <56>). § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG verpflichtet das 


vorlegende Gericht jedoch nicht, auf jede denkbare Rechtsauffassung einzugehen (vgl. 


BVerfGE 159, 149 <170 f. Rn. 58>; 159, 183 <205 Rn. 54>; 169, 67 <84 f. Rn. 33>; stRspr). 


 


Nach diesen Maßstäben ist die Vorlage unzulässig. Das vorlegende Gericht begründet 


nicht hinreichend, weshalb im Ausgangsverfahren die Voraussetzungen für eine Anwen-


dung des § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG erfüllt sein sollten, es mithin für eine Entscheidung 


des Ausgangsverfahrens auf die Verfassungsmäßigkeit sowohl dieser Vorschrift als auch 


des § 50d Abs. 9 Satz 3 in Verbindung mit § 52 Abs. 59a Satz 9 EStG in der Fassung des  


AmtshilfeRLUmsG betreffend die rückwirkende Regelung des Verhältnisses zu § 50d Abs. 8 


EStG ankommen sollte. Der Bundesfinanzhof setzt sich bei der nach § 50d Abs. 9 Satz 1 


Halbsatz 1 EStG erforderlichen Prüfung, ob die vom Kläger als Pilot erzielten Einkünfte nach 


dem DBA-Irland 1962 von der deutschen Steuer auszunehmen sind, bereits nicht hinrei-


chend mit den dort vorgesehenen Voraussetzungen für eine Ausnahme von der Besteue-


rung auseinander (1.). Weiter lässt der Vorlagebeschluss nicht hinreichend deutlich erken-


nen, weshalb die nach dem Abkommen von der deutschen Steuer auszunehmenden Ein-


künfte im Ausgangsverfahren in Irland nur aus dem in § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG genann-


ten Grund nicht steuerpflichtig sein sollen (2.). Bei Nichterfüllung der Voraussetzungen des 


§ 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG kommt es auf die weitere Frage der Verfassungsmäßigkeit der 


rückwirkenden Anwendung des § 50d Abs. 9 Satz 3 EStG nicht mehr an. 


 Das vorlegende Gericht setzt sich schon nicht mit sämtlichen Voraussetzungen des im 


Ausgangsverfahren einschlägigen DBA-Irland 1962 für eine Nichtberücksichtigung der Ein-


künfte des Klägers bei der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auseinander, an 


die wiederum die Regelung des § 50d Abs. 9 Satz 1 Halbsatz 1 EStG anknüpft. 


Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts sind die Einkünfte des Klägers nach Art. XII Abs. 3 


in Verbindung mit Art. XXII Abs. 2 Satz 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 1 DBA-Irland 


1962 von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen. Bei den Einkünf-


ten des Klägers handele es sich nach Art. XXII Abs. 3 DBA-Irland 1962 um Einkünfte aus Quel-


len innerhalb Irlands, weil hiernach Dienstleistungen, die eine natürliche Person ganz oder 


überwiegend an Bord von Luftfahrzeugen erbringe, die von einem in einem Vertragsstaat 
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ansässigen Unternehmen betrieben würden, als in diesem Vertragsstaat erbracht gälten. 


Die Vergütungen für solche Dienstleistungen könnten nach Art. XII Abs. 3 DBA-Irland 1962 


in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftslei-


tung des Unternehmens befinde, im Streitfall also in Irland. 


Hiermit prüft das vorlegende Gericht die Voraussetzungen des DBA-Irland 1962 nur un-


vollständig. Es nimmt nicht in den Blick, dass die Bestimmung, die die von dem Abkommen 


erfassten Einkünfte regelt (Art. XII Abs. 3 DBA-Irland 1962), weitergehende Anforderungen 


als Art. XXII Abs. 3 DBA-Irland 1962 aufstellt, der nur „für die Zwecke dieses Artikels“ (nicht: 


dieses Abkommens) die betroffenen Einkünfte nach bestimmten Kriterien einem Vertrags-


staat zuordnet. Nach dem Wortlaut des Art. XII Abs. 3 DBA-Irland 1962 darf Irland die Ein-


künfte des Klägers nur dann besteuern, wenn die vergütete Dienstleistung an Bord eines 


Luftfahrzeugs „im internationalen Verkehr“ erbracht wurde. Zu diesem Erfordernis des 


Art. XII Abs. 3 DBA-Irland 1962 lässt sich dem Vorlagebeschluss, der letztlich allein auf 


Art. XXII Abs. 3 des Abkommens abstellt, nichts entnehmen. Der Bundesfinanzhof legt we-


der dar, dass der Kläger – wovon noch das Finanzamt in der Einspruchsentscheidung ohne 


weitere Begründung ausgegangen ist – im maßgeblichen Zeitraum (allein) an Bord eines 


Luftfahrzeugs im internationalen Verkehr eingesetzt war, noch begründet er unter Berück-


sichtigung der anerkannten Auslegungsmethoden, dass es auf diese in Art. XII Abs. 3 DBA-


Irland 1962 ausdrücklich vorgesehene Voraussetzung aus Rechtsgründen nicht ankomme, 


sondern die genannte Regelung unabhängig hiervon im Ausgangsverfahren Anwendung 


finde. 


 Auch begründet das vorlegende Gericht nicht hinreichend, dass die Voraussetzungen 


des § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG im Ausgangsverfahren vorlägen. Die Anwendung des 


§ 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG erfordert neben den in § 50d Abs. 9 Satz 1 Halbsatz 1 EStG ge-


nannten Voraussetzungen, dass die Einkünfte in dem anderen Staat nur deshalb nicht steu-


erpflichtig sind, weil der Steuerpflichtige dort nicht aufgrund seines Wohnsitzes oder stän-


digen Aufenthalts oder eines ähnlichen Merkmals unbeschränkt steuerpflichtig ist. Diese 


Voraussetzungen sieht das vorlegende Gericht zwar als gegeben an (a). Die Ausführungen 


im Vorlagebeschluss lassen indes weder erkennen, weshalb die Einkünfte des Klägers in 


Irland „nur“ aus dem in § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG beschriebenen Umstand nicht steuer-


pflichtig sein sollen (b), noch wird hinreichend dargelegt, dass die Einkünfte des Klägers 


entsprechend den Erfordernissen des § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG in Irland insgesamt kei-


ner Steuerpflicht unterfallen (c). 


 Aus Sicht des Bundesfinanzhofs sind nach den tatrichterlichen Feststellungen des Fi-


nanzgerichts zur irischen Rechtslage, die für das Revisionsverfahren bindend seien, die 


weiteren Voraussetzungen des § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG im Ausgangsverfahren erfüllt. 


Irland komme abkommensrechtlich das Besteuerungsrecht zu, verzichte nach seinem Steu-


errecht aber auf die Einkommensbesteuerung. Zwar sei der leistende Arbeitgeber dazu 
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verpflichtet, die auf den Arbeitslohn entfallende Steuer einzubehalten und an die Finanz-


behörden abzuführen. Dem beschränkt Steuerpflichtigen stehe indes ein Erstattungsrecht 


zu, von dem der Kläger Gebrauch gemacht habe. Ungeachtet des notwendigen Erstattungs-


antrags und der bei seinem Ausbleiben eintretenden Rechtsfolgen verbleibe es dabei, dass 


die betroffenen Einkünfte nach dem materiellen Recht in Irland abstrakt nicht beschränkt 


steuerpflichtig seien. 


 Mit diesen Erwägungen verhält sich das vorlegende Gericht zwar zu der Frage, ob die 


Einkünfte des Klägers in Irland steuerpflichtig sind. Ihnen kann jedoch ohne weitere Dar-


legungen zum irischen Steuerrecht nicht entnommen werden, dass die Einkünfte des Klä-


gers – wie von § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG vorausgesetzt – in Irland „nur deshalb“ nicht 


steuerpflichtig sind, weil der Kläger dort nicht aufgrund seines Wohnsitzes, seines ständi-


gen Aufenthalts oder eines ähnlichen Merkmals unbeschränkt steuerpflichtig ist. Diese For-


mulierung deutet darauf hin, dass § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 EStG nur dann Anwendung fin-


det, wenn die Einkünfte des Klägers in Irland steuerpflichtig gewesen wären, sofern dort 


– entgegen dem tatsächlich verwirklichten Sachverhalt – eine auf die in § 50d Abs. 9 Satz 1 


Nr. 2 EStG genannten Merkmale begründete unbeschränkte Steuerpflicht bestanden hätte 


(dieser Auffassung hat sich der Bundesfinanzhof nach Erlass des Vorlagebeschlusses aus-


drücklich angeschlossen, vgl. BFHE 274, 18; 277, 256). Infolgedessen hätte das vorlegende 


Gericht entweder darlegen müssen, aus welchen Gründen diese Voraussetzung im Aus-


gangsverfahren erfüllt ist, oder es hätte unter Berücksichtigung anerkannter Auslegungs-


methoden begründen müssen, weshalb es allein auf die von ihm in den Blick genommene 


Fragestellung ankommen sollte. Diese für die Anwendbarkeit des § 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 


EStG und damit für die Entscheidungserheblichkeit dieser Regelung notwendigen Ausfüh-


rungen lässt der Vorlagebeschluss vermissen. 


  Darüber hinaus lässt sich dem Vorlagebeschluss nicht in einer den Darlegungsanfor-


derungen genügenden Weise entnehmen, weshalb die Einkünfte des Klägers in Irland ins-


gesamt nicht steuerpflichtig sein, also auch keiner beschränkten Steuerpflicht unterliegen 


sollen. Der Umstand, dass dem Kläger eine in Irland zunächst erhobene Abzugssteuer auf 


seinen Antrag hin erstattet wurde, besagt nicht zwingend, dass er in Irland keiner be-


schränkten Steuerpflicht unterliegt (aa). Soweit das vorlegende Gericht verallgemeinernd 


anführt, dass Irland auf die Einkommensbesteuerung verzichte und die Einkünfte des Klä-


gers nach dem materiellen Recht Irlands abstrakt nicht beschränkt steuerpflichtig seien, 


wird dies nicht hinreichend begründet (bb). 


 Der Umstand, dass dem Kläger auf seinen Antrag hin eine von seinem Arbeitgeber 


zunächst einbehaltene und an den irischen Staat abgeführte Steuer in vollem Umfang er-


statten worden ist, begründet für sich genommen nicht hinreichend, dass die Einkünfte des 


Klägers in Irland nicht (beschränkt) steuerpflichtig gewesen sind. Unmittelbar wird mit die-


sem Umstand nur ein tatsächlich vollzogener, verwaltungstechnischer Vorgang beschrie-
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ben, aus dem sich nichts zu den Voraussetzungen und Ursachen der Erstattung ableiten 


lässt. Die Erstattung einer zunächst einbehaltenen und abgeführten Steuer beruht auch 


nicht zwingend darauf, dass die Einkünfte in Irland nicht steuerpflichtig waren. Es handelt 


sich hierbei lediglich um einen von mehreren denkbaren Gründen für die Rückerstattung. 


Dementsprechend kann ohne das Hinzutreten weiterer Umstände allein aus der Erstattung 


einer zunächst einbehaltenen und abgeführten Steuer nicht darauf geschlossen werden, 


dass die betroffenen Einkünfte nicht steuerpflichtig seien. Einen derartigen Rückschluss hat 


letztlich auch der Bundesfinanzhof nicht gezogen, sondern angenommen, dass Irland nach 


den im Revisionsverfahren bindenden Feststellungen des Finanzgerichts (vgl. § 118 Abs. 2 


FGO) auf die Einkommensbesteuerung verzichte und die Einkünfte des Klägers nach dem 


materiellen Recht Irlands abstrakt nicht beschränkt steuerpflichtig seien. 


 Für diese Annahmen fehlt es im Vorlagebeschluss indes an einer hinreichenden Be-


gründung. Zwar verweist der Bundesfinanzhof darauf, dass das Finanzgericht entspre-


chende Feststellungen zur irischen Rechtslage getroffen habe, an die er gemäß § 118 


Abs. 2 FGO gebunden sei. Das Finanzgericht führt zur Anwendung des § 50d Abs. 9 Satz 1 


Nr. 2 EStG jedoch nur aus, dass Irland abkommensrechtlich das Besteuerungsrecht für die 


in Rede stehenden Vergütungen des Klägers zukomme und nach seinem Steuerrecht auf 


die Einkommensbesteuerung verzichte. Weitergehende Erwägungen zur irischen Rechts-


lage enthält das Urteil des Finanzgerichts nicht. Auf dieser Grundlage hätte der Bundesfi-


nanzhof näher begründen müssen, weshalb für ihn nach § 118 Abs. 2 FGO bindend festste-


hen soll, dass Irland auf die Einkommensbesteuerung verzichtet und die Einkünfte des Klä-


gers nach dem materiellen Recht Irlands abstrakt nicht beschränkt steuerpflichtig sind. 


 Es ist bereits nicht zu ersehen, weshalb der Bundesfinanzhof die Ausführungen des 


Finanzgerichts dahingehend versteht, dass die Einkünfte des Klägers nach dem materiellen 


Recht Irlands abstrakt nicht beschränkt steuerpflichtig seien. Das Finanzgericht hat irische 


Steuernormen gar nicht in den Blick genommen und sich daher weder zur Reichweite der 


beschränkten Steuerpflicht in Irland noch zu den Voraussetzungen und der Reichweite des 


von ihm angenommenen Verzichts Irlands auf die Einkommensbesteuerung geäußert. In-


folgedessen hätte der Bundesfinanzhof näher begründen müssen, aus welchen Gründen 


er den vom Finanzgericht ohne weitere Prüfung angenommenen Verzicht Irlands auf die 


Einkommensbesteuerung gerade auf Bestimmungen des irischen Steuerrechts über die 


Reichweite der beschränkten Steuerpflicht zurückführt und ihn nicht etwa aus sonstigen 


Vorschriften des irischen Steuerrechts, wie einer persönlichen oder sachlichen Steuerbe-


freiung oder einem allgemein beziehungsweise im Einzelfall ausgesprochenen Erlass, ab-


leitet. 
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 Zudem hätte der Bundesfinanzhof näher erläutern müssen, warum den Ausführungen 


des Finanzgerichts bindende Feststellungen zum Inhalt des irischen Steuerrechts im Sinne 


des § 118 Abs. 2 FGO zu entnehmen sein sollen. Das Finanzgericht vermittelt in seinem Ur-


teil – anders als dies in der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs im Allgemeinen verlangt 


wird (vgl. BFHE 177, 492 <495>; 241, 562 <570 Rn. 38>; 257, 35 <49 Rn. 61>; 260, 312 <318 


Rn. 33>; 261, 132 <137 f. Rn. 24>; 276, 189 <204 Rn. 67>) – keinen über kursorische Aus-


führungen hinausgehenden Überblick über den Inhalt des irischen Steuerrechts. Es hat we-


der konkrete, das Ausgangsverfahren betreffende Bestimmungen des irischen Steuerrechts 


bezeichnet noch einschlägige Rechtsprechung der irischen Gerichte angeführt und schließ-


lich auch nicht dargelegt, wie die maßgeblichen irischen Steuernormen in Fällen, die mit 


demjenigen des Ausgangsverfahrens vergleichbar sind, in der dortigen Verwaltungspraxis 


angewandt wurden. Stattdessen beschränkt es sich darauf, ohne Begründung und ohne 


Angabe einer Erkenntnisquelle ein Ergebnis der Anwendung des irischen Steuerrechts an-


zunehmen, nämlich einen in Irland bestehenden Verzicht auf die Einkommensbesteue-


rung. Dass darin vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu den 


Anforderungen an die Ermittlung ausländischen Rechts eine hinreichende, das Revisions-


gericht bindende Feststellung liegen soll, wäre vom vorlegenden Gericht näher zu begrün-


den gewesen. 


 
 


Langenfeld  Wallrabenstein  Fetzer 


Offenloch  Frank  Wöckel 
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Urteil vom 24. Juli 2025, III R 23/23
Keine erweiterte Grundstückskürzung bei Halten von Oldtimern als Anlageobjekt


ECLI:DE:BFH:2025:U.240725.IIIR23.23.0


BFH III. Senat


GewStG § 9 Nr 1 S 2, GewStG §§ 9 Nr 1 S 2ff, GewStG VZ 2016 , GewStG VZ 2017 , GewStG VZ 2018 , GewStG VZ 2019 ,
GewStG VZ 2020


vorgehend Finanzgericht Baden-Württemberg , 28. März 2023, Az: 6 K 878/22


Leitsätze


Eine in § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. des Gewerbesteuergesetzes nicht ausdrücklich erlaubte Nebentätigkeit (im Streitfall: Halten
von Oldtimern zum Zwecke der Wertsteigerung) kann auch dann zum Ausschluss der erweiterten Grundstückskürzung
führen, wenn mit ihr keine Einnahmen erzielt werden.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 28.03.2023 - 6 K 878/22 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


Streitig ist, ob die Voraussetzungen für die erweiterte Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. des
Gewerbesteuergesetzes in der in den Streitjahren 2016 bis 2020 geltenden Fassung (GewStG) vorliegen.


1


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine GmbH. Der Gegenstand des Unternehmens ist laut
Gesellschaftsvertrag der Klägerin insbesondere das Verwalten von ausschließlich eigenem Immobilienvermögen
und das Halten von anderen Wertanlagen. Im Anlagevermögen hielt die Klägerin in den Streitjahren unter anderem
zwei Oldtimer, die sie als Wertanlage mit Gewinnerzielungsabsicht angeschafft hatte (Oldtimer I im Jahr 2011 und
Oldtimer II im Jahr 2012). Mit den Oldtimern wurden bislang keine Einnahmen erzielt.


2


In ihren Gewerbesteuererklärungen für die Streitjahre beantragte die Klägerin die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1
Satz 2 ff. GewStG. Diese wurde in den Gewerbesteuermessbescheiden 2016 bis 2019 zunächst jeweils
berücksichtigt. Die Bescheide ergingen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.


3


Am 27.10.2020 erließ der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) nach Anhörung der Klägerin
geänderte Gewerbesteuermessbescheide für 2016 bis 2019, in denen er die erweiterte Kürzung nicht mehr
berücksichtigte und den Vorbehalt der Nachprüfung jeweils aufhob. Zudem erließ das FA am 24.11.2021 unter dem
Vorbehalt der Nachprüfung einen erstmaligen Gewerbesteuermessbescheid für 2020, in dem es die beantragte
erweiterte Kürzung ebenfalls nicht gewährte.


4


Gegen die Gewerbesteuermessbescheide 2016 bis 2019 legte die Klägerin am 04.11.2020 und gegen den
Gewerbesteuermessbescheid 2020 am 25.11.2021 Einspruch ein. Mit Einspruchsentscheidung vom 06.04.2022 wies
das FA die Einsprüche als unbegründet zurück.


5


Die hiergegen erhobene Klage wies das Finanzgericht (FG) mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte 2024,6
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Entscheidungsgründe


II.


682 veröffentlichten Urteil vom 28.03.2023 als unbegründet ab. Die gewerbesteuerpflichtige Klägerin habe in den
Streitjahren nicht die Voraussetzungen der erweiterten Kürzung erfüllt, weil sämtliche nicht in § 9 Nr. 1 Satz 2
GewStG genannten Tätigkeiten grundsätzlich kürzungsschädlich seien. Auf eine Entgeltlichkeit beziehungsweise
Unentgeltlichkeit der Tätigkeit komme es nicht an. Mit dem Halten der Oldtimer zum Zwecke der Kapitalanlage
habe die Klägerin ‑‑neben der Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes‑‑ in den Streitjahren eine Tätigkeit
ausgeübt, die nicht in dem Katalog der unschädlichen Tätigkeiten des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG enthalten sei.


Hiergegen wendet sich die Klägerin mit ihrer vom FG zugelassenen Revision, mit der sie die Verletzung materiellen
Rechts rügt.


7


Die Klägerin beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und
den Gewerbesteuermessbescheid 2016 vom 27.10.2020 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 06.04.2022
dahingehend zu ändern, dass die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG in Höhe von xx € gewährt
wird,
den Gewerbesteuermessbescheid 2017 vom 27.10.2020 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 06.04.2022
dahingehend zu ändern, dass die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG in Höhe von xx € gewährt
wird,
den Gewerbesteuermessbescheid 2018 vom 27.10.2020 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 06.04.2022
dahingehend zu ändern, dass die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG in Höhe von xx € gewährt
wird,
den Gewerbesteuermessbescheid 2019 vom 27.10.2020 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 06.04.2022
dahingehend zu ändern, dass die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG in Höhe von xx € gewährt
wird,
den Gewerbesteuermessbescheid 2020 vom 24.11.2021 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 06.04.2022
dahingehend zu ändern, dass die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG in Höhe von xx € gewährt
wird.


8


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


9


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG
hat ohne Rechtsfehler entschieden, dass die Voraussetzungen für die erweiterte Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 ff.
GewStG bei der Klägerin in den Streitjahren nicht erfüllt waren.


10


1. a) Kapitalgesellschaften ‑‑wie die Klägerin‑‑ sind kraft ihrer Rechtsform gewerbesteuerpflichtig (§ 2 Abs. 1 Satz 1
und Abs. 2 Satz 1 GewStG). Gemäß § 6 i.V.m. § 7 GewStG ist die Besteuerungsgrundlage für die Gewerbesteuer der
Gewerbeertrag, das heißt der nach dem Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuergesetz ermittelte Gewinn,
vermehrt und vermindert um die in den § 8 und § 9 GewStG genannten Beträge. Gemäß § 9 Nr. 1 Satz 1 Halbsatz 1
GewStG wurde die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen gemäß § 8 GewStG um 1,2 % des Einheitswerts
des zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörenden und nicht von der Grundsteuer befreiten Grundbesitzes
gekürzt (die Neufassung gemäß dem Jahressteuergesetz 2024 ‑‑JStG 2024‑‑, BGBl. 2024 I Nr. 387, ist erst ab dem
Erhebungszeitraum 2025 anzuwenden, s. Art. 9 Nr. 3, Nr. 7b JStG 2024). Aus Gründen der Gleichbehandlung mit
Einzel- und Personenunternehmen, die private Vermögensverwaltung betreiben (vgl. Beschluss des Großen Senats
des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 25.09.2018 - GrS 2/16, BFHE 263, 225, BStBl II 2019, 262, Rz 96; Senatsurteil
vom 23.03.2023 - III R 49/20, BFHE 280, 293, BStBl II 2024, 126, Rz 11) tritt auf Antrag gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2
GewStG bei Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eigenes
Kapitalvermögen verwalten und nutzen oder daneben Wohnungsbauten betreuen oder bestimmte Immobilien
errichten und veräußern, an Stelle der Kürzung nach Satz 1 die Kürzung um den Teil des Gewerbeertrags, der auf
die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt.


11


b) Die von § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG geforderte ausschließliche Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes
bedeutet, dass grundsätzlich nur die begünstigte Tätigkeit ausgeübt werden darf und es sich ausnahmslos um


12
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eigenen Grundbesitz handeln muss. Nebentätigkeiten liegen dann noch innerhalb des von dem
Ausschließlichkeitsgebot gezogenen Rahmens und sind ausnahmsweise begünstigungsunschädlich, wenn sie der
Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes im engeren Sinn dienen und als zwingend notwendiger Teil einer
wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen Grundstücksverwaltung und -nutzung angesehen werden können
(ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteil vom 22.10.2020 - IV R 4/19, BFHE 270, 529, BStBl II 2022, 87, Rz 23,
m.w.N.; Senatsurteile vom 11.04.2019 - III R 6/18, BFH/NV 2019, 1250, Rz 20; vom 23.03.2023 - III R 49/20, BFHE
280, 293, BStBl II 2024, 126, Rz 12). Die daneben erlaubten und somit gleichfalls nicht begünstigungsschädlichen,
selbst jedoch nicht begünstigten Tätigkeiten sind in § 9 Nr. 1 Satz 2 und 3 GewStG abschließend aufgezählt (vgl.
Senatsurteile vom 23.03.2023 - III R 49/20, BFHE 280, 293, BStBl II 2024, 126, Rz 12, und vom 18.12.2019 -
III R 36/17, BFHE 267, 406, BStBl II 2020, 405, Rz 16, m.w.N.). Es ist höchstrichterlich geklärt, dass der Begriff der
Ausschließlichkeit gleichermaßen qualitativ, quantitativ wie zeitlich zu verstehen ist (BFH-Urteil vom 26.02.2014 -
I R 47/13, BFH/NV 2014, 1395, Rz 18, m.w.N.). Ein Verstoß gegen das Ausschließlichkeitsgebot führt zur
vollständigen Versagung der erweiterten Kürzung (BFH-Urteil vom 15.06.2023 - IV R 6/20, BFH/NV 2023, 1190,
Rz 27).


c) Anders als die Klägerin meint, hat das FG zu Recht entschieden, dass es dabei auf die Entgeltlichkeit
beziehungsweise Unentgeltlichkeit der Tätigkeit nicht ankommt (so auch Güroff in Glanegger/Güroff, GewStG,
11. Aufl., § 9 Nr. 1 Rz 23b; Brandis/Heuermann/Gosch, § 9 GewStG Rz 70; BeckOK GewStG/Jahndorf, 15. Ed.
01.09.2025, GewStG § 9 Rz 300; a.A. Roser in Lenski/Steinberg, Gewerbesteuergesetz, § 9 Nr. 1 Rz 126; Wagner in
Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 3. Aufl., § 9 Nr. 1 Rz 40 f.; Cremers, FinanzRundschau 2019, 443;
offenlassend BFH-Urteil vom 17.01.2006 - VIII R 60/02, BFHE 213, 5, BStBl II 2006, 434, unter II.1.c dd).


13


aa) Dafür, dass auch eine unentgeltliche Tätigkeit für die erweiterte Kürzung schädlich sein kann, spricht, wie das
FG zutreffend entschieden hat, bereits der Wortlaut des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG. Auch Normsystematik, -zweck und
-historie sprechen für diese Auslegung.


14


(1) § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG benennt die Entgeltlichkeit nicht als zusätzliches Tatbestandsmerkmal, sondern knüpft
in seinem Wortlaut nur an die dort ausdrücklich genannten Tätigkeiten an. Der Große Senat des BFH hat hierzu
entschieden, dass die erweiterte Kürzung durch das Erfordernis der Ausschließlichkeit tatbestandlich zweifach
begrenzt ist: Zum einen ist die unternehmerische Tätigkeit gegenständlich begrenzt, nämlich ausschließlich auf
eigenen Grundbesitz oder daneben auch auf eigenes Kapitalvermögen, zum anderen sind Art, Umfang und
Intensität der Tätigkeit in dem Sinne begrenzt, dass die Unternehmen dieses Vermögen ausschließlich verwalten
und nutzen (vgl. Beschluss des Großen Senats des BFH vom 25.09.2018 - GrS 2/16, BFHE 263, 225, BStBl II 2019,
262, Rz 73).


15


Hiervon zu unterscheiden ist die Rechtsfolge der erweiterten Kürzung. Danach sind die Erträge, soweit sie aus der
Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes resultieren, zu kürzen. Entstehen aus einer Tätigkeit keine Erträge,
können diese auch nicht gekürzt werden.


16


Soweit die Klägerin meint, dass die erweiterte Kürzung nur auf Erträge abstelle und deshalb nicht jede weitere
Tätigkeit als solche, sondern nur etwaige Erträge aus dieser Tätigkeit kürzungsschädlich seien, wird die Trennung
von Tatbestand und Rechtsfolge nicht beachtet. Dem Gesetzgeber war die Unterscheidung von Tatbestand und
Rechtsfolge bewusst. Hätte er nur entgeltliche Tätigkeiten ausschließen wollen, hätte er dies so regeln und im
Tatbestand die Entgeltlichkeit als weitere Voraussetzung normieren können. Dies wird durch die nach den
Streitjahren erfolgte Einfügung von § 9 Nr. 1 Satz 3 Buchst. b und c GewStG bestätigt, in denen der Gesetzgeber für
bestimmte erlaubte Tätigkeiten ausdrücklich bereits im Tatbestand auf Einnahmen abstellt.


17


(2) Sinn- und Zwecküberlegungen und auch die historische Auslegung stützen die sprachlich-systematische
Auslegung. § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG will den nur kraft ihrer Rechtsform gewerbliche Einkünfte erzielenden
Unternehmen die erweiterte Kürzung gewähren, wenn sie ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem
Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen verwalten und nutzen, ihre Tätigkeit insoweit also ‑‑von unschädlichen und
erlaubten Tätigkeiten abgesehen‑‑ nicht über den Rahmen einer privaten Vermögensverwaltung hinausgeht
(Beschluss des Großen Senats des BFH vom 25.09.2018 - GrS 2/16, BFHE 263, 225, BStBl II 2019, 262, Rz 91). Der
Zweck der erweiterten Kürzung in § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG bestand schon nach der ursprünglichen Fassung des § 9
Nr. 1 GewStG 1936 darin, die Gewerbesteuerbelastung der kraft ihrer Rechtsform gewerbesteuerpflichtigen
Kapitalgesellschaften, die sich nur mit der Verwaltung von Grundvermögen befassen und damit nicht per se
gewerblich tätig sind, der Belastung von in diesem Bereich tätigen Einzelunternehmen oder Personengesellschaften


18
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anzunähern (Beschluss des Großen Senats des BFH vom 25.09.2018 - GrS 2/16, BFHE 263, 225, BStBl II 2019, 262,
Rz 93).


bb) Mit der vorgenannten Auslegung weicht der Senat nicht von der Rechtsprechung des Großen Senats des BFH,
der anderer Senate oder eigenen früheren Entscheidungen ab.


19


(1) Aus dem Beschluss des Großen Senats des BFH vom 25.09.2018 - GrS 2/16 (BFHE 263, 225, BStBl II 2019, 262)
folgt kein anderes Ergebnis, insbesondere hat der Große Senat des BFH nicht entschieden, dass nur solche
Tätigkeiten schädlich sind, die zu Einnahmen geführt haben beziehungsweise entgeltlich erfolgt sind.


20


(2) Soweit der IV. Senat in seinem Vorlagebeschluss vom 21.07.2016 - IV R 26/14 (BFHE 254, 371, BStBl II 2017,
202, Rz 31, 64, 73) auf die Frage der Unentgeltlichkeit eingeht, kann offenbleiben, ob danach eine
Kürzungsschädlichkeit auch in einem Fall wie dem vorliegenden verneint werden sollte. Der Vorlagefall betraf
einen anderen Sachverhalt, denn es ging bei der dort streitigen Tätigkeit um das (unentgeltliche) Halten einer
Beteiligung an einer grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft und nicht um die
Anschaffung und das Halten von Wirtschaftsgütern zur Erzielung von Wertsteigerungen. Zudem hat der IV. Senat in
zwei neueren Entscheidungen ausdrücklich offengelassen, ob nur eine entgeltliche Tätigkeit kürzungsschädlich
sein kann (BFH-Urteile vom 15.06.2023 - IV R 6/20, BFH/NV 2023, 1190, Rz 31, und vom 11.01.2024 - IV R 24/21,
BFH/NV 2024, 769, Rz 47). Im Übrigen wäre selbst bei einer Abweichung von einem Vorlagebeschluss eines anderen
Senats die Sache nicht gemäß § 11 Abs. 3 FGO dem Großen Senat des BFH vorzulegen, weil eine solche
Abweichung nicht zu einer Divergenz im Sinne dieser Vorschrift führt (BFH-Beschluss vom 02.09.1985 - IV B 51/85,
BFHE 144, 432, BStBl II 1986, 10, unter 1.; Brandis in Tipke/Kruse, § 11 FGO Rz 4, m.w.N.).
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(3) Auch aus dem Senatsurteil vom 28.11.2019 - III R 34/17 (BFHE 267, 398, BStBl II 2020, 409) folgt kein anderes
Ergebnis. Der Senat hatte hier das Urteil des FG aufgehoben und die Streitsache an das FG zur anderweitigen
Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen, weil er anhand der vom FG getroffenen Feststellungen nicht
beurteilen konnte, wer wirtschaftlicher Eigentümer der Betriebsvorrichtungen war und ob die Betriebsvorrichtungen
vermietet wurden.
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Anders als bei dem Senatsurteil vom 11.04.2019 - III R 6/18 (BFH/NV 2019, 1250) handelt es sich im Streitfall nicht
um Betriebsvorrichtungen oder andere Wirtschaftsgüter, die dem Grundstücksbetrieb selbst dienten, sondern um
Anlageobjekte, die zu dem Zweck der Erzielung von Wertsteigerungen angeschafft und gehalten wurden.
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2. Bei Anwendung dieser Grundsätze ist das FG auf der Grundlage seiner für den Senat nach § 118 Abs. 2 FGO
bindenden Sachverhaltsfeststellungen zu Recht davon ausgegangen, dass der Klägerin die erweiterte Kürzung zu
versagen ist.
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Wegen des Erwerbs und des Haltens der Oldtimer mit der Absicht, Wertsteigerungen zu erzielen, hat die Klägerin in
den Streitjahren nicht ausschließlich erlaubte Tätigkeiten im Sinne der in § 9 Nr. 1 Satz 2 und 3 GewStG
abschließend aufgezählten Tätigkeiten entfaltet. Ausweislich des Gesellschaftsvertrags ist der Gegenstand des
Unternehmens der Klägerin das Verwalten und Nutzen von eigenem Grundbesitz und eigenem Kapitalvermögen
sowie das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und anderen Wertanlagen. Sie hatte die beiden
Oldtimer nach den Feststellungen des FG ‑‑dem Gesellschaftszweck entsprechend‑‑ ohne Zusammenhang mit der
Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes als (andere) Wertanlage erworben und hielt sie, um damit
Wertsteigerungen zu erzielen. Das unterscheidet sie von Wirtschaftsgütern, die ‑‑wie zum Beispiel die Büro- und
Geschäftsausstattung‑‑ zur Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes verwendet werden. Der Erwerb und
das Halten von im Gesetz nicht genannten Wirtschaftsgütern allein zum Zwecke der Wertanlage ist keine
ausdrücklich erlaubte Tätigkeit. Die Oldtimer dienten im Streitfall weder der Verwaltung und Nutzung eigenen
Grundbesitzes der Klägerin noch gehörten sie zu deren Kapitalvermögen. Denn "Kapitalvermögen" im Sinne des § 9
Nr. 1 Satz 2 GewStG sind nur solche Wirtschaftsgüter, deren Nutzung zu Einkünften aus Kapitalvermögen gemäß
§ 20 des Einkommensteuergesetzes führen kann (vgl. BFH-Urteil vom 30.11.2005 - I R 54/04, BFH/NV 2006, 1148,
unter II.5.).
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Das Halten der Fahrzeuge war nach den Feststellungen des FG auch nicht zwingend notwendiger Teil einer
wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen Grundstücksverwaltung und -nutzung der Klägerin und somit keine
innerhalb des von dem Ausschließlichkeitsgebot gezogenen Rahmens liegende begünstigungsunschädliche
Nebentätigkeit.
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3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.27
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